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1953 IDerorbnung 311t ~lnbcru ng brtl !Jhid)tioefeoetl 116cr botl Shebitu.>efcn ..... . 

25.9. 39 ~efo1111tm11aJ111tg ber neuen ßoffnng bell !JhiaJtlgefeoetl ü&er botl .fi\rebihoefen 1955 

!8etotbmmg 3ut inbet1mg bc~ \Rcid)~ßcie~c~ übet ba~ sttebitlucjcn. 

f8om 16. !Scptcmbct 1939. 

'Der W1inifte'rrnt für bie !Reid)llberteibigung berorbnet 
mit @efel)eBfraft: 

2l t tifcl 1 

(1) 'Datl.~uifidJt!lamt für batl fuebitwefen wirb auf• 
geföft. <seine IBefugniffe geljenauf ben!Jleid)tltoirtf cf)aft!l, 
miniftcr ü&et. 

(2) !ffio i11 @efeben, [\erorbnungen unb f onftigen 
!Rcd)t!l, ober IDertoaltungtluorf cfJriftcn bie 1Be3eid)nung 
,,muffidJttlamt für ball .!'hebitluefen (~ufficfJHlamt)" 
ober „muffidJtllamt" gc6raud)t toirb, tritt an bmn 
<5te[[e ieweiftl „!Reid)tlluirtfcf)aft!lminijler". 

~ rt ifel2 
'Der !Reid)tlfommiffar für ball .\'trebitltief m erljä!t 

bie 1Be3cid)nung 11!ReidJBauffic!Jttlamt f tlr ball ft-tcbit, 
toefen". !ffio in @cfcl)cn, [\erorbnungen unb f onftigen 
!Rcd)ttl• ober IDerwortungtlbotid)riften bie 1Bc3eic!Jnung 
uber !ReidJllfommi[f ar für ball 5h:cbittocf en (!Rcic!Jtl• 
tommiffar)" ober „!Reic!Jtlfommiffar" ge&raud)t wirb, 
tritt an bmn ®tcHe icmeHB „!ReidJBauff id)tBamt fiir 
ball .!h:ebitmcfen (!ReidJtlauffid)tBamt)" ober „!ReidJll• 
auffic!JtBamt". 

~rt if cl3 

~atl !Reid)llge[e§ ii&er ball fucbittocf en bom 5. 'De, 
3cm6er 1934 (!Reicf}llgcf ey&L I <5. 1203) in bcr l5<lffung 
ber @e[cyc bom 13. 'De0cm6er 1935 (!Rcid)llgcf el)&L I 
<5. 1456) unb uom 4. <5eptcm6et 1938 (!Reid}Bgef ey&I. I 
<5. 1151) wirb wie fo[gt geönbert: 

1. 5m § 1 &6f. 3 unb 4 tritt an bie ®tcllc bon „!Reic!Jll• 
regierung" ,,!ReicfJlllt>irtf c!Ja f tBminiflcr". 

2. 5m § 2 wirb ber IBcflimmung unter IBud)fl. d fo[• 
genbet ®aytcif angefügt: 
,,f ofern nid)t ball Untemeijmen ü&er1uiegenb1Banf• 
gefcfJöfte bet im § 1 6e3eidJneten ~rt &etrei6t,". 

3. § 30 f öllt fort. 

4. § 31 f örrt fort. 

1ReidJ8grfcbbL 1939 I 

ö. § 32 crijä[t folgenbe l5afiung: 

,,§ 32 
(1) 'Der !Rcicf)Btoirtfc!)aftBminifler ljat aupcr bcn 

i6m in biefem @ef e(} &ef onberll 3ugemiefenen @e, 
fd)äften bie m'.ufga6e, für bie 13ead)tung nlf gemein• 
roirtfdJaftfidJer @c[id)tB~unftc in ber affgcmcincn 
.!'hcbit, unb 13anfpolitif unb bie ~(nl)affung ber @e, 
f d)äfte bcr .!'hcbitinftitute an bie 13cbiitfniffe ber @e, 
famttoirtfcf)aft au f orgen f owie IDlipftänbe, bic im 
.fü:cbit, unb 13anfwcfcn 6crbortrcten1 3u 6cfeitigen. 
~r fann geeignete IDlapnaijmen einleiten, f o&a[b ein 
5h:ebitinftitut in 6dJmierigfciten gerät ober 3u gc• 
raten broljt. ~r fonn @runbföge ii6er bic @efc!JäftB• 
fiil}rung bcr Shebitinjlitutc aufftd!en. 

(2) !IDaBnaijmen ber im &6f. 1 6e3eic!Jnetc11 füt, 
benen eine 6cf onbere IBebeutung 3ufommt, finb im 
~inucrncljmen mit bem !ReicfJllminifler ber l5inan3en 
unb bem !RcidJ!l6anfbireftotium f owie im 13enel}men 
mit bcm !RcicfJllauffid)t!lamt 3u treffen. 

( a) 'Der !Reicf)Bluirtf c!Jo ftllminifter fann !RicfJtlinien 
auffteHcn, nad) benen ball !Reid)llauffid)tBamt feine 
@efd]öftc 3u fiil}rcn l}at." 

6. § 33 erljdlt fo[genbc l5affung: 

11§ 33 

(1) ®dmtfic!Jc h1 länbifd)en ftrebitinftitute unb il}rc 
gweigftcHen f owie bic groeigftcl[en aullldnbifc!Jer 
Shebitinflitute im5nlanb unterliegen bermuffidJt bell 
!ReidJllauffidJtBamttl. ~ll l}at für bie ~urd)fü6rung 
biefell @cf et}ell <sorge 3u tragen. 

(2) 'Dall !Reid)Bouffic!JtBamt fiir ball fttcbitwefen 
1ft eine !Reid)B6el}örbc, bie bem !Reicf)tlwirtf cfJaftB• 
minijler unterflcl}t. ~tl l}ot feinen ®iy in \Berlin. 

(a) 'Der üeiter bell !Rcid)llauffiaJtBamtB mirb bom 
~iiljrer unb !ReicfJtlfa113lcr ouf [\orf cf)[ag bell !ReidJtl• 
wittfcf)aftBminiflerll nad) &nl}örung beB Vrö[ibenten 
ber 'Deutfcf)en !Reid)B6anf ernannt; er füljrt b!e 
&mtB6e3eic!J111mg Vröfibent." 

496 
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1954 Vtcic~sgefe~6(att, ,5afjrgong 19391 ~ci( I 

7. 1)em § 34 wirb am !Bud)ft. f folgenbe !Eotfcf)tift 
angefügt: 

11f) un6ef cf)abet ber angemeinen reid)tioef et}licf)en 
IDorfd')tiften @runbfdj}e für bie !nebif1onen unb 
!nid)trinien für ben :Jnlja!t ber !nebifiontlberir9te 
auf3uftcllen." 

8. § 41 crlj<'ilt f olgcnbe l5a[f ung: 

11§ 41 
~erf onen unb Organe, bmn ficf,) batl !neicf,,tl• 

aufficf)ttlamt 3ur (hfiHfung feiner 06riegenljeiten 
6ebicnt1 finb 3ur IDerfcf,,wiegenljeit berpflicf)tet. 6ie 
bütfen @ef cfJdftB· unb !Betrie6tlgeljeimniff e, bic fif 
6ei betllilaljrneljm11ng iljrer 061iegenljeiten erfaljren, 
nid)t unbefugt berwcrten. 1)icfe ~flicf,,t wirb butcf) 
%1tlf cfJeiben autl bcm 1)ienft ober !Beenbigung ber 
'tätigfeit nid)t 6eriiljrt.11 

9. § 42 erljä!t folgcnbe l5af!un9: 

11§ 42 
1)ie S1:oftrn betl !ncid)Bouf[id)ttlomrn finb bem 

!neid) bon ben Shebitinftituten 3u erftatten. 1)ie bet 
1)eutf cfJen !ncidJB6anf butd) bic !Bear6citung bet bei 
iljr nod) § 20 ein3ureid)enben !Bilo113en unb beten 
IDeröffcntrid)ung entfteljcnbcn~ often unb Wutlgo6en 
finb wid?often betl !neidJtlouff id)ttlomrn 3u erfej}en. 
1)er !Reicf,itlroirtf cfJofttlminifter fte!lt im <finbernclj, 
men mit bem !Reicf)tlminifter ber ijinon3en bie für 
bie 1)urd)füljrung ber <frftottung erfotbetlid)en 
@runbfd~e auf unb regelt botl IDerfoljren.'1 

10. § 43 m6f. 3 fäll t fort. 

11. 5m § 44 forlen bie i!Ilorte „ber !neicf)tlregierung,'' 
fort. 

12. 5m § 47 Wbf. 2 fallen bie i!Ilorte 11ba{l m'.ufficfJttlomt 
ober" fort unb bie i!Ilorte 11'.Die !Reidjtlregiernng" 
werben burd) bie i!Ilorte 111)er !neidJtlwit:tf cfJafttl• 
minij1er11 ei:f tj)t. 

l 13. § 49 wirb roie folgt gednbert: 
a) ~l6f. 1 !Bucljft. a crljält folgenbe l5offu119: 

,,a) auf bie m'.ufforbmmg 3m:m'.utlfunfttlertcU1111g 
gegenüber bem !neid)tlouffid)ttlomt ober Or• 

~erlin, ben 15. 6eptem6cr 1939. 

gonen unb ~et[ onen, beten etl fid) 3m: <ft• 
fü[[ung feiner Oo!iegenljeiten 6ebicnt1 fal[d)e 
Wnga6en macfJt;". 

h) 5m W6[. 2 werben bie fillorte „ber !neid)tlrcgieruitg11 

burdJ bie i!Ilorte 11betl !Rcicf)tlwittf cfJoftBmini~er{l" 
erf c~t. 

14. 5m § 51 W6f. 1 fo([en bet 3weite unb ber btitte6ol} 
fort. 

15. '.Dem § 59 wirb folgenbcr W6foj} 2 angeffigt: 

11(2) 1)er !ncicljtlwirt[cf)ofttlmini~er ift ferner er• 
mäd)tigt, Wufgo6en unb !Befugniffe, bie iljm auf 
bem @eoiet betl !Bonf• ober 6potfaf[enwefentl auf 
@runb anbetet ~ef eglidjer !Beftimmungen 3uftcljen, 
bem !ncicf)tlouff tcf)ttlomt 3u ü6ertrogen. 1)ie Wn• 
orbnung i~ im 1)eutf cf)en !neid)Bon3eiger unb ~teu, 
pif cfJcn 6toottlon3eiget 6efonnt3umad)en." 

16. 1)er !neid)Bltlirtf d)ofttlmin1fter erläpt bie !Dlop• 
naljmen nod) §§ 161 171 241 28 unb 29 im <finber, 
neljmen unb bie~opnoljmen nocf) §§111 121 15 unb 
26 im !Beneljmen mit bem !neid)Bbonfbireftorium. 

~ttife[ 4 

(1) U6er bie 6eim 5nrrafttreten biefcr IDerorbnung 
beim m'.ufficfJtBomt anljängigen !Bef djwerben (§ 43 betl 
im &rtHcl 3 genannten !neicfJtlgef el}etl bom 5. 1)e3em6er 
1934) entfcf)eibet bet !neid)tlwirtfcljofttlminifter. 

(2) 1)er !Reicf)tlminifter ber l5inan3en etldijt im '!in, 
bemeljmen mit bem !neicljtlwirtfcfJafttlminifter bie 3ur 
1)urd)f(iljrnng bicf er IDerorbnung erforberClcf)en &cf ol• 
bungtl• unb ljautlljalttlrecf)füd)en IDorf d}riften. 

&ttifc[5 

1)er !Reid)tltoirtfd)afttlminifter 1uirb ermöd)tigt, ben 
?ffiortlo11t betl !Reid)tlgcf el}etl ü6er batl Shebitltle[cn, wie 
er fid) outl ben ~nbetungen biefer IDerorbnung f owie 
ben 6itlljer 3u feiner ~tnbernng ergangenen @cf et}cn er• 
gibt, unter fortlaufenber ~aragrapljenfolgeneu 6efonnt• 
6umod}en. -&ttife( 6 

'.Die merorbnung tritt am 1. Ofto6er 1939 in .!'hoft. 

~er ~otfi§cnt>e 
bes roli n ij1crrats filr bic ITTeicfjtluctteibinuno 

@öring 
Qlrnrral lelbmarfd)all 

IDer @eneraC6euoUmäcf)tigte für bie ®irtjrl)nft 

!ffialtljer ijunf 

[)er filcicf)Sntini~cr unb ~9ef bcr ITTcid}tlfa113(ei 

Dr. BammerB 

• • 

• • 

9lr. 192 - ~ao ber ~ußga6e: 30. ®eptem6ct 1939 1955 

!8efnnntmnrf)uug ber neuen ijnflung be~ tßeid)~gef e~e~ ilber bn~ fu:ebitltlef en. 
!Som 25. @i~tembet 1939. 

muf @runb betl ~ttifeltl 5 bet IDerorbnung 3ur 21:nbernng betl !neid)Bgef ej}etl ü6er botl Shebihuef cn bOm 
15. 6e.ptem6er 1939 (!Reid)tlgefe§bl. I 6. 1953) macfJe icf) ljiermit bcn i!Ilortlout betl @ef eteB ü6cr batl fuebittt>ef en 
in ber uom 1. Oftooer 1939 a6 geltenben l5affung betonnt. 

!Berlin, ben 25. 6e.ptem6er 1939. 

[)er fileid)Sltlirtfd)a ft fimini~cr 
.:jn !lJertretuna 

Dr. Banbftieb 

... ... 

~efeß über bos .strebitmefen. 
!3om 25. <September 1939. 

I. flUgtmdnt ~otf d)tifttn 
§ l 

_(1) <Den morf cf)riften bief es @ef e§eä unterli~en 
aUe Untettteljmungen, bie !Banf• ober <5:porfaff en• 
gef djäfte im 3nlonb 6etrei6en (füebitinftitute). !Bonf, 
ober <5:potfoff engef djdftc finb in1l6ef onbm f oldje bet 
nacljfle(,enb be0cidjneten W rt: 

a) bie ~Inttof)me unb ~6gabe bon@db6etrdgen ofjne 
!Rücffidjt borauf, 06 Sinf en bergütet ltlerben 
ober mdjt; 

b) tie ~[i1fd)offung unb meräupcrnng bon lfficrt, 
:po:pimn für anbetej 

c) bie me1:1uoljrung unb IDetltloltung l.Jon smert, 
:po:pieren für anbere (<De:potgefd)öft); 

d) bie U6crnoljme uon .paftungen unb @oran, 
tien für <Dritte, f oltleit bief e @ef djöfte nicf)t 
1>011 merftdjerungsunterneljmungen 6etrie6en 
luerben. 

(2) gu ben ~re.bitinflituten gel)ören oudj @h:o, 
fnff en, @ito'oet.6önbe,@ito3entro[en unb f onflige 'fin• 
ridjtungen, lt>C[dje · bem ~6recljnungtloerfeljr bienen. 

(3) <Drr lReidjsn,h:tf djaftsminiflet form anbete fü, 
ten oon @ef djä~cn .6e3cidjncn, butdj beten !Bettic6 
eine Unterneljmung ~rebitin~itut im ®inne bief es 
@ef el}es n,irb. 

(4.) <Das lReidjsauffid)ttlamt für bas Shebit1uef cn 
(!neidjsaufftdjfäamt) entf djeibet in SllleifefsfdUen, o.6 
eine UntetnefJ1mmg o[s ~te.bitinflitut 311 gerten l)ot. 
<ftl fann mit Suftimmung bes !Reicljswirtf cf)ofttl• 
miniflertl Wusnofjmen für ~in3elfd[e ober für 6e, 
flimmte fütcn oon @ef djäften 3ulaff en. ®eine (fot, 
f djeibung 6inbet bie @eridjtc unb merruaftungtl• 
befyörben. 

§ 2 
(1) <Die IDorfdjriften bief etl @ef e§eil ~nben feine 

~l nwenbung auf 
a) bie <Deutf ct;c !ncidjB6anf, 
b) hie <Deutfdje @olbbisfontbanf, 
c) bie <Dcutf cfJe ITTeid)Bµofl mit irJrnt ~lmtern unb 

mmttljlellen, 

d) bie llnternefJmcn, bie auf @rnnb bet @emein, 
nii\}igfcittl'oetorbnung (®iebenter 'teil, ~aµi• 
tel III bcr fürotbnung bei lReicljsµröfibenten 
311r ®id)crung bon \IBh:tf djoft nnbBinaiwn bom 
1. <De3em6er 1930 - !RcicfJBgef cb6I.I <5. 5171 
593) am genieinm"1 l} ige l.ffio9nu11gs1111tcrnelj, 
men ober olsDrgan bcr ftaatftcljen\IBofJmmgs, 
µolitif anerfannt finb, f ofern nid)t batl Un, 
tetneijmcn it6crtniegenb !Banfgef cljäftc ber im 
§ 1 6c3ei djneten W rt 6eh:ei6t, 

e) bic UntrrncfJmtmgcn, bic baB ~fonb!cil)ge1ncr6r 
bettei6en1 

f) µribate !Bou[µorfaITen 1111b @ef cf)dft1l6ctrie6c, 
bie bicf en gcmöij § 112 ~6f. 2 befl @ef cbefl 
über bic !Beaufficf)tigung ber prionten merfidjc, 
tungBunternef)mungen unb !Banfpatfoff en tiom 
6. _5uni 1931 (!neicl)flgcfey6I. I 6. 315) in bcr 
BoITung bes@cf eßetl uom 5. URäq 1937 (lRetcljB• 
gef ebbl. I 6. 269) unb ber '.91uciten <Dutdj• 
füljtungBuerorbnung 3um ~lftiengef eb uom 
19. mouem6cr 1937 (~eidjBgef cl}61. I <5.1300) 
gfeidjgcftellt ftnb ober 1uerben, f o!uie öffcntlid), 
recf)tiicljc !BaujµarfaITen. 

(2) fiiir Unternrljmungen bet im ~C.6f. 1 !Budjfl. d 
bis f 6c3cid)neten ~ht gcften jebocf) hie morf djriften 
bief etl @efebetl info!ueit, am fie neben hem il)ncn 
eigentümhdjen @ef djöfttlbetric6@ef d)öftr ber im § 1 
6e3eidjneten ~rt .6cttei6en. 3n 81Ueife[{lfäITcn ent, 
fd)eibet ber !Reidjtlwittfdjafttlmini~cr, ob für f o(djr 
UntetncfJmungen hie morf d)riften biefcB @cfeye.B 311 
geftrn !)oben. 

II~ itlau[mis 1mb Untttfagung 
§ 3 

(1) Unterne(Jmungen, 1oeld)e @ef cljäfte oon füebit, 
inj1it11ten im 3nlanb 6etrci6en !uorrcn, 6cbürfcn baau 
ber (h(au6nis. ijiit bie <fdet(ung bet (falau6mB 
ij1 boB !neidjtlauffidjtsamt 3u~änbig. 

(2) <Die (h[aubnill ifl aucfj etfothetriclj 
a) bei in[öubif djenShebitin~ituten 3um!Bctt:ic60011 

'.91Ueignieberlaff ungen, <De:pofitenfoff en, mgen, 
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1956 ITTeidjBgefey6Catt1 ,3a9rga11g 19391 SteH I 

ture111 ~[ nnal)me, unb galjlj1c1Icn jebet ~(tt 
, (g1uc1gj1e1Ien) im Snfanb ober ~usfanb, 

b) &ei ausfönbif djen !hebitinj1ituten 3um ~ettieb 
-e-; 4:r~ ZL ~- _ /bon g1ucigfMfen inL C'\n~. • . _ 

~~~~-~- .. 
(1) ~ic Q:rfou&nis barf nur betf agt 1oerbcn, 
a) wenn ~ie ~ef djäftaleitcr. bes Stre~itinj1ituts 

ober bte ~etter. bon '.9i-oe1gj1cllen 111djt eljr6ar 
' ober f~djlt,~ mdjt gen!igenb borge&ifbet finb 

ober bte fur ~en ~etncb b~r Unt~rneljmung 
ober bes ~ch:1e6ste!fes1 be1_1 fte 311 leiten ljn&en, 
f onj1 nodj erforberltdjen Q:1gc11f djnften unb Q:r, 
faf)rnngen nidjt 6efi~en; 

b) l~en~ bie Q:rfau611io unt~r ~eriicffidjtigung bet 
o~thdj~n unb gcf am~101rtf djnftridjen ~cMrf• 
mffe mdjt gmdjtfctttgt erfdjcint; 

c) lucnn bcr Unterneljmuno bic 3um @ef djäfta• 
beh:ieb crforberlidjen Wlttte[ im Sn!anb 111djt 
311t lfütfiigung j1cljcn. 

(2) gu bc~. @ef~äfta!eitcrn i~t ®inne bes ~l6f. 1 
~u~j1. a geljoren msbcf onbm b1c SnCJabct1 bie per, 
f onltd). ljaftenben @cf cfff d)aftet, bic @cf cf)äftsfüf)ret 
u~b &1e morj1ariMmitgC!ebe~ eines Shebitinj1ituta, 
bte ®p~tfoffcn[c1ter f ow1e b1e ~enbnnten unb 91edj, 
ner (>e1 @enoff~nfdjnftcn. gu ben @cf djäfts!citcm 
tedjn~~ a~dj btc mmoa!tungsratsmitg!icbcr eines 
fücbtttnj11'turn, fofern fie bie ~efugniffc uon mor, 
j1anb1:lmitgliebetn lja&en. 

§ 5 
(1) ~all ~cidjsauffidjfäamt fann bie Q:rlaubnifl 

3utürfoeljmen, 
a) wenn ber @ef djäfts&etrieb, auf· ben fidj bie Q:r, 

Ia_u&nis 6e3i_cfJt, nidjt innetl)am eines :)a{jrei:l 
f c1t ber Q:rtetfung ber Q:µau&nis eröffnet iuitb; 

b) Wenn ber@efdjäfts6ettie6 ein ,Saljr lang nidjt 
mel)t ausgeübt roorben ij1. 

. (2) ~ie morf djrift bes 9l6j. 1 ~udjj1. b finbet 
fmng~mäjj Wn1uenbung auf bic bei bem ,Snfrafttre, 
tcn btcf es @cf et}cs &cj1eljenbcn Shebitin~itute (§ 50). 

§ 6 
(1) ~all ~cidjsauffidjtsamt fann bic Bortfii{jtung 

beo @cf djäftabetrie6e1:l unterf agen, 
a) 1uenn bie ~t!n~_&nii:l burcl) unridjtige ~(nga~en 

ober burdj tauf djcnbe .f,anb[ungen etwtrft 
IUOtben ij1; 

b) wenn <.tntf adjen botliegcn, aus bencn fidj er, 
gibt, bajj @ef djäffä[eitet bet Untemd)mung 
(§ 4 W&f. 2) nidjt bic für i{jte <.tätigfeit etfot• 
ber!idje guuetiäffigfeit &efit}en; 

c) 1uenn ball ~tcbitin~itut feine @e1uäl)t füt bic 
®idjetfJcit bcr iljm anuettrauten @e!ber ober 
\illertpapim &ictet ober wenn es widjtige all, 
gemeine Sntmff en bct[ct}t. 

(2) . Q:ine U!ttetf agung gemäjj ~!6f. 1 fann fidj audj 
auf emcn <.te1[ bes @efdjäftsbetticbcs f ol"Uie auf ein, 
3clne g1oeig~cUcn &ef djränfen. 

§ 7 
(1) 5n bcm \BcrfofJrcn, bns bic gurücfna{jme bct 

~r[au&nis ober bie Untcrfogung bcs@cf djäftsoettie• 
&es 311m @egcn~anb !jat, mujj bas ~eidjsnufITdjts, 

amt be!n ~r_cbitiri~itu.~ @e[egenl;eit 3nt llf 11!3crung 
gc_&~n; 111 gectgnr~cn ßnUen fann es ß'rij1en 3ur ~e, 
f cthgung bo11 ~mangeln f eten. 

(:_l) ~enn bas ~cidjsauffidjtsamt bie Q:tlaubnis 
3ururf111mmt. ober ben @efdjäftsbetrie& unterf agt, fo 
fan!1,,es be~1111me111 b~l3 feine (fotfcf)eibung 1uie ein 
~urloJ1mgs6ef djful3 WttfE. .Büt bie 2!6roicffuno ber 
@efdjnfte fonn e~ gtunbfa§hcf)c 9[norbnnngen treffen. 
~1:l fan_n ~udj nn Ball einer fteimilli gcn Biquiba• 
hon !21qu!ba~orcn be~eITen ohet !2iquibntorcn ab, 
6e_r11fc11. Ü1qmbator fann audj eine juri~ifdjc !l}ctfon 
fcm. 

III. ~[natigtl)flid)t 
§8 

(1) ~ie Si'rebitin~itute {jaben 
a) jeben \illed)f cI in ber !l)erf on ber @rfdjäftß• 

feitet (§ 4 21bf. 2)1 

b) ~opit~[beränbe!·tmge_n, fomeit fie in einem 
o~enfüdjen ~eg1j1ct emgettagen werben müff en, 

c) b1c W6fid)t bet mminigung mit einem anbe, 
ren .l'ttebitin~itut ~amic hia etfoie~e S:eet!1111~me 
.uon ~etie:t:ttbrn ~cteifiguugm att fei le,en,-

d) b\e Q:i11~e~ung bcB @ef c{jäfts&ettiebcs fol"tlie 
b1e ®dj[1eß1mg bon Swcigftelien 

bcm ~cidjsauffid)tsamt ober bct bon iljm &ej1imm• 
tcn ®tefie unueqüglidj an3u3eigen. 
. (2) 1)as. ~cid)BaufficfJtBamt fann anorbnen, ba~ 
tfJm _aud) em \lliea,f e[ in ber !l}etf on ber eeiter t,on 
8mc1gftcflen 0113u3rigen ift. 

§9 
(_1) :,Die ~rebitin~itute l)aben il?amcn ober Birma · 

beqemgcn 19ret ~rcbitne{jmer1 bmn @ef amtucr• 
f d)u[bune 6e1 bcm ein3efnen strebitin~ihtt im !2oufr· 
bo!t 31oe1 IDlonnten eine IDliff ion mcid)smarf ii&er, 
j1e1gt, u~tet ~[ufgabe ·bcr am ~nbe bes ~ericfjts• · 
monarn rn Wnfptudj genommenen .l'trebite &is 311111 
10. bc_B folgenb_en IDlonnts bem meicfJgnuffid)tsamt 
an3u_3e1gm. ~ertcfJtBmonate nnb bet ßc&tuar, ~{pril, 
,Sum, ~ugu~, Ofto&et unb ~e3em6et. 

(2) ~rßi_&t pcfJ, baO ein ~rebitnef)mcr &ci meljte• 
tcn Shcb1t111j11tuten ~rebite in \?fnf))rnd) genommen 
flot, ,f ~ f~tm bas ~etcf)BauffidJtsamt bie &eteiligten 
~reb_1hn~1tute babon benad)tid)tigcn. ~ief e ~enod), 
t td)hgung barf fidj nut auf bie .f,öl)e bcr @ef omt, 
bc~f d)ulb~u~g ~es Sh:ebitnef)mets unb auf bie mn3a{jl 
ber !treb1tt11j11tute erj1recte111 bon beten Snanfprnclj, 
naf)me butcf) ben !trcbitnel;met bas ~eid)sauffidjtß. 
mnt !tenntnis erl)o!ten E;at. 

(s) ~et ~eid)füuittf djnftföninij1et fann ~[usnnljmen 
l:l?n ben morf d)riften bes ~l6f. 1 3ulaff en. Q:r &e, 
j111nmt, 1ua1:l am @ef amtbetfd)ulbung im ®inne heß 
~l&f. 1 311 gc!ten r,at. 

IV. ®d)ub btt ~cactd)nungcn „;annf" 
unb ,,®~nrfnffe" 

§ 10 . 
(1) ~ic ~c3eid)n11ngen 11~anf111 ,,~anfiet" ober eine 

~c0cid)1111ng, in ber bas \illort 11~anf11 ober lßanfict" 
b~tfommt, bürfc~ in bcr Birma, am gujot} ~ur 
ßmnn, 3ur ~e3c1cfJnung bes @ef djäffä3roccfeB ober 
311 ®erbq1uccfen nur füljren: 

a) bie bei bem 5nfrnfttrctcn bicf ril @ef ctcs be, 
fteljrnbrn ~rebi ti nj1i h1te, 

• • 

• 
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b) biejenigen UnternefJmungen, benen eine (fr, 
[au.&niB gemäß § 3 m&f. 1 erteilt ij1, 

c) biejenigen Unternefjnumgen, bene11 bie ~efug, 
nis 3ut BüfJtung einet bet obigen \Be3eid)ltull• 
gen uom meidjsaufficfjtsnmt erteilt 1uorben ij1. 

~ie \Befugnis etlif djt, f o&a[b infolge einer gurürf, 
na{jme ber Q:rfau&nis, einet Unter[ agung bes @e, 
f c(jäftsoetriebes ober aus einem anbmn @runbe ber 
\Bettic& uon ~anfgcf cf)äften cingej1efft ift. 

(2) ~ie ~ef d)ränfungen bes ~!6f .1 ~nben frinc mn, 
wcnbtmg auf bie~cutf d)e~cid)soanf u11b bic~eutf cf)c 
@o[bbisfont&anf. 

(s) ~ic ~e3eicf)nung ,,®parfaff e" ober eine ~e, 
~eicf)mtng, in ber baB \lliort ,,®pnrfaff e" entl)altcn 
ift, bürfen nur bie öffentlicfJen ober bem öffentlicfJen 
IDerfcfjt bienenben <Spat• unb @itofaff en füfJten. 
®ie biitfen eine ~e3cicf)nttng bet im ~!6f. 1 genonn• 
te11 füt of)rte gu~immung bes ~eicfjsaufftd)tsomrn 
nic{jt neu aufnc!)men . 

(4) ~ie morfd)rift beB W&f. 3 finbet, fo1t1cit fic bie 
ßii'ljtung einer \Be3eidjnung betrifft, in bet bat! ®ort 
11®parfoff e" entf)alten ij11 feine ~(moenbung auf 
öffentlid)•tecf)Hicf)e unb f old)e priuate ~aufpatfaff en, 
bie bcm @ef et} ii&et bie ~eauffid)tigung bct ptitiaten 
mctficf)erungsunterncljm!mgen unb ~auf\)arfoff en 
bl111l 6. ,Suni 1931 (~etcfJBgefe~ol. I ®. 315) unter, 
!icgen, [ornie auf eingetragene Q:i:werfis, unb ®irt, 
f dJoftsgenoff enf cf)aften1 bic einem !l)riifungtlbet6a11b 
gctnl'iß § 5,lbcs@enoffenft~nftsgefet}es in berßaffung 
bes @ef et}eB bom 30. Ofto6Jt 1934 (meicf)sgef et}&I. I 
®. 1077) anoeljöten. ®ie bürfen n&er eine ~e3eidj• 
nung bet im ~(&f. 3 ®au 1 genannten l>lrt mit gu, 
j1itnmung beg ~cicf)Bauffid)tsamrn füf)ren. 

(5) ß'üljrt eine in einem öffentlid)cn ~egij1er ein• 
getrogene UntcrnefJmung eine Birma obet einen Su• 
ja§ 311r Birma, bmn @e&rattcf) nad) W6f. 1 ober 3 
un0u[äffig ifl, fo i~ fic bon bem ~cgij1crgetid)t 3ut 
Untedaff ung bcB @e&rnud)s ber ßitma ober bes gu, 
f ours butcf) Orbnungsfltafcn &is 3u 1000 ~eicf)B, 
marf an3uljarten . 

(a) ®irb eine ßitmn ober ein Suf at} 3ut ßirma 
gefüljrt, beten @e&raud) nacfJ W&f. 1 ober 3 1111311, 
läffig ift, f o fonn bas ~egiflergericfJt bie 'ßitma bon 
~(mm l"tlegcn !öfd)en. § 142 ~!bf. 1 ®at} 21 9r&f. 2, 
§ 143 brs !Reicf)ogcf e~eB über bic ~lngelegen(Jdlcn bet 
freiluifiigen @nid)rnoatfeit finben cntjprccfjenb ~rn, 
tuenbung. 

(1) nail ~eid)sauffid)Hlnmt entf dJeibet, ob ber 
@ebtaucfJ einer ßirma ober eines Suf ates 3ur Birma 
nadJ ~l&f. 1 ober 3 3u[äfftg ij1; es ifl &ernf)tigt, 9(11, 
träße 3um gwccfc bes ~infcfjreitens &ei be11 ~egij1et• 
genrf)ten 311 ~eflen unb gegen merfügungc111 butd) 
bie über f o!cf)e ~nträgc entf d)icben mirb, baB mecf)fä, 
mittel bcr \Eef cfJl"tlctbe 311 crljeben. 

V. IJ3orfdjriftm für baä fircbitgcfd)äft unb bic 
eiquibität 

§ 11 
(1) ~ie@ef amtbet))~id)tungen ei neil ~t:ebi ti n ~itu rn 

aus . 
a) ~eµofitenocfbern, 
b) ®parcinlagen1 
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c) ~ontofotrentgutfja6en bet ~unbf djaft, 
d) feitens bet ~unbfd)nft &ei ~ritten 6enuljten 

~ebiten, 
e) il?oj1robetp~idjtungen, 
f) bet Wnnaljme ge3ogenet \illedjf el u11b ber Uus, 

fleUung eigener unb ge3ogener ®edjfe[ (f 01ueit 
bief e \illedjf e[ fidj im metfef)r &efinben) 

f offen a63üglid) ber Iiquiben !mittel im ®inne bes 
§ 16 2ibf. 1 unb 2 ein im ~eneljmen mit bem mcidjs, 
&anfbitcftorium bom ~eid)muirtf d)aftsmini~et 311 be, 
j1immenbes IDlcl;rfodjes beB f)aftenben Q:ioenfopitarn 
nidjt ü&erf d)teiten. 

(2) &rn ljaftenbes ~igenfa))ital eines ShebitinflitutB 
ifl an3uf el)en 

a) 6ei fün~elfaufleuten ober !l)ct[ oneneefeUf djaften 
o{jne eigene ~edjtBpetfön!id)feit (mB&c[ onbere 
offenen S,3anbdBgefeUf cfJaften unb ~ommanbit, 
gefeUfcf)nften) bas @ef djäftBfapi tal nndj ~(&3119 
bet entj1anbcncn metlu~e obet \illertminberun, 
gen f oluie bct Q:nhta~men bet 5nljo6et unb 
bet biefen geiuiifJrten !ttebite. il?ad)gewief cncs 
~eies mermögcn bes ober ber un&e[djränft 
f)aftenben 5nf)a6ct fann beriicffidjtigt 1uerben; 

b) bei mftiengcf el(fdjaften, ~ommnnbitge[ eUfdjaf, 
ten auf Wftien unb@efeUf djnften mit bef djtänf, 
tet .f,aftung bas einge3af)Ite ~apitaI 3113ü0Iid) 
ber ausge1uief enen ITTef erben, jebod) 0&3iig[idj 
ent~anbener mcr[uj1e; 

c) bei eingetrogenen@enoff cnf cf)aftm bie@ef djäfts, 
gutf)a&en unb auBgeluief enen ITTcfcrt,en 3u3üg, 
Iidj eines guf d)Iagcs, 1uelcfjer bet .f,aftf11111111en, 
betp~id)tung bet @cnoff en ~edjnung trägt, 
jebod) a&3üg!id1 entflonbenet meriuj1e; 

d) &ei ~tebitinj1itutcn bes öflcntlid)cn ~ecf)fä bafi 
~otationBfaj)ital unb bie ausgemief enen ~e, 
f erben, jebod) 063üglicfJ entj1anbcncr für!ufle. 

(3) ~Hs ~eferuen im ®inne bes Wof. 2 gc!tcn nid)t 
nuäerorbentridje ~cf erben, j1irre ~ef erben, ~elftcbcte, 
tef ctoe11 unb füicffle((ungcn jebet ~Crt . 

(4) IDlaBge6enb für bic ~cmefiung bes ljaftenben 
Q:igcnfoµita(s im ®inne bes m&f. 2 111 bic lebte füt 
ben ®d)Iujj eines @ef d)äftsjof)rs feflgej1e[lte ~ilan3. 

(5) ~et 91eid)füuittfdJaftsmini~er ljt ermädjtigt, 
im ~ encljmen mit bcm ~ eid)s&nnfbiteftorium 

a) bie (fi116c3ieljung uon untct ir&f. 1 ~11djj1. e 
faUcnben mer&inblid)feiten aus311f djliepen f o, 
lt)ie bie ~in6e3ieCJ1mg l.lon met&inb(idJfe iten aus 
bet Ubernaljme uon ~ iltgf djoften obet anbc, 
tcn S3aftt111gen mitQ:infcf)fuij bci:,Snboffnmcnttl• 
betpf[id)tungcn in bic @ef amtberp~id)tungcn 
(~l6f. 1) 3u &e~immen, 

b) bos merljältnis ber @ef amtberpf[icf)tungen 
(m&f .1) 311 bcm fJnftenbcn ~igenfopitnl (mb[. 2) 
fiit ein0ef ne S'ttebitinj1i tute ober füten obet 
@rupµen bon fücbit i11fllt11ten berf d}icbcn 311 
&emeffen; bie @efamtbctp~idjhmf!Ctt (~(6f. 1) 
n&0üolicf) bct liquibcn W?ittd im ®inne beil § 16 
W6f. 1 unb 2 bütfen jebod) &ei nHm Shcbit, 
i11j1ih1ten bail ßtinffnd)e bes ljaftenbm ~igen, 
fapito!B etteid)en, 

c) 6ei füebitin~ituten bc1l öffentlidjen ~ecfjrn, für 
loeld)c öffcntricf)•tedJtlidje@e1näE;rtt11gct ljaften, 
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\Beftimmungen 3u h:effen, inivicroeit oief e .paf, 
tung an bie 6terre beB f;aftenben Q:igenfoi,itarn 
treten fonn . 

§ 12 

(1) <Die bon einem Shebitinftih1t an bcnf er&en 
fü:cbitnef;mct gctoäf;tten Shebite f ofün einen bom 
meidjl3luidf djafHlminiftet im \Benef;men mit bem 
meidj13banfbh:cftotium 3u bc~mmenben .punbettf a~ 
betl f;aftenben ~igenfapitarn (§ 11 ~lbf. 2) nidjt übet, 
f djteiten. 

(2) shebite, ltleldje bie feftgef e~te@ww üfm:fteigen, 
6ebütfen unbef djabet bet medjtBlvitff amfeit betl ~te, 
bitgef djäfHl bcr 8uftimmung f dmtridjet @ef djdfts, 
leitet (§ 4 W6f. 2). 6oldje Sh:cbitc fin.b bem meidj13, 
auffidjttlamt an3u3eigen. 

(3) ~rrn ~ tcbite finl:> a113uf el)cn arre mrten non 
~tebiten mit Q:infdj(up bon \lliedjf rrh:ebiten1 \B(il:g, 
fdjaften uni:> f onftigen .pafhmgen 3u Ballen oeB !h:e, 
bitin~tufä; mapge6enb ~nb bie R:tebit6eh:äge. mm 

- ~tcbite ge[ten fetnet \BetcHigungen bel3 ~tcbitinfti, 
turn an bet Untetnel)mung bel3 ~tebi btel)metB; map, 
ge6enb ~nb bie \8Uan31uede bct \BcteHigunf!en. gu, 
gunften beB ~tebitinjlituttl 6eftc9enbe 6id)etl)eiten 
f otuic @utl)aben bel3 ft-rebitnef;metB 6ei bem Shcbit, 
inftihit 6lei6en auper \Beh:adjt. mm ein unb berfef6e 
Shebih1c9met gelten außer bcm ~tebitnel)met f d6ft 
bie bon iljm a6Ijängigen Unterneljmungen, bie Unter, 
nel)mungen, bon benen betShebitneljmet abf;öngt,f ämt, 
lidjebcmf clben~on3ctn ange{jötenbenllnternc[jmungen 
unb 6ei \l)etf onengcf efff djaf ten o[jne eigene medjrn, 
petfönlidjfcit bir @efcIIf djaft unb i[jre @efeflfd)after. 

(4) <Die motf djtiften bet 2!6f. 1 6m 3 ~nl:>en feine 
~htll)cnbung auf Sftebite, bie an bat! meidj unb bie 
(!önbet geluäf)d obct uon oief en ber[>ütgt obet: uon 
biefen f onjl gefilf;ed finb. 

§ 13 
\Bei (fo1rdumung non ungebecften fü:ebiten, bie in 

bct @ef amtf umme einen \Bettag bon 5000 !Reidjl3• 
matf 6ei einem !t-rebitneljmcr ü6etf djteite11, ift bal3 
Shebitinftitut uerpf[idjtet, oon bem ~tebitnefjnm bie 
Offen[egung feinet lulrtf djaftlidjen metljältniff e ober 
bie G:in~djt in feine \8Han3en 3u bedangen. <.DaB 
meidjtlaufridjtBamt fatm affgcmem ober im Q:i113elfafl 
eine bon bem im 6a~ 1 genannten \Bettag a&lllci, 
d)enbc @tcn3e feftf euen. 

§ 14 

(1) @efdJäftB[citetn rn 4 ~6f. 2), IDHtgriebetn beB 
~ uffidjtBrnHl ober bell ffimualtungllrnfä eineB ~te, 
bitinftitut{l f oltlie aUen 6ei einem Shebitinftitut täti, 
gen \Beamten uni:> ~lngejlerrten bütfen Strebite nur 
auf @runb cinrl3 einftimmieen \Bef dj[11ff e13 f dmtlidjer 
@efdjdftl3[eitet uni:> nur nnt autlbtüd[idjet 8uftim, 
mung bel3 ~htffidjfärntB ober beB mermaltungl3rntB 
geltlö{jt:t ltletben. Q:6enf o bfltfen ~ebite an G>e, 
fdjäffä[eiter, ~itglicbet betl ~luffidjtBrnt ober betl 
l'nettua[tungl3ratB f otoie \Beamte unb ~ngejleUte einer 
a6(Jängigen ober ljen:f d)enben Untctnefjmung nut 
auf @rnnb eine{! eiuftimmigen \Befdj[uff eB f ämHidjcr 
@efd)äfttlleitet uni:> nut mit auBbtilcflidjet guftint• 
1mmg beB muf~djttlrntB ober beB \BerltlaUungBrntB 
bet [jenf tljenben llnterne[jmung geltläqrt luet:ben. 
<Die '3ujlim111ung fann ffn: geroiff e Shebitgcf djöfte 
ober füten bon ~tebitgef tljäften im bornul3, jebodj 

nidjt füt ränget a[B btei ID1onate erteilt ll)et:ben. <.Det: 
\Bef djlup, butclj ben· bie 8uftimmung edeiU 1uitb, 
lJat audj \Be~mmungen über bie \Bet3inf ung unb 
!Rücfaa~Iung bet ~ebite 3u . entl)alten. <.Der @ellldfj, 
rung etneB Sheb1rn jleljt bte @eftathutg affer (.fot, 
na[jmen gleidj, bie übet Me einem@ef djäfrnreitcr ober 
einem ~itglieb bel3 ~uf~djrnrarn ober bell merltlal• · 
tungBrarn 3ufte(jc~ben lnergütungen IjinauBß~ljen, intl• 
6ef on~m aud} bte @ejlattung bon lnotf cl}uffen auf 
mergutungen. 

(2) Strebite unb lnotf djüfie an \Beamte unb ~n• 
gefteate, bie ein ~onattlge9art nicljt ü6erjleigen, fal, 
(en nicljt unter bie motf djttften beB 2!6f. 1. 

(a)_ <Die \Borfdjtiften beB ~bf. 1 scne~ OU[9 fii_t 
~rebttc an ben Q:[jegattcn ober an em mmbcrJdljtt• 
gcl3 fünb eincl3 @efcf)äftB[eitetll, eineB ~itgliebel3 bcl3 
~uffid}Hlrntl3 ober bel3 lnctltlaltungl3tatl3 f omie cinel3 
~eamten ober ~ngeftefften; fie gelten ferner für !he, 
bite an einen g)ritten, bet für medjnung einer bief et 
~ctf oncn ljanbeft. 

(4) O>eljört einet ft:ebitneij111enben Unterncfjmung 
ein @ef djäftfüitet bel3 frebitgeludljtcnben ~rebitin~i• 
turn am ~ejd)äfHfüitcr ober ID?itglir~ einel3 .Otgantl 
an, f o 6ebatf bic @emäljnmg bon ~rrbitrn bel3 e·n, 
jlimmigen \Bef dj[uff eä fdmHidjer @cfdjdft!füitcr unb 
bet aul3btacEiidjen 8uftinnnung beg 2!uffidjHlrarn 
ober bes mmualtungtlrnrn. (fotfprcdjenbetl gilt, inenn 
bem ftebitgelUöijtcnben ~cbitinftitut ein @cf djäftB· 
leitet ber ftcbihte[)menben Untetneljmung am @e, 
f d)äffäleitet ober ID?itgrieb eine{! .Organä angcfJöd. 

(s) \lliitb entgegen bcn lnorf djtiften bet ~6f. 1 
6il3 4 !l'rebit gelnä[jtt, f o i~ bet Shebit oljne miicf, 
fidjt auf cntgegenftcl)enbe \Bmin6arungen f ofort 3u, 
rücf3u3a[jren, el3 f ei benn, bap bie 3ut @eluäijrnng 
bel3 Shrbirn erforbetlicijen \Bef djfüjf c nadjträgricf) ge­
fapt lllCtbc11. 

(o) <Die ID1itgliebet beB morftanbel3 unb bie @e. 
f djäft13fiil)rer finb 3um {fafa§ betpf[idjtet, tuenn fir 
entgegen ben morfdjriftcn bet W6f. 1 bitl 4 ~rebit 
geltlä[jren. <Die ~itglieber beB Wufficljt13rnttl obet 
bel3 meriualtungBtattl finb 3um {hf at berµ~idjtet, 
lvenn mit iljrem \lliiff en unb oljm iljt ~inf djteitcn 
entgegen bcn lnotfdjttftcn ber W&f. 1 6itl 4 ~rcbit 
getndl)tt ltlitb. <Der (hf atanf.prudj fann audj uon 
ben @Iäu&igetn beB ftrebi tin~turn, f omcit ftc uon 
bief cm iljre \Bcfticbigung nid)t er[anoen fönnen, ge[ 
tenb gemadjt roetben. <Die (frf atpf[1djt lvitb i[jnen 
segenü6et ltlebet butdj einen mcr3idjt bell Shebit, 
mftiturn nodj babutclj aufgeljo6cn, bajj bie .panb[uttA 
auf einem \Bef dj[up bel3 oberften .Organl3 (@cnera[, 
uerfammlung, @efcfifdjaftctbetf amm[ung unb bet• 
glcidjen) 6ernfJt. <Die mnfi,)riidje auf@runb bicfet:lnor, 
f cf)tiften l.lerjäf)ren in ffütf ,5aljte11. 

(1) 6ofern bie Shebitc an bie in ben Wbf. 1 unb 3 
genannten ~etf onen bie .pö[je eine{! ,5afjtel3oe3ugB 
116erjleigen, ijl biet! unbcqüg[icfJ bem mcidjli!auffidjrn, 
amt anau3eigen; ljanbeU etl ftd) um S{rebite im <5in11e 
betl W6f. 3, jo finb bie ,5a9rct16e3ügc beli! 6ei bem 
Shcbitinjlitut befdjäftigten ~Ijegattcn ober ~ltcrn, 
teirl3 mapgebenb. <Der meidjBluidf djafrnminifter ijl 
etmiidjtigt, tüt ~ebitinftitnte unb @ruµ:pen bon 
~rebitinjlituten f)iet'r.Jon ~l61ucidjungen 3u3ufaff en. 

(a) <.Det meidjfünirtf djaffäminiftet ift ermädjtigt, 
lnorfdjtiften 3u etlaff en, ltlcldje bie Wufnafjme bon 
Shebiten für {tffeftengef djäfte but:dj @efdjäftBleitet: 

• • 

• 
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f oltlie \Beamte unb Wngejle[te bon ~tebitinjlituten 
regeCn. <Die lnorf djtiften 6etüfjren bie medjtfüuitf, 
f am feit bet föebitgef djäfte nidjt. 

§ 15 

(1) mnteile am @cf djäft13ctge6111B, bie @ef c!Jdft13, 
feitern eineli! ~tebitinjliturn (§ 4 2l6f. 2), foll)eit ~e 
nidjt ,5nfja6er, @ef eUf d)aftet einet offenen .5anbern, 
gef ellf dJaft obet µerf ön[id) l)aftenbe @ef eUf djaftcr 
einer ~ommanbitgefeUfclja~ finb, f oll.lie Beitern bon 
811)eigfteflen 3uftcfjen, Mrfen bem \Bmdjtigten jelneiltl 
nidjt 1>0{( auBge3a9lt luetbeu. ~in bont meidiBlllirt, 
fdjaft13minifter im \Beneljmcn mit bmn meic~l36anf• 
biteftoriutn feftgef el}ter .punbettf au beli! mnteiHl cinel3 
jeben \Bmdjtigten ift ein3u1iefj0Ite11; er fann auf 
\lliunfd) beli! \Bcrcdjtigte11 in münbe(fidjmn \fierten 
angelegt lnetben. <.Der ei113u6efja[te11be .punbettf al} 
f ofl nic!)t meljt am bie .pälfte bel3 bem \Bmdjtigten 
311faffenben WnteiI!i! 6ettagcn. 

(2) <Die cin6ef.ialtenen \Beträge f otuie bie \fierte, 
in bencn ~e angelegt finb, ljaften bem Shebitinjlitut 
für alle {trfauanfpriidje gegen ben \Bmdjtigten; fie 
bütfen ben \Betec!Jtigten erft ttarf) i{jtem 2Cut!f djeiben 
ttnb er~, nadjbem i9nen l.tntla~ung et:teilt tnorben ijl, 
frü[)cjlcnß jebodj nadj W&Iauf eine{! Sa[jretl nadj bem 
Wuli!f djriben, fteigege6en lnerben. 

§ 16 

(1) 'Die füebitinjlitute l)aben eine ~attef ei:ue 311 
Ija(ten, bie anti bem ~aifen6ejl:a11b f oltlic ben @ut, 
lJa6e11 6ei ber meidj136anf unb-i>m beutf d)en ~o~fdJecf, 
ömtetn ge6Hbct luitb. <.Die \Barrcf erbe mui min, 
be~eng einen oom mcidJfüvittfdjaftBminiftet im ~in, 
l.JcrnefJmen mit bem ~eid)tl6anfbircftotium feft6u, 
febenben .p1mbettfal} ber !Beti,>~idjtungen gemäß § 11 
Wbf .1 \BurfJft. a, c, d, e unb f aufünad)cn. 'Det .p1111bert• 
f al} fann für bie cin3eI11en füten ober @ru.).li,)rn 0011 
~ tebitin~ituten l.Jerf cfjicbcn 6emefi en, batf jebocf) in 
feinem Baff auf mcfjr arn 10 l.Jom .punbert feftgefe~t 
ll)etbe11. 'Der meidjl3lnirtf d)aft miniftcr form im ~in, 
betttcf1mcn mit bem mcicfJB6anfbiteftotium 3u[aff r11, 
baB unter§ 11 W6f .1 \Buc[)~. e faflcnbc mcr:p~idjhmgc11 
(1ei ber \Bmdjmmg auBet ~fnf an gefafTen ltlcrben. 

(2) ßcrnet: [)oben bie Shebiti11~itutc dncn llom 
!Reidjtllllittfdjafttlminiftet im Q:inoernc(Jmen mit bem 
!Rcid){loanfbireftoriunt feft3uf eoenben .punbedfalJ 
iljtet mcrµ~idjtungcn gemäjj § 11 ~[6f. 1 \811djjl. a, 
c, d, c unb f in .pa11bern1uedjf eln, bie innetljam uon 
90 'lagen fäUig finb, tmb in \lliertµaµimn 3u unter, 
ljaltcn, 1uelc9e nad) bem \Banfgef cl} 1.>on bei: meidj13, 
6anf 311m Bom6atbl.letfeTJt 3ugefofTcn finb ober 3u, 

_gelafien luetben fönnen. <Der .punbcrtfa~ fonn für 
bie ei116e[nen füten ober@ruppen 0011 Shebitinftituten 
uetf d)iebm 6emefien, batf jcbocfJ in feinem ßo[ ouf 
meljr a[B 30 t>om .puubert fefigef ci}t In erben. 'Der 
meidjtlltlittfrfJaffäminiftet fonn im Q:inucrne[)mcn mit . 
bem meidjl36anfbireftorium 3ufojf e11, bap unter § 11 
2!6f. 1 \Bucljft. e fallenbe merµf[idjtungen 6ei ber \Be, 
rcdjnung aujjet ~!nfalJ gelafien unb bajj aucf) anbete 
am im 6alJ 1 genannte &n[agcn in ben .punbertf ai} 
ein6c3ogen ltlcrben. 

(a) 'Der meidJßluittf dJa~föninifler fann im O:i!tl.>cr, 
ncljmen mit bem meid)1.l6anfbireftorium 6efiin11nc11, 
bajj bie morf d)tiften bet ~r&f. 1 unb 2 auf eir13e[nc 

~Men bon ~tebitinftituten 90113 ober teHtoeif e feine 
mnmenbung finbcu; et fann fftr biefe ijäUe 6onbet• 
uorfdjdften ctlaff en. 

§ 17 
(1) <Der \Befil} cinel3 R:tcbitinftituts an Wftien, 

.\lu!ell unb \Bergiuct: flanteiren, mit Wutlnaljme ber 
bauetn.ben \Beteiligungen, f olUie an nidjt 3nm .panbcr 
an beutf djen \Börf cn 3ugelaff cnen 6djulbberf cfJtei6un, 
gen f orr einen oo,m meidJ!i!ltlidfdjaffäminiftet im fön, 
betneijmcn mit bcm meidjB6anfbiteftotimn fcft311, 
f elJenben fjunbertf at bet lnerµf[idJtungcn gemäp § 11 
W6f. 1 \Budjfi. a, c, d, e unb f nid)t übetf d)rciten, 
un6ef d)abct bet filr eit13elne Wden bon tcbitinftituten 
gcltenben &ef onbmn morfdjriften, bic ben (hlnet6 
bq genannten 2.13ette unterfagen ober lnci tct: ein, 
fdjtönfen . <.Det .punbedf al} faun filr bie ei110elmn 
Wtten ober @rnpµen bon ~rrbitinftituten oerfd)iebcn 
6emefien, f oU jebodj in feiuem ijafI auf 1ueniger arn 
5 bom .punbett fc~gef ei}t lnetben. 'Der meic!)tllvirt, 
f djaffäminifter fann im Q:inbetnc{jmen mit bem 
1füidjl3oanfbiteftotium beftimmen, baß bie morf cf,rift 
beB 6alJetl 1 auf 6eftimmtc mrten 0011 3um .panbeC an 
beutf djen \Börf cn nidjt 3ugelaff enm 6djulbbetfd)tri; 
6ungen feine ~(nltlrnbung finbet. 

(2) <Die Wn[agen einel3 ~tebitinftiturn in @rnnb, 
~füfen,@e6öuben unb hauemben \BcteHigungen f oflen, 
nadj ben in bie \8ilan3 cingcf ci}tcn \8"cträgcn 6mc!Jnet, 
inBgef amt ben \Betrag beB ~igenfo~1itarn bcl3 Shcbit, 
infiiturn (§ 11 ~l6f. 2) nidjt iibetfdjreiteu. 

§ 18 
<.Datl ~eid)saufficf)tl3amt fann anorbncn, bajj l.Jo11 

Shebitin~ituten, 6ci benen bie auf @runb bet §§ 11, 
12, 16 unb 17 feftgef el}ten @ren3cn nic!Jt inncgef1altcn 
finb, Wu13frfJüttungen bon @elllinnantcHen auf bat! 
@runb, ober 6ta111mfaµita[, bie @efd)öffägutl)a&cn 
unb bergleid)en t1bct einen l.Jon i[jm fe~3uf etenbrn 
<5ab [)inaus nidJt 1.>orgcnommcn luer6en bürfen. 
Q:imr f o[cf)en ~{notbnung roiberfµm[)rnbc \8ef rf1lüff e 
~nb inf 01ucit nicf)tig. 

§ 19 
<.Datl ~eidjgaufficf)rnomt fa1111 auf 2[ntrng 311[afien, 

baB Sttcbitinjlitutc botü6etgef.ienb bon ben mor• 
frf)tiften ber §§ 11, 12, 16 unb 17 061ucidjc11. 

VI. ltinrtidJung uon ~ilanam 
§ 20 

(1) <.Dem mricfJl36anfbireftorium Ija6cn cin311reidjen: 
a) bie am ~i113d~t111e11; offene .panbeftlgef e[fcfJaf, 

ten ober ~ommanoitgcf ellf djaftrn 6cttiebenen 
Shebitinftih1te: 
1. bic Ja{jtetl6iim13 ne6ft @riuinn, uni:> mer, 

lujlred)nung unl.Jet3ügfidj nadj i[jm: tJettig, 
~eUung, 

2. eine mof)61Ian3 nadj bem 6tanbe uottt 
30. 511111 fµöteftcntl am fe~tcn 'tage brB auf 
bcn ~r&f djluptag fofgenbcn 1))1onatli!; 

b) !hebitin~itute, bie in bri: tJot111 l.Jon ~lfticn, 
oefe[(fdjaften ~ommanbitgef eUfd)llften auf 
füticn, @cf eUfcljaftcn mit 6ef c!Jtcinftet .paftun{l 
ober @enoITenfdjaften obet in bct ijorttt bon 
öffentHdj,redjtlidjen Sn~ituten oetrie&en luer, 
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ben unb beten \8i!an3f umme eine IDlHHon (2) ~Cu03al)lungen auf ®pateinlaoen biitfen nur 
!Reid)Bmarf nidjt überf djteitet: gegen 23otlegung beB ®patbudjB beltlttft lt)etben; bei 
1. iljte ,5al)teB6ifa113 neo~ @elninn, unb 23er, lloUer 91üd3afJ[u11g bct Q:in[age i~ bas ®patbudj 3u• 

lu~tedjnung innetl)af6 einet ®ocl)e nadj tiicf3ufotbetn. 
iljtet @enel)migung butd) bie ba3u be, (s) Ubet ®pareinlaecn batf butd) U6rnueif ung 
rufenen ®teUen, nidjt betfügt ltletben; eine @inföf ung bon ®d)edB 3u 

2. iljre !Ro9biian3 nadj bem ®tanbe oom ea~en oon ®pareinlagen i~ unbef d)abct bet !Rcd)tB• 
30 . .:)uni fp<'ite~enß am lelJten '.tage beB auf tnitffamfeit beB ®djecfä unb beB C:a\:inlöfungBgef djäftB 
ben Wifdjfuptag folgenben ID1onatB; un3uläfftg. 

c) bie öffentlicf),ted)tricf)en unb bie auf µtiuatcm (4) <Die ~uBgabe 0011 ®parbüd)etn ofjne entfptedjenbe 
91cd)t beru(Jcnbcn ®parfaff en: Q:inlage i~ un3uläffig. <fin Shebitin~itut batf \Be• 
1. bie ,5aljrrBbilan6 ncb~ @etuinn, unb 23et, träge, bie eB et~ im ~tebitltlege 3ut 23erfügung ~em; 

(u~tecfjnung innetl)a(b einet ®odje nadj nidjt auf ®patbud) gutbringen. 
ifjm: @encfJmigung bunt; bie ba3u be, (5) Sn bcm ®parbudj i~ an auffallenbet ®teffe bet 
tufencn ®teUcn, SinBf at}, 3u bem bie ®pm:einfage oeqin~ ltlitb, etfidjt, 

2. IDlonatBaushJcife für bie \.lnonnte ~anuar licfj 3u madjen; mnbmmgen bcg ginßf alJeß finb an 
biß <De3em6et brn 3mn acfJten '.tage beß auf biefct ®teUe bei bet nädj~en 23otlegung beß ®par, 
ben ~lbf dj(uptag folgenbcn IDlonatB; budjß untet mngabe beß 'tages, uon bcm an fic gelten, 

d) arre iibtigen ~tcbitin~itute: 3 mnet,fcn. § 23 
1. bie Saljteßbilan3 ne6fl @etuinn, unb IDet:• 

fu~recf)nttng inncrl)af6 einet ®ocfje nacfJ (1) .5m 6patgef cfjäft bütfen @elbet 3u anbeten am 
iljtet @ene!Jmigung butcf) bic ba3u be, b~n ftlt ®parein(agen feflgef etten Sinßf äten (§ 36) 
rufenen ®teUen mdit anQenommen tuetben. 

2. ill?onatBaußtueire für bie \.lnonate Sanuar "(2) Die Verzinsung von __ Sparein 
bitl mo1>cmbet biB 0u111 filnfael)nten 'tage lagen beginnt mit dem funfzehn­
beß auf ben ~6fcfjruptao folgenbenID?onarn. ten Zinstage nac~ dem Tage der 

(2) <Die gemäO Wbf. 1 cinaurcicf)enben \Bilaiwn Einzahlung und lauft bis zum Ta-
11110 \.lnonarnautllneife finb mit ~ußnaf)me bct 5aljreß, ge der_ Rückzahlung•" 
bila113en nacfj näljem: morfdjtift betl !Reicfjßltlitt, .. (a) _9tücf3olJIUnQen bon (t)l,late1111agen cutten ?lJne 
fd)afttlmini~etB auf3ugliebern fümbtgung nur 61ß 3um !Bettage bon 1000 !Retcfjß, 

. . . . ·. . . . matf für jcbefl ®patbucfj im IDlonat gelei~et ltlctben. 
(3) <Das ~etd)tl~anflm_ef~onum 1~ ~md)~19t, ~n, Sut !Rücfaalj(ung ljöljmr \Beträge bebatf cß bet .l'tün, 

otb11unge!1 ubet btc ~atq11f_d)en 2Jeroff_cntltd,)1111gen b'igung. <Die .11'ünbigungßfti~ beträgt btei ID?onate. 
bet gemaS ~6f. 1 c_m3utctdJe~ben . !Btla113en unb O:ttua uor ßäUigfeit gelei~ete gal)lungcn finb als 
~011arnautllne1f~ au treffen. <Dtc \81fa113en bet am mot:fdjüffe 311 ueljanbeln unb am foldje 3u oeqinfen. 
!E1113cl~t:mc11 ofrme .panberngef cUfd)aften obet: ~om, . . .. . . 
manl>itgef eU(d1aften betriebenen ~tcbitinflitute bilrfen _(4) <Daß !RetcfjtlaufficfjtBamt t~ erma'!)hgt, b_en 1m 
eitwfn nid)t oeröffentlidjt uiet:ben. ~~bf. 3 genannten !Betrag.001~ 1000 !Ret~ßmatf unb 

. . . . . . bte baf elbfl botgefeljene ~unbtgungßft:I~ 11tBbeft1nbm 
(4) <Dte ~tebtht!flttute fJa~en ferner bte ~1(0113en bei aupergetuöljnficfjen motflänben im !Einoernc(1me11 

un~ m?onat~auflroc_1fe nacfJ nalj~rctt 23otfdjtt.ften b~B mit be!ll ,füid){ltuittfdjaftBminifler 3u änbern; bie ~ln• 
!Rei.d)BoanfbtteftonumB 3u etfautm, nnb tf)m bte otbmmg fann auf ein3elne \8e3itfe 6ef djränft tuetben. 
ba3u 11.leitet geforbetteu fü1ßf1i11fte 3u geben. <Die ben 
®patfaITm unb ben fücbitgcnoff cnf djaften o6liegenbe 
23et\)~icfjtung 3ut mutifunftBctteilung be~eljt auf ~n• 
forbcm be{l !ReicfJBbanfbiteftoriumß audJ für ben 
!Reuifion{lueruanb, bem bie 3ut ~uBfunft oer\)~irfJtek 
®parfaff e obet füebitgenoff enfrfJaft angeljött. 

(5) <Dem !Rcidj{laufficfjttlamt finb auf O:tf ugcn hie 
\8ilan,1en uebfl @cluinn, unb 23etfuftred)nungrn f oltlic 
bie ~tlt'iutenmgen unb ~uBfünfte oom !Reid)Bbanf, 
bireftorium 311t fütfilgung 3u flel!en. 

§ 21 

<Daß 91eicfJBauffidJfäamt fann im Q:i11\lerncfJt11e11 
mit bem !Reicf)ßbanfbitcftotium füebitin~itute 0011 
ben !norf djtiftcn beB § 20 90113 ober teihueif e 6rfteien. 

VII. ei,arbctfc~r 
§ 22 

(1) ®pateinlagen finb @clbeinragen auf .\1'011 te11, 
bie nidjt ben ginecfen bcß '9afjlungH\letfe9rB, f onbern 
bet ~{nlage IYicncn unb affl f o[dje, inBbefonbm burdj 
~Iußfettigung 0011 ®parbiicfjern, gefcnn3eicfjnet finb. 

§ 24 
(1) <Die ®pareinlagen finb bef onbcrl'l lllldule!'.jcn. 
(2) :Der !RcidjB1tJirtf cf1aftBmi11i~et etläpt im (!in, 

betnef)men mit bem !RC'ic9ß6anfbiteftoti11m ~(norb, 
mmgcn iibet: bie ~{11la9e bet ®parein[agen; ba6ei i~ 
morf orge für bie ®id,)etf)eit unb Biquibität in bem 
etforbctlicfjen Umfange 311 treffen. 

§ 25 
~tebitin~itutc, lue(cf)e 6.\)atciulagen anneljmen, 

finb tm:p~idjtet, baß ®pargefdjäft (6.\)atl"infagcn unb 
bie ]U irJm: <Decfung 6eflimmten fü1(agen) in bet 
\Bud,)füf)tung bon bem übrigen @ef d)dft getrennt 3u 
fiiljten foiuie in bett ID?onattlanfiltleif en, 111 ben .5afJteß, 
bilan3en unb in ben @eltlinn, unb 23eth1~tecfj11ungen 
gcf onbcrt autl3U1ueifen; in ben Sa(lreBabfdjliiffen 
mliffen fömtlidje !to~en bell ®pargef cfjriftB erfidjtridj 
gemadjt inetben. · 

§ 26 
<Der 91ddjBiuirtf d)aftBminiflet fann im iBenc!jmen 

mit bem !Rcidj{loanfbircftorium in ~fbll.leicljung oon 
ben 23otfcf)riften bct: §§ 24 unb 25 ®onberbotf djtiften 

• 
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für ci113efne @ruppen 0011 Shebitin~ituten edaff cn; 
et fa1111 auf Wntrng 311Iaff en, bajj ein Shebitinflitut 
botiibergcl)enb 0011 ben auf @nmb beB § 24 etfaff c11m 
~(notbnun13en a6tueigt. 

§ 27 
(1) lffictffparfaffcn, b. r;. 6efonbm, 0011 bcmUnter, 

nefjum einetl 11.littf cfjaftlidJen !Beh:icbeß getroffene 
®\)atcintidjtungen, 0011 benen auf @runb einer aLf, 
gcmcfoen !Regelung (@cf cfjäfrnp(an) ®parcin[agcn bct 
fü&citncljmet betl \Betriebetl aufgenommen ltlerben unb 
auß bcncn bet \Betticb§unterncljmct am f o[cljcr bct• 
µ~idjtet i~, finb 6is 3um 31. <De3em6et 1940 aufou, 
löf cn. <Die ~luf[öf u11g i~ bem !Rctcfj3auffidjtfiamt an, 
3113eigen. 

(2) <Dag 91eidjgauffid1tBamt cntf cljeibet in g1ucifc{{l, 
fällen, ob eine ®patemtidJtung am ®crffpatfaff e 
311 gcrten l)at; feine lzntf cfjeibung binbet b'ie @ctidjte 
1mb 23enuaitungsbcljötbcn. 

VIII. Unb,mt goljlungstmftf)r 
§ 28 

(1) <Der !Rcicfjßltlittf djaftföniniflct ifl im ~inbet, 
11e9111cn mit bcm !Rcidjs6anfbirertorium crmädjtigt, 
~orf cfjti~en 3ur !Regrlung beß unbaren gal)hmgß, 
uerfcl)ts 3u ei:laff en, in~6cf onbctc 

a) 3ltlif cfjcn ben 1))1itßlicbern bet bcm un6arcn 
SaljlungBoetfef)t b'tcnenbcn merbänbe 1111b f 011, 

~igcn (finridjtuuncn (3. \8. @iro3enttalcn, ge, 
noflenfcfjaftlicf)e gentralfaff en unb bic ifJncn 
angef djloff enen ftrcbitin~i htte unb betglcidjen), 

b) 3lnifcfjen oerfcfjicbcncn Sttcbitin~itutcn unb 
311.lif djcn bcn fjauptnicbetlaflungen unb g1ucig, 
~eUen berf ef6en ~tcbitin~itute nntcreinanbct. 

(2) 5n ben 23orf cf)tiftcn fann bc~immt llletben, in• 
wieltleit bet unbat:e galjlungsoctfeqt nur tibct bie 
!RcidjB6anf, bie bei ber !ReicfjB6anf ctt:idjtetcn ~fb. 
x:edjnung{lflcUen ober bie ~oflf djecfämter bclnitft 
toerben batf. ßür bief en 8tuecf fönnen \8anfbe3itfc 
gebilbrt tuctben . 

(a) <Der mcicljBltl'ittf cfjaftfünini~cr fatm im !Einbet• 
neljmcn mit bem füidj§6anfbiteftotium 6e~immcn, 
bajj im unbaren gal)fungguetfef)r &cf onbere@ebüf)ten 
~u crljeoen finb, unb bic fjöl)c ber @ebüljren fe~f etien. 
1)ic @e6üljren f ollen für arre ~tcbitin~itute nadj ein• 
f)eitlidjen @nmbf äecn fc~gefe~t ttlCl:bcn. 

§ 29 
(1) <Die meu jdjaffung oon Q:inridjtungen, bie bem 

unbatcn gafJlungBt:ietfcljr biencn, 6cbatf bct Q:rlaub, 
nig b11tdj baB !ReidjBauffid)ttlamt. 

(2) ·Der !Reicf)Bltlittf d)aftfünini~ct fann im C:finbct, 
nel)men mit bcm !Rcidjtl6anfbircftoti11m bie ~fufted)t• 
erljaltung bon ~inricfjtungm bcr im ~lbf. 1 bc3cidj, 
nrten ~tt untrtfagen, aucfj f oltleit bic !Einrid)tungen 
bei bem Snfrafttrctcn b'icf eB @ef eteß bereits 6e~ef)cn, 
unb ~( norbnungrn tibet bie ~l6luicf(ung treffen. 

IX. ~ic Uufftd]t 
§ 30 

(1) <Der ~eidjBtnittf djafttlmini~et fJnt aujjer ben 
i9t11 in bief cm @ef c~ bef onbetll ,iugeluicf enen @ef djöf, 
tcn bic Wufgabe, für bie \Bcarljtung affgemcimuitt, : 

f djaftlid)er @eficfjttlpunfte in ber a[gemeinen Shcbit, 
unb \Banfpofitif unb bic ~[npaffung bct G>ef djäftc bet 
S{rebitin~itute an bic !Bebiitf11iff c ber @ef amtluitt, 
f djaft 3u f orgen foltiic 9J1iWänbc, bic 'itn ~rcbit, unb 
!Banftucf cn l)et:bottreten, 3u bcf eitigen. !Et fann ge, 
eignete \.lnajjnoljmen einleiten, f o6a[b ein ~rebitin~itut 
in ®djinierigfeiten gerät obct 3u geraten btoQt. (fr 
fann @tunbf äl}e übet bie G>ef djäftBfüljnmg bcr ~rcbit, 
in~itute aumeffen. 

(2) ~laBnaljmen bet 'iut ~!6f. 1 be3cicfjnctcn ~ltt, 
bcnen eine bef onbm 5.ßcbcuh1t113 311fommt, finb im 
<finllernel)men mit bcm meicf)§mini~et bcr ßinan3cn 
unb bcm ~icicfjBbanfbitcftorium f 011.lic im !Bcneljmcn 
mit bcm ITTeicfjsaufficfjtsamt 3u treffen. 

(3) <Dct ~eidjfüuittf d)aftfüninifler fann !RidjHinien 
auWcf!cn1 nadj benen baB !Heidj§aufficfjtBamt f ciue 
@cf cfjöfte 311 füf)ren ljat. 

§ 31 
(1) ®ämtlidjc inlänbifcfjen Shebitinftitute unb il)rc 

8roeig~errcn f otuic bic ginei13~cUen autlfänbifdjcr 
S-rrcbitinjlitute im ,5nianb unterliegen ber ~luffidjt 
bes !Reid)saufncfjtsamte. !ztl qat für bic <DunfJfiil)tung 
bief es @cf eycs ®orge 3u tragen. 

(2) <Das !Reiclj1fouffidjtsamt für bas ~rebitltlef en 
i~ eine 91eidjtlbcf)örbe bie bem ITTeidjßltJirtfcljaft3• 
minifler unter~e(lt. ~s fjat f eincn ®it in \Berlin. 

(:1) <Der üci frr bes !HricfJfiauffidjtsamts iuit:b bom 
fjüfjtet unb !Reic!jsfon3[cr auf morf djlag bes !ReidJs• 
ruirtf dJaftBmini~ers naclj Wn~örung betl !ptdfibentcn 
ber <Deutf cfjen ITTcidjtl (1anf rrnannt; er fiil)t:t bic ~lmts, 
br3eicfJnu11g ~täfibrnt. 

S 32 
<Da§ !RcicljgauffidJrnomt ifl 6efugt, 
a) llon ben bcr !Beaufficf)tigung uuterficgcnbrn 

~rebitin~ituten jebcr3eit bie !Eintcidjung oon 
5Silan3en f otnic bOII @rtninn, tmb füt[u~rooj, 
nungen aucfj füt 311tiirflicgcnbc ®tidjtage 311 
pctfangcn, fernct: oon i(lnen, il)rcn Snl)abcrn 
nnb il}tcn Oi:ganen~!usfftnfte übet: affe@cf djäfts, 
angelcgcnljeitcn 311 forbern, bie \Biid)ct unb 
®d,)tiftcn ber ~rebitinjlitutc ein3uf el)cn, übet• 
ljaupt affe ~t:üfunoen llor3uneljmen obet uor, 
nelj111c11 3u Iaff en, bte eß 3ut füfüUung bet il)m 
obficnenbrn Wufga6cn für crfotbcrlidj ljält; 
ü6cr fe ine ®al)rnefJntungen fann es benOrganen 
bct Shebiti11 jlit11te ltlie auclj beten ci113clnc11 
~itgliebern unb, fal!tl bic Sttcbitin~itute ber 
bef onbmn ~(uffid)t cimt !BefJötbe 11nter~d)Ct11 
ben ~(11fficfjtabtf1örbc11 \.lnittei(ungcn madjen; 

h) an bcn @rncra[ocrf annnlungen, bcn fonfligcn 
\.lnitglicbcrorrfammlunnen unb ben Si \?tmgcn 
bet Oroanc bex: Shcbitinjlitute tciI311nelj111en 
unb in i!jnen bas ®ort 3u crnreifcn; rs fatm 
pd) bei bet ®afJtncfJmung bicf er 5Scfugniff c 
octh:ctrn (aff en i 

c) bie O:inbetufun!'.j uon @enetolllerf ammhmgcn 
unb f onfligcn 9.Ritgfiebcrbctf ammfungcn, bic 
9ht(,eraumung uon ®ieungcn bet: lfütlualtungs• 
unb ~!uffitlJtBotgane f otoie bic ~Cnfünbigung 
0011 @egen~önben 3ur !Bef cljfu ijfaff1111g 3u llct• 
[an gen; 

d) llon a[cn Unterne(lmungen unb !pcrf onen, bie 
tl)ren ®ofJnfil}1 ®il} obet: ben Dd bet üeit11ng 
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im Snlanb l)aben, aucf) nienn bief e Unter, § 37 
nef1mungen unb ~etf onen nidjt baß Sh:ebit, mue !Bcf)ötben l)aben bem ITTeidjßauffidjtßomt unb 
geroet6e beh:eibcn, mn,oben übet ben ®tonb feinen .Organen 3m: (hfüUung feinet D6Ciegenl)eiten 

M 
il)tet gaf)fungßbet:pfli tungen unb gol)[ungß• .Bilfe 3u reiften. 
anfµtüdje 9einUnternef)numgen unb ~etf onen, § 38 
bie if)ten oljnfit, ®it} ober ben Dtt bcr ~ie mit bet !8ef djmetbc anfecf)tbaten (fattf d)eibun• 

0 
füitung im ®inne bet ~coif cngef e§gebung im gen unb f onftigen IDetfügungen bes ITTeidjßaufficljtß, 
muo[anb ljaben, 3u forbern; amts finb mit ®tilnben 3u betf eljen unb 3u3uftcllen. 

,!) im ijoUe bring nbct @efaf)t 3'1lr (hfüUung bet ®ie 1nctben mit bet guftel(ung roitff om. 
groecfe bet !B~uffidjtigung einftlneHige mn, 

\ orbnungen 3u treffen; § 39 
f) tmbef d)obet bct allgemeinen teid)sgefet}lidjen ~erf onen unb .Organe, bmn fidj bos ~~ddjsauf• 

w IDotf djtiften @runbläte füt bie ITTeoifionen ficf)tsamt ~t (hfüllung feinet 061iegenf)citen bebient, 
unb ITTidjtlinien fiit en Snl)olt bet ITTeoifionß, finb 3ut erf djroiegcnljeit bet\)flidJtet. ®ie biitn 
betid)te auf3ufte!Te11. @ef cfJäfttl, unb !Bcttiebsgeljeimniff e, bie fie bei et 

lffiaf)tnef)mung if)tet .Obfiegenljeiten erfaljten, nid)t 
§ 33 un&_efugt tm:merten. ~it ~~idjt 1Uirb bntdj ~lus, 

C 
(1) Unternef)mungm, bie ben ~n• unb füdouf f djctbcn aus bem ~icnft o et !8eenbigung bet 'tätig• 

,-. bon lffiert\)oµimn fiit anbete (§ 1 ~lbf. 1 !Budjft. b) feit nidjt &etüf)tt. 

(9 ober l:,os~epotoefcfjöft (§ 1 m&f. l !Bucfjft. c) betni6cn, § 40 

L.. LL 
unterfügen einer rege[mä~igen ~tCtfung bief et @e, ~ie ~often bct! ITTeicfjsauffidjtsamts finb l:,cm 

0 
f ~äfte. ITTciclj t>on bcn Sh:ebitinftituten 3u etftotten. ~ie bet 

CO - (2) ~as ITTeidjsouffidjtsomt 6eftimmt füt unb llm• '.t)eutf djen ITTeidjs~onf ~m:dj bie !8~at6eitung bet bei 

4= 
fang bet ~rüfung. ~cr~eµot.ptiifct tnitb 1.>om ITTeidjg, tf)t nodj ~ 20 e1113ute1cf)enben !81Ian3en unb beten 
ouffidjtt!omt ober in feinem Wufttagc oon anbeten IBetöffenthcfJung entj1ef)enben ~often unb musgo6en 

ro ®teffcn 6efteUt. finb mie Stoften bet! ITTeidjt!aufficfJtßomtß 3u etf e~en. 

E ..c § 34 
~et ITTeidjsltlirtf djoftsmini~et j1crrt im €inbetnel)mcn 

u mit bem ITTeicfJsminiftet et ijina113en bie für bie 

cn (1) ~os ITTeidjsoufJicfJtsamt fonn ficf) 3ur ~utcfJ• ~utdjfüljtung bet (trftottung erforbedicf)en @umb, 

C 
fiiljrung feiner ~[wfga en geeigneter ~tüfungsotgane f ä~e ouf unb regelt bas IDetfof)rctt. 

L.. ·- bebienen, im (tinoerneljmen mit bem ITTeidjs6anf, 
(1) biteftotium unb butdj beff en IDermittiung audj bet § 41 

0 
E ~ienjlfteUen bet ITTeidjs6onf. (1) @egen bie (.fotf djeibungen unb mnotbnungen 

(1) (2) ~os ITTeidjßouffidjtsamt fann bic i{)m nacf) bes ITTeidjsouffidjt!lamts aus § 1 ~l6f. 4, §§ 4, 5, 61 7 

0) biefem @efeb 3ujlel)enben \Befugniff e mit gujlimmung mbf. 2 ®at} 1, §§ 10, 27 ~lbf. 21 § 29 ~C&f. 11 §§ 43 

1 ' 
cn bes ITTeidjslUittfdjaftsminijlers 90113 ober teihneife auf u~b. 44 ift \Befcf;me!be on ben ITTeidjslUirtf djafts• 

0) anbete ®teilen ü&erttogen. ~ief e f)a&en fidj nodj mmtftet 3uläffig. ~te !8ef dj1netbe {)at ouff c!Jie6enbe 

Cl) C 
be.n i{)nm bom ITTeid)sauffidjtsamt erteilten ®eif ungen lffiirfung; jebod) fann bas ITTeidjsaufgcf)tsamt im 

::J 
3u tidjten unb finb if)m für bie otbnungtlmäßige mus, IJaIT~ bcr Unterf agung bet ßortfüf)tung es@ef cf)äfts, 

..c it6ung ber übertragenen !8efugniff e t>erantiuortlicf). &etttebet! (§ 6) anbms 6eftimmen, tnenn nocf) jeinem 

u § 35 
pflicfjtmäßigcn (trmcff en @efof)t im IDer311ge ijl. 

cn 
Wie ü6tW.Cn (fattf cljeibungen unb ~norbnungen beg 

> 1.... 
~ie ~often, bie butdj bie ~tüfung eines ~ebit, ITTeidjsau 1djtt!amts finb enbgürtig. · 

0 inftiturn, butdj bie !BefteUung einet! Biquibatortl (2) :Die !8efdj1oerbe ijl innerljal6 einet! ID?onats 
LL ober eine auf @runb bet! § 32 !8udjj1. e etfo[gte !8e, . nod) guj1ellun\ ber 01~cfocljtenen ~ntf d)eibung ober 

■ (1) 
ftellung einet ~(uffidjts\)etf on et1nac(jfen, finb bon ~(notbnung an aB ITTci Jt!oufftd)tBamt ober ben ITTeicfjs, 
bem ~tebitinftitut bem meid) 3u erftotten unb auf mittf cf)aftsm ini ftet ei113ureicf)en. ..c ..c metlangcn bes ITTeidjsauffidjtsamtö ooquf cf)ießen: 

u 6ie tneiben mie ITTeicljsftruetn bon ben fiinan3ämtern § 42 
cn LO 3ugunjlen bet ITTeid)sfoIT e einge3ogcn. lffiegen eines &:f}oben{l, bet bunij im ITTaljmen 

(.) +-J LO ::J CO 
§ 36 bief c{l @ef eyes oon bem ITTeidJßlnirtf djoftt!miniftn: 

(1) ~at! ITTeidjsaufftdJtsamt fann ~.füfjtfjeittl6ef djlüffe ober ITTeidjsoutfidJrnamt getroffene ID?oßnafjmen ent• 

L.. 0 0 ~ei;t, lnitb eine (tntf djäbigung nid)t getnäf)tt. 
t-,... ber 6µit)en1>etbänbe ber !ttebitinftitute übet bic 

@ebcf;äftß&ebingungen - ins&ef onberc ü6et bie gins, 

CO 
(1) LO un ~tooifionsf äte - unb t"t6cr ben 1.IBett6eltlet6 X. 8ltlnngtlntittd unb 15ttnfcn 

"'C 
T""" für offgemein l>{toinblidj erfiäten. ~o{l ITTeicf;sauf, 
"q" fidjtßamt fann feine (ttflätung 1Uibcttufen. ßafül § 43 

(J) 
..c 1.... ein \JJ1ettf)eita6ef djluß unter ben 6\)i~ent>er6änben (1) ~atl ITTeidjt!oufpcf)rnamt fann bie !8efoleung 
u (1) ber Sh:e itinftitute innerf)o!6 einet uom ITTeicl)souf• bet IDetfügungen, bie et! innerl)or& feiner gefebltdjen 
1.... 

E fidjtsomt •u fel.icnben 3ti~ nidjt 3uftonbe fommt, '23efugniffe trifft, burdj Stnangflmittef (f.!t3mingungfl• 
::J 

■ "'C E 
toegfliUt oßet nicf)t bie '9uftimm11ng bes ITTeidjsauf, fttofen in @e[b unb unmittd6oret Stuong) burdj• 

Cl) 
fidJt1lomts ~nbet, fonn ba{l ITTeidjtlauffidjt1lamt im [e~rn. ~ie 8tnong!lmitte[ fönncn grgcn notilt[i cf)e 

+-J ::J €intiet:ne{)men mit bem ITTeid)!loanfbireftotium ent• ~rrfonen unb Qegen juti~ifcf)e ~etfomn be{l ptibo• 
1.... 
(1) C f\)redjenbe !8ejlimmungcn füt: bie Strebitinjlitute unb ten unb öffenthcljen ITTecfJtß f oniie grgen ~erf onen• 

L.. "'C +-J beten 6\)i~en\Jet6änbe f elbft et!off en. l>eteinigungen oer(jängt ltletbrn. ®ir fönncn wi 
~ 1.... 
(1) 

~ 
:Q 
~ -~ 
(1) 0 

1.... 

(9 o._ 

. 

. 

te 
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ber{)o[t feftgef eyt ruerbcn, &it! bet IDetfügung ent, 
f))wdjen ift. ~ie ei113elne 0:tdlningungtljlrafc borf 
100 000 ITTeicf)t!marf nicf)t ü6erftcigen. ~et Unter, 
ncljnm: l.jo~et am @ef omtfd)ulbnet für €t3niingung{l, 
jltafen, bie gegen feinet Unternel)mung angeljörenbr 
Vetf onen fcftgef e~t finb, lnenn bie .poftung in ber 
®ttafl:letfügung aut!gefµtodjen ift. Unmittelbarer 
gmang batf nur ange1nenl:,ct 1ner6en, menn bie ?ßct• 
fügung f 011ft nidjt butdj[ e§6at erf cfJeint ober @efol)r 
im IDer3uge ijl. 

(2) !8e1>or batl g10011gBmitte[ berfügt IUitb, mu~ 
c{l bcm.,lllerµflicf)teten mit ®c§ung einet ongemcff e, 
nen . ~t~an9cbtofjt IO~tben. ~ie mnbtof)ung [oll 
f cf)nftltci) gef cf}ef)en unb e111c 9?ccfjtBmittef&c[ef)rung cnt, 
l)a[ten. ~ie Wnbroljung ij1 nidjt erforbetliclj, lucnn 
@efa[jr im füt3uge ij1. 

(3) @egen bie Wnbrol)ung betl 8mangtlmittern ift 
binnen dWei lffiodjen bie !8ef d)nietbe an ben 9ieicf)tl• 
mirtfdjaftt!miniflet 3u[äffig. ~at! gfcid)e gHt für bic 
Bcftfcllu!tß betl 8ll>angt!mittcrn, f ofcrn nid)t 6mitB 
gegeu btc Wnbroqunß !8ef cljtncrbe eina_cfegt ift. ~ie 
~ef djroe~bc gegen bte mnbroljung ct~t~cft fidj auf 
b1e. ffeftJct}ung betl g1uangtlmittern. ®te ljat auf• 
fdj1e~enbc lffiitfung, eß fei bcnn, oaB nocfj µ~idjt·, 
mäptgem [rmeff en bet! ITTcicljBoutficfJtBamts @efo()r 
im \Bet3ugc ift. 

(4) ®irb nad) l:,et Beflf c\}ung l:,es g1nonßtlmittc!s 
b~r IDetfügung cntf µrodjen, f o il1 bic !8cttrei6ung 
n1d)t tneljt 3uräf fig . 

§ 44 • 
(1) <.t?ati ITTeidjBouffidjrnamt fann gegen bie @e, 

f djoftBfrttet (§ 4 W6f. 2) ober beten gef e~ridjc IDer, 
tteter, ocgen !Bcrtnalhmgfl• ober ~nffi!ttlorgonc 
einer Unte~ne~mung f ~ruie eegen jurijlif e ~crf o• 
n~n bc_t! \)ttbotcn ober offenthdjen ITTcdjtB o et gegen 
bte ~ctter nicf)t redjtßfäljigcr IDminigungen bei bor• 
f älll.1djc11 obet faf~r!äfTTgen IDei.:jlöpen gegen bie mor• 
f d)ttften bief eß @ef c!les, bie ~urdjfüfJrungB6ej1im, 
mungen, bie auf ®tunb beB § 32 !8ucf)fl. e erlaff encn 
einfhnci!ißen ~(notbnungen, bie gcmäB § 36 gettoffe, 
nen _ me~ettJ6atungen ober et[aff enen !8eftimmungen 

~ f onnc b1c 1m § 54 auftedjtctf)o[tenen ~l&fommen in 
.- anbeten arn ben_ nadj §§ 46 6it! 48 ober f onftigen 

®trafbotfcf)tiften mit ®trofe &ebroljten ßär!en Drb, 
nungBfh:ofcn in @e!b 6i5 311 100 000 ITTcicf)tlntorf für 
jeben [in3effall bet! !BerftoßeB feftf eyen. ~er Unter, 
nc9111er 9aftet am @cf amt[cf)ttfbncr für Orbnungg, 
fttofcn, bie gegen feinet Untcrneljmung angef)ötenbc 
!Perf onen fcftgef eilt finb, itirnn bie .paftung in ber 
(5ttaftietfügung aullgef\)tocljen ift. ®orudt nocfj § 43 
eine ~qtningungtlfltafe in @erb angebrofJt ift, borf 
wegen ber ~icljt~efofgung ber "!Bctfilgung nidjt eiiie 
.Orbnungtlftrofe tn @erb l>ct{)angt, f onbern nut b1c 
~r3niingu11g§fttofc fejlgcf eilt tnerben. ~ie ®ttafbet, 
füg1111g f oll eine ITTcdjtBmitte!6efef)tung entljarten. 

(2) @egen bic ßej1fcllung bcr .Orbnungsjltafe ift 
&innen aiuei lffioc9cn bie !8ef cf)luerbe an ben ITTeicf)tl' 
wittf t9aftt!mi11iftct 3uiäffig. ~ic !.Brf cljtoerbc 9ot 
auff tl)telienbe I.IBitfung. 

§ 45 

(1) ~ie fcflgef ct}tcn [r3mingungt!, unb ürbnungß, 
fttafen h)erben luic !Reid)tlJ1cttern t>on ben tjinan3• 
ämtern ~ug1111ften bei.: ITTetct)e-fafie 6eigetrie6en. 

(2) ~et ITTeicfJtltnittfdjafttlminij1er ift befugt, feft• 
gefeilte. [rijlningungtl, unb Orbnungtljltofen 90113 
obct te1hne1fe 3u crfofien. (tr fonn biefe !8efugniB 
auf bat! 9Mdjtlauffidjtsomt ii6ettrngen. 

§ 46 

. (1) ®er bic @efd)äfte eims ~tebitinftiturn oljne 
Ote ~rfor_bet!icf)e ~t~au~nitl 6ctrci6t, ben @e.fcljäftß, 
6; ttte6 cmet! _stteb1!111ft1tutO trot} U~tcr[agung fort• 
fu[)rt ober cmen emgeftellten @ef djoft1l6etrie6 ofjnc 
~tfa_ubnit! loicbet etöffn_et, toirb mit @efängnit! 6iB 
3L! eme111 Saf)rc unb nut @e!bfltafe ober mit einer 
btef er ®trafen 6ejlraft. 

(2) ~ie IDerfo[gung tritt mtr auf ~(ntrog bd~ 
9?eicfjtlaufficf)tt!amttl ein. 

§ 47 
. (1) ~1it @efängni/5 1mb mit @ell.lftrofe ober mit 

eum b\efet ®trafen lnitb, f otneit noclj anbcren @e· 
f cyen mcljt f djlUctm ®trafen bctlnidt finl:>, 6ej1raft, 
met t>or[äyliclj · 

a) auf bic Wuffotbetung 3ut ~lusfunftsertei!ung 
gegeniför bem 9icidjtloufficljttlomt ober .Otgo, 
ne_n unb !l.?erf onc~, bercn. es fidj 3m: ~tfilITung 
f cmet Obftcgen9e1te11 &eb1ent, falf djc mngo6cn 
macf)t; 

b) feine ~flidjt 3ur IDerfdjioieBcnf)eit oedeot ober 
@ef djäfts• tmb !8etrie6tlgel)eimniffe, bie et bei 
ber lffioljrnef)mung feiner Obfiegenqeiten er, 
foljten l)at, unbefugt bertnertet; 

c) inibet 6eff etes ®iff en unltlaf)re !8ef)au.µtungcn 
aufjlerrt ober l.>et6reitet, bie geeignet ftnb, bcn 
füebit eines f{!rebitinftituts 3u f djäbigen ober 
3u gefäf)rben. 

(2) ~ie fürfo!gung tritt nur auf ~[ntrag bes 
ITTeic!jtlauffidjHlamts, im 3affe beß 1?16[. 1 !8udjjl. b 
nur auf &ntrag bes ITTeidjs1uittf djaftßminiftcrs ein. 

§ 48 
imit@efängnis unb mit @elbftrofc ober mit einer 

bief er ®trafen 1nitb, f otncit nocf) anbeten @cf et}en 
nidjt fdjlomre ®trafen l>etlnitft finb, 6eftroft, iuer 
botf ätiidj 3ur ~rlongung ober ~rmeiterung eines 
~rebits ober ~t3ie[ung günfti9mr !{!rebit6e5ingun, 
gen unniof)rc !8ilan3cn, @e1n1nn, unb met!ufttecl}, 
~un_gen ?her. IDetmöge~süberfidjten einem ~ebit, 
tnft1tut etntetdjt ober emcm f o[djm 9egenülier roif• 
fcnt!idj fa[fdje ~rffärungcn übet f cme lnirtfcljaft, 
[idjen mer[)fütnifie o&gi6t, oudj IUetttt e{l nidjt 3ut 
~tebitgett>äljrung fommt. 

XI. 15onbtrborfcf,riften 
§ 49 

(1) @egenübcr Shebitinftituten, bie einer 6ef on• 
beten ITTeidjs, obct 6toot1loufftd)t untetfiegen, ftef)cn 
bic in ben §§ 3, 6, 43 unb 44 bem ITTeicljßoufftd)ts, 
amt einßetäumten !8efugniffe ber ~fufftd)ts6ef)örbe 
3u, es f e1 benn, bop es fidj in bcn Bällen bct §§ 43 
unb 44 um IDetjlöpe gegen nadj § 36 gcf cljloff ene 
metein&orungen ober edaff ene \Bej1immungen [Jon, 
be!t. ~ic ~r[au6nitl gemäß § 3 botf 1.>011 ber Wnf• 
fidjttl[>r[jörbe nur im ~inbcrncf)men mit bem ITTeicf)tl 
anfftcljtsornt ertrift nicrbcn. 



M 
0 
\ 

w 
C ....-. 

(9 

L.. LL 
0 ro ._.. 
~ 
ro 

E ..c 
u cn 
C 

L.. ·-Q) 

0 
E 
Q) 
C) 

1 ' 
cn 
C) 

Cl) C 
::J 
..c 
u cn 

> !,.... 

0 
LL 

■ Q) 

..c ..c 
u cn 

t) +-' LO 
::J CO 
Q) 0 

L.. 0 r--

ro Q) LO 
"'C 
~ 

~ 

cn ..c !,.... 

u Q) 
!,.... 

E ::J 
■ "'C E 
(]) +-' ::J !,.... 

Q) C 

L.. "'C +-' !,.....:::s::.. 

~ 
:Q Q) 
'+- . ...., 

Q) e 
(9 Cl.. 

1964 ITT.eid)sgefet6(att, .:}afjrgang 19391 ~eiC I 

(2) @egenüber bcn im ~.l&f. 1 oqcicf)neten ~rebit, 
injlituten fle{jen bie im § 32 bem !ReidJaauffid)Hlomt 
rinocriiumten !BCfUßttiITe in jebem ßoll nncf) ber ~uf• 
fidjtll&efJörbc 311. 

xn. Ubttß<l11ß6• unb 5dJIUfJborjdJrifttn 
§ 50 

(1-) c.Dic &ci bem .5nfrofttreten bief ea @efcyca oe, 
fleljenben ~rebitinjlitute 6ebürfen feiner (.trlauonia 
(§ 3), f olueit fie iljr @ef d)äft nod) &etrei&en. c.Daa 
gleidje gilt für im gujlanb bcr Biquibation ober bea 
~onfurf ca 6e~nblidje Sb:cbitinjlitutc, f olUeit bmn 
@ef djöftabetricb ficfJ auf bie c.Dm:cfJfü{jrung ber Biqui• 
botion ober bell ftonhtrfe1l &cf cf)ränft. 

(2) ~rcbitinjlitutc ober SlUeigjlcflen bon fö:ebit, 
injlituten, bie nadj bcm 30. Suni 1934 erridjtet 
IUorben finb, 6cbiit:fcn jebodj ber (.tdau&nia, f otoeit 
fiel) nidjt bic !Reidjsregierung &ia au bem Snh:aft• 
treten l:>ief ea @ef ei}c!l gemäfj § 4 bei: !Bcrorbnung 
über eine @rünbungafperre für n:ebitinjlitute 'oom 
4. <5eptem&er 1934 (!Reidjsgef eybl. I <5. 815) mit 
ber ßortfüf)rung bell @ef djäfta&etrie&ea über ben 
1 Ofto6er 1934 ljinaua einbetjlanben erflärt ljat 
ober gemäfj § 2 ber genannten !Berotbuung bie (!r, 
ridjtung 3ugelaff en ljat. 

~§ 51 

(1) gur .per&eifüfJrung einer 3luecfmäfjismn @e, 
jlaUung bes ~rebit1Uef cna ijl ber !Reidjfüurrtf djaffä• 
minijler befugt, 6ia 3um 31. c.De3em6et 1940 ~tebit, 
iujlituten, bie bei bcm Snh:ofttreten bief ca @cf ei}e1l 
befleljen, bie aortf(i.ljrnng iljtes @ef djäfts&ctriebes 
audj bann 3~ unte!fagen, t~rnn bic !Borausf et,unge_n 
bes § 6 mf>J. 1 ntdjt borhegen. · C5ofern burct; bte 
Unterf agung shebitinjlitute betroffrn 1uerben, bic 
einer bef on6mn ~cidjs, ober C5taatsauffidjt unter, 
Heaen, ijl bie ~ufficljto&efJörbe 'oorf)er 3u ljören. c.Daa 
!Re1djsauffid)taamt ijl 6etec!Jtigt, ~nträge au fic{len. 

(2) (.tine Unterfagung gemäO ~&f. 1 fann ficlj 
auc!J auf einen 'teil bes @ef djäfts6rtric&es folUie auf 
ein3elne '.81Ueigfieflen l>ef cljränfen. 

§ 52 
c.Daa !Reidjsaufficljtsamt ifl befugt, &is ..3u einem 

oon ber !Reicljstegierung 3u oejlimmenllen geitµunft 
cin3c(nen Sh:ebitinjlitutcn ober ~den ober @rnµµen 
1.>on ~rebitinfiituten ~bloeidJ1111gen bon ben \not• 
fcljriften bet §§ 111 12, 16 unb 17 3u gejlatten. ~s 
fann ferner mit gujlhmnung bea !ReicljslUirtf cljafts, 
111inifiers in ~(&lucicljung bon bm \norf cljriften bet 
§§ 22 &is 25 unb 3m: !Borl>mitung iljret c.Dutdjfülj, 
tung fitr eine angemeITene Seit übergangs6efiim, 
mungen erlaff en. 

§ 53 
c.Die auf bem @ebiet bell Sh:ebihoef enfl, insbef onbm 

füt ein3e(ne füebitinjlitute ober Wden ober G}mppen 
bon !trebitinftituten befleljenbcn !Borfdjriften bell 
!Reidjs, ober Banbellredjts bkibcn aufrccljterf)afün, 
f 01Ueit nicljt bie !Botfdjriftrn bicf eil @ejc!}cfl if)nen rnt, 
gegenjlcljen. C501Ueit !Borf cljtiften biefes @efebcB crfl 
nac!J (hlaO bon c.DurcljfüfJtungB&ejlimmungen anmenb, 
bat finb, b[ei&en bie fJierauf be·üg[idjen bisf)etigcn 
\norf cfjriften beE! !Re'id)B• ober l:!anbesredjfä biB 3um 

Snfrafttretcn ber entfprnfjenben c.Dtttd)füljtttngs, 
befiimmungen 3u bief cm @efei} un&efcljroinft aufrecljt, 
erlja!ten. 

§ 54 
®oloeit auf @runb ber bisf)erigen g~f ei}licljen lfü, 

jlimmungen !Bminbarungcn 31uifcljen bcn C5pi!)en• 
1.>erbdnben ber strebitinjlitute butdj bie '.8uflimmung 
bes !Rcicf)sauffidjrnamts ~Ugcmeinberfrinblicljfeit er, 
[angt ljaben, fJat eB fJieroei fein lßeiuenben. c.Die gu, 
jlimmung fonn loiberrnfen loerben. ~1ad) Snfraft, 
ti:eten biefell @ef e!}cll förmen mnberungcn ber beflef)en, 
ben !Bminbarnngen nadj l.mal39abe bct~ § ~R e}folgen. 

§ 55 
(1) c.Dief eB @ef cf;} tritt am 1. Sanuot 1935 in füa~. 
(2) @(eicfJ3eitig treten auOer ~aft: 
a) bei: glUcite 'teil bet !Bei:orbnung bes !RddjB• 

präfiöenten ü6erWftientec!Jt, lBanfenouffidJt unb 
über eine C5tcucramnefiie oom 19. C5el)trmbet 
1931 (!JceicfJ1lgef ei}bL I <5. 493), 

b) !tapitel III SlUeiter ~(of cljnitt beB (.trjlen 'tcile1l 
bcr !Bicrtcn !Bcrorbnuna bes !Reidjllptäfibcnten 
3ur C5idjerun9 bon ®tttf djaft unb ßinon3en 
unb 311111 ®cfJui}e bes inneren Bricbens bom 
8. c.De3em6er 1931 (!Reidjsgef e!}bL I <5. 699), 

c) Me c.Durdjfi'tljrnng1lberorbnung über SlnB• 
f enf11ng auf bem @elbmatft 'oom 9. Sonuar 
1932 (!Reid)Bgef cl}61. I <5. 29), 

d) bie !Betorbnung 311r c.Dutdjfüljrung berl8anfen• 
auffid)t bom 21. ~(pril 1933 (!Reid)BgefelJ&L I 
<5. 228), 

e) bas@ef elJ über !Befugniff e be1l!Rcidj1lfommiff atg 
für ball l8anfgelllet6e 'oom 7. ~(ugufl 1933 
(!Reidjsgef elJbf. I <5. 577), 

f) fütife[ 4 bes I. ~apitels im ßünften 'teil bet 
c.Dt:itten !Berorbnung beB !Rcid)sµräfibenten 311r 
<5idjcrnng bon \ffiirtf d)aft unb ßinon3en unb 
3ur lßefämpfung pol'itifdjet muaf cljteihmgen 
bom 6. Oftobet 1931 (!Rcidisgef e!}&f. I <5. 537) 
unb bie ba3u crgan~ene ~nberung im &rtifel 1 
bes VIII. ~opitefo tm !Bierten 'teil ber !Bierten 
!Bcrorbnung bes !Reicfjsptäfibentcn 311r <5idjc, 
rnng 1:>on iffiirtf ct;aft unb ijinan3en unb 3um 
C5dju!}e bes inneren Briebens oom 8. c.De3ember 
1931 (~cidjsgcfcy&I. I <5. 699), 

g) bie !Berorbnung übet eine @rünbungllfpenc 
für S{rebitinjlitute bom 4. C5eµtem6er 1934 
(~eid)Bgcf ei}bl. I <5. 815). 

§ 56 
(1) c.Det: !Reid)Bloirtf d)aftfüninijlet ijl ermäd)tigt1 

im ~in'oerneljmen mitbem!Reidjsmin·ijler berßjnan3en 
unb bem im (.ti113e[faU auuerbem 3ujlänbigc11 V'leicljll• 
minifter !Redjtabetot:bnungen unb !Ber1UaUun9gbot• 
f d)tiften 3ut c.Dut:djfüljrung unb ~rgän311ng bief es 
@ef elJes au erlaIT en. 

(2) c.Det !Reicljsluirtf djoftaminijlet ijl ferner et:• 
mädjtigt, ~ufga&en unb lBefugniff e, bie iljm auf bem 
G}ebiet bes lßanf, ober C5padoff e111oef enB auf @runb 
anbmt aef e!}Iicf)er lßejlimmungcn ~ujleljen, bem 
!Reidjsauflid)taamt 3u übertragen. c.D1e mnotbnung 
ifl im c.Deutfd)en !Reidjsan3eiger unb 1Prc11!3if djm 
<5taotllan3eiger 6efonnt3umodjc11. 

~UQUdgtgtbtn llom 9!tid}dmini6trium tltd ~nutnt. - @lttlrocft in tltr U!cid)dbrucfmi, ~crlin. 

• 

• 

• • 

• -

SPARKASSEN- UND GIROVERBAND 

Körpersdiaft des öffentlichen Rechts FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN 

J_ 

n die 

Direktion der Kreis- und 
Stadtsparkasse Stormarn, 

(24) Bad Oldesloe . 
-. - .-.-. - .- .-. - .- . - . -

Bankkonto: Girozentrale Schleswig-Holstein, Kiel 

2 4. JAN. • 46 Fern recher: 6A.5,0 ... 644-3170 
, , , e 

Ans rift: Kiel, Schließfach .6.1..... 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Uns« Zeichen Tag 

D/C 21. Januar 1946 . 
Betreff Satzun 0 serweiterung für parkassen . 

Ihr chreiben vom 16 . I .1946 Ho . 

Wir danken für Ihre St 0 llungnahme zu der beabsichtigten 
Anderung der park ssenmustersatzung und nahmen von Ihrem Anre­
gungen gern Kenntni • 

Un ere /ünsche zu dem geplanten Entwurf einer parkassen­
musters&tzung haben wir bereits in einem Schriftsatz dem Sparkas­
sen- und Giroverband für die Rheinprovinz, der für die britisch 
besetzte Zone Deutschlands die Ausarbeitung der Änderungsw.insche 
zur parkassensatzung übernommen hatte, bekanntgegeben. 

Wir hoffen, dass wir trotz der Undurchsichtigkeit und trotz 
der Schwierigkeit der augenblicklichen Zeitverhältnisse in unser~ 
rbeit vor~nkommen und dass wir für die hoffentlich nicht allzu 

ferne Zeit des Beginns des i/iederaufbaus unserer /virtschaft eine 
Satzung erhalten, die es den parkassen ermöglicht , aktiv den he:i:­
mischen Betrieben und Unternehmen in ihrem Streben auf Überwin­
dung ur chweren Krise zu helfen . 

Uber den Fortgang der 1rbeiten werden Hir gelegentlich wei­
tere Nachricht folgen lassen . 

Verb ndsvorsteher . 
Mit der Wahrnen.mun der Geschäfte beau 
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Kreis- und Stadtsparkasse Stormarn in 
xxxxxxxx~lr'o!a!ffa~xxxxxxxx 

Bad Oldesloe, 16„ Januar 

An den 

Sparkassen- und Giroverband 
für Schleswig-Holsts1n 

{24) K 1 e l 
Poatsohliessfach 242 

46 

Lli/M • 

Satzungserweiterung ftlr Sparkassen. 

In dieser Angelegenheit nehmen wir zu Ihr~m 
Schreiben vom 13.vor.Mts. wie folgt Stellung: 
Die Beleihung von Kaufmannswaren (Sicherungs­
übereignung) nach§ 26h mit 3~ halten wir nicht 
ausreichend, Wir emptehle~ne Erweiterung auf 
etwa 66 2/3~ bis 75~ und~ Abtretungen von 
Forderungen nach§ 261 von 5~ auf mindestens 
6()%. 
Ferner würden wir es be grüssen, wenn die Be­
schränkung in der Beleihung von Erbhöfen aufge­
hoben wird. 
Wir bitten, die eingetßretene Verzögerung wegen 
der Abschlussarbeiten zu entschuldigen 

KREISSPARKASSE 
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SPARKASSEN- UND GIROVERBAN D 
F0 R SCHLESWIG- HOLSTEIN 

KIEL, DEN 13. ezember 1945 
POSTSCHLIESSF A CH 242 

KORPERSCHAFT DES OFFENTLICHEN RECHTS 
An den 

BANKKONTO : Herrn L e 1 t e r • • 
LANDESBANK UND GIROZ ENTRALE der E:re i s - u • .::i tadtsparkas s e S t o roarn , 

•• • 
~ . &R.8474 

FE RNSP RECHE R: 6650-52 

.:,Ch ./tl • 
( 24 ) Bad O 1 d es 1 o e 

------===--=--=-==== 
Botr •• )atzungserweiterun~ f ür Spark en. 

Zur El'ö1•t rung der rage, in ie rni t bei den ;:,parkassen eine Set­

zu.ng er iterung im Hinblick auf di kü.r.!.fti en . :.if' aben zv eckmaßig 

und not ·endig er cheint, b Lsichtige ich, bei der Spo.rkassenauf-
ichtsbehörde schon jetzt vorstellig zu wer en. Ich .halte es t · an-

gebracht, daß bereit frühzeitig entsprechen e ~eh.ritte unternoJllJD.en 
verden, um bei einer Bel bun.g de Kreditge c.b..:..fts bes ere „öglic.n­

kei ten als bi her zu haben. Ich eetatte mi r daher, Sie um die Ge­
f ä lligkeit zu bitten, mir et~ ige Vor ohläge Ihrerseits baldmög­

lichst zuzuleiten. 

:;: 
-0 

"" C 

.E ., ... 
.;; 
<'I 

Der V rbandavor teher. 
it der Wahrnehmung der Ges Ä . te be uftragt: 

Z9980L9 ~ v JawwnUl)l8fOJd 
- (8,:jO) ye4~su,awa6s6un4~sJO,:j a4~slnaa 8!P 4~Jnp :µapJQJ88 
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Kreis Stormarn 
der reisausschuss 

- 0 - 1/1 -

An 

Bad Oldesloe , den 13 . Juni 1951 

die Kreis s parkass e 
z .Hd . v . Herrn Direktor S a n d e r 

h i e r 

Anbei übersende ich Ihnen die uns zugesandten Mustersatzungen für 
Sparkassen und ein Schreiben des Schleswig- Holsteinischen Land­
kreistages , Kiel , mit der Bit t e um Kenntnisnahme • 
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• 
Aus : Amtsblatt für Schleswie- Holstein Nr . 29 - Amtl icher Anzeiger 

Jahrgang 1952 - S. 258 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Runderlaß des Innenministers - I 32 Sp . 803 - vom 26 . Juni 1952 . 

An alle der Aufsicht des ~andes unterstehenden Spar kassen 1 

~n me~nem Rund~rlaß vom~ - März 1951 (Amtsbl . Schl .-H. S .135) hatte 
ich die Genehmigung zur Anderung des§ 26 h MuSa . auf die Dauer 
eines Jahres befristet . Ich verlängere nunmehr die inzwischen er­
teilten Genehmigungen um ein weiteres Jahr . 

Amtsbl . Schl .-H. 1952 S . 258 . 

/}j - f} 

G9980L9 ~ v JawwnUl)t8fOJd 
- (8.::10) ye4~su,awa6s6un4~sJo.::1 a4~slnaa 8!P Ll~Jnp lJapJQJ88 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBÄNDE UND GIROZENTRALEN E. V. 
Bonn, Koiser-Friedrich-StroBe 13, Postfach 242, Fernruf: 3 23 58, Fernschreibe r: 089/709 
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Nr , 13 

--~stische _Personalpolitik_der_Sparkasse_ 

1 . August 1952 

- ,oderne Entwicklung verlangt fachliche Spezialausbildung -

Di e moderne _Entwicklung der Sparkassen zu Kreditinstituten mit viel­
seitigen Aufgaben im Rahmen der örtlichen Kreditwirtschaft hat dazu 
geführt , dass die berufliche und fachliche Laufbahn der Dienstkräfte 
der Sparkassen sich seit langem von der der kommunalen Verwal tungs­
beamten unterscheidet . Während früher beide weitgehend noch die glei­

che Ausbildung erhielten und vielfach gegenseitig ausgetauscht werden 
konnten , erfordert heute der Sparkassenbetrieb eine spezielle fach­
liche Ausbildung, die insbesondere in den Sparkassenschulen gepflegt 
wird . Wie in allen nach wirt schaftlichen Grundsätzen geführ ten Be ­
trieben - unabhängig davon , ob sie der öffentlichen Hand unterstehen 
oder nicht - hat s_ich daher eine eigene, nach den fachlichen Erfor­
dernissen ausgerichtete Personalpolitik als unerlässliche Voraus ­
setzung für erfolgreiches Arbeiten der Sparkassen erwiesen. 

I n einem Teil des Bundesgebietes (Baden- Württemberg und Hessen) ist 

dieses Prinzip bereits seit Jahrzehnten auch formalrechtlich veran­
kert, indem die Sparkassen hier die sogenannte Personalhoheit be­
sitzen: Über Einstellung und Entlassung der Dienstkräfte entscheidet 
der Vorstand oder Verwaltungsrat der Sp:.1rkass e . De r Einfluss der zu­
ständigen lommunalbehörden i st dadurch gesichert, dass die -.[itglie­
der dieser Gremien i hr erseits von den a ls Gewthrträger hinter der 
Sparkasse stehenden kommunalen Stellen bestifilmt werden . Im übrigen 
Bundesgebiet haben sich vielfach Zwischenformen herausgebilde t . Der 
Wunsch , die unterschiedlichen Rer:elungen durch eine einheitliche , den 
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Arbeitsmethoden Rechnung ~ragende Lösung zu ersetzen und dadurc~ 
die bereits we i tgehend vollzogene Entwicklung formell zu bestät~­
gen, kommt i n der demnächst einzuführenden neuen Mustersetz~g 
für die öffentlichen Sparkassen der Bundesrepublik zum Au~druck . 

Die grundsätzliche Über tragung der personalpoliti~c~~~ Ve!'antwor- · 
t ung auf die Sparkassenleitung wird. ~net duich ~ie Satzungsvor­
schri f t er gänzt , dass die Pe_rMnalhoheit "nach den für den Ge--währ träger massge]; nden Bestimmungen" ausgeübt werd.en muss . Da-
dur ch i st sicfl r gestellt , dass die allgemeinen Richtlinien der 
Kommunalpolitik bei personellen Entscheidungen b;3achtet werden . 

-Yt>'fi den 37 . 600 Ar.bei tskräften, die gegenwärtig in 876 Sparkassen 
t ätig s i nd, entfallen 5 .,500 oder 14, 5 % auf Beamte und 27 . ooo 
oder 73 % auf Angestellte , dazu kommen Arbeiter , Aushilfskräfte 
und Lehrl inge. An diesem Verhältnis wird deutlich , dass aufgrund 
der prakt i schen Erforderni&se be i den Sparkassen ebenso wie bei 
anderen Wirtschaftsbetrieben der öffentlichen Hand hauptsächlich 
Angestellte. beschäftigt werden . 
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Herrn 

Landrat Siegel 

~Oldesloe 

Sehr geehrter Herr Landrat l 

lo.Febr.53 

Im Amtsblatt fur Schleswig-Holstein Nr. 6 vom 7.2.53 ist die Nen­
fassung der sa•iizung des Sparkassen - und Giroverbandes für Schles­
wig-Holstein veröffentlicht. Dem Verband gehören 63 Sparkassen an 
und zwar: 

12 Kreissparkassen 
3 Stadtsparkassen kreisfreier Städte 

15 Stadtsparkassen 
9 Gemeindesparkassen 

14 Zweoksverbandssparkassen 
.J&_Privataparkassen 

63 

Der Verbandsvorstand(§ 14 der Satzung) besteht aus 12 Mitgliedern 
und 12 ~tellvertretern. Die Verteilung der vitze im Verbandavor­

tand war bisher wie folgt und ichgl.aube, dass beabsichtigt ist, 
hieran festzuhalten: 

4 kommunale Vertreter als Vorsitzende eines Sparkassenvorstand 
l Zweckverbandsvertreter 
l Vertreter der privaten Sparkassen 
4 Sparkassenleiter 
l Leiter -d-er Landesbank - · 
l Verbandsvorsteher -

12 

Unser Stammkapitalanteil ( § 12 Abs. 4) beträgt DM 4o3.ooo.--. 

Sparkassendirektor 
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An die 
Kieler Druckerei 

K I E L 
Bergstr. il 

Lu./Hi. 12.2.1953 

Betr.: Amtsblatt für Schleswig-Holstein. 

Wir bitten um Übersendung eines Exemplars 
des Amtsblatts für Schleswig-Holstein Jahr­
gang 1953 Nr. 6 vom 7. Februar 1953. 

j 

;f 

/ Ho.cha 
KREISSPA 

tungsvoll 
SSE TORMARN 

I} /\ 
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Sparkasse b·raucht e 
Etwa 900 öffentliche fn·stitute verwalten über 

VO Fl A ZMI 

Die 100jährigen Geburlslags{eiern unse-
rer rheini chcn Sparkassen mehren 

sid1. Ein Jahrhundert scheint insofern ein 
besd1e1tlenes Aller für eine Sparkasse zu 
sein, al die illlesle deulsthe Sparkasse 
in Sdlem (Baden) über 200 Jahre auf dem 
Rücken hat. Aber diese Kas e war ehen­
soweniq eine Sparkasse im heutigen 
Sinne des Vvorles wie etwa unsere heule 
größte rheinische Sparkasse, die Stadt­
~purkasse Köln, es in der 9uten alten 
Zeil qcwesen ist, <1ls sie vor 128 Lenzen 
gc91 ündet wurde. Jrne halle und durfte 
als \\Taise1ikasse nur vVtti enqeldcr ver· 
walt •11. Diese war mit d<'m Stci.dtisthen 
Leihamt verhunden, und sL11r lanqe ha• 
ben sich die son~t lost sprichw.örtlich 
weisen Köln<>r Ladt,äter in jener Zeit 
gegen die .ZumutunqPn" der staotlichc-n 
Aufsid1tsstell<'n geweht t, Spargelder der 
Burqer anzunehmen und 1.u verwalten. 

lhrem heuli9en tande entwkkelt wor­
den i&'. Olfentlid1c- Sparka sen können 
nur qedeihen ln dN Selbstvcrwalltmg 
im privaten und öffonllid1cn Leben: 
Sc;}bstvcrwaltun\J, beruhc-nd auf der 
Sclhstvenrntwortung und Selbsthilfe de~ 
<'inzelncn Bürgers und seiner Familie für 
das eigene Sd1icksal, Sclbstvcrwaltunq 
als Zusammensd1luß Gleid1strehrnder, 
weil vereinte Kraft stark mac.ht, um dem 
einzelne 1 wiedn 111 helf<'n. Selbstver­
waltung im üblichen Sinne der kommu• 
nt1lc-n SPlbstvcrwullunq als Venvaltunq 
clc•r Gl•meind und de Gem<'indC'VCrh,m­
dcs durd1 d i<' c-ig<'ne Bürgersurnft. Drr 
freiheitliche Sinn des Rheinländer~ fur 
SC'lbsl verwallunq erklcirt PS auch, daß die 
rheinischen park11ssen sith einN bcson• 
deren Blüt<' erfreuen . 

Eingemeindung~!i 
e ingegliederten 
drohhd1 bestrhe 
nen mehr bezir 
cing,:,rciuml hci.lte 

I:rst als die kommunale Sclbstvc-rwal­
tung, unterdrikl<L in den .Jahrhunderten 
des Absolutismus, sich durch!l<•set1.t hatte, 
konnte sich d<'f SparkassC'nqcdanke ent· 
wirkeln. Im UntPTschiec\ 711 anderen enro­
pälschc•n Lcinclcrn bNuht n,imlich das 
denbche Sparkassenwc-sen auf der kom• 
mnnalen clhslverwaltung, <.1urd1 die die 
überwicqende Zahl der parkassen z11 

\\TC"nige Zahlen mö9en das „Auf" und 
das - nur durch die beiden \Vellkriege. 
verschuldete- ,,Nied<'f" und das Goll sei 
Dank wieder „Auf" der Sparkassen dr· 
monstriercn: Die Sparquthabf'n auf rlc-n 
Kopf der Bevölkerunq betrugen im Reith~-
bzw, Bundesgebiet: 

19l3 314 Mark; 1027 74 RM; 1937 243 

R-Mark . 
1949 wu1e11 c- nur noch 45 DM, aber 

1952 sd1on wieder 100 DM. 

crwallungskörp 
Sparkassen etwa 
zugesteh1:n. \uc 
Steinsehe Wort: 

1ensd1cn, ewig 
SClll Reifen." 

\Vie gesagt, w 
eine stc11 ke, un 
ihren GC'wiihrvc 
denn ~onst wär 
1nPhr, was i<' 
dC' · Gcwührlriig 
ner Verwaltung 
Sparkasse• rnts 
der gel I endC'n , 
nommcn<'n Mus 
vo1gesl•hen ht· 

euc 

Einlagen klettern • 1n die Höhe 

In dem Ilaup 
einer sold1en 
im Benehmen 
7cnverb.inden < 
das MuslN B 
ktissen g eignf' 
führung und \ 
\"Oll dem bishet 
stand als 1.wm1 
lt1ngs ller heul 
auf einC'n h.iup! 
k assend irr k tor 
tr;1gcn. Aber 
wcrdrn auf V 
rates vom Gew 
dessen Beumle 
zur Ruhe gesct 

lm Gebiet der früheren Rheinprovinz, 
aho in den R<'gicrungsbczirken J\ac.hen, 
Düsseldorf, Köln, 1 obl<•n1. und Trier slie­
qcn die Sparcinlag,,n von 296,5 ~li11. D\l 
am 21. Juni llJ48, dem 'i agc- der für di 
Geldsp,irer so k,1tdst1ophalcn und unge­
Tr!d1tcn \\T,1hrunq~relorm, his znm 3 l. De-
7Cmber 1952 aui" 975,6 Mill. DM, also um 
l 46 v. 11. Dir> Ge~amteinlt1gen (SpiHgut• 
guthaben, Giro- und sonstige Einlagen) 
he.ben im Gebiet (ler lriihercn Rhc-in• 
provim. die 2-Mrtl.-Summe inzwischc-n b<'· 
re1ts heträthllith übersdHitlen. <\m 18. 
April _1951 bclrupen sie 2221,2 Mill. DJ\I 
und sind mzwisc:hen weiter gestiegen. 

Di,, Gcsamthi\<111z der rhciniscticn Spar• 
kds~en ,011 Ende- 1936 gt>CJC'DUbcr Ende 
1!'152 zcigll' das erstaunlid1e uncl erlreu­
lid1e Ergc•bnis einer St<'igcrung von 
2176,7 au! 2464,7 'vnll 'DM. 

T1otz der ungerec.hten und unvemünl· 
tig<'n Belaslnnq d,11 rl1 die VerpflichtunCJ, 
unverzinslich(' :vhndcstrf'scrven a\tch für 
die SparqPlder bei der Landcszc-ntralhank 
7.ll haltrn und trotz de-~ Belüstung mit 

11~qlelchslorrlcrunqen zuqunstC'n 

nur Spar9eldcr anuahmen und weiter· 
verliehen. Unsere jetzigen Sparkabsen 
c-rlr.digen, ohne BitnkC'n im engeren Sinn() 
des \Vortcs 7ll sein oder sein zu wollf'n, 
alle hdnkm,illigen Gcsd1äfte. Si<' sind o­
gar in mancher Be7ichun11 weit mehr als 
.Banken', ncimlich gemeinni.ilzige, mi.in­
ctelsidiere, reditlich selbsttinclige Anstal­
ten dC's öffcnllirhen Rechts. 

Sicherheit fiir Kunden 
Sc lbstverwallunq~körpersc.hilflen haf-

ten - als ihre Gewährträger - unbe· 
schrci.nkt liir die Verbindtichkc-iten ihrer 
Sparkassc-n, soweit die Gl,iubiger aus 
dPm eigC>nen V cronögen der SparkassC'n 
nid1t befri digt werden könnrn. Diese 
1 faftung von Gemeinden 11ibt dem Kun· 
den der öffC'ntlichC'n Spa1kassc- die Ge• 
wahr, daß sein Geldinslitut, die Spar­
kasse, di<' größtmöqlid1e Slc;hNhrit hi<'· 
tet. Bei der solidC'n Sparkas e111radilion 
und bei d<'f im Verqlcic-h zu privaten 
GC'ld· und Krcclitinstltnlen besonclc-rs 
strC"nqc-n Staätsaufsicht i~t die& 1.usJt1.-
lichc- Sicherheit dc-s Spurkassen parers 
c1l r· · · 1• 

Der Ve1walt\ 
lid1 qrölkrc R 
priva Lrecht liehe 
.iullcr dem LPil 
dem I<ümnwrct 
zu~amm<•nsetzc 
tr!'lungskörper 
Wahlpcrioclc , 
Krediten nach 
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\.Jnserc Meinung 

Streit um Ladenschluß 
Die Frage ob die Geschäfte am 

Somstoghochmittog offenhal1en sol­
len oder nicht, hat zu erregten Ause in­
andersetzurrgen geführt Die Debo1t'&n 
darüber dauern schon seit Jahren, ohrle 
daß eine Einigung erzlelt werden konnte. 
Statt dessen wurden sehr unterschied­
liche örtliche Regelungen getroffen mit 
der Folge, daß der Verbraucher auf 
Reisen sich überhaupt nicht mehr ous­
kenntr wann und wo -er zum Wochen-
1nde einkaufen kann. 

Natürlich ist ein solcher Zustand auf 
die Dauer völlig untragbar. Wenn es 
dafür noch eines Beweises bedurft 
hätte, so hoben ihn die Vorgänge in 
München geliefert, wo eine randalie­
rende Menschenmenge auf etn großes 
Kaufhaus einstürmte und mit den Was~ 
serwerfern dar·Polizel „beruhigt" wer­
den mußte. Welche Gefühle bei diesen 
Ausschreitungen die Hauptrolle ge­
spielt haben, ob es die bayrische Ab­
neigung gegen das gesetzlich im Recht 
befindliche Unternehmen war, der Kon­
kurrenzneid der kleinen Firmen oder 
auch ein guter Schuß politischer Un­
ruhe51fftung, ist gleichgültig. Auf jeden 
Fall ober kann mon das Votum über 
den Ladenschluß nicht der Straße Uber­
lossen. 

Anstalt nun aus dem beschömenden 
Münchener Vorfall die lehre zu ziehen, 
hoben unsere Bundesvä ter die längst 
föllige Entscheidung wieder einmal ver­
tagt. Der Entwurf des Bundesorbeils­
ministers, der die Olfenhaltung der Ge­
schäfte om Sotnstognachmittag vorsieh t 
und da!Or den Angestell ten einen freien 
Mlttwochnachmlttog alnröumt, b leib t 
in der Schublade der unerledigten Sa­
chen liegen. Dabei ls;t durchaus klar, 
daß zum Thema se lbst euch nich t e in 
einziges neues Argument angeführt 
warden kenn. 

Eine Ubereinstimmende Meinung Ist 
noch Lage der Dinge nich t zu erzielen. 
Der Verbraucher will a m Samstognach­
mHtag einkaufen, Dieses Verlangen ist 
begreiflich. Denn dann hol :iuch der 
beichäftigte Hausvater die Zelt, mit 
der Familie zusammen die Anschaffung 
vorzunehmen. 

Ein Sonderkapitel sind die leichtver­
derblichen Wa ren, zumal Im Sommer. 
Nur die wenigsten Haushalte hoben 
Kühlschränke und wollen deshalb den 
Sonntagsbedarf nicht schon am Soms­
tagvormit109 einkaufen. Noch andere 
Erwägungen kommen hinzu, die der 
Hausfrau nahelegen, auf der Einkaufs­
möglichkeit cm Samstagnachmittag zu 
bestehen. 

Die Auffassung des Einzelhdndels Ist 
r11cht einheltllch. Für den Ladensch luß 
am Samstagnachmittag sprechen in er• 
ster Linie soziale Gesichtsp'unkle, die 
durchaus Beachtung ve rdienen: Ein 
freier Sdmslagnochmittag sichert den 
Angestellten des Einzelhandels ein er­
holsameres Wochenende und die Gleich­
stellung mit den übrigen Beschäftigten. 
Immerh in hat slch in den rheinischen 
Großstädten der geschäftsoflene Sams­
lagnochmittog durchgesetzt. 

Was nun wichtiger ist, der Wille der 
Verbraucher oder das soziale Anliegen, 
hat sich weder in der Vergangenheit 
klären lassen noch wird dies in Zu­
kunft möglich sein. Deshalb muß das 
Bundesporloment das entscheidende 
Wort sprechen. Daß dies bisher nkht 
geschehen ist und der heutige Rechts­
wirrwarr weiter bestehen bleibt, is t 
höchst unerfreulich. 1. S. 

Oh, sonniges Spanien! 
Unter der Ueberschrift „Jede Art von 

Nacktkultur om Strand, in Klubs und 
Badeanstalten wird verfolgt" ·- ver­
Offentlichte das Madrider Abendblatt 
.,.lnformociones" eine lange amtliche 
Mitteilung, der wir wörtlich die folgen­
den Stellen entnehmen: 

Untersagt sind: 
1. Der Gebrauch unziemlicher !3ode­

bekleldungen, die Brust und Rücken nicht 
in ausreichender Weise bed~cken. Die 
Badebekleidung hat bei Frauen durch 
einen Ueberrock, bei Männern durch 
t:!ine Sporthose ergänzt zu sein. 

2. Der Aufenthalt am Strand, in Klubs, 
Bars, Restaurants, Tanzlokalen und ähn­
lichen Gaststät ten in Badebeklel:lung. 
Ebenso ist ouf Ausflügen, on Bord von 
Wosserfahr2eugen wie ganz allgemein 
außerhalb des Wassers das Verwei­
len im Badeanzug verboten. Da die!.er 
für den Gebrauch im Wasser be':itimmt 
1st, kann seine Benutzung jenseits sei­
nes eigentlichen Zweckgebietes nicht 
zugelassen werden. 

3. Das Sonnenboden ist nur mit an­
gelegtem Bademantel er laubt, mi l Aus­
nahme der im folgenden Absatz be­
schriebenen Einschränkungen. 

Die vorstehenden Normen, die be­
sonders am Strand, on Flußufern, in 
Badeanstalten und an ähnlichen Er• 
halungs;tätten zu beachten sind, wer­
den ergänzt durch die Errichtung von 
Sonnenbädern, die gegen jeden Ein­
blick von außen abgeschirmt sein müs­
sen. Einzig unter der Voraussetzung 
einer Trennung nac:.h Geschlechtern und 
zum mindesten bekleidet mit Bode,m­
zLigen ist in solchen Bädern das Son• 
nenbaden zu e rlauben, wobei zu be­
ach ten ist, daß die Badenden b eim Be­
tre ten und Verlosten dieser Sonnen• 
terrossen, ebenso wie beim Betre len 
und Verlassen des Wassers, sich unver­
züglich eines Bademantels bedienen, 
der den Körper vollstöndi g verhüll t " 

H. B. 

.. ' 

Die Jugoslawin 
hat gleiche Rechte und Pflichten 
Volljähr_iq ab 18 stehen ihr alle Berufe offen - Militärische Ausbildung 
v,,m uns~rem Mit.uheiter 

Max Von MerzlJak 
ZAGREB, 25. Juni 

Die jugoslawisdle Frau ist nac:h Vcrfds­
sung lind GPsetz dem Mann völlig gleich• 
berechtigt im gescilsttlaftlid1cn, wirt• 
schaftlichcn, kulturellen und politischen 
Leben. Die Fralt muR bei gleicher Ar~ 
beitsstcllung und Arbeitszrlt den gleichen 
Lohn erhalten wie der Mann, alle sozia­
len Rechte und Pflidllen gelten gleid1· 
mdßig für Mann und Frau. Vor dem Ge­
setz ist die Frau auch in Familien- und 
-Vennögem;angelegenheitcn dem Mann 
v0llig gleid1gestellt, alle 
öffentlidien und polili­
sdwn Dienste und Wür­
den stehen ihr offPn, so· 
CJtlr auch in der ArmeC'. 
Männc-r und Pr,nn•n er· 
langen in Jugoslt1wien 
sd1on mit dem 18. Lebens­
jahr ihre Volljährigkeit 
und hiermit alle gl'.!sell­
sd10ftlid1cn und politi­
sdien Red1Le, 

Deshalb !!lind in Jugo­
slawien Frducn Abgeord­
nete tmd Slaalsministe1, 
Diplomaten und Direk~ 
toren großN staallic:her 
1 nd us trl cbc triebe unc!Ha n • 
dclsgcsellschaften, Aerzte 
und Ingenieure, Offiziere 
der Handelsmarine 1md 
Offiziere der Am1c-C', Fad1-
arbcilcr,abcr aud1 Sd,wcr­
arbeitrr. fa 9ibt Mdnner 
In Jugoslawien, die bl'· 
houpten, doß Frauen nid1t 
nur gleic:hberechtigt, son• 

1 

mentf' für dk Erhaltung des Kindes zu 
fordern . .Eine ve1hciratetc frau nimnH 
zwar den Nttmen des Chcgallen an, k.ann 
ul.Jer auch 1hrf'n Mddcht'nnatnen als Zusalz 
zi1m Y:omiliennamen des Gtlltcn weiter­
führen. Auch Frnucn sind verpflidllet, 
Milildrdieusl zu l('isten, nur rücken si" in 
Friedenszeiten in keine militdrisdH' For­
malion etn, mils;lrnn aber in stdatlid1 {IC· 
lcitcten Sportvereinen, Fliegerab....,ehr• 
un<l Gasschutzformationen, in technisdtf'n 
Gruppen oclcr Sanilcils.instalten mili­
tdrb,che Vorbildunq erhdlten. Im Kric-ge 
kc.inn('n !-il' wiC' ~1Jnner mohili11ierl wet-

dern .übcrbcrccht\gt• 
seien, D!'nn sie genießen 
talslid1lich qcwissc Rechte, 
die dem Mtmn nitht zu­
komm('n. Diese Sind mit 
der Natur der fo"rnu und 

Prau Olga Krcjacio, Dircklorj11 des s/aotllchen J?und[u,1k­
scnders Jugoslavija, übc-rreicht Marschall Tito cm 
Geburtslagsgesct1entc, fAufn,: Verfasser} 

dC'n. Di~ Mililclrdlcnstpnicht des Mdnncs 
daue1 t bis zu !!einem fünfundrilnf7.igstc-n, 
der Frau bis zu ihrem fünfundvierzigsten 
Lebensjdhr. VcrblndlidH•n Ansprud1 auf 
eine Alterspell!ii0n hat der Mann nach be­
endclem fi.inlunc\sed1tigsten, dlc frnu nach 
beendetem fünlundlünft!gsten LebenSjdhr. 

ln11t1.mg ihres Llal-. ddrslelleu. Als die 
gcqcuwclrlige Wirtschartskrl!-.(:) in Jugo­
slo1wien Pinsetzle und zahlrelthr ß('triebc 
gezwungen waren, ihren Atb('itsstand 
herabzusetzen , wurden zuerst Frauen ent­
lassen. [l„ute gibt es m Jugoslawien zum 
ersten Male o.eit Kriegsende eine ziemlid1 
hohe Zahl von Arbeitslosen, hauptsäch­
lid1 Frnuen. 

Unterschiede auf dem lande 
Die [ntldSslmg rief Entrüstung an der 

st,tatlich kontrollierten Presse hervor und 
wurd(' von dPn höd1stcn StadtS!:tlellen als 
unsoziul und unsoziuJisUsct1 qebrandmarkt. 
Dennoct1 konnte das Anwadi!len dn Zahl 
arbeitslosc-r Frauen nicht verhindert wer­
den. Als Folge meldete sich ein Uebcr­
angebot von l lam,;g('hilfinnen nnd Putz• 
!rauen, die in den Jahren der ford('r!t•n 
lndll!itrialisit:'nmg vom Arbeitsmarkt fost 
volli9 versdtwunden w<1ren. Aber t1ud1 das 
führte- zu J..C'i11em Absinken der Zahl ar­
beitsloser Frnuen, denn nur "·enige Fa­
milien in Jugo!ilawien k0nnen sid1 eine 
l ldllSfJC'hilfin leisten. 

Auf <.lPm Landr,, und 7.WM nid1L nur in 
arj('n von Molldmmcdanern bewohnten 
Gegenden, spiellc> die Frau nod1 vor zehn 
oder fünfzehn Jahren im !JeSelh,chnltlichcn 
Leben C'(ne völlig untergeordnC'tc Rolle. 
Sif' durfte nur vcrsdt\('k•rt in dl'r Oerfenl­
lichkeit ersct1einen, halle kein VctfüHtmgs­
red1l über ihr elgettes Vermögen, und so­
gar ihre Zeu9ct1t1uss1;1gc vor Gericht Wl1rde 
nicht als vollwrrtig betrathtc-L Eh('!n wur­
den durdt Frauenkauf oder Frauenraub ge­
sd1lossen. Selbstverstdndlidl. konnten 
solche im Volk tlt:I verwurzelten Vörur­
tei\e 11idit von heute ttuf morgen vcr­
sdiwintlcn.• 

Kardinal Frings ruft zum 
Gebet für Berliner Opfer auf 

1-;aLN, 25. Juni 
DN I::t7hi9thof von Ki:lln, KArdlna! Priugs, 

hul d11s Erzbistnn1 t1ufgerulc:1, der Verfolgtc1! 
111 dC'r Sow Jelzono zu f.JCdenlr;.cu. Am kom­
mf'ndcn Sonnt.:ag soll in c11\!"n Klrd1cn lüt dit> 
O1Jfrr dN kti:lC'n T<lgP gebelc>t v.N<lcn. Jn 
f'IIH.'111 Brld dn d~n ß1schor \"Oll Berlin , Wcs­
humm, 11pritht der Kardinal die J-loHnunq 
aus, ·c1e1ß dC'r Taq nitbt m<'hr lern „ein mogc·, 
.,rn dem der Rif'l :-.idt schlicf'll, der mitten 
durd1 uns~r Volk gehl und &o\-·icl Unh~1l 
auslt,st•. (ap) 

Otto ßurr111eister: 
G r o ße L in ie 

Sell,st im Kreise großer Nim~n is! der 
ausdrucksvolle lWnsrletk.Opl Jenes ma.'>• 

!;/gen Mam1es mH cler silbcrgnwcn Lö· 
\\.'e11mähne •11khl w iillcr.5el1cn: Der Leiter 
der Ruhrfes1.,pic/C', Ollo }]urrmei.~ter, des• 
sen We:i;en den L<1nd~dia1tscharakter sei• 
ner /fambt.1rgrr llcimat -~O. einprägsam 
au.,driidil, zitlifl zu den ratupalen 1enc'i 
/(u/Junverkc., im J(ohfc11rcvier, dos üt 
d/esl!ll Wochen seinen 7. Geburtslag 
leiert. 

Der heule 50jülirige hat reiche und 
bittere Erialm111gc11 mit .\Jc11schc11 hinter 
sielt. Schon früh erkannte er den polili· 

sehen Irrweg des dc>Ut.'ld1tn Volkes. Er 
wurde \-Vah/redncr . . "1il der P11rolc: ., \Ver 
IJ.itlcr wcilllt, \Vci/11t den Juieg_t• zog er 
in seinem Hamburger ßC'zirk _ _itlr die So­
zialclemokrufi.~dic Partei \-·or u/Jcr 20 Jah­
ren in diC' Wahlsc/ 1/ocht, Mil idea/isH­
sd1cm Sd1wung gelang cs ihm, die . .Na­
tionalsozic1/istcn z1L schlagen. 

JclcCJlismus und Tolerant. \VOtcn auch 
beim \r\--'irken im Deulsd1en Gewerk­
scholl-5bund, der ihm die große Autgal,e 
cles 1'.ulturrcfcrentcn ilbcrtrug, die EcJ,. 
plci/cr ~eines Sdrnlle/ls. Burrmeister f.'lt 
der Typ des M.E"'nsd1en, dcs!',Ctl Handt!ln 
bcs!immt wird von der Liebe zum Schö­
nl?n und Erllcn. Der JdPe der Ruhrles-1-
spiefe vcrstbrieb er slch mit Haut und 
Haaren. Durdi fhn wurde sie Tal. Noch 
ist der ldeulzustand dieses Kulturwerkes 
clcr Sc/wi/enden nicht crrcichl. Burrmei­
sfcr ober ist ei11 Mann der großen Linlr:-. 
Er glctubt 0 11 sein Ziel uncl an_ den Xu/­
rurwiflen cles cleutschcn Arbeiters. Dos 
strömt auf MilorbcllN und Kllw:itlCT Oll'-, 

R, lf. 

ihren Aufgc.1ben in Familie und GeseH­
„drnft verbunden. So lrnt je-de Frul1 drri 
Wochen vor und drei ·wochen nach der 
Nieclcrkunfl Anredit auf bezahllen Sonder­
urlaub und im ersten Jahr nddt der Nieder­
kunft m1( besondere A1beitsbegünsliqu11-
ge11, um ihren Mutterpllidlten nachkom­
men zu können. Audi in der Fanulie selbst 
qenicßt dit"! Eht'frnb und Mutter gesetzlich 
Vorrnng, doch ist sie, wenn sie außerlldlb 
des l lauses arbeilel. verpflid1tel, den glei­
chen Teil zur Erhaltunq der Fumi\ie bei­
zusteuern wie der Ehemann. 

Dcnuod1 gibt es {JC'Wis,e Stellungen, die 
der F1au 1111erreidtb,tr bleiben. Nidl.t nur 
solche, die ihre physisdJCn J<rclfte i.lbN­
stPiyen, !>Ondern aud1 ueislliche Stellun­
gen in dein ven,chledcnen Religionsur­
meinsdlaften. Allgellleln wild die volle 
Glc-ichbcred1ligung der Fr<1u nicht ül>rrull 
mit Bl'~p;:h,tnung mtlqc-nommen. \"icle 
Wirlsdrnfls- -und Irtdit ttti!ttnternehmcn 
weigern sich, fraucn äls Arbeiter anw­
!ilellen, weqcn der Zu!ililZlidH>O Vcrpllich­
tu1rnen MUl!rrn gegenüber, die eine Re-

Chefarzt muß wegen fahrlässiger Tötung 
in Trunkenheit 15 Monate ins Gefängnis 

Frau zahlt Alimente Angeklagter will von Autounfall nichts bemerkt haben 

Wird lm Falle der Ehestheidung clus 
Kind dem Vater zugesprochen, ist der ge­
~chiedene Ehemann berechtigt. von der 
verdienenden gesd1icdc-nen Frau Ali-

Cig, ßcr. DORT MUND 25 .• Juni 

Zu 15 Mondten Gcfangnis verurteilte 
die Große Slrafkdmmcr des Landgeriditcs 
Dortmund einen Ch('farzt dC'l" ·chirurgi-

,,Bloß nadt Helmstedt, hab idi jedadtt • • • '' 
Jctlen Tau kommen bis zu 100 juucmllitlie Plii1hllit1uc im .}uuemllu!JCr ~m11llluslel an 

Von unserem Korrc'!of10ndcnl1•n 
serr Schmhll 
SANDBOSTEL, 25. Juni 

Fünf M1mll<m lanu hicll der l-4jJhrigc 
Bruno aus einem Dorf un Oslharz dt1s 
Krcuzverhbr aus, ü1 ddS ihn Fllrsorger 
Williams Müller nahm. D,,nn kollerten die 
Tränen über die Bad..en, und Bruno gab 
z.u: .Ja, ic:h bin aus der Ostzone ausgeris­
sen, weil ich in eitlC Erziehungsanstalt 
sollle." Und sein 13jiihrigcr Freund Dieter 
Nzöhlt plastisch, wie die zwcl vor drei 
Wod1en über Vopospcrren und Todesstrei­
fen hinweg im Harz die Zonengrenze ge­
wed1selt haben. 24 knt waren sie aul Die­
ters Rad in Richtung Grbnze gelahrcn, dann 
gab es einen „ Plattc-n", das Rad wurde 
bei einer Tünte untergestellt [.,die hc1t 
nur so gegrient, daß wir über die Grenze 
wollen"). Die ldzten vier Ki lotncler wur­
den zu Fuß zurückgelegt. .Eine Stunde war­
teten die Jungen <.rnf PION Brücke, bis die 
Vopostrcifc unsidllbar wurde, dann ging 
es im Sprunglduf ilber die .Brücke, ehe 
500-m-Spcrrzone und der 10-Meter-Strei­
fon wurde_n „gerobbt", und keud1cnd aber 
ungesehen kamen die Jungen im Western 
an. Dieter 'Zum erstenmal in se!nrm Leben, 
Bruno, mit 14 Jahren ein w Wandcrc-r zwi­
schen Ost und West•, wie ihn Fürsorger 
Müller n('nnt, zum viertemn.,1. 

Die Trä nen vcrs ic~en schnell 
Jetzt sitzen die zwei Jungen Im „Haus 

Schlesien" d<'s Juqendld!fers Sandboslcl 
und W<.1rtcn dte Ein!ithleusungsmasd1inc­
ric ab. Uelzen haben siC' hinter sich, Si11H.l· 
bostc>l, in einer gotlvNlassenen Gegend 
zwis<.hcn H.imburg und BremC'n als ein-
7.ige~ Jugendlager- der Wc-stzonc für ge­
fll.id1tel<' Ostjugeucl, isl clic letz.J.c Station, 
ehe sie im \-Vesten Fuß fassen können. Das 
wird bei Vollwaise Diclcr, dc-r bisher in i 
Uer Sowjet'Zone mehr schlecht als recht 
bei Verwandten lebte und sich von Bruno 
leicht zur Flucht ubcrreden ließ, Wühr• 
sd1einlid1 !'in Heim sein. Bruno kommt, 
wcun seine Ang,1bcn stimmen, die fern­
schriltlid1 übcrprü[t werden, zu einem 
Onkel in clC'T Nähe der Zonengrenze. Die 
Trdnen sind rdsdi versiegt, mit wiciltigcr 
Miene, weil sie fast wi~ Erwachsene bc• 
handelt werden, nehmen sh' zwei Decken 
In Empfang und belegen lc ein Feldbett in 
der ßurodc.c. 

Die Popul,uitdt im „1-faus Sc.hlc-slen" 
sd10plt Ihnen ober ein DreikJsehoch ab, 
dem die Bczeldrnnng „Steppke- so trel• 
lc:ind auf den Leib gl'schnittcn ist wie die 
nüinnlichc Weste, die er selbstbewußt 
über dem Pullover triigt. Rolf Mer lens 1st 

' \ 

st>lbst in diesL'm Laqer ein ~onderfall. 
14 Jahre ult, S(>-it 1946 Vollwaise {" Vata 
hah itk nie jek.uint") und lnsiH1sc eines 
Wuisenhnuscs i11 ßrnnd<:'nburu, war er bc­
n·ils vor vl<.>r Wod1en zu Fuß n,1d1 West­
Bctlin g<•tünnl {.von wcjen da Vofle• 
gung•J. In'!:i Waisenhaus zurUckgebracht, 
hielt er es gendu vier Tttge a\ls. An einem 
Morgen entnahm er dem Dcdcensduank 
15 Leintüdler, knotete sie 1.us~munen (.hat 
ja keena jeme1kt~), lit•ß silh vom zweiten 
Stotk hindlJ, sprang m einer Kurve al1f 
einen Ldstwogt>n mit der Aufschrift 
.Magdcburq" (~blol) uuc.h Helmstedl, hab 
ic.k mir jedacht"). sp1ang bei Mdgdcburg 
ungcse:hcn ob, tippelte au( der Autobahn 
bis Maricnbotn, sdtlüpflc an dem vom 
Inter'Zon<'nvcrkehr belebten Kontrollpunkt 
durd1 .1lle Absperrungen und foßtc „drU­
bC'n" den crsLcn West-Polizistc-n am 
Aermel. "Da hab ick. mir jcmeldet, ddß lck 
da bin.~ 

„Wir werden 1/er~uchcn, !Ur ilm 
PrlegeeltNn aufzut1eibcn", meint Für­
sorger Mi.iller. Cr zweifC'lt nicht: di<'ser 
Jungf' mil dem blonden Wusdielkopf unU 
der lrcd1C'11 Slups11asc wird sic.h durchs 
wt•stdeutsc.he L('hc-n ht1\1cn. Vor zwei Stun­
den hat N wie alle Sundbostcler 70 Pfen­
ni~J (2mal 35 Pfennig T dgeslöhnung) he• 
kommen. 50 Pfennig uingen fllr Sd1oko­
h1cle, 20 Pfennig für K<1ugummi drauf. 

Cs wl1n' ein Zerrbild von Sdndbostel, 
wollte man lll1t dil' fäll<.' Bruno, Dieter und 
Rol( aufzdhlcn. Dds Jugendlager Sandbo· 
!ilel, 1934 Arbeitsdienst, im KrJ('g Gofun­
(lcnenlagcr, cta1m .olh•nes Strc1!volltugs­
la~rcr für Jugendliche", \-..,.urde mn 1. April 
1952 errlclllt•t. 1952 qinqe>n 25 900 fogend­
liche Im Alter von 14 bis 25 Jahren (in der 

Bund gibt Schuldverschreibungen 
an Träger der Sozialversicherung 

Ei!}. Bn . .BONN, 25. Juni 

An Stcl1c \-on no.rn<'ld. darf der Bund tkn 
T1.ir1crn der ~o,.(tllvNi.idwrum1 tur lJl'ckunrr 
dt:r Rrnl!•n,rnlanl'n ~chuldv1•ri.rhrcihutHWn Im 
GP'-<lßllbt'lrtH/ von :;:m r-.tdl. DM ftU~'>tt·IIC'n, 
l)ic„ Ot!\rhloli ClN Buntlc~lcH/ lllll fJonm•r.,;l,1rJ 
mit den Sthnrnc 11 <Jer Rcflicrnnq~pHlt•it•n imrl 
~Jl'(len dio Stimmen der SPD. PU und KPD, Dt1~ 
mit l~t dli; dkl1tc (,innmk11st' des Rundt•~ ,um 
Tell llberwuridim. Jn der ~•1.i1ml!ld1tm Dcbatl(l 
\\·1Jntllt! sld1 BmidL·~.ubPihministcir Stord1 ue• 
r;yr_n dle ß1•h,1uptuJ11J, cLil mit Uim,om Gc,;;elz 
M1lld dn So1i.:alviu~ithcrun!J fur dfc Bunde>,· 
k,u„u ubgci.d1opH wcr<ll'll ~oltten. • Wenn 
man ein ncuC',; (i!'bJudc h,nit, nimmt in,111 
,1urh schn1i nldl t"lne llypothck auf, um sie 
:-.pdter abzuhugcn" , meinte er, 

Masse zwischf'n 18 und 22 Jahren) durd1 
ddS Luger, dtlvon der wciblithe Teil -
etwa 36 bis 40 v. 1 I. - durch das 30 km 
l'nlfernte, der gleichen VNwallung unter­
liegende Mddchenlager \-Vestertinikc, 1953 
in dl•n ersten vier Monaten bNeits 14 000. 
Lagerleiter Tedrahn, der vorher in Fried• 
land Hunderttausende deutscher I leimkeh­
rer „eingeschleust• hat, kenn sich mit der 
Zeil wir kaum ein zweiter Wesldcutsdicr 
eit Bild darüber machen, wie die Ost­
jugend heute beschaffen ist. 

HS!e sind n!d1t sdiiedllN und nicht 
bc-sser als unscrt> Jugcndlid1en•, meint CL 

~Sie <;ind politisd1 keineswegs sdmn so 
al1sgcrkhtet, daß sie für uns verloren 
w~iren, obwohl man ihnen c.lie politische 
.Erzich\mg anmerkt.~ Dem Pürsorger Mül• 
ler, dem vornehmlid1 die jüngeren Flüd1t• 
lingr .invertn:nit wNden, sd1eint es, nl~ 
ob rn der Sowjl'tzonc die Familienbande 
durd1 die StMtsideologie gelockert ~eien. 
Das frc-iere Leben Im We!:tten ziehe die 
.Juuend An. die A\1ssid1t auf ein bc-sscres 
bcruflidu:;s Fortkommen. Viele werden au._ 
diesem Grunde von den Eltern zur Fludit 
vcr,,n1;:ißt, dndcre wieder wollen der FDJ 
uncl dem Arbeitsdienst entgehen. 

Jugendliche sind begehrt 
Rund 900 weibliche Ost-Jugendliche> hat 

Tedr,1hn ~tdndig in bc-iden Lagern. Es bt 
ein tliglit'hes Kommen und Gehen. Jeden 
Tag lmngen Onu,ibusse vom Flugplatz 
l Iannover-Langenhd~c,n elwil 120 .Jugend­
liche <HIS Berlin; auf der Fahrt ndch 
1 fdnnovN nehmen dl~ Omnibll!ise ebenso­
viele „ weslr~ile SdndbO!ileler mit per• 
fC'klcm Arbeitsvertrag in ckr Tdsd1e zu 
den We!:.t-Bohnhöfcn mit. 8 bis 10 Tdge 
muß ein Jugendlich.er im LagN Vl'rbringen, 
<'he er (irztlich unten;i1cht, regi5tricrt und 
r111f "-eine /\rbeitsvcrwendunq geprüft ist. 
Di(' Junsicn werden dem Laqcrlcitcr förm­
lid1 aus der JJand gerissen. Sandbostel ist 
für ihn die 8Aktivst>ito de!> Flüchthnu~­
problems". 

Nordrhcin·\-V('stfulen nimmt den Löwen­
nntcil ab, an 'lWC-iter Stelle ßaden-Würt• 
lemberr,. Rund 50 v. H. der Jugencllict1('n 
könn{'n in ihrem erlernt('n Beruf untc-r• 
gcbradit, die dndernn 50 v. H. müssen 
.bcrufsr1emd" ein!)P!tctzt wcrdt>n. sei es 
weil ihr Beruf zur Zeit überbesetzt 
l!il, i;e! es, d11ß sie k.Pine11 Beruf Nlornt 
haben. Berufsfremd - und das ist der 
Htlken - Jl(>iJH jn die5eru Fall Landwlrt­
sd1all. Daraus ist im Lüger clc1s böse \Vort 
von d('n .Bundeskncd1tcn" entstanden. Es 
ist C'ine Ausweidtrcgclu.ng, und man ist 
bemüht, sie zu mildern. 

' 

1 
sc.hPn .. Ahlt'1lunu c·HH'!I Donmundl'r Kran.• 

Kenhauses wegert fahrlä~sfgp.r '.fotung. 
Der Fuhrersd1em wird ihm für drei Jahle 
entzogen. 

Am 3. Non~mbc-r 195'.l ht1ttP der Anqr·­
klagtc nad1 einem Kcgcl<1bt•nd mit sei­
nem Pcrsonenw9'gen in Begleitung zwciN 
Kegelbrüder die Fdhrt zu einc-m iwc-i 
Kilometer cnttcrnlen Lokal anqctrelen. 
Auf der Ftihrt fuhL er - mit einrm 
angC'nommen(m Alkoholgehdlt von 1,8 pro 
mille> im Blut - mit den rechtf'n Rdtlern 
seines Wil!)ens 15 m den Bürgersteig 
cnllang. I:r riß ÖclbPi den 74 Jahre alten 
RC'ntner Drnst Kleine aus Dortmund zu 
BotlC'n. DN UC'bcrfahren~ stdrb vier Tage 
SJhllN an th•n FOlf!C'n des Unfalls. 

WPil Urr Angl'klt1gh• ohne anzuhaltf'n 
wcitcrgefdhren war, halle dC'r Staats­
anwiüt außerdt>m wpgf'n Fahrerflucht 
19 Monate Gc-fängnis beantragt. Das Gc­
rid1t meinte jC'dodi, diC' Fahrcrllucht sc1 
trotz dring~nden VerdadHs m<.ht hundert­
prozenlig erwiesen, qcißelte dber den 
~filst vcrbrcicheristtlcn Leichtsinn·, daß em 
Arzl, der sc-lbst Unlallvcrletzte behandt!lt 
habe, sid1 in dllgctrunk('nem Zustand an• 
Sl('UN setze, ON Angeklc19te hatte ,lllS· 
gesagt, von dem Unfall 111d1t das gering­
ste bemerkt und deshalb nidü an9ehttl­
tl'n zu habC'n. Die bc-idcn Mttinsas~en.df'i; 
Wa.!'.wns c-rk\ärtcn, sie hiitten geglaubt, 
der \.Vagen fahre nur Ubc1 eine Bier­
I1.1sd1e. 

Höpker-Aschofl: EVG•Entscheidung 
wird vielleicht überflüssig 

KARLSRUIIC, 25. Juni 
\Ver Politiker !ici, könnf" sich 1;orr.te-Uen, 

d.iß di(' kllnltige innen- und .iullenpoiltt~d,a 
Entwidlunq eine [nt!.d'leidun,, des Bundrs­
,·crfusi.unqi.qc-ric'htecs Uher dit" d{•utsch•.tl\1-
iettC'n VNlrcir;ic (ldllZ uberfllls<;1g m,1chcn 
werde, crk!Jrtc der P:·d<;ld11111 1ks G,!richt1•c;, 
Prof. llöpl..er-.hctwrt, vor 51udentr11 tn Kdds­
ruhP. De1her <;ci f'~ qanl {JUi. doiß ubl r (he 
Kldql' der BundC'Stagsoppoioltlon \'Or,1u~sichl• 
lith N'it nach drn Bundcst.:ag~v. dhlcn i"'ll• 
stflit·dcn werde, (dpd) 

Sowjetzone gibt Staatsreserven frei 
BERLl:--J. 25. Juni 

Der .so .... Jl'll"Ollf'lllllinis.lcndt hdl am Don· 
nNr.ldg lllt'!hrNe Bei;d1hhi.c 1ur bCS!><"ren Ver­
~orgung der Bcvölkcrunq bckanntgC>gt•ben. in 
dt'IH'll die Freigabe größcrrr St,1al„rc~cr-.·e11 
i'lll N.:1hrung'>ntilleln und Bcklt'ldung IIUQl•Orrl• 
1wt wird. UntN anderem !.Ollen '.!5000 t flehd1, 
15 000 t Zudcrr und 5000 t FJ,,;d1kon<;l'rvc,n ~,,. 
rort 1:um Vcrk<1ul frc.l(Jcgcbcn wc1d1-n (dpaJ 

Britische Gewerkschaftler 
Im Stahlamt 

LONDON, 25. Juni 
Dl'r Gcncrah.tt dt''i briUschcn Ctiw(>rbch.ifl,; -

1,..on!'lre'>.,C.. Uc~c-hlof\, die [inlc1dunu der kon• 
SN\"dtn•t>n Reoicrunc1 zur Mitarbmt dll d<'m 
llC\l~n Cisen· und ~tc.b[(lml rlll7.Ull("ll111t'11, dd~ 
1rnd1 der Rt1tkfuhrun<1 der Stahlinduslrie In 
Priva\(-i{]cnlum dlt• Auhic.l1t übtr dl<'.,0 In· 
d111,triciwciql' ub,•mehml!n ~oll. Ott•i G<!!wo1k• 
,od1all]or Wl'Tden tn Ut•m Amt t.:atiij i;rin. Die 
R1•priva.lhiNUll!'l !sclb~t wird , on Ucn Ge"' t>rl-..• 
~dldltcn llddl wie , or bcl.ampfl. (dp<l) 
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/ Sparkasse braucht echte Selbstverwaltung 
Etwa 900 öffentliche ln·stitute verwalten über 9 Milliarden DM - Starke Stützen der Kommunen 

l 

VON F IN ANZM! NI STER a, D. D R. H E I N R 1 CH WE !TZ 

Die IOOjdh_rigen Geburtstagsfeiern unse-
lC'I" rhemisd1en ~parkassen mehren 

sid1. Ein Jilhrhundert scheint insofern ein 
hP,s(heidenes Aller für eine Sparkasse 7..u 
sein, als die älteste cleutsd1e Sparkasse 
in Sdlcm (Baden) üb@r 200 Jahre auf Uem 
Rücken hat. AbPr diese Kai;se war eben• 
sowenig l"ine Sparkasse jm heutigen 
Sinne des Wortes wie etwa \lnsNe heute 
größte rheinisd1e Sparkasse, die Stadt­
!ipurkas~e Köln, es in der guten alten 
Zc-it gewP.SEn ist, als sie vo;r 128 Lem:C'n 
gcgründc,t wmde. JPfif' hatte' und durfte 
als \-Vaiser1kasse- nur \\laisen(t('Jdcr ver­
wa\h•11. Diese war mit dem Stddtlschen 
l elha mt verhundE>n, und sehr lancte ho­
ben sich die son~t fast spriclw..:örtlidi 
Wt>isl:n Kölnar St<tdlvdter in jener Zeit 
gegen die „Zumutungen" der staatlidrnn 
Aufsichtsstellen geweh1 t, Spargelder der 
Bur~rc-r anzunehmen und zu vNwalten. 

Erst als die kommunale Sc-lbstvcrwal­
tung, unterdrückt in den .lnhrhundertC'11 
des Absol11tismlls, sid1 durchgC'setzt hatte. 
konnte sich der Sparkössf'ngecl<1nke cnt­
wirkrtn. lm Unterschic-c.l ;,u anderen euro­
pälsc:hen Ldndern bt>ruht nCimlich das 
dc11t!:tche Sparkas::.enwf'scn anr der kom­
munalen Selbstverwaltung, durch die di e 
tibcrwiC!Jl'nde Zahl der Sparkassen zu 

ihrem heutigen Stande enlwidcelt war• 
den is!. Offentlid1e Spark«ssen können 
nur gedeihen in dC'r Selbslverwaltunq 
im privaten und öffentlichen Leben: 
St::lbstverwaltung, beruhend auf der 
Selbstverantwortung und Selbsthilfe clcs 
Pinzelnen Bürgers und seiner Familie für 
dac; eigl'ne Sdiicksal, Selbstvenvaltunq 
als ZusammC'nsd1luß Gleid1strcbendcr, 
weil vc-reinte Kraft stark macht, um dem 
einzelnC'n wil"der 7n helfen. St>lbstver­
wallung im liblid,en SinnE> der kommu­
nalen Selbstverwaltung als Verwaltung 
dC'r Gl'meimle und des C:emeindevt>1b<m­
cles clurd1 die eigene Bürgersdrnft: Der 
rrc-iheitlidle Sil1n dPs Rheinldnder<; für 
SC'lhstverwtlltung prklärt PS auch. daß di~ 
1hri11isdu•n Spö1kassPn sich einrr beson­
deren Blüte erfreuPn. 

Wcniqe Zdhlen mögen dds ,,Aur" und 
das - nur durch die beiden \Vcltkricge. 
versclwldPtc- ,.Nif'drr• t1nd das Gott sei 
Dank wieder 8Aur- der Sparkassen dc­
monstriPrcn: Dif' Sparguthab€'n ai.1f den 
Kopf d('r Bcvölkerun\"j betrugen im Reichs­
hzw. RundeS(Jc-bict: 

1913 314 Mark; rn27 74 RM; 1937 243 
R-Mark. 

1949 waren C'S nur nod, 45 D~·!, aber 
1952 sct1on wiC>der 100 DM. 

Einlagen klettern • 1n die Höhe 
lrn GC'bict der früheren Rh('inprovim:. 

abo in dc-11 Rrogicrungsbez1rk('n Aad1e.n, 
Düsseldorf, Köln, l<obll'n7. und Trier stir­
rien die Spareinlc1gcn von 296,5 \.till. DM 
nm 21. Jnni 1948, dem Ta\lro der für die 
GcldspMer so ko1t<1strophalen und unge­
IPchten Vl'tlhrung<:;rcform, bis zum 31. De­
?ember 1952 auf !.175,6 Mill. DM, also um 
146 v. T-1. Di,.. GesamlC'inldgen {Spargut­
quthc1br>n, Giro- und sonstige Einlagen) 
ht!bcn jm Gebiet clcr früheren RhPin­
provinz die- 2-Mrd.-Summe inzwisd1cn bC'­
rcifs bctri.ithtlith übersthrit!Pn. Am 18. 
Af')ril .1951 b~tru~cn sie 2221,~ Mill. Dt-.l 
und sind inzwischen weiter geslicgcn. 

Dil' Gesdmlbilcinz der 1heinbrltc-n Sptir­
kd:hen vou Ende 1936 gegenüber Ende 
H)52 zclqlc> das C'rstaunlic:hc und erfreu­
lithc> Er~whnis einer Stf'igcrung voi1 
2176,7 auf 2-tG4,7 ~ill. 'DM. 

Trot7. dn ungernchtC'n und unvernünl· 
ligr-n Bela~l11nH (!;_,rd1 dir, Vt•rpflid1tunq, 
nnverzinslid1e >--iindeslreservcn auch Hir 
di(' Spargc-ld~r lwi dt>r L,rndeswntralbank 
Zl{ halten und trotz der Belastnng mit 
A1.1srilelchsfordprungen zuqunslen \'On 
Rund und L.d1l+i<Prn frtlt „JlD.111 4"0 Mill. 
D-Mt11 k,_ ·· 18.fü) v 11. d(•s 13inl,HJf'llbP"ildn• 
d<'<:; ha1tPn <liC' rhC'inisc-h.Pn SparkassC'n 
hHt'itS wieder End(' 1952 581,G Mill. D~ 
1anqfrislig ausgoliPhC'n, qrößtt•nteils ?.ur 
Förderung d~s sozialf'n \\lohmmgshn11('s. 

Ue bcrragendc Bedeu tung 
Im gesomten Bunclesqcbict verwalten 

dlr C'twa 900 öffentlid1cn Sparkassen -
Jii-ervon in Nordrhein 103 und in den Re­
qiernngshezirken Koblenz und Trier 27 
Spat'kassl•n - mit übt•r 911 1 \.ird. DM Ge­
s,rrntf>inlaqC'n• uber ein Drille! dN GP· 
Sümtcinlagcn aller Kreditinstitute (Stand 
Oktohc>r 1952). Rund 70 v. 11. aller SpM­
einlanen werden bei d('n öffentlichen 
Spa1 kasi;t,n unt('rhallc•n, 

Die inzwisd1cn weil<'r erhcblid1 anqe­
slicgene Summe der Spargelder allein 
hetruH bei den öffentlichen Sparkassen 
cks Bundesgebietes 'Ende 1952 die stolze 
Sumrne von 4,85 Mrd. 0,1. Die Giro­
einlaqcn bC'l den öffentlkhen Spc1rkassen 
ffid('h!('n SOf]ilr w~itere 4815,:l Mill. DM 
aus. E•wa 80 v. rr. clC'f Spmkassenhypo­
thcken kommen dem so7iaJt~n \.-Vohmmqs-
hau zugut('. · 

Diese wenigen Hinweist> zeigen dir, 
überrarwnde Bedc-11tun~t der öffrntlic:hl'n 
SparkassC'n im KrC'ise dr·r dcutsd1en Krc• 
ditln!itill1te. Die Spa1kd3':iE.'n !.incl inzwi­
<;th('n l~ingst über die Aufgab('!\ dn frü­
heren Spdrkasscn hinaus9ewad1sc•n, die 

nur Spargelder annahmen und weitc-r­
·verlichen. Unsere iet:zirien Sparkassen 
Nlecliqen, ohne Banken im r>:ngeren Sinn'! 
dPs \.Vortes 1u sein oder sein zu wollen, 
alle bönkmcllligC'n Gc~chäfte. Sie sind so­
gar in mancher Be?iehunu weit mehr als 
~Banken•, ndmlidi gemeinnützige, mün­
delsichere, rcchllich selbständige Anstal­
ten cks öffentlid,en Rechts. 

Sicherheit für Kunden 
SelbstvNwal tunqskörperscha rte11 hnf-

tcn - als ihn~ GewdhrtrdgPr - unbe­
schrdnkt für llie Vc-rbir1dlichl-:eiten ihrer 
Sparkassc-n, soweit die Glaubiqer aus 
dc·m e:igcnen \'errnögcn cln Spdrkassr,n 
nid1t bcfriediffl werdPn könnl"n. Diese 
Jfoftunq von Gemeinden qibt clPm Kun· 
dl•n clN öffrntlichcn Spa,:kasse die Ge­
wdhr, ddß sc-in Geldinstitut, die Spar­
kc1ssr, (liP größtmöglfdte Sichcrhr.it bi!"• 
lf't. BC'i der soliden Sparkassealradition 
und bC'i dC'r im V<>rqlf'ich zu privaten 
Geld- und Krcditinstitutc-n bcsondrrs 
"-lrcnqen Staatsaursicht ic;t cliesf' zusdt2-
liche · Sicherheit des Sparkassensparers 
ttllen ·nc1s erfre\1liclwrweisP. knum ·em,11~ 
prt1kti..,d1 qc•wonl,·n. 

Di(' ~pilrkasc;cn erhillf'11 Ytelnwhr a!s 
qute Kinder ihrer komnnn1ulPn Ellr·rn 
In vorhildlidwr WPiSP di(•Sen {JC(J('JlÜhN 
ihre Untc-rhellungspflid1t. Solnmgsgemc:iß 
stel]C'!1 sie ihrP Oberschüsse, soweit sie 
nidit ('inC'r Sid1crh('ilsrüc:ldt1qe rn,.ulüh­
rPn sind, ihrl'n Gewi.ihrträoern zur Ver­
Wl'ndunq für ölfentlid1e. mit dem 11e­
mr-inn,1tzlgen CharaklN der Sp.:irkaS'H" im 
tinklanq stchendp Zwecke zur Verfü­
qung. DarübPr hinaus bcrruchten s1C 
durdt ihr Akli,·kredilgeschdlt das kom­
nnmale Leben in allen seinen Sparten 
E'tllscheidc>nd. [s ist bereits angPclPnj~I 
worden, clats dif' qroi\Pn Erfolqe der WOh­
mmqsbaupolitik \ 1on Bund. Uindc,rn und 
GC'mC'it1den sr;lmn immcr und nirht erc.t 
sPit 1945 mit ln erster Linie mheren Of­
fcntlid1cn Sparkassen 1.11 danken sind. 
Dancbun fördern dil' Sparkussen durch 
ihre- Kredite an Gc-melnden, Gemeinde­
Yc_>rbdndl'. Kirdtengemc>inden und andere 
Jeislunqsfahige ölfonllich-rcciltliche l<ör­
Pt'tSd1c1ften mit lanqfric;t1qf'r\ Darlc-hen 
förclerunqswiirdige so7.ialC',)ulturelle und 
wirtsdrnftspoli!isd1c- Projekte all<'f Art. 
Tm PC"rsonalkrcdit dürfen die Mittel der 
Spnrkass('n ntir angelegt werden unter 
IH'<;Ol\dl•rer Bcrücicsichtimmg df"s M1ttrl­
st<mc!Ps und dl'r wi1tschdftlid1 schwdd1f'.!• 
rcn Hevölke1 ungskr('iSe, die im Bczirk 
des Gewdhrtrdg<-rs ihren \Vohusitz oder 
c-in,; 9ewerblidit> NiCdcrlussung hi1bcn. 

Kinderschuhen längst entwachsen 
So sind die' Spdrkd9SCn echte, 11n('nl­

hc-hrlid1e Tnslitute und Tnslrumcnte clN 
kommunalen Selbstverwaltung. Deshalb 
lst aud1 die Fra9c bered1ligt, ob umge­
kehrt die GPmr>indf>n 11nd Genwindever­
biindf! 'ihre Pflid1tcn edOll('n, die ~ich 
dC'n Eltern gegenüber erwact1senen, gut 
ncratcrwn Kindern q1,zic,mcn. DiP Sr,ar­
.k.dssc,n 5incl zwar eigene-, rechtlid1 selb­
st(mdige J\nslaltf't1 dt•s offentlidten 
Rcthls. Aber Po; wird trotzdem maIJtbmal 
iihcrsc-hf'n, daß sie dPn Kindersctrnhcn 
1dngst entwact1sen si11d und eincn An­
sorudl. huben, bei tlllen sclbsl9ewollten, 
opf<.:rbei eiten, unlösbaren Verbindung('n 
mit d('m I:lternhaus, tils mündig bc-hcrn­
Uelt zu werden . 

Wandlung der Beg riffe 
1.eider qeht es mit dem Begriff .Selbst­

verwallung• oft so ähnlich wie mit dem 
wesensvcrwandtc-n VVort ~OC"mokraliC'~. 
Beide f'tlcid('n das glcidie Schidcs.il, in~ 
df'm der lnhab1.1 r einer ehrcrtamtlichen 
odl•r hallptamtlichcn Funktion von Rechl~ 
wc•ql'n diC' ,.Dcmokrdlie- oder .Selbc;1. 
'€rwallung" mit Zilhnen u11d Klaue.n 11ad1 
~oben" verteidiqt und Jbsd1ützt, abc .. 
allzuwen;g dc-n biblisdien Balken im 
<•igenen Auge sieht. Es ist 9ewiß grund 
sdtzhrh richtiq, den ßcqrifr ~Selbstver­
waltunq" Im C'nq<-rc.-11 Sinne mit sid1 
sdbst verwdllendcr Komniunalvc-rwaltunn 
g\eidnusctzcn. Aber gered1tlcrtigl ist 

diC'se stolze SclbstbC'zeichnunq 1m Einzel­
falle nur für einP Vcrwaltutlg, die n.1d1 
cliesc_>m cigenPn Gesetz lebt, d. h., was 
sie von der übergeordnetC'n Landesver· 
waltunq mit Fug und Rectll fordert, aud1 
i1\ den l'igenen Verwaltungszweigen be• 
ad1tet. 

Mehr Zutrauen 
Ein guter JC'itcncler Vctwaltungsmann 

ist nur derjenige, clN Tiid1t in dC'ln Jrr· 
glauben lebt, allPs am besten allein zu 
kennen, dl'r viC'lleicht -i:wölf Stunden tdq­
lkh Msthuftct" - was noch lange kein 
Arbeiten ist-, soodern der tüchtiqe und 
~Jcwissenhafte Mitilfbeiler in ihrC'n be­
sondNen Fachgebieten sidt möglid1st frei 
auswirkf'n Hißt. Tel1 nrnne diese Arbeits­
weise der lcitcnden Persönlid1keit gerne 
.. intell1qcntcs Faulenzen• und "konstruk­
tiven Leid1t!>inn\ ohne ddß der Betrel· 
fcndc wirklich faul oder lei_chtsinnig ist, 
sondern vielmehr wirklic.·h leitend „a1• 
h('ilel". 

Die&er Grundsatz muß im öffentlid1en 
Leben viel mehr, als es mand1crort'­
heute geschieht, durchgerührt werden 
Wie z. 8. im Interesse der Demokrala· 
,.u hoffen ist, daß die demnächst neu 711 
wahlenclen „MJB" 1nic:ht mehr so ersdire_k-
1-:end „flf'lißig• sein werden, wie es d1e 
jE'lzig('n .sincl, wip t'S, um ein Beispiel 
der ~tlgcmeinen Kommunnlpollt1k anzn­
luhrt:n, Ausgemcindungsabsichten \•On im 

l 

Eingemeindung!>ficber von 1929 in StJdte 
eingegliederten Gemeinden nicht so be­
drohhd1 bestC'hen würden, wenn man ih· 
nen mehr bczirklid1c Selbstverwallung 
eingeräumt hdttc, so sollten viele Selhst­
Yerwallungskörpersd1aften auch ihren 
Sparkassen etwas mehr Sclbslverwallunq 
zugc_>stehe:n. Amh hier nilt das bC'rllhmte 
Steinsehe \rVort: .,Zut,auen VNf'delt den 
tvfenschcn, <'Wige Vormundsd1aft hemmt 
sein Rrih.>n." 

Wil'.' gesagt, wolli>n 1111scre Srarkassen 
t>ine stmke, unlösbare \'c-rbindunq mit 
ihren G('\vtihrvcrbdnclf'n erhalten ,Visscn, 
denn sonst wären die Spt1rJ..assen nidit 
mehr, was sie- sind. Der Tlaftun(Jsp[licl1t 
des Gewährtri:igc•rs mul1 der Einfluß sei­
ner Verwalttm\"j und Vertretunq auf sein'r­
Sparkassl' entsprPd1cn, wie es auch in 

dt>r qeJtendcn und dE'r in Aussidtt ge­
nommenen t-.·luslcrscllJ.ung für Sparkassen 
\ orgesl'hen ist: 

Neue l\,]us te rsatzung 
In dem l lüuptvorschlaq A des [ntwurfs 

~i!H'r solchen neurn \1ustersatzung, der 
1m Benehmen mit dt>n kommunalen Sp:t-
7.c-nvNbdndcn erdrbei1et worden ist -
d,1s MustC'r ß ist nur für kleine Spar­
k"t!.ssen geeignPt -, weiden Gesdü1fts­
führnng und VNtn~tung der Sparkasse 
von dem bisheriqen ehrenomllic:hcn Vor­
stand als zwai1gsldufiqe Folge des Um­
fangs lkr heutigen Sparkassengeschfüte 
auf f'inc-_n hauptamllid1en Vorstand tS1)ar­
kassenchreklor und SIC'Jherlreter) über­
lraf)l'll. Abt>r di11 se Vorslandsmitgliedcr 
WPrdc-n auf Vorsc.ttlag dc.s Vcrwaltunns­
rates vom Gow,ihrtrcigr·r hestellt und als 
clcSSC'll Bcömte angestellt, entlassen und 
zur Rube ~1csctzt 

Der Vet waltunqsrat selb:,t, dem erheb­
lid1 qr0flcr~• Rrchte zust<•hC'n als e:inem 
privatrc-thtlichen Aulsidi.tsrat, soll sich 
außn dPm Lr>ilN drs Gewdhrtr<lgers und 
dem Kiimmerer Jcdiglkh aus M1t~1liedern 
7.usommensetzcn die die kommunale Ver­
tr('tungskörpcr!ic:i1~ft uuf die Dauer ihrc-r 
·wahlperiode .....,,ählt, Zllr Bewill1f1t1ng von 
Krediten nach M~ß~ahu dc>r Satzungsbe-
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stlmmlmgen nnd cJer vom VNwaltungs­
raL zu C'rlassendrn Geschd(tsanweisunq 
Ist ·von die-seil. ~in Kreditausschuß zu bil­
de% Das sillCI ~o wuilt• Rc-dtlP und Sidtt'· 
rn11~1en drr Kommt1nalverwnltun~1{•n u11ll 
JhrC'r ·Vl•rtrt>tun~wn, daß wirklirh niC'miincl 
von ihnf>n au<..h ·nur Pin Zdcklcin aus der 
K_ron(' krumm fleboqcn wird, Wt'nn si•.:" 
dw Sparkassen durd1 Vorstdlld und Ver­
wallungsrc1t sie.II .-.elbst -Vc_>rwgllen, d. h .. 
h! vernünftigen Grenzen ihr Eigenleben 
fuhren lassen. DPshalb könnf'n insbcson­
dPTe die eiern Vorst1111cl nad1geordnekn 
D1Cl\Slkri.ifte cler Sparkasspn {1icht mc:hr 
Beamte und Angc„tellte d('s GcwährtrJ• 
gcrs sein, sondern nur Angestellte und 
l\rbeiter dl'T Sparki1S9C selb~t. Nach Maß­
Hdbc eines St,•llcnplans und des Voran­
~d1lagcs der l lc1nrllungsunkoslf'n, d1n 
vom Verwallunqsrnt zu beschließ<'n sind, 
sollen diese Dienslkrdfle nac:h dt•n für 
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den Gewdhrtrdger allgemein geltenden 
Bestimmunnt>n auf Vorschlag dt!'s V01• 
~lanclC's vom VC'rwaltungsrat angcstelit 
und C'ntlassen werden. 

Dic•s(' st•hr beqrrn:t.le Pigenc Personal­
hohP.1l dC'r Spark.asspn ist ein zwingen­
fip1• Auslluß dt•s richlig Yerstandrnf'n 
Selbslverwultunus!JNlankens. Nur diese 
Re{J('lunq einer Aussonderung des :Spar­
kdss1•npersondlc. aus dN PersonalvNwc1l­
tunq cJt,s kommunalen Gewdhrtrdgers ent• 
"'pricht auch den zr,i[gemdßcn praktischen 
Notwc-ndigkcitPn. Die heutigen Aufgahen 
drr SparkiH•SC'n Nfordern .hankmdßi~• 
<rnsql•bildelC' Filchkr(iltc-, die von Verwiil­
tunqsangestellten oder Beamten einer 
Kommunalverwallung ebensowenig qe­
meistcrt wnden können, wie umgekehrt 
irn RP[IC'lfall<.> ein guter SparkassP.nm,rnn 
noth lauge kein guter Verwttltungsbram­
ter sein wird. 

Bankenaufsicht reformbedürftig 
Dl'r besond('r, Chdfdktr.r der Spc:tr• 

kassen madtt fc1 n"r aber c1urh eine an­
dere H~ndhalnina ,lk.rr st_aatlichen Ban­
k(H'runJ"1d,t ] t -,IW ndltr, 110 .e s.i.~u' • 
iihPr den priv,1!~11 Kfeditl11sr1tute11 qe­
lrnndh.:ibt wird. Dil•s gilt ins!Jeson<lerc für 
clrf' Einr ichtttllf! von, Zwt>igstPllrn dN 
SpdrkusS('Jl. Es ist (•in groß~r Untcr­
sd1icd, ob eine PriYatlJank oder eine 
GrnoS"iPt1Sd1aft oder ein sonstiges Privat• 
kreditinstill(t l'inc ZweiqslPlle l'inrichlen 
will oder aber eine öffenttich-rec.lltlid..e 
Kö1 p1-rsd1aft. Wit> die Sparkasse. Nach 
dC'm Char~ler c1N Sparkasse a1-. C>iner 
Ei_nrichtunq_ dN_ kommunalen Selbstver­
waltung, ~,e fur alle ßtir[wr bestimml 
i!:tt_, hat jfdl•r Blirger <'In Anredll an( 
!iPme .spcf~~sse dort, wo es vernünftig 
f:rsd1e1nt. Wenn die ullqemeine Staals- .. 
c1l;fsldtlshtl.1ürd~ dil" Zwed.nüi!Hgkeit und 
yv1rtsc.hafll.1d1kP_tl t>in<'r Zweigstelle be­
Jühl hat, ! i~t tur eine Entscheidung der 
B,mk<>na~fs1d1t. kein. Ram1,1 mehr. Der jet­
'l.l~Je Zusland 1sl cm Beispiel des nicht 
seltenen Zeitübel, einer Dbe-rbürokratie. 

tJebcrreifc Aufgabe 
Eine frage d('[ Sl•lbst\>ccwaltung der 

Spark~~cn_ m_uß nod1 DE!streHt werden. 
rh_c clic,e 111 ihrem eigcrn•n Aufbau be ­
trifft ufd auch gr.qcbcnenfalls triff!. Wir 
frc,ucn uns in Dcutsd1land der Vi('Jge­
slaltig~c_>it und der Vielzuh\ der Selbst• 
verwail1ngskörpersrlrnftcn aller Art. So 
ic;t es flus dell"l GrundgedankPn ethtcr 
SC'\b~tfer.wtiltun(J hC"rans <>i~ GHick, daß 
so 11#ßlich Jedrr Stadlkte1s und jeder 

•Li1ndkteis und fast allP becJeulenden Gc­
rncincf!n ihre eigene Stadt-, Kreis- oder 
Gcm~ndcspurkassc haben. Selbst der 
Verzft auf nttlllche wirtschaftHche Vor­
teile rPdl!!Nti{Jt meist das CigenlebC'11 
cliesi Vielen Sparkassen besonders im. 
rhc-i sdwn Raum. • 

J\ r e11tsct1eidend für die Eigenex1-
StP1'J Ist na1urlic:h immer die Frcige, ob 
die einzelne Sparkc.1sse ihrem Gewdhr­
t1 d~r und seinen ·Bürgern in ihrer. Sc-Jb­
st,\idigkeit al\1 besten dic-nt oder durd1 r>i1 Verbindung mit einer Sctnvestcrn• 
sp kasse ihrr-11 Au_rgaben ersl ganz ge­
re t wird. \Vo ~licsc- Frage im Aus­
nJlrneJa]I einmal Im letzteren Sinne be­
ja•t werden· müßte:,, sollte die Auflösung 
r.>t("d einN Gcm<'indesparkasse und ihre 
E(li9hederunq als rf'ine Zweigstelle einer 
!lissparkasse nur die äuße.rste ultima 
r 10 sein 

n soJ~cn fJllen muß , 1elmchr ge­
plut werden,_ ob ni.cht ein Zweckverband 
cl~ riditige Lo_sunq 1st. Der __ Zwcckverbanc.1, 
ir den sid1 dte Kreise l<oh1-Land, Rhe1-
nSdl~Bergisd1er Kreis und Bergheim m 
1twundcrnswcrtcr .. Selb!:itcl!sziplin zur 
~~eissparkasse l<oln vereinigt h~be_p, 
~Jrtl aber (ro!i d?s großartigen Eriolgcs 
~tr jeden Teil eine Ausnahme bleiben 
p1us,cn. 

lrn c1Uarmernen 1st eln Zweckverband 
nur anrrebred1t, wo_ der rdumlidt und 
w1rl,c;t1 ftlich w g~rmge Bezirk des Ce• 
wdhttflgers und die ddmit vielleicht ver­
btind~c Unmb~licitkcit, dlle heutigen 
Spa rkassen~esd1dftP bei 1 ('i ben zu kön­
nen, all uewis~enhn~ter ~elbstprütung auf 
eint \1erei nigung hmdrdngen. Dann aber 

sollte, um es nochmals zu betonen, regel• 
mä:ßiq der Zwed:V<.'l'banc! clr•n Vorl.ug 
vor der .Eingr•mcindun~_i- haben. 

Di,A. Ur aUc Sp,11Kus-:.<.'n q. ·· ;w.en.de: 
t-"raqc i.!,I abl'r, ,,,w aus lfrn vor,;!r•hen• 
den AusJUhruwwn h• n-orgehf, ddß ihnen 
bald di~ Möglid1kc1l einN in gesunden 
Grenzen sich hdllenden Sclbst\"erwallung 

die 
en 
,e 

nd 
ckt 

durrh ('in Im Entwurf vorhC'gcndes Lnn­
dcsgt-'sctz !Ur eine ErncuC"rung der :-.par­
kasscn9eset1.11then Bestimmungen in den 
p iscbt ·;-,iac.ntolg_,elilndt!rn gr·,qct:lt>ll 
wird. Dm Lll11<lt.'.'iH'91c,u111g•·n und dit~ 
Lamltuqc ~oll1Ml nid1t ml'h~ Jdnger :tö­
<JC'rn, diese überreife Aufgabe zu cr!ctli• 
!Jen. 
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Be· 
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Beurteilen Sie fhre Cigarerce 
während, aber auch nach dem 
Rauchen. Beim Rauchen der , 
Emir werden Sie ,agen: du/ 
sdm1eckt - und nad, dem Rau­
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li 
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chen : bekömmlich 
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Nummer 145 

. . 
R O X Y DAS THEATER DER 

QUALITÄTS FILME 

Ein 5p a nnungsg e lad e ner Abenteue r film 

YUOIIIIE DE CARLO 
die König in d es 

FARBFILMS , in der 
Rolle der berühmten 

Tänze rin lola Monte% 

011ft DURVEII 
als de r g e hei mnisvoll e 

»Schwarze Reite r« 

' 
i 

. sie kon nte nicht mehr von ihm als se ine 
blitzenden Augen - und die wurden ihrSchid<Sal. 

W e r verbirg t sich hinter der g e heimnisvollen 
SCHWARZE N MASKE? Ein tollkühner Held, ein 
leidenschaftlicher Liebhaber oder ? ? ? 

Tägl , 10.00 13.00 15.20 17.4S 20.15 - Sonntog ob 15.20 Uhr 
Freitag, Samstag und Sonntag au,h 22.20 Uhr 

Ein neuer deutscher Film 
mit Herz für Menschen mit Herz 1 

A b 16 Jahre 

GEMAR: Sa., So. 22.ts Öhr 
.,MAnn Im Netz" 

Sonntag morgen 10.30 Uhr 
Di ck u. Doof a1, at ud1t1t1n 

URANIA: 

OLYMPIA : Samstag 22.15 
,.Verfe mt" (Farbfilm) 

Sonntag 11 Uhr 
,. Tom Mix raumt 11ui::'" 

S H A BURG: 
Sam5tao. Sonntag 22.is Uhr Sa., So. 22.15 u. So. 11 Uhr 
und Sonntag 11 und 13 Uhr ,.,Die scttw,...zen T41!Ufel 

I ,, Un~er P irat ennagge'' von Ba9cllld" 
; R IA : F,18\(ag,, MOR LIC reitag, 
; Sam,tao , Sonntag 22,s Uhr Samstag, Sonntag 22 Uhr # und Sonntag ~orm1ttag 11 U/,r •• 

,,De s Königs Admira l '' .,Schw• r•• Narzisse 

iMeiCätor-Pl1lst„f~-:.~~~~~~o:: 
:-------· -------------·-· : .. Grün ist die Heide 11 

# mit; Sonja Ziem11n n, Rudolf Prack , Ma ria Hol1t, Han1 Richter 

# So. 11 Uhr Grün i1t die Heid e . So. 13 Uhr De r weiße Te 1,1fe l f Sa. u. So. 22.15 „ Der weiße T eufe l" Rossano Braui 

Vie Venus uerlie61 sidt THIILIII 
31 1 A3 

Freitag, Samstag, Sonntag 22.15, und Sonnta g 11 und 13 Uhr 

Der gebrochene Pfeil 

STERN-Bredeney 
• lufAl957 

F:aita g b:, .Montdq: 17.30 und 20.00 

Du bist die Rose 
vom Wör th e r see 

E.m koatlicbe s Lu~t~p :el m,t eu,ler 
Besetzung. - Ju/"fendl reil 

Spiltvout. Sd. und So, 22.15 \Jhr: 
Ausgestoßen 

Krlminalflllll 

Umcr n~dl~tos P:og1amrn: 

Ei ne Königin w i rd gekrön t 
Der gr,mdiOH" Farbl\\m des 9\an~­
voils:cn [;re:gm~i.e~ un~ere1 Tage! 
- Df"r vo,verkau! hdt begonnen -

1:14•t•P 
E.•WUI, M111tire-lutl11r-Slr. J7, M 76213 

lllllft LIIDD 

Donner 
in 

Fernost 
Sa. :!2 00 u. So. 11, 13 11, 2.2 

Dick und Doof 
;n 

Bl.1 Montag 

Der 
Brigant 
Sa. und So. 

'22 Uhr 
Aullerdein 

DL bis Do. 

Herr der 
Unterwelt 

T..igl. 17."'5 u. 
20 Uhr, So. 

auch 15.30 Uhr 

Ab Fre itag 

Wenn abends 
die Heide 

träumt 

\~§UJD 
M11f-l-fi■:t◄ 

Bi5 Montag 

Die große 
Versuchung 

Ab Ditns\ag 

Der 
Rebell 

//D/HP\l\'t 
·iili'l+i II l'iä 

Bis Mon·ta9 

Käpl 'n 
Bay-Bay 

Verkauf 

Herrenfabrrad, 
neuwenig, abzu. 
geben. Fr ieden. 
kem! r11ße JO. 

Herre n1ahrr.Jd mit 
Htlfsmoto1, 150,­
DM. abzugeben. 
Frl("derlkenstr. 10 

Gute. neue C'1i1IJ11e­
longues, au:s eig, 
Wcrkst<1tlcn, je 
75.- DM, Mobel 
Mieden. Es:sen, 
Hindenburgstr. SO, 
dir . Cj'egenub. d. 
Ir. Sdlilusplelh 

Sohu:•Augenla mpe 

\1attw e.J~11it~chee:~ 
E,•I fol s. terhausen1 

Co1neliu~str. 26 
Sd:J.önt:! Radlotltch• 
eben ab 17,50 DM. 
Radio fl,rn, 
Kellwiger Sll, 56, 
am RalhdUS 

Radlogerlle, AC• 
braudtt, p reisgiln• 
!>tl!_! ab 15,- DM. 
Radio fetn , 
l<cH"' ige~ Str. 56, 
am Rathaus. 

Lade um r,rnk und 
Thcj.:;,e zu ver-
1,;aulen. Werder-
s.Lraße 20 (am 
\\fasscrturml 

Dauerbrand­
KQchenherd, IIA'll• 

werlig, J-Plalten-
EICkl!oherd, AEG, 
holo rt zu verk. 
Sch~aub, E;;selt• 
Dellwig , Donner• 
s.trl!ße 94. 

Anu.lehllsdl 
(Eiche). dunkel. 
8.'i X \10 tm, zu 
-..erka.ufcn. mit 
oder ohne Tisdl­
ded:c. Teleph<ln 
Nr. 4 3112, 

\\' , l lbledtha llen, 
13A4 und 6X3 m, 
zu •,erkaufen Zll 
c1fn1qel\ Teleph. 
Nr. 55 86, 

Neuwert Dilmen• 
u. Herrentl'lll.rtild 
verkauft Tcnding, 
Henricis\.!aße -49, 
Sildbahnhol. 

Nllhmasc:hlne tur 
-40 DM und ver• 

senkb11r, 135 D!,.\, 
verkllllfl Kiel ' 
Esstn•Altcnei.sen, 
Rahrnslraße 118 

Korbkin derwage n, 
Cast neu, hilll!t 

WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE 

Der größte und teuerste Film der italienischen 
Produktion. Ein Monumentalfilm von einma­

liger Pracht und Ausstattung 

mit Leonora Ruffo, Gino Cervl und 10000 Mitwirk. 

UßlUERSUM • CAfflERA • RUHRLAßD 
Ruf 71114 1 lllf 2 2744 1 Ruf 2-48 82 

l US, 17 .30 u. 20.U Uhr 1s.4J,15.4S,1S.00u. 20.IS 15.00, 17,30 v, 20,00 
Sa. • · So. ouch 22.20 

CAmEHA So 11 Uhr • ••••••••••• am Miuou,I 
• • Im Seipr.: Dldc und Doof als Sdlornstelnt.9er 

' 

Im Belpr«>gramm nur im UftlUERSUffl f 
Der erste deutsche plastische Farbfilm über 

• den Volkswagen • 

MEIS TER H A.HER 
FILM AU S JA, PAN : 
G RANDIO S UNO 
H INRE ISSE tJO IN 
BILD UND THEMA· 
R:,ns HH Afl UND 
SCHÖN ZUGLE ICH! 

Prä d ikat 
de r d eutschen Fil m­
b ewertungsste lle 

besonders wertvo~ 

Tägl. lS1·, 17,.; 2010 

Sam1taa outh 2 2 . 30 

EUROPA 
Erstaufführung 

Dennis O'Keefe • Claire Tnvor 
in 

Flucht 
ohne 

Ausweg 
Sn aufaehenerregender Abenteuer• 
f ~m nach authentltcbeu Unterlagen 
dtr ametlkanlsehen Krlmlnalbe-

hörden 
ti30, 15, 17.30, 20. So. 15, 17.30. 20 
St- und So, 22.15 Spitvorstellung 

abr.ugeben. Ft41l• 1-------------­ Sachsen-ThürinQer 
Grosses Heimattreffen f.iskastreße .58. 

Grundstücke 
Geldmarkt 

Anzeig e n babe11 tn der West­
deulsdlen AtLGEMEl:-,lEN gute D 
Er f o I g 1 

Seeblllk lalde ney1ee : Sammerfest 
So,i~tag, 28. Juni, 14.00 Uhr. 

HAUPTBAHNHOF ---_-_-_-:_-_-:_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_---• \ Elnldm lllen hd us, 
In guter Lege , 
Dih!.e!durfer Stt., 
605 qm, scb•· ~ut 
für gewerbliche 
Zwecke geelgnct, 
solor t gegen Bar• 
zahluncr -,.u ve r k. 
lange, Adclkamp­
slraße 55, im Hof. 

Wnldp.;irzell" bt l 
\,'itten, 2,J4 h.a 

Union-Theater, Steele Kammer-lichtspiele, Steele 

GARY COOPER ,, 

12 UHR MITTAGS 
Für diesa Rolle wurde Gory Cooper 

mit dem Oscor ouigezeichnet 

~l!!!lm111nmrr.nn1urnn11ri;•u 
~ NÄHMASCHINEN 
~ nnr ente Mukcn!abrikate, neueste 
; venenkb. Modelle, auch Zldt-Zadt, 

~ 19 Monatsraten. 
§ Pa eh m!nnlsdie Vorliihrunq, ~=--=-
·.::; Ndhmasdtlnenvena nd - · 

~ DIRKS & WEIMANN 
::'. Halle 1 b. Bleleleld ~ 
~11'111:nml!i' 11111!1111' 111!1"\l'I' i'.l lll!llillllll!lnllW!\111@ 

-... 
111 Aporhrhcn uno Orogtn cn 

König der Gauchos 
Jugendfrei von 10 Jalnen 3n 

T11glich 15,:ro, !7.4.5, 20.15 Uhq 
Sonntag 14.00, 16.00, 18 00, 20.15 Uhr 

Sa. /So. ~- 15 Späl . O hn e Gnilde~ 

1s Jtudo11 Prack, Viklor Siaal 
Wcnn abends die Heide träu mt 
Di.-Oo.: AUll"llhr In Marokko 

d, 22.15, So. 15: Hyänen der Pr,trl, 

alhalla-Kr 

fl'!Oß. 7Ut Hti.!fte 
mit RotPlct•eu ;,n­
gcfonlet, d..r Rei; t 
Misd"iholz, !Or 
0,20 O\f Je qm 
zu ver:C-r.t1f.'h. A,,. 
rieb. u. BX 6807 
.':n die Ge\dl~fts. 
i.telle dies, Zlg„ 
Bodlum, Ralb&US• 
pl„t"3 8. 

l 

Freita3" b,s Monldg! 
Gary Cooper m ~einN be~ten R.olle 

J2 Uhr mittags 
D:e ergreifende B,il:.ade von 
Manne~mut lind F1<1uenliebe. 

D;enstag b;s Donnerstag! 

Mein Herz gehört Dir 
Ein menschlich Packender Film mll 
Heldnmarle H111ihcyer , V lktor St11 <1 l 
Tdgl:ch 15,30, 11.4-5 und 20. 15 Uhr 

Sa111.st11g · und Sonntag, 22.30 Ubt, 
SpdlVOTSlellung: 

Wel lle Fracht lll r Rio 

Frt;l4!J bis Monldgl 
.Eine bejl!IUbetnde Roman1;e 11.us 

Indien 

Der Strom 
'Eine Sym;tionie ln Farben, gC!spielt 

an <l.fl Ufern des G1mge1 
Eln ~lten scb.On.ir Film! 

OienJag b.is Donneii;lag! 
\'llls Poppe in 

Sc/aiit:ze Summ 
als t,ollinspektor 

Ein lllfbulel<-Cr Wirbel der urunög• 
l!ch~ten Situationen 

Taglich 15.JI, 17.-45 und 20.15 Lhr 

Deli·Kr 
Ru! 5 06 76 • 15.30, 17.45, 20.).) Uhr 

.. Mönth un~ Musk1tier" 
Sa. u. SO· 1.2,IS \)u 

.Die stha1la~11ten ffeiter" 

J 

F1e.itag, '26. Juni 1953 

j Nur wenige Tag e ) 

'J>e► Tuq f/0► ae► Jlo~eit 
s;t•ckt v o ll /usti9er Uburauhu ng•n mft 

l'•ul Dahlie• • Ll,abeth Müller • J o C1chlrn lre nn ek• 
Günther LUd er1 • W alte r Gll ler , UrsulCII Herklng 

! 15.00 ! 17.30 120.00 1 

Jugendliche :iugelauen 

Ab Freitag der 
!JIOße. Farbfi lm 

Schwarzes 
Elfenbein 

Samstag. Sonn­
Ul,g, 22 Uhr 
Kennwort 

Madtin 
Hdde Welßner, 
Paul D11hlke 
ll.b Dien~!aff 
Wenn das 

Herz spridtt 
Ma ri a Schell 

ln d. schönsten 
Rolle lhrtJ11 Le. 
bens, als Hel-

gie1•in, die 
ell,eu deutschen 
Offizier liebt, 

0·1·11 ® 
E.-FrU:endotf 

Rul 31103 

Käpt'n 
Bay-Bay 
Sonnlaq- 13.30 
Uhr Jugendvor-

stellung 

S-,m~tag und 
Sonntag 2?. Uhr 
einAbrnte.urer-

111 ~~'. ''.'.l: '.'.l l III llll l lll l lll l III l l lll l l lll l 11111111 ~~(:~_:: 
R ült.n - 15.00 
sc heider 17.30 

Straße 10 20 .00 

··················••,•·····,·· 
• 0 0 • • • • 1 0 1 1 1 o 1 • o • • o o o o o • • 1 o o 

In Technlcolor 

SEHWARZE 
TROfflfflElß 

fiim 

Geheimagent 
gegen 

t!lhermhafl 

Spi t "':'orstell un_gen 22. 00 Uhr Freitag - Sonntag 
Spionag e m Fernost mit Sylvia Sidney 

1----=~-:-~=~~--,--,....,,..---•J ' S onntag 11,00 Uhr Jugendvor5 l ellung -Ab Dlenst4!J 

Maria 
Monte Christo 

Ab J. Juli der eln1:ig• rtlg• Fubt/1111 
Eine K önigin w ird gekrönt 

Film•Eck 
K R A Y Telefon 5 02 U 

Die Ro50 von Stambul 
Jnge Egger - Albert Lle.ven 

Crelhe \'Velser 
17.00 u, 20.00 Uhr. so. auch tS Uhr 
Sa, u. So., Spiitvo"'-• 22.1S Uhr, 

lind Sorrnt&!!, 13.30 Uhr 
Vorali;:ht, Gupenstcr 
Abott und. Coste\\o 

Vorverkauf ab •ofort. 

Park-Theater 
S CH'. 0 N :'1 E B ECK, Tel. 2 04. 11 

Sein letztes Kommando 
Euol Flynn 

15.30, 17.30 UD~ 20.00 t.:hr 
Sa. u. So„ SpdtvorsteH., 22.00 Uhr 

LEICHTE KAVALLERIE 
M3rika Rökl!: 

Sonntag, 1Ul0 l,;hr 
Pal u. Pillachon sehla cn sich durch 

PRIMJll-Wandklapphelt PRIMAX- WERKE 
l Mark wödientlidi • Angebol unverbindlidi "'"~.~•Jr,~,l'. ,., 

J 
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N(!J'MMER 145 / VI. JAHRGANG 

WESTDEUTSCHE • 

ZeiJ;u,nf ~Ridir~ 

FREITAG, 26. JUNI 1953 

Erscheint täglich 
(au8ct sonnhg1) 

Wahlge(etz verab(chiedet ; Strasse ics n. Jaa, 
Mit großer Mehrheit - 5-Prozent-Klausel für Bundesgebiet beschlo_ssen , 

Luther beendet 
Studienreise durch NRW 

Eig. Ber. DUSSELDORF, 25. Juni 
Er fühle sich nicht aJs „Reisender :in 

Volksbegehren\ sagte der ehem. Reichs­
kanzler Dr. Hans Luther am. Donnerstag 

--in Düsseldorf zum 
Absdtluß seiner 
:Studienreise durdl 
Nordrhein• Westfa· 
len. Dr. Luther, der 
dem Sadwerständi­
gen•Ausschuß für 
die Neugliederung 
des Bundesgebietes 
vorsteht, sagte, sein 
Bestreben sei, das 
gegenseiti~/e Ver­
stdndnis bei den 
deutschen Ländern 
zu wecken. 

Dr. Lulher, der 
lange Jc1hre Ober• 
hlirgermeister von 

Dr. Hans Luther: 
kein RciScnder 

Essen war, hat vor semcm Aufenthalt in 
NRW Schleswig-Holstein, Hamburg, Bre• 
men und Niedersachsen besucht. Er habe 
zwar hier und dd lcid1te lsolienmgsbe­
slrcbungen kennengelernt, umgekehrt 
aber duch gesehen, daß die Liinderver• 
treter sid1 gern über die Verhältnisse in 
den anderen' GUediHttdlen unterridff(! 
]jcßen, In NRW hat Luther mit sejner 
Kommission hauptsdchlich die sildlid1en 
Teile Westfalens sowie dc1s Ldnd Lippe• 
Detmold besucht. 

Seebohm fo rdert bundeseigene 
„fliegende" Verkehrspolizei 

MUNCHEN, 25, Junt 
Bundesverkchnminister Dr. Se ebohm for­

derte in einer An!>prach~ in München für den 
Bund f':ine 100 bis 200 Mdnn Eilarke gutmoto­
risierte VerkC'htspolizei, die Jn fliegendem 
Einsatz übernll unerwartet duflaud1en und den 
Slr.iße.nvnkehr übcrwad1en 6oll. Der mnsalz 
einer soldn>n Gruppe würde ~ich. entscheidend 
e.uf dio Verkchrsdi5z:iplin und die Unfall-
za.hlen auswirken. (dpa) 

Von unserem Bonner Büro BONN, 25. Juni 
Das lang umst rittene Wahlgesetz wurde am Freitag vom Bundestag 

mit großer Mehrheit verabschiede t. Für den Entwurf des FDP-Abgeord­
neten Onnen stimmten CDU, SPD, F DP un d die ß ayernparlei, n achdem 
eine Klausel eingefügt w ar, wonach Parteien nur dann Abgeordnete in 
den Bundestag -entsenden dürfen, wenn sie mindestens 5 v. H. der im 
ganzen Bundesgebie t abgegebenen St immen erhalten oder wenigstens 
einen Sitz in direkter Wahl erringen. Das Gesetz bedarf noch der Zu• 
stimmung des Bundesrates. 

Die Fünf-Prozent-Klausel wird. vorQUS· 
sichtlich dem Zentrum, der KPD, derWAV 
und wahrsd1einlich auch der Gesaml· 
deutsdlen Volkspartei Dr~ Heinemanns 
den Einzug in den neuen Bundestag ver• 
wehren. Sie gilt nicht für nationale Min­
derheiten, Weitere Abänderungen, die 
noch in dritter Lesung vorgenommen 
werden, erschweren weiter die Möglid1-
keiten für kleine Parteien, Landesiisten 
aufzustellen. Parteien, die nidtt im Bun· 
destag oder einem Landtag mit triinde• 
slens Hinf Abgeordnetrn ununterbrodir,n 
verlreten waren, müssen die UntersdtrH­
ten von mindeslens 1 v. Tausend der 

Wahlberechtiglcn, mindestens jedoch 500 
odf"r höd1slens 2000 einbringen. 

Ftir die Wahl zum neuC'n Bundestag 
erhält der Wi.ihlP..r zwei Stimmen, eine 
soqPndnnle „Erststinune für die direkte 
Wahl in Wahlkreise11 1md ~lne , soge• 
nannte „Zweitstimme" für die Wahl nach 
Ldndeslistcn. GewJ.hlt werden je 242 
Abgeordnete in Wahlkreisen bzw. nach 
Lislcn. 

Spred,er aller Fraktionen be tonten vor 
der Abstimmung, daß das Gesetz zwar 
Mdngel aulweise, aber von einer breiten 
Mehrheit verabschiedet werden müsse. 
Lediglich die DP~Frtlktion erkldrle, daß 
sie gegen das Gesetz stimmen werde. 

Einheitliches Übergangsgehalt für „131 er" 
Neue Novelle soll noch vor Neuwahlen verabschiedet warden 

Von un erern G ,1 1'-W o 

BONN, 25. Juni 

Die neue Novell e zum l31er Gesetz ist 
.1etzt fertiggestellt un d soll n och vor den 
Neuwa hlen vom Bundes tag verabschiedet 
werden. Die NoveJl e bringt filr a lle Be•• 
trofienen e in einheitli ches Uebergangsge­
halt, Von der e rdienten Pension werden 
250 DM voll a usgezahlt. Hinzu kommen 
z.wei Drittel des übersteh en den Pensions­
betrages. 

Als Nebenverdienst wird ein Drittel der 
erdienten Pension, mindestens aber 150 
DM, nicht angercdrnet. Ehemalige Beru{s­
unteroffiziere mit 12 bis 18 Dienstjahren 
erhalten einen Uebergdngssold in Höhe 
des Ruhegehalts. Gleidlzeitig werden ver• 

~ iedl".n B~ erpfuci.,,.._ ,u...,. 
Per!ionenkrels bevorzugt einzustellen. 

EhP.mdliqo:: Angestellte und Arbeiter im 
öHenllid1en Dil'n<.;l, die bisher keine ent• 
sprechende Bc!)chdftigung finden konnten, 
bekommen ein Entlassungsgeld von 
125 DM. Dieser Betrag wird für je zwei 
wci tere vol]e Dienstjabre um je 25 DM 
erhöht. 

Die pldnmdßigen Führer des c-hernaligen 
Reicb.sdrbeitsdienstcs (RAD) werden in die 
allgemeine>. Versorgung nctd1 Arlikel 131 
einbezogen, wenn sie den rechtlidien Sta­
tus eines Reid1sbeamlen besaßen. Alle, 
die infolge der Voraus_setzung einer :zehn­
jdhrigcn Dienstzeit nicht erfaßt werden, 
können in der Angestellten- und Sozial­
versicherung bis zum. 8, Mai 1945 durdi 
den Bund ndchvcrsidiert werden. Das gilt 
audl für die hh,her nicht berück.siditigten 
Gruppen (RAD, Wdffen•SS usw.}. 

,,Stra ße des 17. Juni" 
Der Berliner Senat hat einstimmig. 
beschlossen, die durch den Tiergar­
ten führende CharlottenburgerChaus­
see zu Ehren der Arbeiler-Aufstönde 
der vergangenen Woche in ,,Straße 
des 17. Juni" umzubenennen. Die 
Umbenennung soll für den zwischen 
dem Brandenburger Tor und der Sie­
gessäure gelegenen Teil der Straße 
gellen. Der Beschluß wurde sofort 
in die Tot umgesetzt, wie unser Bild 
zeig!. (UP-Bild) 

Kleine Steuerreform in Kraft getreten -
Labour-Abgeordnele 

protestieren gegen Beha"dlung 
sowjetzonaler Arbeiter 

LONDON, 25. Juni 

Churchill bestehtaufViermächte-
lückwirkend ab 1. Juni 

BONN, 25. Juni 
Das Gesetz über die „Kleine Steuer• 

reform • wurde am Donnerstag im Bundes• 
gesetzblatt verkündet. Dds Gesetz tritt 
einen Tag nach der Verkundung in Kraft, 
bestimmt aber, daß die durchschnittlicbe 
'Einkommensteuersenkung um 15 v. H. 
rtickwirkend ab 1, Juni 1953 erfolgt. 
Durch das Gesetz wird ferner der Bundes• 
anteil an dem Aufkommen aus der Ein• 
kommen- und Körpersdlaftsteucr von 
31 v. H. auf 38 v. H. erhöht. (ap/dpa) 

* 46 Volkspoliz:islen stellten sich am Mittwodi 
unter den Schutz der West-Berliner Poliz:ci. 
Das ist die bisher größte. Zahl von geflüchle.• 
ten Volkspoliz:isten an einem Tag. 

Die Telephonvcrbindung mit der Sowjet-
2:one i-,t noch immer unterbrochen. Das Leip­
:.:iger Fernamt gibt keine Antwort. 

Zum neuen LandesbJsdlol von Sad!sen 
~vurde der bisherige Oberlandeskir<.henrat 
Noth (Dresden) gewählt. Bisd1of Hahn ist aus 
Krankheitsgründen zurüdr.gctreten. 

V orläufig freigegeben wurden die als Flug• 
platz:geHimle beschlagaahmten 500 hd in 
Mo 5e'5ürsch, damit die Landwirte ihre Felder 
bestellen können. Die Baupläne sollen noch­
mals tiberprüft werden. 

Bun deskanzler Dr. Ad~nauer empfing am 
Donnerstag den vorzeitig aus dem Urlaub 
zurlidtgekehrtcn brltisdien Hoben Kommissar 
Kirkpatrlck. 

788 deutsche Kriegsverurtelllo befinden sich 
noch in westlichen Gewahrsamsländern in 
Haft, teilte Staatssekretdr Prof, Hafütein an:r. 
Donnerstag tn Bonn mit. 

Das neugewählte Jtallen1sche Parlament 
,vjj,hlte in seiner ersten Sitz:ung am Donners• 
tag die von den Regierungsparteien aufge• 
stellten Kandidaten als neue Kammer• und 
Senatsprdsidentcn. 

Die A usarbeitung des außenpolitisd1en Pro• 
gramms der Laoour-Party ist mit Rücksicht 
auf die nod1 möglichen Vordnderungen in der 
außenpoliU!>d1en Lage zurückgestellt worden. 

In 30 nordböhmisdien Braunkohlenberg­
werken werden am Sonntag ,als Antwort 
auf den Mord an den Rosenbergs und der 
imperialistischen ProvokaUon in Berlin• Son­
den,thid1ten gefahren, wie der Prager Rund­
funk am Donner~ta9 bekanntqfbt. 

Zehn Mrd, Doll a r sind von clon USA bisher 
an die atlantische Verteidigungsgemeinschaft 

gezahlt worden, gibt der neue sl.ändige dllle• 
tikanische Vertreter irn NATO-Rat, Botschafter 
Hughes, in Paris bekannt. 

Präsident EfsenhoweT hdt am Donner,-tarr 
angeordnet, 134 000 Beamtenstellen darauf zu 
tiberprüfen, ob sie weiter \m Stellenplan der 
Regierunrr Qßführl werden sollen. 68 000 
dieser Beamtendellen entfallen auf den auis­
wdrhgen Dienst. 

(eigen/dpa/ep) 

Drel-Punkla-Botschaft 
von Dufles an Rhee 

, SOEUL, 25. Juni 
Drei Punkte soll die Botsch,aft von Dul!es 

an den südkoreanischen Staat..spräsidenten 
Syngman Rhee entbalten, mit der der USA~ 
Sonderbevollmächtigte Robertson am Donners­
ta'g in Soeul eingetroffen ist, um in letzter 
Minute den Versuch z11 unternehmen, den Wi­
der-stand der Südkoreaner gegen den Absdlluß 
einc-s Waffenstillstandes 7.U überwinden. Die 
Punkte sind l. eine neue Zusicherung, daß die 
USA die Wiedervereinigung Koreas zum 
Hauptziel der politischen Konferenz nach Ab­
schluß des Waffenstillstandes machen werden, 
2. eme Garantie, daß ein Verteldigungsbünd. 
nl.s zwischen den USA und Südkorea abge­
tidJ.loncn wird, sobald der Waffenstillstand 
unterzeldmet ist, und 3. Zusicherungen übor 
wirt&d:i.afUicbe Hllfe der USA beim Wieder­
aufbau Koreas. 

Am dritten Jahrestarr de& Kriegsausbruch.es 
griffen die Kommunisten überraschend mit 
etwa. 9000 Mann besonders an. der West- und 
Mittelfront an. fdpa/ap) 

Elsenhowers Verleldigungsplan 
wird veröflenlllcht 

WASHINGTON, 25. Juni 

Prdsident Eisenhower.s Plan für diti Reorgani• 
sierung der amerikanischen Verteidigungs­
organisatiou wurde vom Ausschuß für Regie­
rungsangelegenheiten mit knapper Mehrheit 
von 16 gegen 14 Stimmen gebilliql, gleichzeitig 
aber festqeste1lt, daß dieser Plan „einen wei­
teren Sdtritt zur Herrsdlaft des Militärs• be­
deute (Konzentration der wirtschaftlichen, mili­
tärischen unct politfsd1en Macht in der Hand 
eines Mannes}. Der Phm des Prär,ideuten tritt 
~m Montaq in Kraft, wenn bis dartin nicht das 
RE.•präsentantcnhaus oder der Senat Einspruch 
erhebL ,ap} 

, • 

54 den Gcwerk-schafttn anqehörende Labour­
Abgeordnete. ·unter ihnen Aneurm Bevan vom 
linken Partei!lügel, protestierlen etm Donners­
tag in einem an die SOWjetregiernng gerich• 
teten Schreibcn gegen die Bebilud\ung der 
Sowjl'ltzonenarbeiter durch sowjetisches Mili­
tär. Das Sducibcn wurde t'n den sowjeti6d:len 
Botscbafler In London, !vfd\ik, zur Weiterlei• 
tung nad:i Moskau gePdltet. .,Der Einsatz von 
Truppen gegen unbewdfnete Arbelh.r, die ge­
gen ihre Arbeitsbedingunnen 1;trciken, wider­
spricht dem Ge-.verk~aftsgeddnken in der 
ganzen Welt, Er fsl ein Schandfleck für Ihre 
Regierung-", heißt es In dem Sdueiben, (dpa) 

Konferenz schon im August 
Kommissare beraten für Deutschland „Zwischenlös:.ina" 
Von unserem ständigen Korrespondenten John F. Reynolcls LONDON, 25. Juiil 
Während dieser Woche wi rd Premi er C hu rch ill dem Kabinett seine Pldne iür dfo 

Bermuda konferenz zur Begutachtung vorlegen. Es verla ulet, daß Churd1ill in Bermuq,1 
dara uf bestehen will , daß eine Konferent. mit den Spilzen der Sowjetregierung noch 
in diesem Somm er , möglitbst Jm August, einberufen wird, , 

HinsichUidl Deutsdllands verstärkt sich ~ilwirkung der .\·ier Besdtznogi.mdchlli' 
der Eindruc:k, daß die Westmächte unter em(" Normdlisierung der polilbc.ben und 
Umständen bereit sein werden, dem wirtsd1aftlichen Beziehungen zwi<.;dien der 
Kreml eine Zwischenlösung vorzusd1Ia- westdeutsdlen und ostdeuls.dlen Regie• 
gen, etwa in der Art, ddß in der Sowjet- rnng an~cslrebt wcrclen soll. Politi~che 
zone eine neue Regierung auf Grund Kreise in London gl,u1be11 :w wi!,,!ioPII, 
freier Wahlen gebildet wtd dann unter daß eine solche Zwisdienlösun~ i:;owohl 

Dr. Adenauer al-s auch dem Kreml dfl• 

nehmbar erscheinen wüide. 

John Christie zum Tode verurteilt C:s wird jC'cloctJ im we~Pntli ;1C'n vo1, d('n 
Enlpfehlungen dN drei Hohen Kommissa're 
dll ihre Rt:9if'runqcn .abh,fo(ll' n, ob f>, ~dl• 
sdch.Hd, zu dkseOl Vorsth!dq kommt. Dil" 
KommisSdrn trelt•n am b<1msl<1g ,:11 r.inrr 
Konferenz in Berlin zusamm1'n, um dü, 
Folqe11 und Lt>hrC'n d1cs J\uhtanci('~ in O~•· 
Berlin un<l dl)r Sowjetzone zu t•rorten, 

Spruch mit lächeln en tgegengenommen - • Taten bewußt begangen • 
LONDON, 25. Juni I des Mordes an seine Ehefrau. Wdhrend 

Der nWUrgcr von L~ndon", John Chri- der Verhandlung gab Christie jedoch 
stie, ist am Donnerstä.y vom Londoner sechs weitere Morde zu. 
Strafgerjcht Old Bail8Y zum Tode durch 
den Strang verurteilt Worden. Christie 
hat sieben Morde eingestanden. Die aus 

John Chrislie! 
Strang 

neun Männern und 
drei Frauen beste• 
hende Jury brauch• 
te nur eine Stunde 
l1 nd 24 Minuten, 
u~ zu diesem Ur­
teilssprud1 zu kom ... 
m.en. Der Spruch 
wurde von Christie 
g~fdßt und mit 
einem Ldc:heln ent• 
geg~ngenommen. 

Vier Tage lang 
f_exhandeJte das Ge• 
ndt t tmter starkem 
Publikumsandrans 
gegen einen der 
anomalsten Mörder 

des 20. Jahrhunderts, Angeklagt war er, 
da nad1 englisd1e111 Redll nur einmal die 
Höcbstslrate ausgesprochen werden darf, 

Die Verteidigung versuchte, die U11• 
taten des unscheinbaren, 5Sjährigen An• 
gestellten als im Zustande der Unzurech• 
nungsfähigkeit begangen darzus~ellen. 
Die Sad1verständigen stellten Jedoch 
fest ddß der Mörder seine Taten in vol­
lem' Bewußtsein begangen hat. Dieser 
Auffassung schlossen sich die Gesdr~~­
renen an, die den Antrag der Verte1d1-
gung, Christie zWar für schuJdJg, aber 
für unzurechnungsfähig zu erklären, zu• 
rüdcwjesen. 

Nur durd1. einen Zufall war die lange 
Kette der Morde, die sitb über zehn 
Jahre erstreckt aufgedeckt worden. Ein 
Mitbewohner des „Schreckenshauses" in 
Nottingham Hili war in Christies Wob• 
nung eingedrungen und hatte. in ein.er 
zugemauerten Speisekammer die bereits 
in Verwesung übergegangenen Frauen­
leidien gefunden. Weitere Leichen wur• 
den später von der Polizei unter dem 
Fußboden und im Garten entdeckt. (ap) 

I ' 

Ohnesorge erhäll Unterhallsbeltrug 
von 380 DM monatlich 

f. ig, Bcr. LONN, ':!5. J1:ni 

Einl'n mo_nallichen .. Untnhalb.bcitrag ,·on 
380 DM e1hdlt dL•r truhcre Rc1chspostmin i~ter 
Dr, OhMsorge aus ~litl<'ln cler BundesposL 
Bundespostm1nic;tc>r Sctiubertb erk)ilrto dm 
Donnerst,lq auf rmc SPD-Anfr.:iqe, der bay­
rischo Mi.nistl'!rprdsident h-sbe für den i!IS 
nHauptsdrnld;gcn• ein!J~tultl'n Oh1w,.,orgo 
~inen Gnadcnerw"is erldS.sen. Der JrüheTe 
Reichspostminister habe Jrxioch kt>incn RL'Ct11i;­
ansprud1 duf dl'n Unt erhaltsboilr.i.g. Bevor er 
<1cwährt wol'<len s,:ii, hnbc da.,, MinistC'rium 
den Zcntralbelrlebsrat der Bundespost bo• 
f1<1gt. 

Bundesinn1:1nminister Dr. tl'hr !eilte el'giin­
iend mit, ebemaligr Rcichs.mini!-ter crhioJten 
nur dann cinp Verso-3un'('J n<1ch <l<'m 1.:ilE'r 
Ct':setz, wrna i. ie vor ihrer 1'"11m,slcrzcil Be­
amte gewesen e:;rien. 

' .. 
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Freitaq, 2fi. Juhl tft53 

hte Selbstverwaltung 
Milliarden DM - Starke Stützen der Kommunen 

a. D. D R. H E I R I CH W E IT Z 

ber von 192.9 in Städte 
emelnden nicht so be­
würden, wenn man ih­
lid1e elbstvcrwallung 
so sollten viele Selhst­
schaflen auch ihren 
mehr Selb tverwallunq 
hier [Jilt das berühmte 
Zutrauen vered<'lt den 
Vormundsd1aft hemmt 

llen unsere Sparkass<'n 
sbare Verbindung mil 
dnclen Prhdlten wissen, 

die Spdrkas en nicht 
nrl. Der llaftungspllicht 
s mnll der I!inlluß sei­
ne! Vertretung auf sein"l'!­
clwn, wie es auch m 

1d cli-r in Aussiebt ge­
rsatwng für Sparkassen 

ustcrsatzung 
orsc:hlag A des Entwurfs 
ucn Mustersatzung, d r 
l den b.ommunal<'n Sp:l~ 
arbeitet worden ht -
t nur für b.1E1ine Spar­
-. werden Gesd1äfl,­

rtretung der Sparkasse 
en ehrenamllichen Vor­

sli:iufiqc Folge des Urn­
en Sparkassengeschälle 

mtlirhen Vorstand (Spar­
nd Stell.crlreter) über­

' se Vorstandsmitglieder 
chlari tles Vrrwallungs­

hrträgcr bestellt uad als 
ngestellt, entlassen und 

qsrat selb~t. dem erheb­
hie zustc-hen a l einem 

Aufsicbtsrat, soll sidl 
r d<'s Gew.ihrlrcigers und 
lccliglid1 aus MilfJlicdern 
. die die kommunale Vcr-
1afl auf die Dauer ihrer 
hlt. Zur l:lcwilligung von 
laß~abc dc-r Satzungsbt'· 

RM314 ~ludift v 
je Kopf der Bevölke rung 

stimmnngen und der vom Verwaltungs­
rat zu erlassenden OPsc:häftsauwei ung 
ist -von di<"sc11 ein Kreditausschuß zu bil­
den, Das sind so wcitP RC>thte und Sichc­
runqcn dl'r Kommunalverwnltnng! n 11ml 
Ihrer •VC'tl rr>tnJHJl'n, da!\ wirklich niPmantl 
von ihnen aud1 ·nur <'in Zi:icklein aus der 
Krone krumm gebogc11 wird, wenn sie 
dit• Sparkassen durcb Vorstand und Ve1-
waltungstat sich selbst vc-rwalten, d. h„ 
in vernünftigen Grenzen ihr Eigcnlebcn 
führen lassen. Deshalb können insbeson­
dC'rC die dem Vorstand nad1geordnetrn 
Dicnstkriifle der Sparkassen nicht mehr 
Beamte und Angestellte des Gcwährtrii­
gcrs sein, ondcrn nur An11estellle und 
Arbeiter der Sparkc1~se sclb,t. Nad1 Maß­
gc1bc eines Stellenplans und des Vorar1-
~thlages der H,mr:llungsunkostrn. eire 
vom Verwaltungsrat zu beschließcu sind, 
sollen diese Dienslkr,ifle nach den für 

(Z~ithnu1111: W l'.m Yo8ract.e) 

den Gewährträ9er allgemein geltenden 
Bestimmungcn auf Vorschlc1g dPs Or• 
standrs vom Verwaltungsrat angestelit 
11nd entli.lssen werden. 

Diese sehr begrenzte <'igene Personal• 
hohc-il der Sµarkassc•n i t ein zwingen­
dPr Auslluß des richtig verstandenen 
Sl lbstverwaltungsgcclankens. ur diese 
RrgelunrJ <'incr Aussonderung des Sp11r­
kt1~sc np<'rsonul, ans der Personalvcrw,11-
tunn dl'S kommunulen Gewährträgers cnt­
spritht aud1 den zeitgemäßen praktischen 

otwendiqkeilen. Dib heutigen Aufgaben 
der Sp,nkus <'n erfordern .bankmcißlg" 
t1l1Sql'bildctc Fachkr;ilte, die von Verw 1-
tungsangcstellten oder Beamten einC'r 
Kommunalverwaltung ebensowenig ge­
meistert werden können, wie umgekehrt 
1m Regellallc ein guter Sparkassenmann 
noe;h longe kei11 guter Verwaltungsbeam• 
ler sein wird. 

nkenaufsicht reformbedürftig 
Chart1kfcr der Spar­

ucb eine an-
sollte, um es nod1rnal, zu betonen, rcg<'l• 
mäfüg der_ Zwed, verband tlc n Vor:wg 

durch ein im Entwurf vorliegendes Lan­
•sctz Jür eine Erneucrunrr der spar• 

n Bestimmungen ln den 
• _w: !Ir bcn 
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Amtsbl. Schl.-H. 1953 S. 66 

3. Der Minister für Wirtsd,aft und Verkehr 

Neufassung der Satzung des Sparkassen- und 
Giroverbandes für Schleswig-Holstein. 

Erlaß des Miinlistens für Wirtschaft und Verkehr 
- IV/24 - und des Innenminiisters - U32 -
vom 23. Dezember 1952. 

';,,·/ Als Anlage gelben wir die mit Erlaß vom 3/ gleichen Tage genehmigte eufa · ·ung der 
atzung de parkassen- uucl Gil'overba1Lde, fü1· 

• •· 

chleswig-Holstein bekannt. 

Amtsbl. Schl.-H. 1953 S. 66 

Anlage 
Satzung 

des Sparkassen - und Gjroverbande,g 
für Schleswig - H o •l s tei n. 

§ 1 
Name, Aufbau und Rechtsnatur 

(1) Die Sparkassen im Lande Schleswig-Holstein und 
d!ie Gewährträger der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 
sind zu einem Verbande mit dem Namen 

vereinigt. 

„Sparkassen~ und Giroverband 
:für Schleswig-Holstein" 

(2) Der Verband .ist eine Körperschaft des öffentlich n 
Rechts; er :iist rechtsfähig kraft staartJlicher Ve'rleihung. 
Er ist bereclltigt, ein Siegel zu führen•. 

(3) Der Verband !rann sich Vereinigungen, und Arbeits­
gemeinschaften von deutschen Sparkassen- und Giro­
verbänden und Girozentralen anschließen. 

§ 2 

Sitz und Verbandsgebüet 
(1) Der Sitz des Verbandes ist Kiel. 
(2) Das Verbandsgebiet umfaßt das Land SchJeS'Wig­

Holstein. Die Verbandsversammlung kann mit Zustim­
mung der beteil:igt.en Länder angrenzende Gebietsteile 
in das Verbandsgebiet einbeziehen. 

§ 3 

Erwerb der MritgliedschaH 

(1) Alle im Verbandsgebiet bestehenden und neu ent­
stehenden Sparkassen und die Gewährträger von öllent­
lich-rechblichen Sparkassen sind Mitglieder des Ver­
bandes. 

(2) Sparkassen, die iih.ren Sitz außerhalb des Verbands­
gebietes haben, können,, wenn dort kein Ve.l'band be­
stieht, du11ch Ve11trag in den Verband amgenommen wer­
den, öffentlich-rechtliche Sparkassen jedoch nuT zugleich 
mit !ihrem 1Gewährträger. 

(3) Neu hinzutreterude Sparkassen ihaben den Ein;zel­
antejl ein2uzahlen, den der Verbandsvorstand für 5ie 
festsetzt (§ 8 Abs. 5). D.ie Verbandsvel1Sammlttntg kann 
von ihnen einen Beitra,g zur Sicherheitsrücklage ein~ 
fordern (§ 21). 

§ 4 

Ausscheiden von M .it gliedcrn 

(1) Eine Sparkasse und ihr Gewährträger scheiden bei 
Auflösung der Sparkasse aus dem Verband aus. Du,rch 
Vertrag aufgenommene Sparkassen (§ 3 Abs. 2) schei­
den durch Kündigung gemeinsam mit iLhrem Gewähr­
träger aus. Die Kündigung ist nur zum Schluß eines 
.Kalenderjahres zulässig und muß spätestens bis zum 
31. Dezember des vorangegangenen K.alenderj~es er­
klärt w~en. 

(2) Wenn ein Teil des Verbandsgebietes abgetrennt 
wird, · scheiden gleichzeitig die dort belegen.an Spar­
kassen und ihre Gewährträger aus dem Verbande aus. 

(3) An dem Überschuß des laufenden Jahres (§ 21) 
nehmen düe ausgeschiedenen Mitglieder ni.chit teil. Ihre 
.Ansprüche und Verbind.lJi.chkeit.en aus der bisherigen 
Mitgliedschaft regeln § 8 Abs. 7 und § 22 Abs. 3. An­
spruch auf einet A111teil an der Siche1,heillsriicklage oder 
auif Rücke.nstattung etwai1ger Zah1ungen nach§ 3 Abs. 3 
Satz 2 oder § 21 Abs. 2 haben die ausgeschiedenen Mit­
glieder nicht. 
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§ 5 

Rechte und Pflichlen der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder des Verbandes sind zur Benut:zung 
aller Verbandseinrichtungen berechbi·gt. 

(2) Die Haftung der Verbandsmitglieder für die Un­
kosten und die Verbindlichkeiten des Verbandes regelt 
sich nach §§ 9 und 22. 

(S) Die Mitgliedsparkassen unterliegen der Pflicht­
und Verbandsrevision durch die Prüfungsstelle des Ver­
bandes. 

(4) Die Verbandsmitglieder sollen sich bei Erled,iglung 
ihrer bankmäßigen Geschäfte der Landesbank und Giro­
zentrale Schleswig-Holstein bedienen. 

§ 6 
Aufgaben des Verbandes 

Der Verband hat auf der Grundlage der Gemein­
niützigkeit folgende AuJigaben zu erfüllen: 
a) Vertretung der gemeinsamen Angelegenhei1en der 

Sparkassen; 
b) Wahrnehmung allgemeinW,irtschaftlicher Gesichts­

punkte im Sparkassenwesen des Verbandsgebietes; 
c) Vervollkommnung des Sparkassenwesens; Förderung 

der Mitgliedsparkassen und Überwachung ihrer Ent­
wicklung; 

d) Unterrich.tung und Beratung der Verbandsmitglieder 
in allen Spairkassenangelegenheiten; 

e) Unterstützung der Aufsichtsbehörden, insbesondere 
durch Erslatitung von Gutachten; 

f) Ausbildung und Fortbildung von Sparkassenbeam­
ten, -angestellten und -lehr1ingen im Einvernehmen 
milden kommunalen Spitzenverbänden~ 

g) Unterhaltung einer Einrich.tung zur Prüfung der Mit-
giliedsparkassen; 

h) Pflege des öffenhl.ich.en Bauspa:rwesens; 
l) Förderung des öffentlichen Versich.erungswesens; 
k) Durchführung besonderer Maßnahme111, die die Ver­

bandsversammlung beschließt oder mit denen die 
Aufsichts:behörde im Einvernehmen mit dem Ver­
bandsvorsteher den Verband betraut. 

§ 7 
Beteiligungen, Girozentrale 

Der Verband kann sich. zur Förderung ISe'.iner Miit­
gliedsparkassen an Rechtspersonen des öffentlichen 
Rechts beteiligen, auch. allein oder zusammen mit an~ 
deren öffentlich-rechtlichen Körpersch.aften unter seiner 
Haftung öffeilltlich-rechtliche Bankanstalten mit eigener 
Rechispersönl1chkei.t errichten. Er kann sich auch an 
anderen Einrich.tungen beteiligen oder solch.e schaffen, 
die der Förderung der Belange der Mitgliedsparkassen 
dienen. 

§ 8 

Stammkapital und Einzelantci,lc 

( 1) Der Verband wird von seinen< Mibglied,spai<kassen 
mit einem Stammkapital ausgestattet, dessen Höhe die 
Verbandsversammlung besbimmt. Bei einer Herab­
setzung des Stammkapitals ist die Zusti'lnmung der Auf­
sichtsbehörde notwendig. Die Mitgliedsparkassen sind 
am Stammkapital mit Einzelanteilen beteiligt, die auf 
volle Hundert Deutsche Mark oder ein Vdelfaches davon 
lauten. 

(2) Der Ve11band:Svorstand setzt die Einzel<anteile am 
Stammkapital entsprech.end den in den ei=elnen Spar­
kassen am 30. September 1951 vorhandenen Gesamtr 
ei!Illlagenbeständen fest. 

(3) Wenn die Verbandsversammlung das Stammkapital 
erhöht, hat der Verbandsvorstand die Einzelanteile nach 
dem Gesamteinlagenbestand der Mitgliedsparkassen an 
einem von ihm gewählten Stichtage neu fetzusetzen. 

(4) Wenn dii.e Vei,bandsversammlung das Stammkapital 
herabsetzt, hat der Verbandsvorstand die Einzelanoo.ile 
unter gleichzeitiger Abrundung ent.sprechend herabzu­
setzen und den Mitgliedsparkassen den Betra1g, um den 

ihr Einzelanteil vermindert wixd, auszahlen zu lassen. 
Wenn entstandene Vet'1uste eine solch.e Auszahlung un­
möglich mach.en, müssen die Mitgliedsparkassen den ein­
gebüßten Betrag ohne Anrechnung auf den in § 22 Abs. 2 
festgelegten Höchstsatz ihrer Haftung tragen. Bei einer 
Wiederenhöhun,g des Stammkapitals kann die Verbands­
verisammlung eine abweich.ende Regelung treffen. 

(5) Für neu hinzutretende Sparkassen setzt dor Ver­
bandsvorstand den Einrelanteil so fest, wie es nach dem 
gewählten S tichtage dem Anteil der Spark,asse an dem 
Gesamteinlagen.bestand aller Mitg.!Jiedsparkassen ent­
sprucht. Für eine neu ernich.tete Sparkasse kann hierbei 
das VoJ:fu.andensein eines Gesamteinlagenbestandes von 
200 000,- DM unterstellt werden. Um den Betrag des 
neuen EinzelanteiJs enhöht sich das Stammkapiital, falls 
Illicht der Veribandsvorstand zwecks Beibehaltung des 
bisherigen Stammkapitals dlie Einzelanteile aller Mit­
gUedsparkassen neu festsetzt. 

(6) Der Veribandsvorstand kann die Einzelanbeile ent­
sprechend den Veränderungen der Gesamteinlagen~ 
bestände neu festsetzen. Er hart; alsdann von den Spar­
kassen nur den Betrag einzufordern und ihnen nur den 
Betrag ause;ah'len zu lassen, um den iihre Einzelanteile 
herauf- oder herabgesetzt werden. Die Einzelanteile 
sind nach. Abs. 5 Satz 1 zu berechnen. Sie gelten vom 
nächsten, Kaileniclerjahre ab. 

(7) Wenn eine Sparkasse aus dem Verband aus.:;cheidet, 
ermäßigt sich das Stammkapita1 um den Betrag :ihres 
Eiruzelanitehls. Der Verbandsvorstand kann zwecks Bei­
behaltung des biisheri,gen Stammkapitals die Einzel­
anbeile aller Mitgliedsparkassen neu festsetzen. Die aus­
sch.eidende Sparkasse kann ihren Ein,ze'1ante:il frühestens 
zum Sch.luß des fünftnäch.sten Jahres zurückverlangen. 
Der Ve11bandsvorstand kann eine frühere Rückzahlung 
beschließen. Der Veriband hat den bisherigen Einzel­
ante<il vom Beginn des Jahres ab, in welchem die Spar­
kasse ausscheidet, mit dem Satze zu verzlinsen, den die 
verbleibenden Mitglieder gemäß § 21 Abs. 2 als Ver­
zinsung :ihrer EinzelanteiJ!e erihalten, in keinem Falle 
jedoch. mit mehr als vier v. H. 

(8) Wenn eine Mitgliedsparkasse eine andere über­
nimmt, erhöht sich ihr Einrrelantei'l um den Einzelanteil 
der übernommenen Spar-kasse. 

§ 9 
Deckung der Verbandsunkos it en, 

R eclhnu n gsj a hr 

(1) Der Verband erhält von der Landesbank und Giro­
zenrtriale Schlesw'ig-Holste:in zu seimen laufenden, Un­
kosten einen angemessenen Beitrag; seine Höhe wird 
von dem Ve11band mLt der Banlkanstalt vere.inbar-t. 

(2) Zur Decklung der durch die ei'genen Einnta,hmen des 
Verbandes und den Uinkostenibeitrag der Landesbank 
und Girozentrale nich.t gedeckten Unkosten des Ver­
bandes kann von den Mitgliedsparkassen nach dem Ver­
hältniis ilirer Gesamteinlagenbestände nach. dem Stande 
des dem Rechnungsjahr vorangehenden 31. Oktober eine 
Umfage erhoben werden. Sparkassen, dlie im Lautfe eines 
Rechnungsjahres als Mitglieder hinzukommen,, bleiben 
für dieses Rechnungsjahr von der Umlage frei. Spar­
kassen, deren Mibg'liedschalit im Laufe eines Rechnungis­
jahres erlischt, sind für dieses Rech.ruungsjahr voll bei­
tragspflichtig. Der Ve11bandsvo.rstand kann besondere 
Fälle abweich.enld regeln. Besondere, die Gesamtheit der 
Spa1•kassen betreffende Kosten können gesondert um­
gelegt werden. 

(3) Für einen außerordenitilichen Bedarf kann der Ver­
band auf sein Vermögen wrück,greifen oder Darlehen 
aufnehmen. 

(4) Rechnun,~jah!r ist das Knlende1·jahr . 

§ 10 
Verbandsorgane 

Organe des Verbandes sind 
a) die Verbandsversammlung, 
b) der Verbandsvorstand, 
c) der Verbandsvorsteher. 
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§ 11 

Zusammensetzung 
der Verbandsversammlung 

(') Die Verbandsve11Sammlung besteht aus den Ver­
tretern der Vevbarudsmitglieder (Abs. 2) sowie dem Ver­
bandsvorsteher und dem dienstältest.en Vorstandsmit­
gided. der vom Verband allein oder in Gemeinschaft 
unterhaltenen Bankanstalt. 

(2) Die einzelnen Verbandsmiltglied.er werden ver-
treten: 

a) durch den Vorsitzenden des Sparkassenvoratandes, 
b) durch den Leiter der Sparkasse. 

(8) Der Vorsitzende des Sparkassenvorstandes kann 
s:ich durch den stellvertretenden Vorsitzenk:len, der Spar­
kasseillleiter durch den stellvei1reten<den Sparkasren­
led.ter und das dienstälteste Vorstandsmi~ed der Bank­
anstalt d'urch ein anderes Vorstiandsmilgllted der Bank­
an,stalt vertreten lassen. 

(4) Der Vorsitzende der Vemetungs<körperschait des 
Gewährträgers einer Sparkasse 1st berechtigt, an der 
Vevbandsversammlung teili.unehmen. Der Vertretungs­
körpemchaft steht es frei, einen anderen Teilnehmer aus 
färer Mitte zu wählen. Das gleiche Recht, aus i'hren Rei­
hen ein weiteres Mitglied als Gast ±n die Ve:r1bandsver­
sammlung zu entsenden, steht auch den el11tsprechenden 
Organen der Zweck.verbände und der Mitgliedspar­
kassen auf prtlvatrechtlicher 1Gnmdlage ZJU. Die Teil­
nehmer sind gemäß § 12 Atbs. 2 emzuladen. 

(S) Alle Teiilnehmer an der Verbandsversammlung 
müssen die Voraussetzungen zur Wählbarkeit als Mit-­
gl~ed eines Sparkasserworstandes nach Maßgabe von § 4 
Abs. 4 bis 7 der Sparkassenmustersatzung enfüllen,. 

(6) Die Leitung der Verbandsvevsammlung obliegt dem 
Verbandsvorsteher oder bei dessen Behinderung seinem 
Stell vertret.er. 

§ 12 

Tagungen der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung wird auf Beschluß des 
VerbandsvoI"Standes vom Ve11bandsvorsteher mindestens 
einmal im Jahr e'in!berufen. Sie ist außerdem einzu­
beruJ:en, wenn mindestens ein Viertel der Mit~eder 
unter Angabe des Zwecks dies beantragt. 

(2) Die Emladun:g muß die Tagesordnung enthalten 
und soll drei Wochen vor der Tagung an die Mitglieder 
abgesandt werden. Die geschäftlichen Angelegenheiten 
werden in n:ichroffentlicher Tagung erJ.eddglt:. 

(3) Die Verbandsversammlung ist beschlußfähig, wenn, 
mindestens die Hälfte der Mitglieder vertreten ist. Bei 
Bcschlußurrfähigkeit der Verbandsversammlung kann 
billlnen vier Wochen zur Erledigung der gleichen Tages­
oron,ung eine neue Tagung eli.nberU!fen werden. Diese 
Tagung ist ohne Rücks.icllt auf die Zahl der Anwesenden 
beschlußfühig. Hierauf ist in der Einladung ZJU der zwei­
ten Tagung ausdrücklich hinzuweisen. 

(4) Jeder Vel'treter (§ 11 A>bs. 2) mührt eine Stli.mme, 
ferner auf je 250 000 DM des Stammkapitaiantcils der 
Sparkasse, von der oder von deren Gew'äihrträger er 
entsandt ist, eine Zusatzstrlmme. 

(S) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. 
Bei Sbi.mmeng;leichheirt el11hscheidet die Stimme des Vor­
swzenden. Beschlüsse 1gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. f und g 
bedürfen einer Mehf!heit von zwei Dr.itte1n der an­
wesenden Vertreter. 

(6) Geheime Aibstimmung kann beschlossen, werden. 
Wahlen können durch Zuruf er.folgen, wenn keiner der 
anwesenden Stimmberechtligten widerspricht. 

(1) Die Beschlüsse sind durch den Vorsitzenden und 
ein von der Verbandsversammlung zu bestimmendes 
Mitglied zu unterzeichnen. 

(8) Der Tagungsort der Verbandsversammlung wird 
durch den Verbandsvorstand, in dr,in.genden Fällen durch 
den Verbandsvoreteher, bestimmt. 

§ 13 

Zuständigkeit 
der Verband sversa m mlu ng 

(1) Der Beschlußfassung der Verbandsversammlung 
sind vorbehailren: 
a) dlie Wahl der nach§ 14 zu wählenden Mi11~eder des 

Verbandsvorstandes und deren Ste1lvertreter; 
b) die Wahl des Verbandsvorstehers auf Vorschlag des 

Verbandsvorstandes; 
c) dii.e Abnahme der Haushaltsrechnung, die Erteilung 

der Entlastung u:nd dlie Verwendung für Überschüsse, 
soweit sie nicht schon satzungsmäßig gebunden ist; 

d) die Festsetzrung, Erhöhung und Herabsetzung des 
Stammkapitals sowJe die Festset7iU.I1ig und Einlforde­
rung der ed.nzeln'en Anteile am Stammkapi11al und der 
z.ur Sichezihei!tsrück:la1ge zu le.iistenden Beiträge in den 
Fällen des § 3 Abs. 3 Satz 2 sowie dlie Aufbr.lngung 
von Fehlbeträgen nach § 22 Abs. 2; 

e) die Eingehung und Aufgabe einer Beteiligung nach 
§ 7; 

f) die Änderung der Sawun,g; 
g) die Auflösung des Verbandes. 

(2) Die Verbandsversammlung ist über alle w,ichtigen 
Angelegenheiten der Geschäfts-fühnmg zu unterrichten. 

§ 14 

Zusammensetzung 
des Verbandsvorstandes 

(l) Der Verbandsvorstand besteht aus: 
a) dem Verbandsvorsteher als Vorsitzendem; 
b) zehn von der Verbandsversammlung aus dem Kreise 

der in § 11 Abs. 2 genannten Vertreter der Verbands­
mitiglieder :z;u wählenden Mitgliedern. Von diesen 
müssen sechs Vorsitzende eines Sparkassenvorstan­
des um.d vier im Amt beflnd1iche Sparkassel11leiter 
sein; 

c) dem dienstiältesten Vorstandsmitglied der vom Ver­
band a:lleinl oder in Gemeinschaft un~rha:lienen 
BankanstaJt, der sich dUJrch ein anderes Vorstands­
mitt~ed ver1Jrecren 1assen kann.. 

(2) Die Vorstiandsmit~eder z.u Abs. 1 Buchst. b wer­
den auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Wded.erwahl 
ist :z;uläsS'i,g. Die Mitg1i.eder versehen ihr Amt eh.ren­
amtJLich. Für jedes Mitiglied zu .A!bs. 1 Buchst. b wird ein 
Stellvertreter, ebffillfalls auf die Dauer von vier Jahren, 
gewählt, der das Mitglied bei seiner Behinderung oder 
beim Ausscheiden •bis = Wahl eines Ersa,tzmannes ver­
tritt. 

Im Verbandsvorstand sollen eine Sparkasse und deren 
Gewähr-tniäger nicht gleichzeitig veritre~n sein. 

(3) Die Mi.Lg'liedschaft erlischt, wenn bei einem Vor­
standsmit~ed die Voraussetzungen für seine Zugehörig­
keit zum Ve11bandsvorstand enrtlfallen oder wenn das von 
ihm vertretene Verbandsmitg;lied aus dem Verband aus­
scheidet. In Zweilfelsfällen entsclleidet endgültig die 
Ve11bandsverisammlung. Sie kann Vorstandsmitglieder 
aus wichtigem Grund vorzeitig abberufen. 

(4) Wenn ein gemäß Abs. 1 Buchst. b oder Atbs. 2 Satz 4 
gewähltes Miitiglied vorzeiitli,g aJUsscheidet, kann die Ver­
ba.ndsversammlun,g den Verbandsvorstand für den Rest 
der Wahlzeit unter Beachtung des Abs. 2 ergänzen. 

(5) Wenn bei Ablauf der Amtszeit dii.e neuen Mitgilieder 
noch nicht bestellt sind. führen die b1shengen Mitglied.er 
ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder 
w·e:it;er. 

§ 15 

Sitzungen des Verb,andsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorsteher beruft den Verbandsvor­
stand nach !Bedarf, mindestens jedoch einmal im Halb­
jahr, sowie dann, wenn mindestens dred. Vorstandsmit­
glieder die Besd1luß!assun8 über einen bestimmten Ver­
handlungsgegenstand beantragen. 
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( 2) Die Einladung muß die Tagesordnung en,tihalten 
und soll so rechtzeitig abgesandt werden, daß sie den 
Mitgliedern mindestens eine Woche vor der Sitzung zu~ 
gegangen ist. Die Frist kann in dringenden Fällen ab­
gekürzt werden. 

(3) Der Velibandsvorstand ist beschlußfä!hig, wenn der 
Verbandsvorsteher oder sein Srellvertreter und minde­
stens tfü1lif Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Be­
schlußuniä.higlkeit des Verbandsvorstandes kann binnen 
zwei.er Wochen zur ErJedigu:ng der gleichen, Tages­
ordnung eine neue Sitzung einbef!Ufen weroen; diese 
Siwung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlußfähig. Hierauf ist bei der Einladun1g 2'Ur zwei­
ten Sibzung ausdrücklich lünzuweisen. 

(4) Die Beschlüsse werden mit eirufacher Stimmen­
mehrlietit gefaßt. Bei Sbimmengleich!hei.t emscheidet die 
Stimme des Verbanidsvo1istehe11s. Beschlüsse nach § 16 
Abs. 1 Buchst. i und k 1bedürfen einer Mehrheit von zwei! 
Dritteln sämtlicher Vorstandsmitglieder. Die Vorstands­
mitglieder haben ihre Stimme :in ei!gener Verantworibung 
abzugeben; sie sind an Weisungen nicht gebunden. 

(5) Die Beschlüsse des Vorstandes sind von dem Ver­
bandsvorsbeher und einem weiteren Vorstandsmitgi].ied 
zu unterschreiben. 

(6) Der Verbandsvorsteher kann in geeigneten FäNen 
den Verbandsvorstand im Wege der ·sd1riif1JLichen Um­
fl1age abstimmen lasseill. Solche Beschlüsse sind nur gül­
tig, wenn kein Mitiglied der schniID1Jlichen Abstrlmmung 
widerispricht sowie drei Viertel der Mibglieder ihnen zu­
stlimmen. 

§ 16 

Zuständigkeit des Verbandsvorstandes 

(1) Der Venbandsvorstand bereitet die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung vor. Der Beschilußifassung des 
Venbandsvo11Standes unterliegen folgende Ange,legen­
heiten: 

a) Vorschlag für die Wahl des VerbandsvorsteheI"S; 

b) Wahl des Stellveritreters des Verbandsvorstehers aus 
der Miite des Von;tandes; 

c) Berufung von Mitgliedern für den Verwaltungsrat 
der vom Verband errichteten Banllro.nstalrt und die 
Organe der sonstli.gen Emrichtungen, an denen der 
Verband beteiligt ist, sowie die Benennung von Mit­
gi].iedern für solche Organe; 

d) der SreLlenplan; 

e) die Answllung der ,leitenden Beamten und Angestell­
ten :innerhalb des Stellenplans; 

f) die Festsetzung und Einforderung der Ein~el.ante.ile 
am Stammkapital, die Herabsetizung und Aus:ziahlung 
der Eirw.elanl.ei.!le gemäß§ 8; 

g) die Festsetzung der Umlageberechnung, die Aufstel­
lung des Haushaltsplans, die Stellungnahme rur 
Haushaltsrechnung und zum Prilliungsbe.rlcht sowie 
die Verwendung der Einnahmen nach § 21; 

h) Bestimmung des Albschlußprüfers für die Jahres­
rechnung; 

i) der Erwerb, die Belastung und die Veräußerung usw. 
von Grundstücken; 

k) die Au:fuahme von Darlehen; 
1) E11laß einer Prüfungsordnung gemäß § 6 Buchst. g; 
m) Enlaß einer Ordnung für die Zahlung von Tage­

geldern und Reisekosten; 
n} Regelung der Zeichnungsbe!ugnis; 
o) die Durchfüh:run!g der Liquidation im Falle der Auf­

löSUJltg des Verbandes (§ 23); 
p) sonstige Angelegenheiten, die vom Ve11bandsvo.rsteher 

zur Beschlußfassung vor.gelegt werden. 

§ 17 

Ausschüsse 

(J) Der Verbandsvor-stand kann zur Vorbereitung von 
Angelegenheiten, die seiner Besc:hllußfassung u:nter-
1iegen, aus dem Krei1s seiner Mitglieder Ausschüsse biJ­
den, ihnen widerru.iilich bestimmte Aufgaben übertragen 
und ihr Verfahren durch eine 'Geschäftsordnung regeln. 
Er kann ferner zu seiner Unterstützung beratende Aus­
schüsse b:Llden, ru denen auch <lern V6rstande und der 
Vevbandsversammhmg nicht angehörende Mitglieder 
berufen werden können. 

(2) Der Ve11bandsvorsteher kann den V01,sitz in den 
Ausschüssen jederzeit selbst übernehmen. 

§ 18 

Verbandsvorsteher 

( 1) Der Verbandsvorsteher führt den Verband, leitet 
den Geschäftsbetrieb und entscheidet in allen nicht aU5-
drück:lich der Verbandsversammlung oder dem Ver­
bandsvorstande vorbehaltenen Angelegenheiten. Er ist 
berechtigt, an allen Vorstands- und Kreditausschuß­
sitzungen der l\'fit;gHedsparkassen teiliunehmen; auf 
VerlallJgen haben diese Zeitpunkt und Tagesordnung der 
Sitzungen mitzuteilen. Der Verbandsvoristeher kann zu 
den Sitzungen den Leiter der Prili'ungsst:clle und andere 
geeignete Beamte und Angeste.Llte des Ve11bandes hin­
zuziehen oder sich durch sie vertreten lassen. Er und sein 
Vertreter sind berechtigt, in den Sitzungen das Wort zu 
ergreifen und Anträge zu stellen. 

( 2) Der Verbandsvorsteher wird auf die Dauer von 
sechs Jahren auf Voiischlag des Verbandsvorstandes von 
der Verbandsversammlung gewählt. Er :ist Dienstvorge­
setzter a,ller Beamten und Angeste1H:en des Verbandes. 

(3) Bei Verhinderung wird der Verbandsvorsteher 
dUJrch seinen gemäß § 16 Abs. 1 Buchst b gewählten 
Stellver:tTeter vertreten. 

§ 19 

Vertretuni•gs-
und Zeichnungsbefu,gnis 

(1) Der Verbandsvorsteher vertnitt den Ve1,band 
gerichhlich und außergel1ichrtJl.ich und zeichnet die vom 
Verbande ausgehenden Urlnmden. Erklärungen, durch 
welche dn Angelegenheiten, die der Beschlu&.fussun,g der 
Venbandsversammlung oder des Verbandsv011Standes 
vorbehalten sind (§§ 13 bzw. 16), Verpflichtungen für 
den Verband übernommen werden, müssen von einem 
weiteren Vorstandsmitglied mitgezeichnet werden. 

(2) Für laiufende Angelegenh~ten kann der Verbands­
vorstand ein besonderes Zeichnungsrecht erteilen. 

§ 20 

Haushaltsplan und Rechnungslegung 

(1) Spätestens sechs Wochen vor Beginn des Rech­
nungsjahres legt der Verbandsvorstehe1· dem Verbands­
vorstand einen Haushaltsplan und eine Berechnung für 
d!ie etwa in dem kommenden Rechnungsjalhre zu er­
hebende Umlage vor. Nach Verabschiedung durch den 
Vorstand ist der Haushaltsplan der Aufsichtsbehörde 
zur Genehmigung einzureichen. 

(2) Nach Abschluß des Rechnungsjahres stellt der Ver­
bandsvorsteher unv~ch die vorgeschriebene Haus­
haltsrechnung und einen Jahresbertlch,t über die Tätig­
keirt: und Entwicklung des Verbandes a'U!f und läßt sie 
nadl den bestehenden Vorsclmiften prüfen. Den Prü­
:tiungsbericht und den Jahre.sbericht legt er dem Ver­
bandsvorstande vor. Hal.llShalllsreclmu:ng, Jahresbericht 
und Prrüfungsbericht sind zusammen mit der Stellung­
nahme des Verbandsvorstandes (§ 16 g) der Aufsichts­
behörde binnen sechs Monaten nach Ablauf des Rech­
nun~jahres zur G<)nehmig:ung einzureichen. 

(3) Der JahreSbericht ist den Mitgliedern des Ver­
bandes zuwleiten. (2) Der Venbandsvorstand ist verpflichtet, der Ver­

bandsversammlung über sämtliche gefaJlten Beschlüsse 
auf Verlangen Rechenschaft zu geben. 

(4) Die WirtEcha:ftsfü.hrun,g des Veiibandes untenliiegt 
iim Rahmen der ge,setzlfchen Bestrimmungen der Prü-
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fung durch die Landesrechnungskammer Schleswig­
Holstein. 

§ 21 

Gewinnausschüttung, Sicherheits­
rücklage 

(1) Von den dem Ve11bande aus seinen Betei,ligungen 
bei der Bankanstalt und bei sonistligen Rechllispersonen 
des öffentilichen Rechts jä'luilich zufLießenden Einnah­
men wird eine Sicherheitsrocklage gebildet; bis sie zehn 
vom Hundert des Stammkapitals erreicht hat, .ist ihr 
mindestens ein Zehntel des jeweiligen Jahresertrages 
zuzuführen. 

(2) Aus dem vcrbleiibenden Betrage werden etwaige 
von den Mitgliedern gemäß § 22 Abs. 2 aufgebrachte 
Beträge zurückerstattet und alsdann die Einzelanteile 
der Mibgl1edsspark.assen verzinst. 

§ 22 

Hafbung 

(1) Für die Verbindlichkeiten des Verbandes ha.ftet 
den Gläubigern ai!lein der Verband. 

(2) Der Ve.riband kiann einen nach Heranziehung der 
Sicherheitsrücklage verbleibenden Fehlbetrag von den 
Mitgliedssparkassen nach dem Verhält!l!is ihrer Einzel­
anteile einfordern. Soweit diese Einforderung unter 
Berücksichtigung früherer Einforderungen und etwaiger 
nach § 8 Abs. 4 anzurechnender Beträge, aber abzüglich 
etwaiger nach § 21 Abs. 2 :z.urückeTsbatteter Beträge die 
Höhe ihres Einzelanteils übersteigt, haften an stelle der 
Spark:assen ilire Gewährträger. Bei Privatsparkassen, 
die keinen Gewährträger haben, beschränkt sich die 
Haftung auf !ihren Einzelanteil gemäß § 8. Für unein­
bringliche Beträge haften die übrigen Mitg).,jeder .in der 
gleichen Weise. 

oder innerhalb der füruf folgenden Jahre entsteht, in­
soweit mit herangezogen werden, als die Ursache für 
diesen Fehlbetrag in der Zeit vor ihrem Aw;scheiden 
oder :im Jahre ilires Ausscheidens liegt; ob und dnwie­
weit dies der Fall dst, entscheidet im Streitfall auf An­
trag des Verbandes .endgültig die Au.f.5ichtsbehöroe. Die 
ausgeschiedenen Mi~eder haifiten nur in dem Verhält­
nis ihres dam.:rl:Lgen Einzelanteils zu dem jm Jahre ihres 
Ausscheidens 1JUletrzJt vorhandenen Stammkapital. 

§ 23 

Auf 1 ösun g des Verbandes 

(1) Die Autlösung des Verbandes bedarf der Zustim­
mung der Aufsiclltsbehöroe. 

( 2) Im FalJ.e der Llquidatii.on werden aus dem verblei­
benden Vermögen ebwauge nach § 22 Abs. 2"aU!fgebrachte 
Beträge zur,ückerstabtet, alsdann den Mitgliedssparkas­
sen der Beitrag ihrer Einzelanteile ausgezahlt. Der Rest 
ist zum Nutzen des Sparkassenwesens zu verwenden; 
über die Art der Verwendung beschließt der Verbands­
vorstand unter Beacht\mg der steuerl!ichen Vorschrüten 
über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. 

§ 24 

S taa tsa u f sieht 

Der Verband untersteht der staatsaufsicht. 
§ 25 

Inkrafttreten und Änderung der Satzung 

(1) Die Bestimmungen dieser Satrrung treten an die 
Stelle der bisherigen Sawung, und zwar mit Wirkung 
vom Tage der Ve1·öffentlichung. 

(2) Änderungen der Satzung bedürfen der Zustim­
munig der Atrlsichltsbehörde. 

(3) Ausgeschiedene Mitglieder können zur Deckung (3) Diese Satzung und ihre Änderung Slind im Amts-
eines Fehlbetrages nach Abs. 2, der im laufenden Ja1hre blatt für Schleswig-Holstein bekannitzumachen. 

4. Der Justizminister 

Errichtung einer Zweigstelle des Amtsgerichts 
Uetersen in Wedel. 

Allgemeine Verfügung des Justizministers 
- VIII/33/3211 - 2 - vom 19. Januar 1953. 

Auf Grund des§ 3 der Verordnung zur einheit­
li rhen Hegelung der Gerichtsverfassung vom 
20. März 1935 (HGBI. I . 403) in Verbindung mit 
A1·tik rl 12H Ahs. 1 Satz 1 <lrs Grnndgesetzrs für 

die Bunde republik Deut c.hland vom 23. Mai 
1949 (BGB!. S. 1) ordne ich an: 

Mit Wirkung vom 1. Februar 1953 wird eine 
Zweigstelle de Amt gerichts Ueter en in der 
Stadt Wedel errichtet. 

Der Bezirk der Zweig teile umfaßt die tadt­
gomeincle Wedel und dio Gemeinden Hellingen 
unrl Holm. 

Amtsbl. Schl .-H. 1953 S. 70 

Teil C 

Stellen a uss ehre i b un gen 

Beim Kreisbauamt de I{rei, es Steinburg ist 
c1 ie Stelle eines 

Kreisplane r s 
zum 1. April 1953 zu be etzen. Die Vergütung 
regelt ich nach Verg.Gr. IV TO. A. Vorbedin­
gung incl eine abge chlo seno Hochschulausbil­
dung (Fachrichtung Architektur) und der ach­
wei der prakti chen Erfahrung in der Auf­
. tellung von Wirtschafts- und Raumordnung -
plä.ncn. Kenntnisse derbe onderen Verhältnisse 
im L1rndA Srhlrcwig-I-fol. tein sind e,rwünschl. 

Bewerber, welche die e Vorbedingungen er­
füllen, werden gebeten, ihro Bewerbungsunter­
lagen an den Kreisausschuß des Kreises Stein­
burg 1bi zum 20. Februar 1953 unter Beifügung 
der üblichen Unterlagen einzureichen . 

Persönliche Vor tellung nur auf Anforderung. 

Itzehoe, den 2G. Januar 1953 

Kreis Steinburg 
Der T{rei s:rn ... chu ll 

• • 

•• 



Kreisarchiv Stormarn E 103 
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) -
Projektnummer 415708552 

SPARKASSEN- UND GIROVERBAND 
FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN 

• • 

KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 

BANKKONTO: 
LANDESBANK UND GIROZENTRALE 

FERNSPRECHER: 40981 

Scha/Lg • 

Betr . : Sparkas sensatzung . 

; An die 

(24b)KIEL,DEN 13 • Juli 1953 
POSTSCHUESSFACH 62 

vor einiger Zeit hatten wir Sie um Übersendung eines Exemplars Ihrer 
Satzung gebeten , da uns in unseren Akten entsprechendes aterial fehl t. 

Wir benöt i gen di e Satzung insbesondere deshalb , um zu der uns vorge­
tragenen Zweifelsfrage der Einschaltung der Vertretungskörperschaft 
der Stadt Bad Oldesl oe Stell ung nehmen können. 
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An den 
Sparkassen- und Giroverband 
für Schleswig- Holstein· 
z .Hd . von Herrn Verbands­
Oberrevisor So h acht 
( 24 b) K i e 1 
------------

'l 'l 

Lu/We 20 .7 . 53 

Betr.: Satzung unserer Sparkasse. 
-~-----------------------------
Als Anlage überreichen wir Ihnen 

l Exemplar unserer derzeit gültigen Satzung 
------------------------------------------

zu Ihrer gefl. Bedi~nung. 

/ 

I 
aochachtun 

KREI SP ARKAS S 
/ J 

lt! 
svoll 

TORMARN 



-
~ SPARKASSEN- UND GIROVERBAND 

FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN (24b) KIEL, DEN 3 . Au_;u.St 195 3 
An die POSTSCHLI ESSFACH 62 0-/J1; - r21, 

• • 

• • 

KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 

BANKKONTO: 
LANDESBANK UND GIROZENTRALE 

FERNSPRECHER: 40981 
E/C 

Kreissparkasse Stormarn 

( 24) Bad Oldesloe 
-.-.-.-.-.-.-.-.-

Betr . Sparkassensatzung - Lz . 111 -

Mit unserem Sc~reioen vom 13 . 7 . 1953 baten wir darum Exem-

I 
' 

plar Ihrer z . Zt. gülti6en Satzung zur Verfügung zu ste en . r .vc:ren 
Ihnen dan bar, wenn Sie uns die erbetene Unterlage bald zuko en lie­

ßen. 

Hochachtun~svoll 

Spark and 
fü 

·-

G9980L9 ~ v JawwnUl)t8fOJd 
- (8.::10) ye4~su,awa6s6un4~sJo.::1 a4~slnaa 8!P Ll~Jnp lJapJQJ88 
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•• •• 
An den 
Sparkassen- und Giroverband 
für Schleswig- Holstein 

(24 b) K i e 1 

E/C 3. 8. 53 Vor . /we. 6 . 8 . 53 

Betrifft: Sparkassensatzung - Lz . 111 - • 
--------------------------------------
Wir bestätigen den Eingang Tores gefl. Schreibens 
vom 3. August ds . Jrs . und teilen Ihnen mit , daß 
wir das gewünschte Satzungsexemplar Ihnen mit 
Schreiben vom 20 . Juli ds . Jrs . übersandt haben. 
Das Schreiben war gericht an den Sparkassen- und 
Giroverband für Schleswig- Holstein, z . Hd . von 
Herrn Verbandsoberrevisor Sch a cht , so daß 
wir annehmen, daß die Satzung bei den Urlaubssachen 
von Herrn Schacht liegt. Wir stellen anheim, die 
Angelegenheit zu überprili'en. Sollten Sie zu dem Er­
gebnis kommen , daß die Satzung bei Ihnen nicht ein~ 
gegangen ist , erbitten wir Ihre Nachricht, um Ihnen 
alsdann ein weiteres Exemplar über senden zu können. 

Hochachtungsvoll 
KREISSPARKASSE STO}#ßRN 

/ 

li V; 

l 
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J\uszus u d m Amt blntt f·1r o lcs ig-Hol tein r . 9 

J rga.ng 1954 vom 27 . ~ebruor 1954 
- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ ~ - - - - - ~ ~ 

EinfUhrJlnti: der Sicherurursilb~rcignung nla sntzungsmllsaige 
Sioherh~it emH0 s § 26 H der Sparka oenmuatoroatzung. 

Runderlao des Innenministcro - I 31 a Sp. 803 -
vom 2 . ebruar 1954. 

n ullo er Auf i cht dee Landoa untcratohondon Sparkneeen. 

Im n chgang zu meinen Runderlnooen voci 26 . Juni 1952 
(Amtabl . ~ohl . -· . S. 250) und vo 19. Januar 1953 
(Amtobl . Schl.-H. s. 65) betr. die Genehmigung zur Änderung 
dea § 26 h usa . verl:-ngerc ich hiermit die O ltigkeit der 
erteilten Gene igungen tL~ ein ieitereo Jahr. 

A~tobl . Sohl .-H. 1954 S. 83 
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33 

A~!!!lWlg ~ber die SatzW1gsänderu.ngen 

SATZUtG DER KREIS- UND STADTSP SE STO RN IN BAD OLDESLOE 

Anordnung des Reiohswirtsohafteministers 
vom 14. Juli 1944 / IV 1150/44 

I. Naohtraga Änderung der§§ 1, 4, 11 1111d 20 

Vorstandabe ohlttss vom 7.5.1947 / 1.7.1947 
Kreisa11Ssohussbesohlnss vom 6.5.1947 (nur§ l) 
Genehmigu.ng der Landesregierung vom 25.8.1947 

II. aohtraga Änderwig de § 4 

Vorstandsbeschluss vom 22.12.1948 
ireisa~aaoht1Ssbesohl11Ss vom 11.1.1949 
GenehmigWlg der Landesregierung vom 14.;.199 

• I 22 / K 6261 Sp. 113/49 

III. Naohtraga Änderung des§ 27 Abs. l (Landesgarantiekasse) 

Vorstandsbesohluss vom 11.7.1949 
Kre1 n sohl.l8abesohlnss p-
Genehmigung der Landesregierung vom 25.9.1949 
I 22 / K 6261 Sp. 314/49 

IV.Nachtrags Änderung des§ 4 

RWlderla s der Landesregierl.Ulg Schleswig-Holstein 
Der Landesminister des Inneren vom,. Mai 1950 
I 22 / K 600 Sp. 84/50 - Rundschreiben des • 
Sparkassen- und Giroverbandes ftir Schleswig-Holst. 
Nr. 17/1950 vom 10.5.1950 

V. Naohtraga Änderung des§ 27 Abs. l (AllSfallbu.rgschaft 
der Vertriebenenbank) 

Vorstandsbesohluss vom 18. Mai 1951 
Genehmigu der Landesregierllllg vom 18. Juni 1951 
I 32 / K 6261 Sp. 184/51 
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- 2 -

VI. Nachtrag: ÄnderLU18 des§ 28 (Höohstgrenze fUr Personal­
kredite) 

• Runderlass der Landesregierwig Schleswig-Holstein -
Landesminister des Inneren vom 12. Jwii 1951 -
I 32 / K 6000 Sp. 104/50 
Sonderrundsohreiben des Sparkassen- wid Giroverbandes 
fu.r Schleswig-Holstein Nr. 47/1951 vom 21. Juni 1951 

VII. Naohtragc Änderu.ng des§ 34 Ziffer 7 ( Girieru.ng von 
AQslandsweohseln und A~slandseohecks) 

Vorstandsbeschluss -vom 21. Okt. 1952 
• 

Genehmigwig der Landesregierllllg vom l. Dez. 1952 
I 32 b. Sp. 8002/2 



\ 

w 
C 
L.. 

ro 
E 
L.. 

0 
1 ' 

Cl) 

> 
■ 

..c 
t) 

■ 

L.. 

ro 
cn 
(]) 
L.. 

~ 

~ 
ro 
..c u 
cn 
C 
Q) 

E 
Q) 
C) 
cn 
C) 
C 
::J 
..c u 
cn 
!,.... 

0 
LL 
Q) 

..c u 
cn 

+-' LO 
::J CO 
Q) 0 
0 r-­
Q) LO 

"'O ~ 
~ 

..c !,.... 

~ Q) 

::J E 
-o E 
t:: ::J 
Q) C 

"'O ~ 
!,.... 

:Q Q) '+- . ...., 

Q) e 
(9 Cl.. 

AMTSBLATT 
FOR 1/ 

Ausgabe A 

Kreissparkasse 
Stormarn 

10. DEZ. 1956 
Bad Oldesloe 

SCHLESWIG ffl HOLSTEIN 

JAHRGANG 1956 KIEL, 8. DEZEMBER NUMMER 49 

INHALT 
Teil A. Person a l nach richten (S. 479) 
Teil B. An o r d n u n g e n , Erl a s s e u n d B e k a n n t m a c h u n g e n 

Landesregierung 
1. Der Innenminister 

a) Zuständigkeit zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 des Wehrpflicht-
gesetzes (S. 481) 

b) Änderung der Dienstanweisung für die Ausgabe von Personalausweisen (S. 481) 
c) Veränderung von Standesamtsbezirken im Kreise Plön (S. 481) 
d) Sammlungswesen; hier: Öffentliche Sammlungen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 

Schüfbrüchiger, Bremen, Werderstraße 2 (S. 481) 
e) Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern im Finanzausgleich 1957 (S. 482) 
f) Meldung des Gewerbesteuer-Istaufkommens im Kalenderjahr 1956 für den Finanzausgleich 1957 

(S. 483) 

? 

g) Einführung der Sicherungsübereignung als satzungsmäßige Sicherheit nach § 26 h der S,MA-+--1-~ 
kassenmustersatzung S. 483) 

h) erwaltungsvereinbarung u r e Prüfung, Zulassung bzw. Anerkennung von Feuerlösch­
geräten (S. 483) 

i) Form der Todesbescheinigungen (S. 484) 

2. Der Finanzminister 
Ausschreibung der Lohnsteuerkarten für das Kalenderjahr 1957 (S. 487) 

3. Der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
a) Erhebung von Ausgleichsabgaben von milchwirtschaftlichen Betrieben (S. 487) 
b) Erlaubnis zur Nutzung eines Muschelkulturbezirks im Wattenmeer (S. 487) 

4. Der Kultusminister 
Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien in Schleswig-Holstein (S. 488) 

5. Der Minister für Arbeit, Soziales und Vertriebene 
a) Zinszuschüsse aus Bundeshaushaltsmitteln zur Verbilligung der nachstelligen Finanzierung 

gewerblicher Räume des Mittelstandes bei Baumaßnahmen des sozialen Wohnungsbaues; hier: 
Richtlinien des Bundes für die Gewährung von Zinszuschüssen (S. 501) 

b) Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten; hier: Bauartanerkennungen (S. 504) 
c) Erklärung der Gemeinde Bordesholm zum Aufbaugebiet (AAz. S. Wl} 

Teil C. S t e 11 e n a u s s c h r e i b u n g e n (S. 507) 

B e i 1 a g e : Amtlicher Anzeiger Nr. 49 (AAz.) 

Teil A 

Personal nach rieb ten 
1. Personalveränderungen 

Landesregierung. 

Im Bereich des Innenministers: 
Ernannt: 

Regierungsdirektor Dr. Gei b zum Ministerialrat; 
Regierungs- und Medizinalrat Dr. J a s per s e n zum 
Oberregierungs- und -medizinalrat; 
Polizeivertragsarzt Dr. med. D o e r r zum Rcgie­
rungsmedizinalra t. 

Entlassen au f eigenen Antrag: 

Regierungsrat Dr. Lau x zum Zwecke des Über­
tritts als Landrat des Kreises Plön. 

- Landeskrankenhaus Schleswig -

Ernannt: 

Obennedizinalrat z. Wv. Dr. Lud w i g Z'Wil Medi­
zinalrat. 

0 
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Im Bereich des Finanzministers: 
-Landesamt für Verteidigungslasten -
Ernannt: 

- Finanzamt Lübeck -
Ernannt: 

Bürgermeister z. Wv. H a u f e zum Reg,ierun.gsrat. 
Ministerialrat a. D. W e d 1 er zum Regierungsbaurat. 

- Oberfinanzdirektion Kiel-
Ernannt: 

Regierungsrat z. Wv. Dr. Hanse n zum Regierungs­
rat; 
Regierungsbauassessor Sehrt zum Regierungsbau­
rat unter gleichzeitiger Versetzung zum Landesbau­
amt Schleswig. 

- Finanzamt Heide -
Versetzt: 

Im Bereich des Ministers für Ernährung, 
La.ndwirtschaft und Forsten: 

Ernannt: 
Regierungsbaurat Höhne vom Marschenbauamt 
Heide zum Vorstand des Wasserwirtschaftsamtes 
Lübeck; 
Oberlandwirtschaftsrat z. Wv. Dr. Die h l zwn Re­
gierungslandwirtschaftsrat im Pflanzenschutzamt 
{Bez.irksstelle für Pflanzenschutt Lübeck). 

Regierungsrat K n a a c k an die Oberfinanzdirektion, E r n a n n t ~ 
Steuerfahndungsstelle Lübeck. Landesrat z. Wv. K 1 o ß zum Ministerialrat. 

Im Bereich des Ministers für Wirtschaft und Verkehr: 

- Finanzamt Kiel-Süd -
In den Ruhestand getreten: 

Regierungsrat {Oberregierungsrat a. D.) V o ß. 

2. Ehrung von Dienstjubilaren 
Der Herr Ministerpräsident hat aus Anlaß des 40jäh­

rigen Dienstjubiläums nachstehend aufgeführten Jubi­
laren im Namen des Landes Schleswig-Holstein Dank 
und Anerkennung für die dem deutschen Volke ge­
leisteten treuen Dienste ausgesprochen: 

Im Bereich des Ministerpräsidenten: 
- Landeskanzlei­

Angestellter Otto D r a h e im. 

Im Bereich des Innenministers: 
Polizeirat B ,a r t s c h, Inspekteur der Schutzpolizei Ost; 
Polizeiobermeister Richard Dies in g, Polizei­

inspektion Itzehoe; 
Polizeiobermeister August I s e n b ü g e 1 , Polizei­

inspektion Schleswig; 
Polizeimeister Friedrich K e r s t e n , Polizeiinspektion 

Plön; 
Polizeiobermeister Benno St e 1 z er, Polizeiinspektion 

Bad Oldesloe; 
Polizeiobermeister Oswald Z o r n , Polizeidirektion Kiel. 

Im Bereich des Fina.nzministers: 
Regierungsdirektor Dr. Kurt S t am m ; 
Steuerinspektor {Regierungsamtmann a. D.) Kurt F in -

g er, Finanzamt Elmshorn; 
Obersteuerinspektor Rudolf Go r o n c y , Finanzamt 

Elmshorn; 
Obersteuerinspektor Wilhelm J a n s c h , Finanzamt 

Eckernförde; 
Steuersekretär Gustav N i k o l e y , Finanzamt 

Neumiinster; 
Steueramtmann Adolf S e 11 h o r n, Finanzamt 

Kiel-Süd; 
Obersteuersekretär Hinrich W ü p p er , Finanzamt 

Kiel-Süd. 

Im Bereich des Ministers für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten: 

Vermessungsoberinspektor Walter Kr a u s e, Kultur­
amt Flensburg. 

Im Bereich des Kultusministers: 
Lehrer Benno Bor m, Kiel, Volksschule; 
Studienrat {Min.Rat a. D.) Walter Br ende 1, Inter­

natsgymnasiwn Schloß Plön; 

Mittelschullehrerin Mavie Br u h n, Neustadt/H., 
Mittelschule; 

Rektor Karl Dr e n c k h ahn, Volksschule Satrup;' 
Lehrer Otto G r i g o 1 e i t, Volksschule Vogelsang; 
Hauptlehrer Ernst G r o s c h k e , Volksschule 

Bokelholm; 
Lehrer Georg Ha es k e, Volksschule Blumenthal; 
Lehrerin Helene Ha f k e, Volksschule Helse; 
Lehrerin Dora Hass, Heide, Volksschule IV; 
Hauptlehrer Bernhard Hin r ich s , Volksschule 

Schinkel; 
Hauptlehrer Wilhelm I ver s, Volksschule Dellstedt; 
Gartenoberinspektor Hermann J a c o b s e n, 

Botanisches Institut der Universität Kiel; 
Lehrer Wilhelm K a u ff m an n, Schleswig, Asmus­

Jacob-Carstens-Schule; 
Oberstudiendirektor Franz K i e n a s t, Elmshorn, Elsa-

Brandström-Schule; 
Lehrer Hans Kuh r d t s, Volksschule Gronenberg; 
Lehrer Curt Loren t z, Volksschule Gettorf; 
Lehrer Hermann L ü t h, Lübeck, Marli-Volksschule; 
Lehrer Hermann Matzen, Heide, Volksschule II; 
Lehrerin Katharina Peters e n, Volksschule Pr~tz; 
Mittelschullehrer Max Peters e n, Flensburg, 

Knaben-Mittelschule; 
Lehrer Fritz Rein k e, Volksschule Malente; 
Lehrer Anton Senf tl eben, Newnünster, 

Volksschule; 
Lehrer Rudolf Sieber t, Mölln, Volksschule; 
Rektorin Helene S t r u v e, Husum, Mädchenbürger­

schule; 
Oberstudiendirektor Karl Van s e 1 o w, Itzehoe, 

Augqste-Viktoria-Schule; 
Rektor Erwin Wend i c k e, Mölln, Volksschule; 
Lehrerin Margarete Wolf f, Volksschule Schuby. 

Im Bereich des .Justizministers: 
Amtsgerichtsrat Hans Fr a n k e, Amtsgericht 

Flensburg; 
Justizoberwachtmeister Johann S tu d t, Amtsgericht 

Gettorf; 
Justizoberinspektor Paul Z u b e k, Amtsgericht Kiel. 
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Teil B 

Anordnungen, Erlasse und Bekanntmachungen 

Landesregierung 
1. Der Innenminister 

Zuständigkeit zur Ahndung von Ordnungswidrig­
keiten nach§ 45--Abs. 1 Nr.11 des Wehrpflichtgesetzes. 

Erlaß des Innenministers vom 28. November 1956 
- I 21 a / 2448 / 1 -. 
An die 
Herren Landräte, Bürgermeister und Amtmänner 

Auf Grund des § 73 Abs. 1 des Gesetzes über Ord­
nungswidrigkeiten vom 25. März 1952 (Bundes­
gesetzbl. I S. 177) bestimme ich als Verwaltungs­
behörde zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 des Wehrpflichtgesetzes vom 
21. Juli 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 651), soweit es 
sich um das Nichtbefolgen der Aufforderung nach 
§ 15 Abs. 2 dieses Gesetzes handelt, die Gemeinden, 
Ämter und Kreise, denen nach § 2 des Gesetzes 
zur Durchfühnmg des § 15 des Wehrpflichtgesetzes 
vom 8. Oktober 1956 (GVOBl. Schl.-H. S. 153) die 
Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde im 
Sinne der Erfassungsvorschriften zur Erfüllung 
nach Weisung übertragen worden sind. 

Soweit entsprechend § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Durchführung des § 15 des Wehrpflichtgesetzes die 
Aufgaben der unteren Verwc!ltungsbehörde im 
Sinne der Erfassungsvorschriften durch Verordnung 
noch auf weitere Erfassungsbehörden übertragen 
werden, gelten auch diese als Verwaltungsbehör­
den im Sinne des § 73 des Gesetzes über Ordnungs­
widrigkeiten. 

Amtsbl. Schl.-H. 1956 S. 481 

.Änderung der Dienstanweisung für die Ausgabe 
von Personalausweisen. 

Runderlaß des Innenministers vom 27. November 1956 
- I23-M3093 - . . 

Ziff. 37 erhält folgende Fassung: 
37. Verlängerung der Gültigkeitsdauer. 

Die Verlängerung ist innerhalb der Gesamtgültig­
keitsdauer von zehn Jahren auch zulässig, wenn 
der Antrag erst nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 
des Ausweises gestellt wird. Das Datum, unter 
dem tatsächlich die Verlängerung erfolgt, ist 
nicht ausschlaggebend. Die Frist, bis zu der der 
Ausweis verlängert wird, darf demnach nicht 
über eine Gesamtgültigkeitsdauer des Ausweises 
von zehn Jahren hi~ausgehen. 

Amtsbl Schl.-H. 1956 S. 481 

Veränderung von Standesamtsbezirken 
im Kreise Plön. 

Bekanntmachung des Innenministers 
vom 26. November 1956 - I 23 c Stand 7001 -. 

Auf Grund des § 52 des Personenstandsgesetzes 
vom 3. November 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 1146) 
wird mit Wirkung vom 1. Januar 1957 im Kreise 
Plön folgende Standesamtsbezirksveränderung 
durchgeführt: 

Dem Standesamtsbezirk Plön-Land werden die 
Gemeinden Lebrade und Rathjensdorf eingeglie­
dert. Diese Ge.meinden gehörten dem Standes­
amtsbezirk Lebrade an, der hiermit aufgelöst 
wird. 

Amtsbl. Schl.-H. 1956 S. 481 

Sammlungswesen; hier: Öffentliche Sammlungen 
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff­

brüchiger, Bremen, Werderstraße 2. 
Erlaß des Innenministers vom 15. November 1956 
- I 23 - a 8020 - 306/ 57 -. Bezug: Mein Runderlaß vom 9. Mai 1956 (Amtsbl. Schl.-

H. s. 198). An alle Ordnungsbehörden und Polizeidienststellen des 
Landes An die Ordnungsbehörden des Landes 

Die Dienstanweisung für die Ausgabe von Per­
sonalausweisen wird wie folgt geändert: 

Ziff. 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Bei Deutschen im Sinne des Grundgesetzes 
(Artikel 116 Abs. 1 GG) ist lin der Spalte „Staats­
angehöri,gkeit" bei männlichen Personen die Be­
zeichnung „Deut.scher", ,bei weiblich:en Personen 
die Bezeichnung „Deutsche" einzutragen. 

Ziff.33 wird wie folgt geändert: 
Der bisherige Text wird Abs. 1. 
Als Abs. 2 wird angefügt: 

(2) Eine vom Ausweisinhaber an einem anderen 
Ort bezogene weitere Wohnung wird nur dann 
eingetragen, wenn es sich um die Hauptwohnung 
handelt. 

Ich habe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger, Bremen, Werderstraße 2, unter 
dem 15. November 1956 folgende Sammlungsgeneh­
migung erteilt: 

Auf Grund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Rege­
lung der öffentlichen Sammlungen und samm­
lungsähnH:chen VeranstaltJungen (Sammlungs­
gesetz) vom 5. November 1934 in der Fassung 
vom 23. Oktober 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 654) in 
Verbindung mit der Verordnung zur Durchfüh­
rung des Sammlungsgesetzes vom 14. Dezember 
1934 in der Fassung der Änderungsverordnung 
vom 18. Januar 1951 (GVOBl. Schl.-H. S. 17) er­
teile ich der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger, Bremen, Werderstraße 2, die 
jederzeit widerrufliche Genehmigung, in der Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 1957 

36 



M 
0 
\ 

w 
C 
L.. 

CO 
E 
L.. 

0 
1 ' 

Cl) 

> 
■ 

..c 
(.) 

■ 

L.. 

CO 
(J) 

Cl) 
L.. 

~ 

,-. 

(9 
LL 
0 -4= 
ro 
..c u 
cn 
C 
(1) 

E 
(1) 
0) 
cn 
0) 
C 
::J 

..c 
u 
~ 
0 

LL 
(1) 
..c u 
cn 

+-J LO 
::J CO 
(1) 0 
0 t-,... 
(1) LO 
·- T""" 
"'C~ 
..c s.... u (1) 

~ E 
-c E 
t ::J 
(1) C 

"'C ~ s.... 
:Q (1) 
~ -~ 
(1) e 
(9 o._ 

Seite 482 AMTSBLATT FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN 1956 Nr. 49 

im Lande Schleswig-Holstein öffentliche Geld­
sammlungen durchzuführen. 

Ich mache die Genehmigung von der Erfüllung 
folgender Bedingungen abhängig: 

1. Als Sammlungsmaßnahmen sind zulässig: 

a) Sammlung von Geldspenden durch Versenden 
von Werbeschreiben, 

b) Sammlung von Geldspenden bei Werbefilm­
vorführungen, 

c) Geldsammlung durch Aufstellen von Sammel­
schiffchen an geeignet erscheinenden Plätzen, 

d) Werbung von Mitgliedern. 

2. Die Tage, an denen im Rahmen von Werbefilm­
vorführungen Geldsammlungen durchgeführt 
werden sollen, sind den zuständigen Kreisord­
nungsbehörden (Landräte und Oberbürgermei­
ster) und den jeweiligen. örtlichen Ordnungs­
behörden (Bürgermeister, Amtmänner bzw. 
Kirchspielsvorsteher) bis spätesten~ eine Woche 
vor Beginn der geplanten Veranstaltung schrift­
lich anzuzeigen. 

3. Als Sammler dürfen nur Personen tätig sein, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

4. Zur Annahme der Spenden haben die Sammler 
sicher verschließbare Sammelbüchsen, deren Be­
schaffenheit Veruntreuungen ausschließt, bei sich 
zu führen. An den Büchsen muß der Name des 
Veranstalters und ein Hinweis auf den Samm­
lungszweck sichtbar angebracht sejn. 

5. Die aufgestellten Sammelschiffchen müssen so 
beschaffen sein, daß Veruntreuungen ausge­
schlossen sind. Im übrigen gilt das zu 4. Gesagte. 

6. Die Unkosten der Sammlung sind auf ein Min­
destmaß zu beschränken; sie dürfen 10 % des 
Sammlungsaufkommens nicht überschreiten. 

7. Der Reinertrag der Sammlungen darf nur für 
Zwecke des Seerettungsdienstes der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ver­
wendet werden. 

8. Über den Gesamtbetrag der durch diesen Be­
scheid genehmigten Sammlungen, die daraus 
entstandenen Unkosten - persönliche und säch­
liche - und die Verwendung des Reinertrages 
ist dem Herrn Senator für Inneres, Bremen, bis 
spätestens zum 28. Februar 1958 eine genaue, 
im einzelnen aufgegliederte Abrechnung einzu­
reichen. Dem Herrn Senator für Inneres ist wei­
ter eine Ausfertigung eines Geschäftsberichts 
für das Jahr 1957 zuzuleiten. 

9. Die Sammlungsabrechnung unterliegt der Prü­
fung durch den Rechnungshof der Freien Hanse­
stadt Bremen. 

Auf die Strafvorschriften der §§ 13 und 14 des 
Sammlungsgesetzes weise ich hin. 
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Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern 
im Finanzausgleich 1957. 

Runderlaß des Innenministers vom 17. November 1956 
- I 32 b-3192 -. 
An die Kreise und Gemeinden 

I . 

Die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A 
und B werden auf Grund der Steuermeßbeträge 
errechnet, die von den Finanzämtern beim Ab­
schluß der Grundsteuermeßbetragsverzeichnisse am 
15. November 1956 festgestellt werden. Gemäß § 9 
Abs. 4 Ziff. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich 
in Schleswig-Holstein vom 25. Mai 1955 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 113), können von dieser Summe die­
jenigen Meßbeträge abgesetzt werden, für die we­
gen Ertragslosigkeit auf Antrag die Grundsteuer 
erlassen werden mußte sowie unter besonderen 
Voraussetzungen die Abgänge an Meßbeträgen 
durch rückwirkende Anschreibungen. Auf die an­
gezogenen Vorschriften des Finanzausgleichsgeset­
zes wird hingewiesen. 

II. 

Diejenigen Gemeinden, welche auf Antrag 
Grundsteuererlasse gemäß § 33 Abs. 4 des Grund­
steuergesetzes aussprechen mußten, werden aufge­
fordert, bis zum 10. Dezember 1956 dem Kreis in 
doppelter Ausfertigung die Summe der Meßbet~äge 
anzugeben, die im Grundsteuermeßbetragsver­
zeichnis noch enthalten sind, für die aber die Grund­
steuer erlassen ist.• Auf Abschnitt II Abs. 1 und 2 
meines Runderlasses vom 2. November 1953 (Amts­
bl. Schl.-H. S. 520) nehme ich Bezug. 

Ich bitte die Kreise, mir das zweite Stück der 
Ausfertigung bis spätestens 20. Dezember 1956 zu 
übersenden und weise im übrigen auf meinen obi­
gen Runderlaß hin. 

Die kreisfreien Städte, die auf Antrag Grund­
steuererlasse gemäß § 33 Abs. 4 des Grundsteuer­
gesetzes aussprechen mußten, bitte ich, mir eine 
entsprechende Meldung ebenfalls bis zum 20. De­
zember 1956 zu übersenden und, wie im Vorjahre 
- die Unterlagen über die Zusammensetzung der 
gemeldeten Summe so vorzubereiten, daß sie bei 
der nächsten Prüfung durch den Landesrechnungs­
hof in die Prüfung einbezogen werden können. 

III. 
Die im Anschreibungszeitraum 1956 (16. Novem­

ber 1955 bis 15. November 1956) von den Finanz­
ämtern vorgenommenen Anschreibungen werden 
bei den Steuerkaftzahlen für den Finanzausgleich 
1957 zusätzlich berücksichtigt, soweit sie rückwir­
kende Kraft bis zum 1. April 1954 haben. Die Be­
stimmungen des Abschnitts III meines Runderlasses 
vom 2. November 1953 gelten für 1957 entsprechend. 
Die Anträge auf Absetzung von Meßbeträgen bitte 
ich bis zum 10. Dezember 1956 in doppelter Aus­
fertigung dem Kreis - bei den kreisfreien Städ­
ten unmittelbar mir - zu übersenden. Es ist dabei 
das im Runderlaß vom 2. November 1953 veröffent­
lichte Muster unter Abänderung der entsprechen­
den Jahreszahlen zu verwenden. 

• • 

I 

• 
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Ich bitte die Kreise, mir ein Stück der Meldun­
gen der Gemeinden gesammelt bis spätestens 20.De- 1. 
zember 1956 vorzulegen. 

A . 
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer 
vom Ertrag und Kapital in der Zeit 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1956 

Amtsbl. Schl.-H. 1956 S. 482 2. Ist-Aufkommen an Lohnsummen­
steuer in der Zeit vom 1. J anuar bis 
31. Dezember 1956 

.. ..................... DM 

Meldung des Gewerbesteuer-Istaufkommens im 
Kalenderjahr 195G für den Finanzausgleich 1957. 

Runderlaß des Innenministers vom 17. November 1956 1. 
- I 32 b - 3196 -. 
An alle Gemeinden 

zusammen: 

B. 
Hebesatz der Gewerbesteuer vom Er­
trag und Kapital für das Rechnungs­
jahr 1956 *) 

........................ DM 

........................ DM 

2. Hebesatz der Lohnsummensteuer für 
das Rechnungsjahr 1956 *) Zur Feststellung der Steuerkraftzahl der Ge­

meinden für den Finanzausgleich 1957 ist das Ge­
werbesteuer-Istaufkommen unter Berücksichtigung 1. 
der Gewerbesteuerausgleichsbeträge, wie in den 
Vorjahren, zu ermitteln. 

C. 
Ist-Einnahmen an Gewerbesteueraus­
gleichsbeträgen von Betrjebsgemein­
den in der Zeit vom 1. Januar bis 
31.Dezember 1956 

. ....................... v.H. 

........................ v.H. 

........................ DM 
Das Aufkommen der Lohnsummensteuer bleibt 2. 

bei der Ermittlung der Gewerbesteuerkraftzahl 
alllßer Ansatz, es muß jedoch nachrichtlich mitgeteilt 
werden. 

Ist-Ausgabe an Gewerbesteueraus­
gleichsbeträgen an Wohngemeinden 
in der Zeit vom 1. Januar bis 31. De­
zember 1956 
Mithin Nettoeinnahmen / Nettoaus­
g,aben an Gewerbesteuerausgleichs­
beträgen (C 1-C 2 oder umgekehrt) 

........................ DM 

Ich bitte alle Gemeinden, das Istaufkommen der 
Geweribesteuer der Lohnsummensteuer und der 
Gewer.besteuer~usgleichsbeträge im Kalenderjahr 
1956 (1. Januar bis 31. De:aemlber 1956) festzustellen 
und nach folgendem Muster 

1. dem Statistischen Landesamt 

in Kiel ' 
Wismarer St raße 2-4. 
unmittelibar und 

2. dem Gemeindeprüfungsamt des Kreises 

e,bennalls unmittelbar 

bis zum 6. Jan u a r 1 9 5 7 zu melden. 

Ich bitte dringend, diese Frist genau einzuhalten, 
da hiervon die rechtzeitige Bekanntgabe der Steuer­
kraftmeß21ahlen und der Schliisselzuweisuntgen ab­
hängt. Die Gemeindeprüfungsämter werden im 
Laufe des Monats Januar die Meldungen der Ge­
meinden nachprüfen. 
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........................ DM 
Die Übereinstimmung vorstehender Angaben mit den 
Kassenbüchern der Gemeinde wird hiermit ,bescheinigt. 

(Siegel) 
(Unterschrift) 

A n m e r k u n g : Es sind überall die Beträge anzuge­
ben, die nach dem 1. Januar und bis zum 31. Dezember 
1956 in den K a s s e n b ü c h er n nachgewiesen sind. 
Ausschlaggebend ist nur der Zeitpunkt des Eing.angs 
und nicht deT Zeitraum, für den die Beträge bestimmt 
sind. Alle Beträge sind auf volle DM abzurunden. 

*) Änderungen des Hebesatzes der Gewerbesteuer, die 
im Laufe des Rechnungsjahres vorgenommen wer­
den, wirken gemäß § 2 Abs. 2 des Einführungs­
gesetzes zu den Realsteuergesetzen (Reichsgesetzbl. I 
1936 S. 961) auf den Beginn des Rechnungsjahres 
zurück. 

Einführung der Sicherungsübereignung 
als satzungsmäßige Sicherheit nach § 26 h 

der Sparkassenmustersatzung. 
Anlage Runderlaß des Innenministers vom 26. November 1956 

.................................... ,den ............................. . 
Gemeinde/Stadt ................. ............ ............... . 

Kreis .............................................. ····••· .............. - ·········•··· .. 

Amt .................................................................. ........... . 

Terminsache 

An den 
Herrn Innenminister 
des Landes Schleswig-Holstein 
- Statistisches Landesamt -
z. H. Herrn,Reg,ierungsrat Sachse 
in Kie l 
Wismarer Straße 2-4 
Betrifft: Meldung des Gewerbesteuer-Istaufko~ens 

im Kalenderjahr 1956 für Zwecke des Finanz­
ausgleichs 1957. 

Bezug: Runderlaß des Innenministers vom 17. Novem­
ber 1956 (Amtsbl. Schl.-H. S. 483). 

- I 31 Sp. 803 -. 

An alle der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Sparkassen 

Sämtliche auf Grund m eines Runderlasses vom 
2. März 1951 - Amtsbl. Schl.-H. S. 135 - erteilten 
Genehmigungen zur Änderung des § 26 h MuSa 
verlängere ich hiermit bis zum 31. Dezember 1957. 
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Verwaltungsvereinbarung über die Prüfung, Zu­
lassung, bzw. Anerkennung von Feuerlöschgeräten. 
Erlaß des Innenministers vom 7. November 1956 
- I 35-42-10-20 - . • 

An alle Kreise, kreisfreien St.ädte, Ämter u. Gemeinden 

(1) Nachstehend veröffentliche ich eine Verwal­
tungsvereinbarung der Länder der Bundesrepublik 
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Deutschland über die Prüfung, Zulassung bzw.­
Anerkennung von Feuerschutzgeräten: 

„1. Feuerlöschmittel und tragbare 
oder ohne eigenen Kraftantrieb 
fahrbare Feuerlöschgeräte: 
Anträge auf Prüfung und Zulassung sind an die 
Amtliche Prüfstelle für Hand­
feuerlöscher an der Landesfeuer­
wehrschule Nordrhein-Westfalen 
in W a r e n d o r f zu richten. Die Landesfeuer­
wehrschule legt den Antrag mit ihrem Gutach­
ten und dem Vorschlag für besondere Bedin­
gungen dem Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen vor, das über den Antrag 
gemäß der Polizeiverordnung über Feuerlösch­
mittel und tragbare oder ohne eigenen Kraft­
antrieb fahrbare Feuerlöschgeräte vom 1. Au­
gust 1956 (GVBL NRW. S. 201) entscheidet. Diese 
Zulassungen haben für das ganze Bundesgebiet 
Gültigkeit. 

2. A t e ms c h u t z g er ä t e : 
Anträge auf Prüfung von Atemschutzgeräten 
zum Gebrauch im Feuerlöschdienst sind an die 
Hauptstelle für das Grubenret­
t u n g s w e s e n in E s s e n - K r a y zu rich­
ten. Diese prüft das Gerät in Zusammenarbeit 
mit der Berufsfeuerwehr Essen und legt den 
Antrag mit ihrem Prüfungsvermerk dem Innen­
minister des Landes Nordrhein-Westfalen vor. 
Die Feststellungen dieses Ministeriums haben 
für das ganze Bundesgebiet Gültigkeit. 

3. F euer 1 ö s c h s c h 1 ä u c h e : 
Anträge auf Prüfung von Feuerlöschschläuchen 
auf ihre 1Übereinstimmung mit den feuerschutz­
technischen Normen sind an die Zent r a 1-
p r ü f stelle für Feuerlöschschläu­
e h e b e i d e r N i e d er s ä c h s i s c h e n L a n­
d e s f e u e r w eh r s c h u 1 e i n C e 11 e zu rich­
ten. Die Zentralprüfstelle legt den Antrag mit 
ihrem Prüfungsergebnis dem Innenministerium 
des Landes Niedersachsen vor. Die Feststellun­
gen dieses Ministeriums haben für das ganze 
Bundesgebiet Gültigkeit. 

4. T r a ig k r a f t s p r i t z e n , F e u e r I ö s c h -
pumpen und Feuerlöscharmaturen: 
Anträge auf Prüfung von Tragkraftspritzen, 
Feuerlöschpumpen und Feuerlöscharmaturen 
auf ihre ,Übereinstimmung mit den feuerschutz­
technischen Normen sind an die Zent r a 1-
p r ü f stelle für Tragkraftspritzen, 
Feuerlöschpumpen und Feuer­
löscharmaturen bei der feuer­
schutztechnischen Prüf- und Ver-

suchss te lle d e r bayerischen L a n­
desfeuerwehrschule in Reg e ns­
b u r g zu richten. Die Zentralprüfstelle legt 
den· Antrag mit ihrem Prüfungsergebnis dem 
Bayerischen Staatsministerium des Innern vor. 
Die Feststellungen dieses Ministeriums haben 
für das ganze Bundesgebiet Gültigkeit. 

5. Grundlage für die Prüfung und Anerkennung 
für die unter 1 bis 4 genannten Gerät~ sind die 
DINormen des Feuerlöschwesens. Soweit die 
Normen für die Durchführung der Prüfung und 
Anerkennung der Geräte nicht ausreichen, sind 
die Richtlinien für die Prüfungen gemeinsam 
mit dem Fachnormenausschuß Feuerlöschwesen 
festzulegen. 

6. Die nach Ziff. 1, 2, 3 und 4 zuständigen Innen­
ministerien teilen die von ihnen getroffenen 
Entscheid'llll'gen den Innenministerien der 
übrigen Länder des Bundesgebietes mit. 

7. Die Kosten jeder Prüfstelle trägt das Land, in • 
dem die Prüfstelle ihren Sitz hat. Ihm fließen 
auch die Gebühren für die Prüfung, Zulassung • 
und Anerkennung der Feuerschutzgeräte zu." 

(2) Alle von den Prüfstellen zugelassenen, bzw. 
anerkannten Feuerschutzgeräte werden jeweils im 
Amtsblatt für Schleswig-Holstein - Amtlicher An­
zeiger - bekanntgegeben werden. 
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Form der Todesbescheinigungen. 
Bekanntmachung d es Innenministers - Landesamt fü r 
Gesundheitswesen - vom 12. November 1956 
- 62 A - 620 B -. 

Die bisherigen Todesbescheinigungen erhalten ~:&1 
ab 1. Januar 1957 die in der Anlage angegebene · 
Form und Größe. Sie werden wie früher von dem 
Arzt ausgefüllt, der die Leichenschau ausgeführt 
hat, und vom Meldepflichtigen dem Standesamt • 
übergeben. Dieses sendet die Todesbescheinigungen 
nach entsprechenden Eintragungen mit einem vom 
Statistischen Landesamt ausgegebenen Laufzettel 
an das zuständige Gesundheitsamt weiter. Die Ge­
sundheitsämter haben die Formblätter monatlich 
bis zum 9. des folgenden Monats an das Statistische 
Landesamt weiterzuleiten, das die Bescheinigungen 
nach Bearbeitung dem zuständigen Gesundheitsamt 
zur Aufbewahrung zurücksendet. Nachmeldungen 
von Todesfällen sind bis zum 10. des dem Tode fol-
genden Monats dem Statistischen Landesamt zuzu­
schicken. 
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Anlage 

l, ii;~~~~;::;:;::············· .. sv,,:~~k;R,;~~~N•••=•~=~•=• I, 

neo :z:am Standesamt mitbringen ! onner - egister- r. : .................................................. . 

i Standesamt: .................................................................... l 

!,',,. TODES BESCHEINIGUNG j 
(auch für Totgeborene) 

1. 

............................................ , geboren am ......................................... in ································-······································ 
Gesdtledtt Ort (Kreis, Land) 

Wohnung .............. ö"rt·c"~eis:-·~ ~di. . ... ·········································· Straße und Hausnummer 

Ort des Todes ........................................ ........................................................................................................................... . 

Zeitpunkt des Todes 19 .............................................................................................................................. ............ . 
Jahr Monat Tag Stande - Uhrzeit 0-24 Uhr 

Bei Frauen : Zahl der geborenen Kinder ........................... (einschl. Totgeborenen) 

darunter in der letzten Ehe ····--······················· 

Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden .................... . 

II. Todesart: 1) 

natürlicher Tod ······:············· D unnatürlid1er T od ................................ D 
nicht aufgeklärte T odesart .............................. D 

lll. Todesursache: 1) Der Tod trat ein unter : 

Herzstillstand ............................... D Koma ............................................................. D 
Kreislaufversagen ...................... D Marasmus -----·······-···········" D 
Atemlähmung ........................... D Verblutung .............................................. D 

Zeltdauer zwischen 

',.!, Kron;!'t~gJ ginn 
1. Weld1es Leiden hat den Tod 

unmittelbar herbeigeführt? ........................................................................................................................... . 

2. Welche Krankheiten oder äußeren 
Ursachen sind dem Leiden 
ursächl!d1 vorausgegangen? 

3. Andere wesentliche Krankheits­
zustände, die z. Z. des Todes 
bestanden haben : ............................................................................................................................ . 

'> Zutreffendes im entsprechenden Kästchen D ankreuzen ! bitte wenden! 

· ................................ , ................................................................................................................................................................................................ . 
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dn Wyk auf Föhr die Erlaubnis, in dem in der Ver­
ol;<lmmg über Muschelkulturbezirke vom 22. Sep­
tember 1956 (GVOBI. Scltl.-H. S. 151) näher bezeich­
neten Teil,e des Wattemlleeres Muschelkiulturbänke 
anzulegen und zu nutzen. 

Die Erlaubnris wird an folgende Bedingungen 
,geknüpft: 

1. Die Erlwubrus g.ilt nur bis zum 31. März 1960. 

2. In dem Muschellmltul'bezirk müssen bis zum 
30. Juni 1957 Muschelkuliturbänke ang,elegt sein. 

3. Die Verwendung ausländischer Charterschiffe 
für die Muschelfischerei einschließlich der Kul­
turarbeiten ist ausgeschlossen. 

4. Die ,geschützten Musche1bänke sind durch Fische­
reitonnen in der vom Wasser- und Schiffahrts­
amt Tönning vorgeschriebenen Weise zu kenn­
zeichnen. 

5. Diese Erlaubnis ist jederzeit widerruflich. 
Der Widerruf kann <insbesondere ausgesprochen 

werden, wenn das Fischereiamt des Landes Schles­
wig-Ho1stein feststellt, daß keine ordnungsgemäße 
Muschelkultur betrieben worden ist, oder wenn 
gegen idie unter Ziff. 2 bis 4 genannten Bedingungen 
verstoßen wird. 

Im Falle des W~derrufs können Schadenersatz­
ansprüche nicht gestellt werden. 
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4. Der Kultusminister 

Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 
in Schleswig-Holstein. 

Erlaß des "Kultusministers vom 27. November 1956 
- V4 - Az.. 4a 02 -. 

d/ Die nachstehende Ol'dnu.ng der Reifeprüfung an 
~ den Gymnasien in Schleswi,g-Holstein gebe ich be­

kannt. Sie tritt mit dem 10. Dezember 1956 in Kraft. 
Mit dem gleichen Tage hebe ich die bisherigen Be­
stimmungen auf. 
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Anlage 

Ordnung der Reifeprüfung 
an den 

G y m n a s i e n i n S c h 1 e s w i g - H o 1 s t e i n. 

übersieht 
I. A u f g a b e u n d V e rf a h r e n d e r R e i f e -

prüfung 
§ 1 Aufgabe 
§ 2 Gliederung 
§ 3 Durchführung 
§ 4 Prüfungsausschüsse 

II. D i e V o r p r ü f u n g 
§ 5 Vorprüfung 

III. D i e Ab s c h 1 u ß p r ü f u n g i n d e n L e i b e s -
übungen 

§ 6 Prüfungsverfahren in den Leibes­
übungen 

IV. Die Hau p tp rüf un g 
A. Die Vorbereitung der Haupt­

prüfung 
§ 7 Vorbereitung 
§ 8 Meldung 
§ 9 Jahresarbeit 
§ 10 Beratung über die Zulassung (Zulas­

lassungskonferenz) 
§ 11 Entscheidung über die Zulassultg 

B. D i e s c h r i f t 1 i c h e H a u p t p r ü f u n g 
§ 12 Prüfungsfächer 
§ 13 Aufgaben 
§ 14 Themenstellung 
§ 15 Bearbeitung 
§ 16 Beurteilung 

C. D i e m ü n d 1 i c h e H a u p t p r ü f u n g 
§ ' 17 Umfang 
§ 18 Vorberatung (Relfeprilfungskonferenz) 
§ 19 Vorbereitung 
§ 20 Durchführung 
§ 21 Feststellung der Urteile 

V. D a s E r g e b n i s d er R e i f e p r ü f u n g 
§ 22 Beratung 
§ 23 Übersicht 
§ 24 Reifezeugnis 
§ 25 Wiederholung der Prüfung 

VI. D i e F r e m d e n r e i f e p r ü f u n g 
§ 26 Fremdenreifeprüfung 
§ 27 Gebühren 

VII. V er s c h i e d e n e s 
§ 28 Terminkalender für die Reifeprüfung 
§ 29 Inkrafttreten der Reifeprüfungsordnung 

I. Aufgabe und Verfahren 
der Reifeprüfung 

§ 1 

Aufgabe 
Die Reifeprüfung soll als organischer Abschluß der 

erzieherischen und unterrichtlichen Arbeit des Gym­
nasiums zeigen, ob der Schüler das in den Lehrplan­
richtlinien geset:zte Ziel erreicht hat. 

Wer die Prüfung besteht, erhält das Zeugnis der Reife 
und erlangt damit die Befähigung zum Studium an 
einer wissenschaftlichen Hochschule. 

§ 2 

Gliederung 

Die Reifeprüfung gliedert sich in zwei Abschnitte, die 
Vorprüfung und die Hauptprüfung, zu der die Prüfung 
in den Leibesübungen gehört. 

§ 3 
Durchführung 

(1) Das Recht, die Reifeprüfung durchzuführen, haben 
alle öffentlichen Gymnasien, die mit der Oberprima 
abschließen, und die anerkannten privaten höheren 
Schulen. 

(2) Innerhalb des geschlossenen Lehrgangs einer 
Schule findet die Reifeprüfung nur einmal jährlich statt, 
und zwar die Vorprüfung in den letzten vier Wochen 
der Unterprima, die Hauptprüfung im letzten Viertel­
jahr vor Abschluß der Oberpnima. 

§ 4 
Prüfungsausschüsse _ 

(1) Der Prüfungsausschuß für die Vorprüfung besteht 
aus dem Direktor der Schule, der als Beauftragter des 
Kultusministers den Vorsitz führt, und den Lehrern, 
die in der Unterprima Unterricht erteilen. Alle Mit­
gLieder des Prüfungsausschusses sind stimmberechtigt. 

(2) Der Prüfungsausschuß für die Hauptprüfung be­
steht aus dem Beauftragten des Kultusministers als 
Vorsitzendem (Prüfungsleiter), dem Direktor der Schule, 
den Lehrern, die in der Oberprima Unterricht erteiltn, 

• • 
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und den Lehrern, welche in Unterprima die mit deren 
Abschluß beendeten Fächer unterrichtet haben. Alle 
Mitglieder des Prüfungsausschusses sind stimm­
berechtigt. 

Beauftragter dM Kultusministers ist in der Regel der 
für die inneren Angelegenheiten der Schule zuständige 
Referent des Ministeriums oder an seiner Stelle der 
Direktor der Schule. 

(8) Bei nichtstaat1ichen Schulen kann ein Vertreter 
des Schulträgers der Prüfung ,beiwohnen. 

(4) "Über die Leistungen in der mündlichen Prüfung 
und über das Gesamturteil für die einzelnen Prüfungs­
fächer (siehe §§ 21 und 22, Ziff. 2) entscheidet der Prü­
fungsausschuß auf Vorschlag des Fachlehrers mit ein­
facher Mehrheit der Stimmberechtigten. Bei Stimmen­
gleichheit entscheidet der Prüfungsleiter. 

Die Zuerkennung oder die Ablehnung der Reife 
(siehe § 22, 5) erfordert Zweidrittelmehrheit der Stimm­
berechtigten. Findet sich weder für die Zuerkennung 
noch für die Ablehnung eine Zweidrittelmehrheit, ent­
scheidet der Prüfungsleiter. Stimmenthaltung ist nicht 
statthaft. 

Gegen die Entscheidungen dM Prüfungsausschusses 
steht dem Prüfungsleiter das Recht des Einspruchs mit 
aufschieben.der Wirkung zu. Über den Einspruch ent­
scheidet der Kultusminister. Hat ein Referent des 
K'Ultusministeriums die Prüfung geleitet, ist er von der 
Mitwirkung bei der Entscheidung über seinen Eilll\pruch 
ausgeschlossen. 

(5) Alle Verhandlungen, welche die Prüfung betreffen, 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

II. D i e V o r p r ü f u n g 

§ 5 

Vorprüfung 

(1) Prüfungsgegenstände sing: 
a) im Altsprachlichen Gymnasium: Mathematik 
b) im Neusprachlichen Gymnasium: Mathematik 
c) im Mathematisch-Naturwissen-

schaftlichen Gymnasium: Englisch 
·(2) Alle Schüler der Unterprima nehmen an der Vor­

prüfung ohne besondere Meldung teil Spätestens drei 
Tage vor Beginn der schriftlichen Prüfung ist die Vor­
zensur für das Prüfungsfach festzustellen. Dabei sind 
vorwiegend die Leistungen im letzten Halbjahr zu 
berücksichtigen. 

(3) Die Aufgabenvorschläge werden bis zum 1. Fe­
bruar dem Kultusministerium, Abteilung für höhere 
Schulen, eingereicht. Für die Vorschläge, für die An­
fertigun,g und Beurteilung der Arbeiten sowie für das 
Verfahren bei der mündlichen Prüfung gelten sinn­
gemäß die Bestimmungen der Hauptprüfung. Den 
Termin für die schriftliche Arbeit setzt der Direktor 
der Schule fest. 

(4) Auf Grund der Ergebnisse der Prüfungsarbeiten 
und der bisherigen Beurteilung der Schiller in diesem 
Fach bestimmt die Klassenkonferenz unter dem Vor­
sitz des Direktors, welche Schüler mündlich geprüft 
werden. Eine mündliche Prüfung soll im allgemeinen 
nur in Zweifelsfällen stattfinden. 

(5) Folgende Unterlagen sind dem Kultusministerium, 
Abteilung für höhere Schulen, zur Bestäti-gung bis zum 
5. März zu übersenden: 
1. die Texte der Aufgaben für die schriftliche Prüfung, 
2. die schriftlichen Arbeiten mit den Entwürfen, 
3. eine Übersicht über die Vorzensuren in dem Prü­

fungsfach und die Ergebnisse der schriftlichen Prü­
fungsar.bei t, 

4. die Ni1!derschrift über die Klassenkonferenz (Abs. 4). 

Nachdem die Unterlagen bei der Schule wieder ein­
gegangen sind, bestimmt der Direktor den Zeitpunkt 
der mündlichen Prüfung. 

(6) Die aus Vor-zensur und Prüfungsleistungen ge­
wonnene Note gilt bei der Versetzung als Fachzensur. 
Diese Zensur sowie die Versetzungszensuren der in 
Unterprima beendeten Fächer gelten als Endzensuren 
für das Reifezeugnis. 

(7) Ein besonderes Urteil über die Vorprüfung (,,be­
standen" oder „nicht bestanden") wird nicht ausge­
sprochen. Wird der Schüler nicht versetzt, muß er im 
nächsten Jahr an der Vorprüfung auch dann teil­
nehmen, wenn die Prüfungsleistungen ausreichend oder 
besser waren. 

III. D i e A b s c h l u ß p r ü f u n g e n 
in den Leibesübungen 

§ 6 

Prüfungsverfahren 
in den Lei-bes üb u n gen 

(1) In ihrem Rahmen und mit ihren Mitteln stellt die 
Prüfung in den Leibesübungen die körperliche 
Leistungsfähigkeit der Prüflinge, ihre Gewandtheit, 
Kraft und Schnelligkeit und Ausdauer, aber auch ihren 
Mut, ihre Entschluß- und Willenskraft, ihre Geistes­
gegenwart und Selbständigkeit fest und hilft so die 
Person des Schülers beurteilen. Sie wertet bei den 
Mädchen nicht nur die turnerisch-sportlichen Leistun­
gen, sondern - im Sinne einer rhythmisch-gymnasti­
schen Bewegungserziehung - Bewegungssinn, Bewe­
gungsfähigkeit und das Vermögen zu musisch-gymnastd­
scher Gestaltung. Dem befähigten Schüler soll die 
Prüfun,g ermöglichen, seine Begabung und sein Können 
zu zeigen, dem schwächeren Gelegenheit geben, die 
durch besonderes Bemühen erzielten Leistungen zur 
Geltung zu bringen. Sie ist deshalb für alle Schüler 
verbindlich mit Ausnahme derjenigen, die durch ein 
amtsärztliches Zeugnis von der Teilnahme an den 
Leibesübungen befreit sind. 

(2) Die Prüfung der Schüler umfaßt 
Leichtathletik, Turnen, Spiel und Schwimmen, 

das letzte, sofern es im Unterricht der Oberstufe plan­
mäßi.g betriebe.n worden ist; 
die Prüfung der Schülerinnen 

Leichtathletik, Grundformen des Turnens, Spiel, 
Gymnastik, Tanz (entwickelt aus Volkstanzmotiven), 
u. U. Schwimmen (w. o.). 

(S) Die Prüfung in der Leichtathletik und im Spiel 
wird im Herbst (September}, eine Prüfung im Schwim­
men im allgemeinen in den Sommermonaten abgelegt. 
Die Prüfung in den übrigen Übungen findet zwischen 
der schriftlichen und der mündlichen Reifeprüfung statt. 

(4) Bei der Prüfung in der Leichtathletik haben die 
J u n g e n ihre Leistungen in folgenden Übungen zu 
zeigen: 

1. im 100-m-Lauf, 2. im Weitsprung, 3. im Kugel­
stoßen, 4. im 1000-m-Lauf, 5. in einer weiteren Sprung­
übung nach eigener Wahl, 6. in einer weiteren Wurf­
übung (kein Stoß) nach eigener Wahl. 

Die M ä d c h e n haben ihr Können zu zeigen: 
1. im 75-m-Lauf, 2. im Weitsprung, 3. im Hochsprung, 

4. im Schlagballweitwurf, 5. in einer weiteren Wurf­
übung nach eigener Wahl. 

Ein Anhalt für die Beurteilung sind die Maßstäbe 
der Bundesjugendspiele. 

Für das Spiel der Jungen können Handball, Basket­
ball oder Fußball gewählt werden, für das der Mäd­
chen Korbball, Handball, Flugball, Schlagball oder 
Faustball. 

Bei einer Prüfung im Schwimmen dürfen nur Übun­
gen gefordert werden, die aus planmäßigem Schwimm­
unterricht erwachsen sind, Streckentauchen nur dann, 
wenn ein Schwimmbecken mit allseitig bis an den 
Boden reichenden Wänden und sichtigem Wasser be­
nutzt werden kann, Schwimmen nach Zeit nur bei 
entsprechendem Ausbildungsstand. Als Anhalt für die 
Beurteilung können die Forderungen für die Schwimm-
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scheine der Deutschen Lebensrettungs - Gesellschaft 
dienen, 

(5) Die Übungen zur Prüfung in Leichtathletik, Spiel 
und Schwimmen werden, soweit sie nicht in Abs. 4 vor­
geschrieben sind, auf Vorschlag des Fachlehrers vom· 
Direktor bestimmt. 

Für die Prüfung im Winterhalbjahr werden zugleich 
mit den Aufgaben die schriftlichen Prüfungsarbeiten 
(vgl. § 14, 3) drei Vorschläge von mittlerem Schwierig­
keitsgrad eingereicht. Der Referent des Kultusministe­
riums entscheidet, welcher Vorschlag der Prüfung zu­
grundegelegt werden soll. Hat er gegen die gestellten 
Aufgaben Bedenken, so verfährt er wie bei den schrift­
lichen Prüfungsar.beiten. 

Die Prüfungsvorschläge müssen enthalten: 
1. für Jungen 

je eine Pflichtübung am Reck, am Barren, am 
Sprunggerät und im Bodenturnen, 

2. für Mädchen 
a) zwei Pflichtübungen am Gerät (z.B. Schaukel­

ringe, Reck, Barren, Schwebebalken, Pferd, 
Kasten, auch untereinander kombiniert) 

b) eine gymnastische Gestaltung } hierzu braucht 
und nur ein Vor-

c) eine; Tanz, entwickelt aus s~ag einge-
Volkstanzmotiven reicht zu werden 

Die Pflichtübungen werden in der Prüfung für Jun­
gen verbindlich ergänzt durch eine Kürübung an 
einem G.erät und eine Kürübung im Bodenturnen. 
Kürübungen für Mädchen sind freigestellt. 

Die Prüfungsaufgaben sind den Prüflingen vierzehn 
Tage vorher durch Anschlag bekanntzugeben. 

(6) Die Ordnung der Übungen und die Reihenfolge 
der Prüflinge sowie die Prüfungszeit setzt der Prü­
fungsle'iter fest. Er bestimmt auch, ob und in welchem 
Umfang in Zweifelsfällen einzelnen oder allen Schülern 
in selbstgewählten Übungen Gelegenheit gegeben wer­
den soll, ihr volles Können zu zeigen oder geringere 
Leistungen auszugleichen. 

(7) Die Ergebnisse der Prüfungen in den Leibes­
übungen sind am Schluß jeder Prüfung festzustellen 
(vgl. § 21). Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse, 
die für die Gesamtübersicht in einer Note zusammen­
zufassen sind, und des Vorzeugnisses sowie unter Be­
wertung der Leistungen in weiteren an der Schule 
gepflegten Zweigen, der Leibesübungen (z. B. Rudern 
und Wintersport) ist das Gesamturteil in den Leibes­
übungen vom Prüfungsausschuß festzusetzen. Dabei 
soll, sofern keine Prüfung im Schwimmen stattgefunden 
hat, der Besitz der Scheine der DLRG gebührend 
angerechnet werden. 

Bei allen Übungen sind, ,technische Ausführung, Kör­
perbeherrschung und -haltung und Veranlagung mit­
zubeurteilen. Besondere Leistungen als Vorturner, 
Spielführer, Schiedsrichter u. a. sind anzurechnen. 

Schüler, die durch den Amtsarzt von den Prüfungen 
in den Leibesübungen befreit waren, erhalten im Reife­
zeugnis bei Leibesübungen den Vermerk: ,,Auf Grund 
amtsärztlichen Zeugnisess befreit." 

IV. Di e Hauptprüfung 

A. D i e V o r b e reit u n ,g der H au p t p r ü f u n g 

§ 7 

Vorber eitung 
Der Prüfungsausschuß wird seine Aufgaben am 

besten erfüllen, wenn die Fachlehrer durch gegen­
seitigen Klassenbesuch die Leistungen ihrer Schüler 
auch in anderen Unterrichtsfächern kennengelernt ha­
ben. Der Direktor wird sich durch häufige Besuche 
der Primen eb1.en Übe11blick über ,die Leistungen dei­
Schüler in möglichst sämtlichen Fächern verscharffen 
müssen. Auch der für die Schule zuständige Referent 
des Kultusministeriums soll die Oberprimen schon 
während ihrer Arbeit im Upterricht kennenzulernen 
suchen, 

§ 8 

Meldung 
(1) Die Meldung zur Hauptprüfung ist an den Kultus­

minister zu richten und bei dem Direktor bis zum 
15. November einzureichen. 

(2) 1. Der Meldung fügt jeder Schüler einen Lebens­
lauf, der den Bildungsgang einschließt, und ein 
Lichtbild bei. In dem Bildungsgang hebt er die 
Gebiete und Stoffe hervor, mit denen er sich 
besonders beschäftigt hat. 

2. Die Schüler des Neusprachlichen Gymnasiums 
geben an, ob sie die dritte schriftliche Arbeit in 
der zweiten oder der dritten Fremdsprache 
schreiben wollen. 

3. Die Schüler des Mathematisch-Naturwissenschaft­
lichen Gymnasiums nennen für die schriftliche 
Prüfung das naturwissenschaftliche Fach, für das 
sie sich unter Mit\virkung ihrer Fachlehrer ent­
schieden haben. Es ist darauf hinzuwirken, daß 
sich die Prüflinge möglichst gleichmäßig auf die 
drei Naturwissenschaften veiiteilen. Schüler, die 
am soziaJkundlichen Unterricht teilnehmen, kön­
nen anstelle der Naturwissenschaften Sozialkunde 
als schriftliches Prüfungsfach wählen. 

4. Wer in seinem Reifezeugnis keinen Vermerk über 
das Religionsbekenntnis wünscht, sagt dies in der 
Meldung. 

§ 9 
Jahresarbeit 

(1) Jeder Schüler kann in einer größeren Hausai,beit 
(Jahresarbeit) zeigen, ob er fähig ist, bestimmte Arbeits­
metihoden auch auf selbstgewählte Stoffe erfolgreich 
anzuwenden. Der Schüler kann die Aufgabe aus allen 
auf der Schule gepflegten Gebieten der Wissenschaft 
und der Kunst frei wählen; er soll sich vor Beginn der 
Arbeit mit dem Fachlehrer besprechen und darf sie 
bereits ein Jahr vor dem Ablieferungstermin anfangen. 
Der Direktor genehmigt das Thema im Einvernehmen 
mit dem Fachlehrer. 

(2) Die Jahresarbeiten sind spätestens bis zum. 1. No­
vember dem Direktor einzureichen. Sie müssen mit 
Seitenzahlen versehen sein, möglichst eine Inhalts­
übersicht und stets ein genaues Verzeichnis der be­
nutzten Quellen enthalten. Am Schluß der Arbeit hat 
der Schüler die Versicherung abzugeben, daß er sie 
selbständig angefertigt und andere als die genannten 
Hilfsmittel nicht verwendet hat. 

(3) Die Jahresarbeit wird von dem zuständigen Fach­
lehrer begutachtet, der Direktor zieht einen zweiten 
Lehrer der Schule, unter Umständen einen außen­
stehenden Fachmann, als Mitberichterstatter heran. 

(4) Sämtliche Mitglieder des Prüfungsausschusses ha­
ben von den Jahresarbeiten Kenntnis zu nehmen und 
sind verpflichtet, falls ihr Urteil abweicht, dieses schrift­
lich beizufügen. 

(5) Die Jahresarbeit wird gemäß § 16 bewertet. Diese 
Arbeit kann kein Ersatz für eine s c h r i f t l i c h e 
Prüfungsarbeit (siehe § 12, 1-3) sein; sie soll aber bei 
der Gesamtwertung (vgl. § 10, 4) und in der mündlichen 
berücksichtigt werden (vgl. § 20,1). 

§ 10 
B eratung über die Zulassung 

(1) Die Zulassungskonferenz besteht aus der Klassen­
konferenz der Oberprima und den Lehrern, welche in 
Unterprima die in der Oberprima nicht weiter geführ­
ten Fächer unterrichtet haben. 

(2) Der Klassenlehrer entwirft unter Mitwirkung der 
beteiligten Faclrlehrer der Zulassungskonferenz ein 
Gutachten über jeden Schüler, der sich zur Reife­
prüfung gemeldet hat. Die Konferenz beschließt die 
endgültige Fassung. 

D ieses Gutachten bildet die Grundlage für die Ge­
samtbeurteilung, des Schülers. Deshalb soll es die Ent­
wicklung seiner Geistesgaben und Charaktereigenschaf­
ten erkennen lassen, über seine Fähigkeit zu selb-
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ständiger geistiger Arbeit Aufschluß geben und darüber 3. die Übersicht über die Vorzeugnisse und Prüfungs-
hinaus alles anführen, was für sein Gesamtbild von leistungen in der Vorprüfung. 
Bedeutung ist und seine Eigenart erkennen läßt. Aus­
bildung der Sinne Beobachtungsfähigkeit, Verstandes­
klarheit, Ur:teilski,'aft, Erfindungsgabe, Phantasie, Dar­
stellungsvermögen sind dabei ebenso in Betracht zu 
ziehen wie Sonderbegabung und Sonderbetätigung auf 
den verschiedenen Lebensgebieten innerhalb und au­
ßerhalb der Schule, Teilnahme und Erfolg in den 
Arbeitsgemeinschaften, bemerkenswerte Leistungen in 1 4 
den Leibesübungen, Betätigung im Gemeinschaftsleben · 
der Schule, Mitarbeit in Jugendverbänden und der- 5· 
gleichen. Das Gutachten hat ferner darüiber zu berich- 6. 
ten. wieweit häusliche Verhältnisse, die wirtschaftliche 
Lage oder der Gesundheitszustand usw. den Schüler 7. 
gehemmt oder gefördert haben. 

Es sind einzutragen: 
Die Vorzensuren, 
das Ergebnis der schriftlichen Arbeit und ggf. 
der mündlichen Leistung in der Vorprüfung, 
das Ergebnis der Vorprüfung sowie die 
Endzensuren der aufgegebenen Fächer, 

die Meldungen der Schüler, 
die Lebensläufe der Schüler, 
die von der Zulassungskonferenz beschlossenen 'Gut­
achten, 
die eingereichten Jahresarbeiten und die dazu er­
statteten Gutachten. 

(3) In der Zulassungskonferenz legen die zuständigen 
Fachlehrer die Urteile über die Klassenleistungen fe!>-t 
(das Vorzeugnis). Dieses Vorzeugnis soll enthalten: 

(3) Wenn keine Oberprimaner für die Prüfung in 
Betracht kommen, ist Fehlanzeige zu erstatten. 

1. die Zensuren in den Pflicht- und Wahl!fächern und 
in den Arbeitsgemeinschaften der Oberprima (Vor­
zensuren), 

2. die Endzensuren der am Schluß der Unterprima 
beendeten Fächer, 

3. die Zensuren der am Schluß der Obersekunda 
beendeten Fächer. 

Dabei sind die Jahresleistungen des Prüflings in der 
Oberprima besonders zu berücksichtigen. So~eit d_ie 
Vorschläge für die Vorzensuren von den Zeugrussen m 
Prima auffallend abweichen, ist dies in der Konferenz 
eingehend zu erörtern, in der Niederschrift zu begrün­
den und in der Zensurenliste besonders zu kennzeichnen . 

(4) Die Zulassungskonferenz entscheidet auch dar­
über ob die von dem Schüler eingereichte Jahresarbeit 
als besondere Prüfungsleistung anzuerkennen ist. 

(4) Das Kultusministerium entscheidet über die Zu­
lassung und teilt seine Entscheidung vor den Weih­
nachtsferien dem Direktor mit. Danach gibt der Direk­
tor den Oberprimanern bekannt , wer zugelassen ist. 

Ein Zurückziehen der Meldung ist nur bis zum Be­
ginn der schriftlichen P rüfung möglich (vgl. § 25, 1). 

B. D ie s c h r i f t l i c h e Haupt prüf u n g 
§ 12 

Prüfungsfächer 
Mit Rücksicht auf die in der Vorprüfung bereits an­

gefertigte Arbeit wird die Anzahl der schriftlichen 
Arbeiten in der Hauptprüfung auf drei festgesetzt. 
1. Altsprachliches Gymnasium: 

Ein deutscher Aufsatz und je eine Übersetzung aus 
dem Laiteinischen und dem Griechischen ins Deut­
sche; 

(5) Nach Würdigung aller Gesichtspunkte, ~ie sich ~us 2. 
dem Lebenslauf, dem Gutach~n, den Zeugnissen wa~­
rend der Prima, dem Vorzeugnis und der Jahresarbe1t 
ergeben., beschließt die Zulassungskonferenz, ob der 
Schüler zur Hauptprüfung vorgeschJagen werden soll. 
Für die Entscheidung des einzelnen Lehrers darf nicht 
allein die Rücksicht auf das von ihm vertretene Fach, 
sondern muß die Gesamtheit aller Unterlagen maß­
gebend sein. Bei nicht ausreichenden Leistungen im 
Deutschen ist die Zulassung im allgemeinen ausge­
schlossen· sie darf nur in besonderen Fällen vorge- 3· 
schlagen ~erden und auch dann nur, wenn mindestens 
Zwei.drittel der Mitglieder der Konferenz für die Zu­
lassung stimmen. 

Neusprachliches Gymnasium: 
Ein deutscher Aufsatz, eine Nacherzählung mit Stel­
lungnahme im Englischen und eine Arbeit in der 
zweiten oder dritten Fremdsprache nach Wahl des 
Schülers (im Französischen als zweiter Fremdspra­
che eine Nacherzählung mit Stellungnahme, im 
Französischen als dritter Fremdsprache eine Nach­
erzählung ohne Stellungnahme, im Lateinischen eine 
Übersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche) ; 
Ma th em at isc h-Na tu rw iss ensch aft ­
lic h es Gymnasium: 
Ein deutscher Aufsatz, eine A11bei.it in der Mathe­
matik und eine Arbeit in den Naturwissenschaften 
(siehe §§ 8, 3 und 13, 5). Die Vorschläge für die Zulassung oder Zurückweisung 

sind in der Niederschrift zu begründen. 
§ 11 

Entscheidung über di.e Zulassung 
(1) Bis zum 12. Dezember reicht der Direktor dem 

Kultusministerium, Abteilung für höhere Schulen, ein 
Verzeichnis aller Oberprimaner ein. 

In diesem Verzeichnis sind neben dem vollständigen 
Namen jedes Schülers anzugeben: Tag und Ort der 
Geburt, Religionsbekenilltnis, Beruf und Wohnort des 
Vaters Dauer des Aufenthalts auf der Schule, Dauer 
des B~suches der Unterprima und Oberprima (bei 
solchen Schülern, die erst in die Prima eingetreten sind, 
entsprechende Angaben auch über die Schule, der sie 
früher angehört haben) und der in Aussicht genommene 
Beruf. 

Wenn die Prüfung wiederholt oder die auf ' einer 
anderen Schule verbrachte Zeit angerechnet wird, ist 
dies zu vermerken, ggf. mit Angabe des Erlasses. 

(2) Dem Verzeichnis sind beizufügen: 
1. die Niederschrift über die Zulassungskonferenz 
2. eine Übersicht über 

a) die Versetzungszensuren nach Unterprima 
b) die Zensuren in Unter- und Oberprima 
c) die Vorzensuren 

Schüler, die am sozialkundlichen Unterricht teil­
nehmen, schreiben außer dem deutschen Aufsatz 
und einer Arbeit in Mathematik eine Arbeit in 
einer Naturwissenschaft (siehe §§ 8, 3 und 13, 5) oder 
in Sozialkunde. 

§ 13 
Aufgaben 

Die Aufgaben sollen so gestellt werden, daß zu ihrer 
Lösung nicht so .sehr der Besitz von Einzelkenntnissen 
als die F ähigkeit zu selbständiger geistiger Arbeit ge­
hört. Keine Aufgabe darf daher von den Schülern 
bereits gelösten Aufgaben so nahe stehen oder im 
Unterricht so vorbereitet sein, daß ihre Bearbeitung 
keine selbständige Leistung mehr ist. 
1. Deutsch 

Für den deutschen Aufsatz werden den Prüflingen 
drei Themen aus verschiedenen Gebieten zur Wahl 
gestellt. Die Bearbeitung muß mehr erfordern als 
die bloße Wiedergabe geläufiger Zusammenhänge. 
über die Sachfragen hinaus sollen die Aufgaben 
Anlaß geben, ein Problem zu durchdenken und per­
sönlich entscheidend zu ihm Stellung zu nehmen, 
ohne der Gefahr ziellosen Umherschweifens zu ver­
fallen. Sie dürfen aber keine größere Erfahrung und 
kein reiferes Urteil voraussetzen, als nach dem Alter 
der Schüler erwart~t werden kann. 
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2. 

3. 

Neuere Sprachen 
a) E ngli s eh 

Hauptprüfung (Oberprima des Neusprach­
lichen Gymnasiums, erste Fremdsprache nach 
neunjährigem Unterricht). 
Der Prüfling soll fähig sein, einen längeren ge­
haltvollen Text (etwa 1200 Wörter), dessen 
Schwierigkeitsgrad einem neunjährigen Englisch­
unterricht angemessen ist und der zweimal in der 
fremden Sprache fließend vorgelesen wird, so 
aufzunehmen, daß er das Wesentliche erkennen 
und es in klarer Gedankenführung auf englisch 
wiedergeben kann. Diese Wiedergabe muß stili­
stisch gewandt und frei von groben grammati­
schen Verstößen sein. In -einer persönlichen Sitel­
lungnahme zum Text (Comment) soll sich der 
Prüfling weiterhin auf englisch zu einem Pro­
blem äußern, das dem Text zugrundeliegt oder 
mit ihm in Zusammenhang steht. 
V o r p r ü if u n g (Unterprima des Mathematisch­
Naturwissenschaftlichen Gymnasiums, erste 
Fremdsprache nach achtjährigem Unterricht). 
Der Prüfling soll fähig sein, einen mittelschweren 4_ 
zweimal in der fremden Sprache fließend vor­
gelesepen Text (etwa 900 Wörter) so aufzuneh- 1 
men, d~ er das Wesentliche stilistisch gewandt 
und frei von groben grammatischen Verstößen auf 
englisch wiedergeben kann. Außerdem soll er zu 
dem Text persönlich Stellung nehmen (Comment) 
und seine Gedanken in klarer Form äußern. 

b) Französisch (Oberprima des Neusprachlichen 
Gymnasiums, zweite Fremdsprache nach sieben­
jährigem Unterricht). 
Der Prüfling soll beweisen, daß er fähig ist, die 
wesentlichen Gedanken eines mittelschweren und 
zweimal in der fremden Sprache fließend vor­
gelesenen Textes (etwa 700 Wörter) wiederzu­
geben. Seine Darstellung soll Vem.rautheit mit 
stilistischen Formen der französischen Sprache, 
hinreichenden Wortschatz und Kenntnis der wich­
tigsten grammatischen und synta~tischen Regeln 
erkennen lassen. In einer persönlichen Stellung­
nahme zum Text (Commentaire) soll der Prüf­
ling außerdem nachweisen (s. § 12, 2), daß er im­
stande ist, einen selbständigen Gedankengang in 
der französischen Sprache richtig auszudrücken. 
Französisch (Oberprima des Neusprachlichen 
Gymnasiums, dritte Fremdsprache nach fünf­
jährigem Unterricht). 
Abs. 1 gilt entsprechend für Französisch als dritte 
Fremdsprache (etwa 700 Wörter). Dabei sind die 
~D:forderungen im Rahmen der Lehrplanricht­
luuen abmstufen; eine persönliche Stellung­
nahme (Commentaire) ist nicht el'lforderlich. 

zuordnen oder in Beziehung zur Gegenwart zu 
setzen. · 
Bei der Beurteilung ist die Übersetzung zunächst 
ohne die zusätzlichen Fragen zu werten. Der Haupt­
wem ist auf eine dem Stilcharakter des Schrift­
stellers möglichst nahekommende Wiedergabe 'in 
guter deutscher Sprache zu legen. Die :;o erreichte 
Zensur kann der Schüler durch angemessene Beant­
wortung der zusätzlichen Fragen verbessern. 
La t e i n (Oberprima, des Neusprachlichen Gym­
nasiums, zweite Fremdsprache). 
Abs. 1 gilt entsprechend. Nach Umfiang (etwa 
220 Wörter) und Schwierigkeiitsgrad sowie in der 
Wahl der Schriftsteller und der Arit der Fragen sind 
aber die Anforderungen entsprechend den Lehrplan­
richtlinien abzustufen. 

Latein (Oberprima des Neusprachlichen Gym­
nasiums, dritte Fremdsprache). 
Nach Umfang (etwa 200 Wörter) und Schwierigkeits­
grad sind die Anrforderungen gegenüber Abs. t ab­
zustufen. Zusätzliche Fragen sind nicht zu stellen. 

Mathematik 
Haupt prüf u n g (Oberprima des Mathematisch­
Naturwissenschaftlichen Gymnasiums nach neun­
jährigem Unterricht) . 
Die mathematischen Aufgaben sollen für den Prüf­
ling neu und so ausgewählt sein, daß die Beherr­
schung der entsprechenden Rechenverfahren bei 
Verwendung von Tafelwerken, Rechenschieber und 
Formelsammlung ersichtlich wird, daß selbständiger 
Ansatz verbürgt ist und die richtige Lösung erwartet 
werden kann. 
Die Behandlung einer Aufgabe darf sich nicht auf 
die rechnerische Lösung beschränken. Durch eine 
text1~0,e Darstellung soll eine zusammenhängende 
Begrundung des Gedankenganges uncL des Lösungs­
weges gegeben werden. Sie soll sprachlich einwand­
frei und sachlich klar, so knapp wie möglich und so 
ausführlich wie notwendi.g gehalten sein und die 
Rechnung in sich entlhalten. Auf deutliche und sau . 
bere Zeichnung ist Wert m legen. 
Für die Schüler, die am sozialkundllchen Unterricht 
teilnehmen, sind die Anforderungen in der Mathe­
matik entsprechend der geringeren Stundenzahl ab­
zustufen. 
V o r p r ü f u n g (Unterprima des Altsprachlichen 
und Neusprachlichen Gymnasiums nach achtjähri­
gem Unterricht). 
Die Aufgabe entspricht der Hauptprüfung dabei 
sind die Anforderungen im Rahmen der Lehrplan­
richtlinien abzustufen. 

Alte Sprachen 
Latein u n d G r i e c h i s c h (Oberprima des Alt­
sprachlichen Gymn,asiums). 

5. N a t u r w i s s e n s c h a f t e n (Oberprima des Ma-• 
thematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasiums). 

Ein im Unterricht noch nicht behandelter Original­
text von angemessener Schwierigkeit und Länge 
(etwa 250 Wörter im Lateinischen, 280 im Griechi­
schen) ist zu übersetzen. Der Text soll den im 
Klassenunterricht behandelten Prosaschriftstellern 
entnommen werden, sprachlich und inhaltlich ge­
eignet und in sich geschlossen sein. Kürzungen, 
Wortumstellungen und Wortaustausch sind im all­
gemeinen nicht statthaft. Falls sie sich nicht ver­
meiden lassen, ist auf dem gesonderten Blatt (vgl. 
§ 14, 2 a) anzugeben, wie und warum der Text ge­
ändert worden ist. Wenn es für das Verständnis des 
Textes unerläßlich ist, können auf dem Textblatt 
zur Herstellung des Sinnzusammenhanges kurze ein­
leitende Bemerkungen, die aber den Inhalt des 
Textes nicht vorwegnehmen dürfen, gegeben werden 
(vgl. § 20 mdl. Prüfung). Anzufügen sind Fragen, die 
neben der sprachlichen auch die inhaltliche Erklä­
rung bestimmter Stellen verlangen oder die Aufgabe 
stellen, den Text in größere zusammenhänge ein-

In den Naturwissenschaften ist nach Möglichkeit je 
ein experimentelles Thema in jedem der drei Fächer 
vorzuschlagen. Wo die örtlichen Verhältnisse das 
noch verbieten, ist dies kurz zu begründen. 
Das Experiment - und in Physik und Chemie die 
Rechnung - können auch in der schriftlichen Reife­
prüfung im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 
Beide zeigen eindeutig, wie weit der Schüler in die 
Denk- und Arbeitsweise des betreffenden natur­
wissenschaftlichen Faches eingedrungen Ist (vgl. 
§ 8, 3 und § 12, 3). 

a) Physik 

Ein physikalischer Sach,verhalt ist selbständig 
und klar darzustellen. Der Lehrer kann die Auf­
gabe so fassen, daß im Unterricht erarbeitete Er­
kenntnisse unter einem neuen Gesichtspunkt zu­
sammengefaßt oder mit einer rechnerischen Auf­
gabe verknüpft werden. In Betracht kommen 
ferner Aufgaben, die VElrlangen, daß ein vorher 
noch nicht besprochenes Experiment beschrieben 

• 

• • 
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und gedeutet wird oder auch vom Schüler ge­
fundene Meßreihen ausgewertet werden. Das 
Experiment kann entweder vom Lehrer selbst 
vor Beginn der Ausarbeitung oder wie in Schü­
lerübungen vom Schüler durchgeführt werden. 
~uch dem ~chüler vorgelegte Meßreihen, ge­
eignete Abbildungen von experimentellen An­
ordnungen oder technischen Vorrichtungen, Dia­
gramme u. ä. können die Grundlage der Arbeit 
bilden. In jedem Falle sind mathematische Ab­
leitungen, die sich nicht auf die Besonderheit der 
Aufgabe beschränken, zu vermeiden. 

b) Chemie 
Der Prüfling soll nachweisen, d~ er eine Auf­
gabe aus der Chemie selbständig beaxibeiten kann. 
Aufgaben, die nur eine Darstellung chemischer 
Sonderkenntnisse oder technologischer Einzel­
heiten zum Ziele haben, sind zu vermeiden. 
Durch Anknüpfen an die Ergebnisse praktischer 
Übungen kann der Nachweis des erreichten Kön­
nens erleichtert werden. (Das im vorhergehenden 
Absatz Gesagte gilt sinngemäß.) 

C) Bi O 1 o g i e 
Der Prüfling soll nachweisen, daß er auf Grund 
des im Unterricht und in den Übungen gewon­
nenen Verständnisses selbständig biologisch ar­
beiten kann. Die Prüfungsarbeit muß in jedem 
Fall über das bloße Beschreiben und Berichten 
hinausführen. Wie in den übrigen naturwissen­
schaftlichen Fächern kann auch in der Biolocrie 
die Durchführung eines praktischen Versuches 
mit anschließender Darstellung und Auswertung 
als Prüfungsarbeit aufgegeben werden. 

Sozi a 1 kund e (Oberprima des Mathematisch­
Naturwissenschaftlichen Gymnasiums). 
Dem Prüfling werden drei Aufgaben zur Wahl ge­
stellt. Zu fordern ist die Darlegung einer soiial­
kundlichen Erscheinung oder eines Problems der 
sozialen Umschichtung unserer Zelt. Die Aufgabe 
soll sich anschließen an das im Unterricht gewon­
nene V~rständnis für Fragen der Kinderpsychologie, 
der sozialen Gesetzgebung oder der Sozialgeschichte 
und Gegenwartskunde. Besondere persönliche 
Kenntnisse sozialer Einrichtungen oder kinder­
psychologische Beobachtungen, die die Schüler selbst 
gern.acht haben, sind in der Themenstellung nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen. 

§ 14 

Themenstellung 
. (1) Für die Prüfungsarbeiten sind folgende Vorschläge 

einzureichen: 
a) für den deutschen Aufsatz fünf Themen aus ver­

schiedenen Gebieten , 
b) für die Mathematik fünf Aufgaben aus verschiedenen 

Gebieten, 
c) für die sozialkundliche Arbeit drei Aufgaben aus 

verschiedenen Gebieten, 
d) für die übrigen Prüfungsfächer je drei Aufgaben. 

Diese Themen sind von den jeweiligen Fachlehrern 
zu stellen, möglichst in Schreibmaschinenschrift auszu­
fertigen und zu unterschreiben. 

Klassen gelesene Lektüre unter Angabe der Bücher 
und Kapitel. 

.. Auf den Aufgabenvorschlägen selbst ist jede Angabe 
uber die Fundstelle und jede Überschrift, die den In­
halt des Textes vorwegnimmt, zu unterlassen. 

. (3) Der Direkt?_r versieht die Aufgabenvorschläge mit 
emem Vermerk uber sein Einverständnis und sendet sie 
u!lmittelbar an den Referenten des Kultusministeriums 
em. Den Vorschlägen muß für jedes Fach und für jede 
Klasse ein nicht verschlossener Umschlag beigefügt 
werden, dessen Aufschrift die Bezeichnung von Fach 
Klasse und Schule enthält. ' 

Der Termin für die Vorlage der schriftlichen Auf­
gabenvorschläge für die Hauptprüfung ist der 12. De­
zember, für die Vorprüfung der 1. Februar. 

(4) Aus den übersandten Vorschlägen wählt der Refe­
rent aus: 
a) für Deutsch: drei Themen zur Wahl des Schülers, 
b) für Mathematik: drei Aufgaben zur Bearbeitung, 
c) für Sozialkunde: zwei Themen zur Wahl des Schü­

lers, 
d) in den übrigen Prüfungsfächern: je ein Thema. 

Er_ sendet die Aufgaben, für jedes Prüfungsfach in 
versiegeltem Umschlag, an den Direktor der Schule. 

Hat der Referent gegen die vorgeschlagenen Aufgaben 
Bedenken, ersucht er rechtzeitig unter kurzer Dar­
legung seiner Wünsche, neue A\rlgaben einzureichen 
oder stellt sie selbst. ' 

(5) Der die Aufgaben enthaltende Briefumschlag darf 
erst unmittelbar vor Beginn der betreffenden Arbeit im 
Prüfun_~s~immer geöffnet werden; die Aufgaben sind 
den Prufhngen sofort ~ur Bearbeitung bekanntzugeben. 
Wenn der Referent m der Fremdsprache ein neues 
Thema stellt, e:,hält _die Schule rechtzeitig Mitteilung. 
In diesem Fall uberg1bt der Direktor die Aufgabe dem 
Fachlehrer bereits eine Stunde vor Prüfungsbeginn. 

(6) Es ist die Pflicht des Prüfungsausschusses, beson­
ders der Lehrer, die die Aufgaben stellen, und des 
Schulleiters, dafür zu sorgen, daß die Aufgaben für die 
schriftliche Prüfung erst bei Beginn der einzelnen 
Arbeit bekannt werden. Es ist selbstverständlich daß 
jede Andeutung peinlich vermieden wird, daß l;sbe­
sondere in den Fremdsprachen vorher keine Wörter 
gegeben werden, aus denen die Schüler Rückschlüsse 
ziehen können . 

§ 15 

Bearbeitung 

(1) Der Termin der schrlftlichen Arbeiten liegt in der 
ersten Januarhälfte und wird den Schulen rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

(2) Die Prüflinge bearbeiten ihre Aufgaben in einem 
geeigneten Raum der Schule unter der ständigen, durch 
den Direktor zu regelnden Aufsicht von Lehrern, die 
dem Prüfungsausschuß angehören sollen. 

(3) Die Arbeitszeit beträgt: 
a) für den deutschen Aufsatz 
b) für die Mathematik 
c) für die neuen Sprachen, 

erste und zweite Fremdsprache 
dritte Fremdsprache 

!5'/,-Stunden 
5 Stunden 

5 
4 

Stunden 
Stunden 

d) für die alten Sprachen, Bei allen Aufgaben sind die erläuternden Bemerkun­
gen hinzuzufügen, die den Prüflingen für die Bearbei­
tung gegeben, und die Hilfsmittel zu verzeichnen die 
ihnen zur Verfügung gestellt werden sollen ode; die I c) 
sie mitbringen dürfen (vgl. § 15, 5). 

erste und zweite Fremdsprache 
dritte Fremdsprache 
für die Naturwissenschaften 
bei Wahl eines experimentellen Themas 

4 
3 
4 

Stunden 
Stunden 
Stunden 

(2) Den Aufgabenvorschlägen sind auf gesondertem 
Blatt folgende Angaben hinzuzufügen: 
a) in den fremden Sprachen die Fundstellen der Auf­

gabenvorschläge mit genauer Quellenangabe, 
b) im Deutschen, in der Sozialkunde und in den frem­

den Sprachen die in den schriftlichen Arbeiten der 
Primen behandelten Aufgaben und die in diesen 

auf Antrag des Fachlehrers 5 Stunden 
f) für die Sozialkunde 5 Stunden 

Die Arbeitszeit ist vom Abschluß der Niederschrift 
der Aufgaben oder der zu übersetzenden Texte bzw. 
vom Abschluß des Vorlesens des Textes für die Nach­
erzählung an zu rechnen und darf nicht durch eine 
Pause unterbrochen werden. 
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(4) Die Texte für die Aufgaben und für die Über­
setzungen können den Schülern als Maschinendrucke 
oder als Hektogramme gegeben werden, wenn der 
Fachlehrer sie selbst herstellt. Sonst sind sie zu dik­
tieren. Die •Vorlagen diktierter Texte dürfen die Prüf­
linge einsehen. Die Textstelle darf nicht erkennbar sein. 
Beim Vorlesen des Textes für die neusprachliche Arbeit 
muß ein zweiter Lehrer anwesend sein. Im Protokoll 
ist zu vermerken, wie lange das Vorlesen des Textes 
gedauert hat. Die den Schülern zu gebenden Wörter 
sind an die Tafel zu schreiben, bevor mit dem Vor­
lesen des Textes begonnen wird. 

(5) Bei den Arbeiten ist den Prüflingen die Benutzung 
derselben Hilfsmittel wie bei den entsprechenden Ar­
beiten in der Prima zu gestatten. Andere Hilfsmittel als 
die vom Fachlehrer angegebenen (vgl.§ 14, 1) und Map­
pen dürfen in das Arbeitszimmer nicht mitgebracht 
werden. Die Arbeiten sind in Kladde und in Rein­
schrift auf Bogen im Format DIN A 4 anzufertigen, die 
vor der Aushändigung mit dem Schulstempel und nach­
her mit fortlaufenden Seitenzahlen zu versehen sind. 

(O) Sollte es_sich herausstellen, daß für die Bearbei­
tung einer Aufgabe noch andere als die bereits an­
gegebenen Hilfsmittel unerläßlich sind, ist darüber eine 
Bemerkung in die Niederschrift aufzunehmen (vgl. 
§ 15, 11) und die gegebene Hilfe am Rande der Aufgabe 
nachzutragen. Diese Angaben besagen zugleich, daß 
andere als die verzeichneten Hilfen nicht gegeben 
wurden. 

(7) Die Prüflinge können ihren schriftlichen Arbeiten 
Erläuterungen beifügen, die über den Arbeitsvorgang 
oder besondere Schwierigkeiten näheren Aufschluß 
geben. Wenn es einem Prüfling nicht gelungen ist, 
die Lösung einer Aufgabe zu finden oder eine einzelne 
Schwierigkeit zu überwinden, so kann er schriftlich 
auseinandersetzen, wieweit er gekommen und woran 
er gescheitert ist. Er kann auch Zweifel an der Richtig­
keit seiner Lösung äußern. 

(8) Wer seine Arbeit beendet hat, gibt sie dem auf­
sichtsführenden Lehrer und verläßt das Zimmer. Nach­
dem die erste Arbeit abgeliefert worden ist, darf kein 
Prüfling den Raum vor Abgabe seiner Arbeit verlassen. 

Vver nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit mit seiner 
Arbeit nicht fertig ist, ~at sie unvollendet abzugeben. 
In jedem Falle sind außer der Reinschrift sämtliche 
vorhandenen Entwürfe und Aufzeichnungen abzugeben. 

(9) Wenn sich ein Schüler bei der schriftlichen Prü­
fung der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, einer son­
stigen Täuschung oder eines Täuschungsversuchs schul-
dig macht, hat der Direktor ihn sofort von der weiteren 
Prüfung auszuschließen. Wird das Vergehen erst nach 
Beendigung der Prüfung entdeckt, darf das Prüfungs­
zeugnis nicht ausgehändigt werden. Prüflinge, die aus­
geschlossen werden, sind denen gleichzustellen, die die 
Prüfung nicht bestanden haben (vgl. § 25). 

Wer sich einer Täuschung oder eines Täuschungsver­
suchs auch bei der Wiederholungsprüfung schuldig 
macht, wird von der Reifeprüfung endgültig ausge­
schlossen. 

Nach denselben Gesichtspunkten ist bei Schülern zu 
verfahren, die anderen bei der Benutzung unerlaubter 
Hilfsmittel, bei einer sonstigen Täuschung oder einem 
Täuschungsversuch behilflich gewesen sind. 

(10) Der Direktor ist verpflichtet, vor Beginn der 
ersten · schriftlichen Prüfungsarbeit auf die schweren 
Folgen einer Täuschung oder eines Täuschungsver­
suches ausdrücklich hinzuweisen. 

Am Anfang der Niederschrift ist zu vermerken, daß 
der Direktor die Prüflinge zu selbständiger Arbeit er­
mahnt und sie auf die Folgen der Benutzung unerlaub­
ter Hilfsmittel, der Täuschung, des Täuschungsver­
suches und der Beihilfe dazu aufmerksam gemacht hat. 

Am Schlusse der Niederschrift bat der Direktor zu 
bezeugen, daß während der schriftlichen Prüfung nichts 
wahrgenommen wurde, was auf Täuschung oder Täu­
schungsversuch schließen läßt, andernfalls über die 
getroffenen Maßnahmen zu berichten. 

§ 16 

Beurteilung 
(1) Jede Arbeit wird zunächst vom Fachlehrer durch­

gesehen und beurteilt Die Fehler werden am Rande, 
nicht durch Änderungen im Text berichtigt und nach 
Art und Schwere bezeichnet. Über die Arbeit als Gan­
zes ist ein Gutachten zu erstatten, daß die Vorzüge und 
Schwächen der Leistung wertet und in eines der sechs 
Urteile ausläuft: ,,Sehr gut", ,,Gut", ,,Befriedigend", 
„Ausreichend", Mangelhaft", ,,Ungenügend". Das Urteil 
über die Prüfungsarbeit darf durch die Vorzeugnisse 
nicht beeinflußt werden. Auch die Niederschrift der 
fremdsprachlichen Texte ist nicht zu werten. Ein zwei­
ter Fachlehrer der Schule, der vom Direktor bestimmt 
wird, sieht die Arbeiten durch. Er vermerkt unter dem 
Gutachten des Fachlehrers, ob er ihm zustimmt, oder 
begründet seine abweichende Beurteilung. Die Zensur 
der Arbeit und das Vox:zeugnis werden am Kopf der 
Arbeit vermerkt. Beizufügen sind eine Zusammenstel­
lung, die nach der Güte der Arbeiten, und eine, die 
nach der alphabetischen Reihenfolge der Schülernamen 
geordnet ist. Das Urteil des Zweitkorrektors ist in 
diese Liste aufzunehmen. 

Wenn die Arbeiten von beiden Fachlehrern beurteilt 
sind, werden sie bei den Mitgliedern des Prüfungs­
ausschusses in Umlauf gesetzt. 

Wenn ein Lehrer mit der Beurteilung einer Arbeit 
nicht einverstanden ist, hat er seine abweichende Mei­
nung schriftlich zu vermerken und zu begründen. 

(2) Falls der erste und der zweite Korrektor in der 
Beurteilung voneinander abweichen, ist eine Stellung­
nahme des Direktors erwünscht. 

Der Prüfungsleiter ist befugt, nach Aussprache mit 
dem Prüfungsausschuß Urteile über die Prüfungs­
arbeiten abzuändern. Macht er von diesem Recht Ge­
brauch, ist es in der Niederschrüt zu vermerken. 

C. Die mündliche Hauptprüfung 
§ 17 

Umfan g 
(1) Die mündliche Hauptprüfung erstreckt sich grund­

sätzlich nur auf sechs Unterrichtsfächer. Sie umfaßt 
nicht die am Ende der Unterprima beendeten Fächer . 

(2) Die Prüfungsfächer gliedern sich in Pflicht- und 
Wahlprüffächer. 

(3) Pflichtprüffächer sind: 
a) im. Altsprachlichen Gymnasium 

1. Deutsch 
2. Geschichte und Gegenwartskunde 
3. Latein 
4. Griechisch 
5. Englisch oder eins der Fächer unter (4) nach Wahl 

des Schülers 

(11) Über den Verlauf der schriftlichen Prüfung ist b) 
eine Niederschrift aufzunehmen. In ihr ist anzugeben, 
wann jede einzelne schriftliche Arbeit begonnen wor­
den ist, welche Lehrer jeweils die Aufsicht geführt 
haben, wann und wielange die einzelnen Schüler das 
Arbeitszimmer verlassen haben und wann jeder seine 
Arbeit gegeben hat. Außerdem ist alles zu verzeichnen, 
was für die Beurteilung der Arbeiten irgendwie von 
Bedeutung sein kann. 

im Neusprachlichen Gymnasium 
1. Deutsch 
2. Geschichte und Gegenwartskunde 
3. Erste Fremdsprache 
4. Zweite Fremdsprache 
5. Dritte Fremdsprache oder, falls nicht die Arbeit in 

der dritten Fremdsprache geschrieben ist, eines 
der Fächer unter (4) nach Wahl des Schülers. 

• 
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,,(2) Von den Fahrbahnen ist der Schnee in der 
Zeit von 8 bis 20 Uhr zu entfernen, sofern er über 
10 cm hoch liegt. Bei Glatteis ist in der Zeit von 8 
bis 20 Uhr auf den Bürgersteigen zu streuen. Das 
Streuen ist erforderlichenfalls zu wiederholen." 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage 

der Veröffentlichung in Kraft. 
Moorsee, den 18. September 1956 

Der Amtmann des Amtes Moorsee 
als Ordnungsbehörde 
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Ortssatzung 
über den Anbau an Straßen und die Verteilung der 
Straßenbau- und Unterhaltungskosten in der Stadt 

Bad Schwartau. 

Auf Grund der §§ 4, 27 und 28 der Gemeindeordnung 
für Schleswig-Holstein vom 24. Januar 1950 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 25) und der §§ 12 und 15 des Gesetzes 

. betreffend die Anlegung und Veränderung von Stra­
ßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften 
vom 2. Juli 1875 (GS. S. 561) in der Fassung des Arti­

·kels I des Wohnungsgesetzes vom 28. März 1918 (GS. S. 
23) wird auf Beschluß der Stadtverordnetenversamm­
lung vom 6. Juli 1956 folgende Ortssatzung erlassen: 
I. Or tsstatuarische Baubeschränkung 

§1 

Anbauverbot 
(1) An Straßen und Straßenteilen, die noch nicht nach 

den baupolizeilichen Vorschriften für den öffentlichen 
Verkehr fertiggestellt und für den Anbau freigegeben 
sind, dürfen Wohngebäude, welche nach diesen Stra­
ßen einen Ausgang haben, nicht errichtet werden. 

(2) Der Errichtung von Gebäuden stehen gleich: 
a) An-, Um- und Erweiterungsbauten, 
b) der Wiederaufbau eines zerstörten oder abgerisse­

nen Gebäudes, 
c) die Umwandlung eines unbewohnbaren Gebäudes in 

ein bewohnbares. 
(3) Eine Gebäudeerrichtung liegt nicht vor, wenn es 

sich um die Errichtung von mit dem Grund und Boden 
nicht festverbundenen Baubuden oder einfachen Gar­
tenlauben handelt, die nicht zum dauernden Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind. 

(4) Zu den unfertigen Straßen gehören die geplanten, 
d. h., die im Aufbauplan oder Teilbebauungsplan aus­
gewiesenen Straßen und die in der Entstehung begrif­
fenen Straßen. Zu den letzteren gehören auch alle 
Straßen außerhalb des bebauten Stadtteiles, auf denen 
sich im Falle der Bebauung infolge ihrer den bereits 
bebauten Ortsteilen benachbarten Lage ein ortsstra­
ßenmäßiger Verkehr entwickeln würde. 

(5) Als Straßenteile gelten Straßenabschnitte, die in­
folge ihrer besonderen örtlichen Lage selbständigen 
Charakter aufweisen und nach einer Seite hin mit dem 
ausgebauten Straßennetz in Verbindung stehen. 

§2 

Ausnahmen von B auverbot 
(t) Die S tadt kann auf Antrag Befreiung von dem 

allgemeinen luibauverbot gewähren, wenn das Bau­
vorhaben im Rahmen des Aufbauplanes liegt und der 
Bauherr bereit ist, für die Erschließung des Geländes 
die anteiligen Kosten für sich und seine Rechtsnach­
folger in Bezug auf das Grundstück zu übernehmen 
und hierfür Vorschüsse leistet oder Sicherheiten bietet. 

(2) Der mit der Stadt abzuschließende Vertrag hat 
folgende Mindestbedingungen zu enthalten: 
a) Das zur Straße erforderliche Gelände vor dem 

Grundstück ist freizulegen und an die S tadt unent-

geltlich, kostenlos und lastenfrei abzutreten und auf­
zulassen. 

b) Die entstehenden anteiligen Straßenherstellungs­
kosten sind zu erstatten . Der durch Schätzung vor­
erst festzulegende anteilige Betrag ist auf Verlan­
gen vorzuleisten. Vorschüsse sollen nur für den 
entsprechenden Ausbau und bei Beginn der Veran­
staltung (Maßnahmen) gefordert werden. Soweit 
Stundung der Beträge bewilligt wird, ist ausrei­
chend Sicherheit zu l;>ieten. 

(S) Die Vorauszahlungen sind einer zweckgebunde­
nen Rücklage (Straßenbaurücklage) zuzuführen. 

(4) Durch die Befreiung vom Anbauverbot entsteht 
kein Rechtsanspruch auf Art und Zeitpunkt der Stra­
ßenherstellung noch auf Erteilung der Bauerlaubnis. 
Ansprüche irgendwelcher Art, insbesondere Schaden­
ersatzansprüche, können aus der Befreiung nicht her­
geleitet werden. 

(5) Von dem Bauverbot kann im Rahmen des § 12 
Abs. 4 und 5 des Fluchtliniengesetzes vom 2. Juli 1875 
Dispens erteilt werden, falls ein Bedürfnis für Klein­
und Mittelwohnungen vorbanden ist und falls kein 
überwiegendes berechtigtes Gemeindeinteresse entge­
gensteht. 

II. Anlegung neuer Straßen 
durch Unternehmer 

§3 
Gen eh migun gspfl i eh t 

(1) Die Anlegung neuer im Aufbauplan vorgesehener 
Straßen durch Unternehmer oder Grundeigentümer 
bedarf der Genehmigung der Stadt. Für die Anlegung 
solcher Straßen gelten die nachfolgenden Bestimmun­
gen, soweit nicht ein privatrechtlicher Vertrag abge­
schlossen wird. 

(2) Die Genehmigung der Stadt kann versagt oder an 
Bedingungen geknüpft werden. Die Stadt kann im öf­
fentlichen Interesse die Ausführung des Straßenbau­
vorhabens übernehmen, wenn der Unternehmer die 
Stadt von den anteiligen Kosten befreit. 

§4 
Auflagen und Verpflichtungen 

des Unternehmer s 

(1) Dem Antrag ist ein Lage- und Höhenplan des 
Straßenbauvorhabens beizufügen, aus dem sich insbe­
sondere auch die Anschlußstraßen ergeben und aus dem 
die Planung oder die Lage der bereits vorhandenen 
oder nach dem Aufbauplan noch zu erstellenden Kana­
lisationsanlagen (Ent- und Bewässerung) und Beleuch­
tungseinrichtungen zu ersehen sind. 

(~) Der Unternehmer ist verpflichtet, die Freilegung, 
erste Einrichtung, Entwässerung und Beleuchtungsvor­
richtung in der von der Stadt zu bestimmenden Frist 
fertigzustellen und die Anlage für die ersten fünf Jahre 
nach, der Fertigstellung zu unterhalten. 

(3) Vor Beginn des Straßenbaues ist das gesamte Stra­
ßengelänae unentgeltlich, kostenlos, frei von baul!Chen 
Anlagen und lastenfrei an die Stadt abzugeben und 
aufzUlassen. 

(4) DerUnternehmer hat auf Verlangen für die Ko­
sten der Erschließung ausreichende Sicherheit zu lei­
sten. Kommt der Unternehmer seinen Verpflichtungen 
nicht nach, wird insbesondere die S traße nicht fristge­
mäß fertiggestellt, so ist die Stadt berechtigt, die öf­
fentlich-rechtliche Vereinbarung zu lösen und die wei­
tere Durchführung des Projektes auf Kosten des Unter­
nebmers durchzuführen. Wird das Bauvorhaben von 
der Stadt auf eigene Kosten zu Ende geführt, so hat 
der Unternehmer der Stadt die Anliegerbeiträge zu er­
setzen, die infolge der fortgeschrittenen Bebauung nicht 
mehr von den Anliegern erhoben werden. 
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§5 
Anli egerbei tra gspflich t 

(1) Die Stadt erhebt bei dem Anbau an den nachbe­
zeichneten Straßen zur Deckung ihrer Herstellungs­
kosten und der Kosten ihrer Unterhaltung für die 
ersten fünf Jahre nach der Fertigstellung Beiträge von 
den angrenzenden Grundstücken (Anliegerbeiträge). 

(2) Anliegerbeitragspflichtig sind folgende zur Be­
bauung bestimmte Straßen, die im Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Ortsstatuts 
a) neu angelegt oder verlängert werden, 
b) in der Anlegung begriffen sind, 
c) bereits fertiggestellt, aber bisher unbebaut sind. 

(3) Die Anlegung oder Verlängerung einer Straße 
beginnt 
a) mit der Festlegung der Fluchtlinie oder 
b) mit der Genehmigung des Aufbauplanes (Teilbe­

bauungsplan) oder 
c) in sonstiger Weise, wenn und sobald die Stadt den 

Willen zur Anlegung gefaßt hat und dieser Wille in 
erkennbarer Weise für die Beteiligten hervorgetre­
ten ist. 

(4) Die Fertigstellung einer Straße ist vollendet, wenn 
die Straße den bei ihrer Anlegung vorgesehenen Zu­
stand erhalten hat und die Straße in das Ortsverzeich­
nis der fertigen Straßen eingetragen worden ist. 

§6 

Vorausset zung der 
Anliegerbeitragspflicht 

(1) Die Anliegerbeitragspflicht wird durch die Errich­
tung eines Gebäudes ausgelöst und entsteht im Zeit­
punkt der Fertigstellung der Straße. Als Gebäude­
errichtung gilt der Zeitpunkt des Beginns der Bau­
arbeiten. 

(2) Die Bestimmungen des§ 1 Abs. 2 und 3 finden ent­
sprechende Anwendung. Hierbei ist die Bebauung ei­
ner bisher unbebauten Fläche wesentliches, wenn auch 
nicht ausschließliches Kennzeichen für den Gebäude­
begriff. 

(3) Anbauten erzeugen eine Beitragspflicht, wenn sie 
nach der Art ihrer Herstellung und Bestimmung einem 
selbständigen Gebäude gleichzuachten sind. Dabei ist 
es unerheblich, ob eine oder mehrere Wände des Haupt­
gebäudes als Wand des Anbaues benutzt wird. (s. § 7 
Abs. 4). Bei einem Erweiterungsbau kommt es auf die 
Ausdehnung der Erweiterung im Verhältnis zu dem 
alten Bau an. Bei einem Umbau löst die bloße Vergrö­
llerung des umbauten Raumes eine Beitragslast nicht 
aus. 

§7 

Bern ess un gs gr undlagen 
und Umlegungsmaßstäbe 

(1) Die beitragspflichtigen Kosten werden auf die An­
lieger (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und 
Nießbraucher) nach dem Verhältnis der Frontmeter 
ihrer Grundstücke zu der Gesamtfrontlänge der Straße 
umgelegt. 

( 2) Von den Kosten der gesamten Anlage ist von den 
Anliegern je die Hälfte aufzubringen, bei Straßen von 
mehr als 2ö Meter Breite, aber nicnt mehr als 13 Meter. 
Darüber hinausgehende Kosten werden von der Stadt 
getragen. 

(3) Die Anliegergrundstücke werden mit der gesam­
ten Straßenfrontlänge in Ansatz gebracht, auch wenn 
sie nicht vollständig mit Gebäuden besetzt sind. Meh­
rere demselben Eigentümer gehörende zusammenhän­
gende Grundstücke gelten als eine Einheit, wenn sie zu 
einem wirtschaftlichen Ganzen verbunden sind und 
entsprechend genutzt werden. 

(4) Wird die Straßengrenze eines Grundstückes, des­
sen Eigentümer der Anliegerbeitragspflicht unterliegt, 

später dadurch verlängert, daß mit dem Grundstück 
weitere Grundflächen rechtlich. und wirtschaftlich ver­
einigt werden, für welche die Anliegerbeiträge noch 
nicht entri'chtet wurden, so werden dem Eigentümer die 
auf die Verlängerung der Straßenfront entfallenden 
Beiträge nachträglich auferlegt. 

(5) Soweit die Beitragspflichtigen Straßen von öf­
fentlichen Wasserläufen, Plätzen, Wegen oder sonsti­
gen öffentlichen Anlagen - mit Ausnahme von ein­
mündenden Querstraßen - begrenzt werden, dürfen 
die auf diese entfallenden Anteile nicht auf die übrigen 
Anlieger umgelegt werden. Eckgrundstücke werden 
für beide Straßen nur in Höhe von 50 °/o des jeweiligen 
Anliegerbeitrages herangezogen. Durchgangsstraßen 
sollen in der Kostenumlegung nicht von den Kosten ei­
ner normalen Wohn- und Geschäftsstraße abweichen. 

§8 
Umfang der Beitragslas t 

(1) Durch die Straßenanliegerbeiträge können die ge­
samten Aufwendungen für nachstehende Veranstal­
tungen {Maßnahmen) gedeckt werden: 
a) Freilegung, 
b) erste Einrichtung des Fahrdammes, 
c) erste Einrichtung des Bürgersteiges, 
d) Straßenentwässerung, 
e) Straßenbeleuchtung. 

(2) Bei der Berechnung der durch Beiträge zu dek­
kenden Kosten sind die tatsächlich enstandenen Auf­
wendungen für die Gesamtanlage der jeweils neuen 
Anlage oder verlängerten Straßenzüge zugrunde zu le­
gen. 

(3) Der Stadt steht es frei, die einzelnen zur Straßen­
herstellung gehörenden Einrichtungen auf einmal oder 
getrennt zu verschiedenen Zeiten auszuführen. Im letz­
teren Falle ist die Stadt berechtigt, die Kosten für jede 
Teileinrichtung nach Abs. 1 getrennt zu erheben. 

(4) Die Kosten können auch jeweils nach Fertigstel­
lung selbständiger Straßenabschnitte erhoben werden. 
Ein selbständiger Straßenabschnitt ist dann gegeben, 
wenn er durch ein äußeres Merkmal (Querstraße, Brük­
ke oder sonstige Anlage) erkennbar abgegrenzt wird, 
so daß es eine selbständige Straße sein könnte. Als 
selbständiger Straßenabschnitt können Längsabschnitte 
einer Straße nur dann angesehen werden, wenn sie 
selbständige Straßenteile darstellen. 

§9 

Kosten der Freilegung 
(1) Zu den Kosten der Freilegung gehören alle Ko­

sten, die durch den Erwerb des für die Straße erfor­
derlichen Geländes und durch Beseitigung aller darauf 
befindlichen Hindernisse entstehen, insbesondere auch 
die Kosten für etwa herzustellende Schutz- und Er­
satzanlagen, die auf den anliegenden Grundstücken in­
folge einer Veränderung der Straßenhöhe erforderlich 
werden sollten, sowie alle den Anliegern und anderen 
Berechtigten aus Anlage des Straßenbaues zu zahlen­
den Entschädigungen. 

(2) Wird Straßeng.elände unentgeltlich oder zu einem 
verhältnismäßig niedrigen Preis abgetreten, so wird 
der Wert nach dem Durchschnittspreis, der für andere 
zum Ausbau der Straße erworbenen Grundflächen ge­
zahlt werden muß, festgesetzt. Der festgesetzte Wert 
wird den Freilegungskosten hinzugerechnet und dem 
Anlieger, der das Gelände jeweils zur Verfügung ge­
stellt hat oder dessen Rechtsnachfolger, auf den An­
liegerbeitrag angerechnet. 

(3) Wird gemeindeeigenes Gelände zu Straßenbau­
zwecken besonders bereitgestellt, so ist der Wert dieses 
Geländes gleichfalls zu den umlagefähigen Freilegungs­
kosten hinzuzurechnen. 

§ 10 

Kosten der ersten Einrichtung 
(1) Zu den Kosten der ersten Einrichtung der Straße 

gehören die Kosten der ersten Herstellung des Stra­
ßenkörpers und seine Befestigung einschließlich der 

• ' ' ' ' ' } ,. 

• 
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c) im Mathematisch - Naturwissenschaftlichen Gymna- b) die schriftlichen Arbeiten mit den Entwürfen, 
sium: c) die Niederschrift über die schriftliche Prüfung 
1. Deutsch (s. § 23, 5), 
2. Geschichte und Gegenwartskunde d) die Ubersicht mit den Vorzensuren und den Ergeb-
3. Mathematik nissen der schriftlichen Prüfungsarbeiten. 
4. Physik 
5. Chemie oder Biologie nach Wahl des Schülers, § l9 

wenn er die Arbeit in Physik geschrieben hat; Vor b er e i tun g 
sonst das Fach, in dem er die naturwissenschaft- (1) Den Zeitpunkt der mündlichen Prüfung bestimmt 
liehe Arbeit geschrieben hat. der Referent des Kultusministeriums. Er teilt den 
Für die Schüler, die am sozialkundlich-natur- Schulen den Prüfungstermin so früh wie möglich mit. 
wissenschaftlichen Unterricht teilnehmen: Wird der Vorsitz dem Direktor der Schule übertragen, 

1. Deutsch hat dieser alle in der Reifeprüfungsordnung fest-
2. Geschichte und Gegenwartskunde gelegten Rechte und Pflichten des Prüfungsleiters. 
3. Sozialkunde (2) Die für die Prüfung notwendigen Hilfsmittel 
4. Mathematik (Texte, Tabellen, Rechenschieber, Karten, Wandtafeln) 
5. eine der drei Naturwissenschaften nach Wahl des müssen im Prüfungsraum in ausreichender Anzahl vor­

Schülers, wenn nicht eine bestimmte Naturwissen- handen sein. 
schaft bereits durch die schriftliche Arbeit fest- (S) Während der mündlichen Prüfung sind zur Ein-
gelegt ist. sichtnahme bereitzuhalten: 

(4) Als sechstes Fach muß eines der folgenden Fächer a) die Zeugnisübersichten der Schüler für Obersekunda, 
gewählt werden (soweit nicht bereits als fünftes Fach Unterprima und Oberprima (bei Schillern, die die 
gewählt): Prima zum Teil in einer anderen Schule durd1ge-

Religion, Philosophie, Erdkunde, Kunsterziehung, macht haben, auch deren Abgangszeugnisse), 
Musik oder eine Arbeitsgemeinschaft {siehe aber b) die in Prima angefertigten schriftlichen Arbeiten 
§ 17, 5). und die im Kunstunterricht hergestellten Arbeiten. 

Die Schüler des Mathematisch-Naturwissenschaft­
lichen Gymnasiums können außerdem wählen 

Biologie bzw. Chemie 
oder, wenn sie am sozialkundlich-naturwissenschaft­
lichen Unterricht teilgenommen haben, 

eine der beiden nicht als Pflichtfach gewählten 
Naturwissenschaften. 

(5) Arbeitsgemeinschaften, die nur ein Pflichtfach er­
gänzen, stellen kein freies sechst~s Wahlprüffach dar. 
Der Schüler darf jedoch den Wunsd1 äußern, in einem 
Pflichtprüffach, dem er durch Teilnahme an einer solchen 
Arbeitsgemeinschaft sein Interesse zugewandt hat, be­
sondere Kenntnisse aufweisen zu dürfen. 

(6) Der Schüler muß die von ihm gewählten Prüf­
fächer zur Reifeprüfungskonferenz anmelden. 

§ 18 

V o r b e r a t u n g {Reifeprüfungskonferenz) 

(1) Haben alle zum Prüfungsausschuß gehörenden 
Lehrer von den schriftlichen Prüfungsarbeiten Kennt­
nis genommen, treten sie zur Reifeprüfungskonferenz 
zusammen. In dieser Konferenz werden die Urteile über 
die schriftlichen Prüfungsarbeiten zusammengestellt ; 
sodann wird auf Grund der Vorzensuren (vgl.§ 10) und 
der Urteile über die schriftlichen Arbeiten sowie unter 
Berücksichtigung der vom Schüler gewählten Wahl­
prüffächer {s. § 17, 4--6) nach eingehender Beratung be­
schlossen, welche Fächer für die mündliche Prüfung der 
einzelnen Schüler vorgeschlagen werden sollen. Die 
Fächer sind in der Niederschrift iiber die Prüfungs­
vorschläge schriftlich zu vermerken und in der 'über­
sieht über die während der Reifeprüfung erzielten 
Leistungen kenntlich zu machen. 

Als Auszeichnung kann in besonderen Fällen Befrei­
ung von der mündlichen Prüfung vorgeschlagen werden. 

Auf Grund des Vorzeugnisses und des Ergebnisses der 
schriftlichen Prüfung kann ein Prüfling durch; die Reife­
prüfungskonferenz von der mündlichen Prüfung zu­
rückgewiesen werden, insbesondere wenn die drei 
schriftlichen Arbeiten der Hauptprüfung nicht aus­
reichen. 

Der Beschluß der Konferenz bedarf der Bestätigung 
durch den Referenten des Kultusministeriums. Den 
Prüflingen ist der Entscheid so frühzeitig wie möglich 
mitzuteilen. 

(2) Der Direktor stellt die Niederschrift über die Vor­
beratung dem Referenten des Kultusministeriums bis 
zum 1. Februar zu. Beizufügen sind: 
a) die Texte der Aufgaben für die schriftliche Prüfung, 

§ 20 
Durchführung 

(1) Der mündlichen Prüfung sollen mindestens am 
ersten Tage alle Mitglieder des Kollegiums beiwohnen, 
um zu sehen, welchen Stand die Bildungsarbeit ihrer 
Schule erreicht hat. 

Der Unterricht in den Klassen Sexta bis Unterprima 
fällt deshalb am ersten Prüfungstage aus. An den fol­
genden wird er in der Regel durchgeführt. Findet er 
aus zwingenden Gründen nicht statt, haben ebenfalls 
alle Lehrer an der mündlichen Prüfung teilzunehmen, 
sonst nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses. 

(2) Um die Besonderheit des Tages im Leben der 
Schule zu betonen, wird die Prüfung in Gegenwart des 
Lehrkörpers und der Prüflinge feierlich eröffnet. Dar­
auf bespricht der Vorsitzende mit dem Prüfungsaus­
schuß in einer Konferenz die Ergebnisse der schrift­
lichen Arbeiten. Macht er von seinem Recht Gebrauch, 
nach Anhörung des Prüfungsausschusses die Urteile in 
Prüfungsarbeiten abzuändern (§ 16 Abs. 2), wird dies 
in der Niederschrift vermerkt. Der Vorsitzende ent­
scheidet sodann endgültig, welchen der für die Be­
freiung von der mündlichen Prüfung vorgeschlagenen 
Schülern diese Auszeichnung zuteil werden soll. Er 
entscheidet ferner, welche Schüler außer den nach § 18, 
Abs. 1 zurückgewiesenen n icht zur mündlichen Prüfung 
zugelassen werden können. Für alle nicht zur münd­
lichen Prüfung zugelassenen Schüler sind die Schluß­
zensuren in den einzelnen Fächern festzustellen (s. § 22, 
Abs. 7). 

Der Prüfungsleiter bestimmt, in welchen der se.chs 
Prüfungsfächer der Schüler geprüft werden soll, und 
setzt die Reihenfolge fest. Eine mindestens mit „gut" 
beurteilte Jahresarbeit kann bei der Festsetzung der 
Zahl der mündlicheri Prüfungen berücksichtigt werden. 

(S) Bei mehrtägiger Dauer der mündlichen Prüfung 
muß die Prüfung des einzelnen Schülers an ein und 
demselben Tage durchgeführt werden. 

(4) Die Schüler dürfen keine Bücher und Aufzeich­
nungen zur Prüfung mitbringen. 

(5) Die Vorbereitung der Prüflinge kann in einem 
dem Prüfungsraum benachbarten Zimmer bzw. einem 
Fachraum e.rfolgen. Die Aufsicht übernehmen zwei vom 
Direktor bestimmte Mitglieder des Kollegiums. Andere 
Lehrer und Schüler dürfen den Vorbereitungsraum 
nicht betreten. Dies gilt unter Umständen nicht bei der 
Vorbereitung auf experimentelle Arbeiten. 

(6) Der Fachlehrer, im Falle seiner Verhinderung der 
vom Prüfungsleiter bestellte Vertreter, führt die münd-

4- 3 
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liehe Prüfung durch. Der Prüfungsleiter hat das Recht, 
selbst Aufgaben und Fragen zu stellen. 

(7) Die Prüfung ist möglichst frei zu gestalten und so 
durchzuführen, daß der Schüler seine Leistungsfähig­
keit zeigen kann. In der mündlichen Prüfung können 
Rundgespräch oder Gruppe.nprüfung der Einzelprüfung 
vorangehen oder sie abschließen. 

Sachwissens hat. Er muß in der Lage sein, ein sei­
ner Altersstufe entsprechendes Urteil • abzugeben 
über die verschiedenen Deutungen und Wertungen 
noch fortwirkender Ereignisse, Persönlichkeiten, Be­
wegunge.n und Ideen. Die Aufgabe ist im allgemei­
nen so zu stellen, daß der Prüfling entweder ein Er­
eignis (oder einen Abschnitt) der Geschichte unter 
einer bestimmten Fragestellung zu betrachten oder 
eine Entwicklung überschauend darzustellen hat. 
Wünschenswert ist auch die Besprechung von Quel­
lentexten o. ä . 

Dem Schüler ist zunächst eine größere Aufgabe zu 
stellen, die er selbständig zu lösen und - wo es ange­
bracht ist - im freien Vortrag zu behandeln hat. Aus­
zuwählen ist die Aufgabe aus den Arbeitsgebieten der 
Prima, aber in der Weise, daß der Prüfling se.ine Auf­
fassungsgabe, seine Urteilskraft, seinen Überblick über 
das betreffende Fachgebiet und sein Darstellungsver­
mögen zeigen kann. Die bloß gedächtnismäßige Wieder­
gabe auswendig gelernter Stoffe ist abzulehnen. Be­
sonders geeignet sind Aufgaben, die den Prüfling ver­
anlassen, sich mit einem Text, einer Quelle, einem Ge­
genstand der bildenden Kunst auseinanderzusetzen, 
oder die ihn zwingen, einer Denkreihe nachzugehen, 
einen Versuch auszuführen, eigene Beobachtungen zu 
machen oder auch Vorste.llungen und Beobachtungen 
durch Zeichnungen, insbesondere an der Wandtafel, 
auszudrücken. Zur Vorbereitung ist dem Prüfling aus­
reichend Zeit zu gewähren; er darf sich als Grundlage 

e) E r d k u n d e : 

für seine Ausführungen auch einige Aufzeichnungen 
machen (vgl. § 19, 2). 

Wenn der Prüfling seiner Aufgabe nicht gewachsen 
ist oder wenn die Prüfung weiter ausgedehnt oder ver­
tieft werden soll hat der Fachlehrer in einem Wechsel­
gespräch Kennhlisse und Erkenntnisse des Prüflings 
festzustellen. Er kann auch eine neue Aufgabe stellen. 
zusammenhanglose Einzelfragen entsprechen "jedoch 
nicht dem Sinn der Reifeprüfung. 

Der Prüfling soll am Beispiel charakteristischer 
Landschaften sein Verständnis dafür nachweisen, 
daß die heutigen Formen der Erdoberfläche das 
Ergebnis des Wirkens der Naturkräfte und des 
Zusammenwirkens von Natur und Mensch sind. Er 
soll am Beispiel wichtiger Lebensräume zeigen, daß 
er die natürlichen Grundlagen des wirtschaftlichen 
und politischen Lebens erkennen kann und daß er 
versteht, In welchem Maße geographische Gegeben­
heiten das Verhältnis von Völkern und Staaten zu­
einander bestimmen. Die Grundlagen der allge­
meinen Erdkunde müssen ihm geläufig sein. Außer­
dem muß er Probleme aufzeigen können, die sich 
aus der Wirtschaftsordnung der Völker als Ergebnis 
der industriellen Entwicklung ergeben und sich in 
den verschiedenen Wirtschaftsformen der Gegenwart 
wiederspiegeln, und persönlich zu diesen politisch 
meinungsbildenden Gegenwartsfragen Stellung neh­
men können. Wesentlich ist, daß der Prüfling bei 
der Lösung seiner Aufgabe geographische Hilfs­
mittel, wie Karten, Skizzen, Diagramme, Bilder und 
statistische Angaben, auswerten und die gewonne­
nen Ergebnisse zueinander in Beziehung setzen kann. (8) Im übrigen gelten für die einzelnen Prüfungs­

fächer folgende Bestimmungen: f) Ge genwartskunde: 
a) R e li g i o n : 

Prüfungsgebiete sind die in der Prima behandelten 
Fragen de.r biblischen Botschaft, der Kirchenge­
schichte, der Glaubenslehre und christlichen Lebens­
gestaltung. Die Prüfung hat auf ~er Gru~~age 
erworbener Kenntnisse den Grad ihrer geistigen g) 
Durchdringung und die Fähigkeit einer sachgemä­
ßen Darstellung zu beurteilen. 

b) Phi 1 o so phi e: 

Die Prüfung soll zeigen, daß der Prüfling die wich­
tigsten Formen und Ordnungen unseres gesellschaft­
lichen und staatlichen Lebens kennt und imstande 
ist, politische Fragen und Ereignisse der Gegenwart 
ihrer Bedeutung nach zu würdigen. 

Sozia lk unde : 
Der Prüfling soll vertraut sein mit den Fragen, die 
sich aus den sozialen Lebensbereichen (P erson, 
Familie und Volk, Arbeit und Wirtschaft) ergeben. 
Kenntnisse aus der sozialen Gesetzgebung und der 
Psychologie bilden die sachliche Grundlage. 

Die Prüfung erfolgt in einem Gespräch zwischen 
Lehrer und Prüfling, in der Regel in Anlehnung an 
einen Text. Dessen Sachgebiet soll dem Interesse 
und dem Verständnis des Prüflings entsprechen. Bei 
der Erörterung soll deutlich werden, daß er einen 
philosophischen Gedankengang mitzuvollziehen, un-

h) In den n e u e r e n F r e m d s p r a c h e n : 

ter Umständen ihn kritisch zu beurteilen und gege­
benenfalls persönlich auf ihn zu antworten vermag. 

c) Deu tsc h: 
Grundlage der Prüfung bildet im allgemeinen ein 
unbekannter dichterischer Text oder ein Abschnitt 
gedanklich anspruchsvoller Sachprosa. Gegebenen­
falls wird der Prüfling einen Teil des vorgelegten 
Textes vortragen (vorlesen), um den Umfang seiner 
Gestaltungskraft zu zeigen. In zusammenhängende.r, 
freier Rede hat er dann nachzuweisen, daß er diesen 
in seinem Gehalt durchdrungen und in seiner künst­
lerischen Eigenart erfaßt hat. 
Die Darlegung sprach-, literatur- und geistes­
geschichtlicher zusammenhänge oder die Erörterung 
der Wesensart eines Dichters soll das Maß seines 
Verstehens, nicht nur das seines Wissens oder Ge­
dächtnisses erkennen lassen. 
Zusätzliche Äußerungen über Theateraufführungen, 
Filme und wertvolle Vorträge können das Bild des i) 
Schülers abrunden. 

d) G e s C h i C h t e : 
Der Prüfling soll zeigen, daß er Verständnis für zu­
sammenhänge vergangenen und gegenwärtigen Ge­
schehens auf der Grundlage des dafür notwendigen 

wird ein Text von angemessener Schwere zugrunde­
gelegt. Der Prüfling soll durch freien Vortrag oder 
im Wechselgespräch (beides in der Fremdsprache) 
nachweisen, daß er ihn verstanden hat und sich mit 
den darin aufgeworfenen Problemen auseinander­
setzen kann. Möglichst im Anschluß an den Text soll 
der Schüler sein Verständnis für Fragen kultureller, 
geschichtlicher und politischer Art zeigen. Dabei darf 
er jedoch auf keinen Fall bloß eingelernten Wissens­
stoff wiedergeben. Einen kurzen Abschnitt soll er 
in gutes Deutsch übersetzen. 
Aus dem Text oder den Formulierungen des Prüf­
lings werden sich grammatische Fragen ergeben. Bei 
ihrer Behandlung ist das Abfragen oder Aufsagen­
lassen auswendig gelernter Regeln usw. unter allen 
Umständen zu vermeiden. Die Prüfung soll vielmehr 
ermitteln, wieweit der Schüler in das Verständnis 
lebendiger Sprachzusammenhänge, vor allem syn­
taktischer und stilistischer Art, eingedrungen ist. 
Ein gestalteter Vortrag künstlerisch wertvoller Texte 
ist erwünscht. 

In den a 1 t e n S p r a c h e n : 
hat die Prüfung ebenfalls von einem unbekannten 
Text (Prosa oder gebundene Rede) von angemessener 
Schwere und inhaltlicher Eignung auszugehen. Sie 
umfaßt Lesen, übersetzen, Interpretation und Be­
handlung von Stilfragen. Bei der Ubersetzung ist 

• 

C 

• • 
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der Hauptwert auf das Verständnis des Textsinnes 
zu legen. Für die Einordnung in größere zusammen­
hänge o. ä. gelten die Anforderungen der schrift­
lichen Prüfung (§ 13, 3). Danach ist, möglichst im 
Anschluß an den Text, dem Prüfling eine Aufgabe 
zu stellen, die es ihm ermöglicht, seine Vertrautheit 
mit den Bildungswerten zu erweisen, die der antiken 
Kultur entstammen, Einzelkenntnisse biographischer 
oder altertumskundlicher Art dürfen nicht verlangt 
werden. 

k) Die mündliche Prüfung in M a t h e m a t i k : 
darf nicht auf eine Wiederholung der schriftlichen 
Prüfung hinauslaufen. In ihrer Andersartigkeit soll 
sie vielmehr zeigen, wieweit der Schüler in das 
Verständnis mathematischer Zusammenhänge und 
Schlußweisen eingedrungen ist. Bei Lehrsätzen und 
Formeln sollen daher vor allem die zu ihnen füh­
renden Gedankengänge erkannt werden. 
An einfachen Beispielen kann der Schüler ferner 
zeigen, wieweit er zur Lösung von Aufgaben von 
grundsätzlicher Bedeutung fähig ist. An ihnen ist 
auch das durch den Unterricht entwickelte Raum­
vorstellungsvermögen zu prüfen. 
Auf Fragen aus der Geschichte der Mathematik, die 
ihren Beitrag zur menschlichen Kultur erhellen, ist 
einzugehen. 

1) In allen Zweigen der Na tu r wissen s c h a f t e n 
soll der Prüfling zeigen, in welchem Maße er Ein­
sicht in das Wesen naturwissenschaftlicher Vorgänge, 
Probleme und zusammenhänge gewonnen hat. Un­
zulässig ist, an Stelle des Nachweises verstandes­
mäßig erworbener Erkenntnisse n ur Gedächtnis­
wissen wiedergeben zu lassen. In die Prüfung kann 
auch die Entwicklung wichtiger naturwissenschaft­
licher Prinzipien (z.B. Ener~ieprinzip, Impulssatz) 
und Theorien (z. B. Wellentheorie, KorPuskular­
theorie, Theorie der Felder) sowie eine Besprechung 
ihrer kulturellen Bedeutung einbezogen werden. 
Erwünscht ist, daß in den naturwissenschaftlichen 
Räumen geprüft wird, daß alle für Ubungszwecke 
gebräuchlichen Hilfsmittel benutzt werden und in 
der Prüfung auch vom Experiment ausgegangen 
wird. 
Die Prüfung in der P h y s i k soll erkennen lassen, 
wieweit der Prüfling wichtige im Unterricht be­
handelte Gesetze verstanden, sich mit den in ihnen 
vorkommenden Begriffen vertraut gemacht hat und 
mit ihrer Hilfe physikalische Erscheinungen erklären 
kann. Lange mathematische Ableitungen sollen ver­
mieden werden. 
Der Schüler soll sich auch über die Bedeutung der 
Physik für die Technik und für das durch die Natur- , 
wissenschaften m itgeprägte Weltbild unserer Zeit 
äußern können, soweit dies seine Reife und der 
Stand seiner Kenntnisse und Erkenntnisse zulassen. 
In der Chemie soll der Prüfling Vertrautheit mit 
den wichtigsten chemischen Stoffen und Verständnis 
für das Wesen und die Gesetzmäßigkeit chemischer 
Vorgänge sowie für die Untersuchungsmethoden 
zeigen. Er soll über die Beziehungen der Chemie zu 
den anderen Naturwissenschaften und zu Wirtschaft 
und Technik Auskunft geben können. 
Ausgangspunkt der mündlichen Prüfung in der 
Bio 1 o g i e sollen Versuch, Beobachtung an geeig­
neten Objekten oder wissenschaftliches Quellen­
material sein. Der Prüfling soll die Hauptvertreter 
der heimatlichen Tier- und Pflanzenwelt kennen. 

Die Prüfung soll erweisen, ob der, Schüler Verständ­
nis für die Lebenserscheinungen und ihre Gesetz­
mäßigkeiten, für die Eigengesetzlichkeit des Lebens 
und für die Wechselbeziehungen zwischen Organis­
mus und Umwelt besitzt und imstande ist, dies 
durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen zu 
belegen. Er soll zeigen, daß er aus seinen Erkennt­
nissen entsprechende Schlüsse für seine Lebens­
führung zu ziehen vermag. Die Prüfung kann sich 

ferner darauf erstrecken, festzust ellen, ob Arbeiten 
und Denken in diesem Fach den Schüler zur Be­
schäftigung mit den Fragen nach der S tellung des 
Menschen in der Natur, nach den Grenzen der Er­
kenntnis und nach dem Sinn und Wesen des Lebens 
geführt haben. 

m) Musik: 

Dem S~üler sollen außer den kleinen Formen des 
Volksliedes auch größere vokale, instrumentale und 
gemischte Formen bekannt sein (Kunstlied, Motette, 
Kantate, Requiem). In der Prüfung soll er ihm un­
bekannte kleinere Instrumentalstücke, die der Leh­
rer gegebenenfalls mehrmals vorspielt, interpretie­
ren und einordnen können. 
Prüfungsthemen (z. B. Operngeschichte in prägnan­
ten Beispielen; Suite-Sonate, ein Vergleich zweier · 
Epochen; die Tonsprache des Impressionismus; das 
Prinzip der Zwölfentechnik) werden sich stets aus 
der Arbeitsgemeinschaft der OberPrima ergeben. 
Der Schüler soll Gelegenheit erhalten, im Privat­
unterricht erarbeitete Werke vorzutragen. Anschlie­
ßend ist aber festzustellen, wieweit er sich mit dem 
in der Schule erworbenen Rüstzeug zu dem betref­
fenden Werk äußern kann. 

n) K u n s t e r z i e h u n g : 

Die Prüfungsaufgabe wird im allgemeinen den im 
Unterricht behandelten Arbeitsbereichen der Primen 
entnommen und kann eine praktische oder eine 
mündliche sein. Beide können auch miteinander 
verbunden werden. Die praktische besteht in der 
Durchführung einer Übung aus den Gebieten des 
bildnerischen (bzw. werklichen) Gestaltens, dle 
mündliche in der Regel in einer Betrachtung und 
Interpretation eines oder mehrerer Werke der bil­
denden Kunst oder einer Stellungnahme zu Fragen 
der Umweltgestaltung. 

Bei der Lösung der praktischen Aufgabe soll der 
Prüfling gemäß seiner Altersstufe eigene Gestaltung 
und Auffassung, bei der Betrachtung die Fähigkeit 
zu sachlicher Beobachtung, zur Einführung in vor­
liegende formale und gehaltliche Gegebenheiten, die 
seinem Erfahrungskreis entsprechen, und zum selb­
ständigen Ur teil beweisen. Daten, Lebensbeschrei­
bungen, Kunsttheorie sind dabei auf das Notwendig­
ste zu beschränken . 

(9) Bei Täuschungen oder Täuschungsversuchen gelten 
sinngemäß die Bestimmungen des § 15 Abs. 9. 

§ 21 

Fes tstellung der U rt ei l e 

Im Verlaufe der mündlichen Prüfung stellt der Prü­
fungsausschuß auf Vorschlag der Fachlehrer die Urteile 
über die mündlichen Prüfungsleistungen der Schüler in 
den einzelnen Fächern fest (s. § 4, 4). Auch dabei sind 
ausschließlich die in § 16, 1 bezeichneten Urteile anzu­
wenden. 

Über den Verlauf der mündlichen Prüfung ist eine 
Niederschrift anzufertigen. In ihr sind die wesentlichen 
Punkte der Aussprache zu vermerken, die der Prü­
fungsleiter zu Beginn der mündlichen Prüfung mit dem 
Prüfungsausschuß abhält (§ 20, 2). Weiter sind in ihr 
die gestellten Aufgaben (§ 20, 7) und die Art ihrer 
Lösung sowie der Verlauf der Aussprache zwischen 
Lehrer und Prüfling so ausführlich aufzuzeichnen, daß 
daraus die Begründung für die Bewertung der Lei­
stungen in der mündlichen Prüfung ersichtlich wird. 
Die Fachniederschriften werden vom Prüfenden und 
vom Verfasser der Niederschrift unterzeichnet. 

Die Gesamtübersicht über die Zensuren (Vorzensuren 
und Zensuren der schriftlichen und mündlichen Prü­
fungsleistungen) wird doppelt ausgefertigt. Ein Stück 
geht zu den Akten des Kultusministeriums, ein zweites 
bleibt bei den Prüfungsakten. 
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V. D a s E r g e b n i s d e r R e i f e p r ü f u n g 

§ 22 
Beratung 

(1) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung berät 
der Prüfungsausschuß über das Ergebnis der gesamten 
Früfung. Diese Beratung findet erst statt, wenn die 
Prill'ung der für einen Tag vorgesehenen Gruppe be­
endet ist. 

(2) Vor der Entscheidung darüber, ob die Prüfung 
bestanden ist, wird das Urteil über jedes Fach, in dem 
der Schüler geprüft worden ist, in eines der sechs 
Prädikate zusammengefaßt (s. § 16, 1). 

(3) Zugrunde zu legen sind bei dieser Feststellung des 
Gesamturteils die Klassenleistungen (Vorzeugnis § 11, 
2), die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung (§ 16) und 
die Leistungen in der mündlichen Prüfung (§ 21). Das 
Gesamturteil darf nicht errechnet, sondern muß in 
freier Würdigung der verschiedenen Gesichtspunkte, je 
nach der Lage des besonderen Falles, gefunden werden. 
Ergeben sich in einem Fach große Abweichungen zwi­
schen dem Vorzeugnis und der Beurteilung in der 
mündlichen Prüfung, so ist die mündliche Prüfung ent­
scheidend. Für die Gesamtbeurteilung der Leibes­
übungen sind die in § 6, 7 festgelegten Gesichtspunkte 
maßgebend. 

(') Die Prüfung ist als bestanden zu erachten, wenn 
das Gesamturteil in allen wissenschaftlichen Fächern 
mindestens ausreichend lautet. Dabei sind die am 
Schluß der Unterprima aufgegebenen Fächer mit zur 
Bewertung heranzuziehen. Eine Abweichung hiervon 
mit Rücksicht auf den vom Prüfling gewählten Beruf 
ist unzulässig. Ob und inwieweit im Hinblick auf die 
Gesamtreife und die Persönlichkeit des Prüflings über 
unzureichende wissenschaftliche Leistungen bei Aus­
gleich in anderen Fächern hinweggesehen werden kann, 
muß entsprechend den Versetzungsbestimmungen für 
die Oberstufe im Einzelfall entschieden werden. Erhält 
der Prüfling jedoch im Deutschen nicht mindestens die 
Endzensur „ausreichend", kann er die Prill'ung nicht 
bestehen. 

(5) Über die Zuerkennung der Reife beschließt der 
Prüfungsausschuß (s. § 4, 4). Bei einem Einspruch des 
Prüfungsleiters sind die Prüfungsakten dem Kultus­
ministerium einzureichen. 

(6) '!'ritt der Prüfling nach Beginn der schriftlichen 
Prüfung zurück, ohne durch Krankheit oder andere 
nicht mit der Prüfung zusammenhängende Umstände 
genügend entschuldigt zu sein, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. 

(7) Für die Schüler, die die Reifeprüfung nicht be­
stehen, ist in den Prüfungsverhandlungen ein Schluß­
zeugnis in allen Fächern festzulegen. 

(8) Nachdem die Beratung abgeschlossen und die all­
gemeine Niederschrift von allen Mitgliedern des Prü­
fungsausschusses unterzeichnet ist, teilt der Prüfungs­
leiter den Prüflingen das Ergebnis mit. Vor Abschluß 
der Beratungen darf den Prüflingen weder das Gesamt­
ergebnis noch ein Teilergebnis der Prüfung mitgeteilt 
werden. 

§ 23 

Übersicht 
Über sämtliche Vorgänge der Vor- und der Haupt­

prüfung sind folgende Niederschriften anzufertigen: 
1. Niederschrift über die schriftliche und mündliche 

Vorprüfung in Anlehnung an die Form der Nieder­
schrift über die Hauptprill'ung, 

2. Niederschrift über die im Anschluß an die Prill'ung 
in den Leibesübungen stattfindenden Beratungen 
(§ 6), 

3. Niederschrift über die nach § 10 abzuhaltende Zu­
lassungskonferenz in der in § 10, 3 angegebenen 
Form. Als Beilagen gehören dazu die Meldungen zur 
Prüfung (§ 8, 2) und das dem Kultusministerium, 
Abteilung für höhere Schulen, eingereichte Ver­
zeichnis der Oberprimaner(§ 11, 1 und 2), 

4. Niederschrift über die schriftliche Hauptprüfung 
(§ 15, 11), 

5. Niederschrift über die Vorbereitung der mündlichen 
Hauptprüfung entsprechend § 18, 1 (2. Priifungs­
konferenz), 

6. Niederschrift über die mündliche Hauptprüfung, 
7. Niederschrift über die Schlußberatung (§ 22); als 

Beilage gehört dazu die Zusammenstellung der 
Urteile über die verschiedenen Prüfungsleistungen 
(§ 21). . 

§ 24 

Reifezeugnis 
(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält das Zeugnis 

der Reife nach dem Muster (Anlage A und B). ' 
(2) In das Zeugnis sind zunächst die nach § 22, 2 fest- · :"! 

gestellten Gesamturteile aufzunehmen. Die Leistungs- q_ .lJ 
noten der bei Eintritt in die letzte oder vorletzte Klasse 
abgeschlossenen Fächer werden durch eine entspre-
chende Fußnote gekennzeichnet. Im Lateinischen ist je 
nacl'1 Lage des Falles zu vermerken „Großes Latinum", 
,,Kleines Latinum".*) 

Außerdem können im Zeugnis besondere Fähigkeiten 
und Leistungen vermerkt werden, die der Schüler im 
gesamten Unterricht oder in der Prüfung aufzuweisen 
hatte. Es steht frei, seine allgemeine geistige Reife an­
zuerkennen oder wertvolle Veranlagungen, wie logi­
sches Urteil, kü.'1stlerische Begabung und künstlerisches 
Urteil, Beobachtungsgabe, Ausdrucksfähigkeit, Umfang 
und Stärke des Gedächtnisses oder auch Beteiligung am 
Unterricht, Arbeitsweise, körperliche Leistungsfähigkeit, 
Handgeschick und dergl., zu nennen. Auch Neigung für 
einzelne Gebiete und hervorragende Erfolge in einem 
einzelnen Fach oder einer ganzen Fächergruppe können 
besonders festgehalten werden. Die Beurteilung einer 
Jahresarbeit ist einzutragen, wenn sie als besondere 
Prüfungsleistung anerkannt worden ist (siehe § 10, 4). 

Schließlich ist die Feststel,lung aufzunehmen, daß der 
Prüfling die Reifeprüfung bestanden hat. 

*) Die Reifeprüflinge erwerben: 

a) auf dem A 1 t s p r a c h 1 i c h e n Gy m n a s i um : 
das Große Latinum, auch bei nicht ausreichen­
den Leistungen ; 

b) auf dem N e u s p r a c h 1 i c h e n Gy m n a s i um : 
1. wenn sie am Lateinunterri.cht von IV - OI f 

einschließlich teilgenommen haben, das Große 
Latinum, auch bei nicht ausreichenden Lei­
stungen; 

2. wenn sie am Lateinunterricht von 0111 - 01 
einschließlich teilgenommen haben, das Große 
Latinum, aber nur bei ausreichenden Leistun­
gen; sonst das Kleine Latinum; 

c) auf dem M a t h e m a t i s c h - N a tu r w i s s e n -
schaftlichen G ymnasi um : 
1. wenn sie am Lateinunterricht von IV bis zum 

planmäßigen Abschluß des Unterrichts In UI 
teilgenommen haben, das G r o ß e Latinum, 
aber nur bei ausreichenden Leistungen, sonst 
das Kleine Latinum; 

2. wenn sie am Lateinunterricht von 0111 bis Oll 
einschließlich teilgenommen haben, das Kleine 
Latinum, aber nur bei ausreichenden Lei-
stungen. · 

(3) Die Entwürfe der Reifezeugnisse und die Rein­
schriften werden von den Mitgliedern des Prüfungs­
ausschusses und bei nichtstaatlichen Schulen von dem 
Vertreter des Schulträgers unterzeichnet und dann dem 
Prüfungsleiter zur Unterschrift vorgelegt. Die Reife­
zeugnisse erhalten das Siegel der Schule und des Kul­
tusministers. Sie sind daher auch dann dem Kultus­
ministerium mit den Ubersichtslisten einzureichen, 
wenn der Direktor zum Prüfungsleiter bestellt wor­
den ist. 

• • 
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(4) Die Zeugnisse werden den Schülern im Rahmen 
einer Schulfeier ausgehändigt. Den Zeitpunkt der Ent­
lassung bestimmt der Schulleiter. 

(5) Die Prüfungsniederschriften sind, wenn nicht der 
Referent des Kultusministeriums die Prüfung leitet, 
dem Kultusminister, Abteilung höhere Schulen, ein­
zureichen. Sie verbleiben endgültig bei den Akten der 
Schule (siehe auch § 21). 

(O) Den Schülern, die nach nicht bestandener Reife­
prüfung abgehen, wird ein Abgangszeugnis mit den 
in der Prüfung ermittelten Zensuren ausgestellt. 

§ 25 

Wiederholung der Prü fung 
Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie in der 

Regel erst nach einem Jahr wiederholen. Mehr als zwei 
Wiederholungen sind nicht zulässig. 

VI. Di e Fremdenreifeprüfung 
§ 26 

Fremden reife prüiu ng 
(1) Wer das Reifezeugnis erwerben will, ohne Schüler 

einer der im § 3 Abs. 1 genannten Schulen zu sein 
(Schuliremder) kann sich als a. o. Teilnehmer der Reife­
prüfung unterziehen, wenn er seinen Wohnsitz in 
Schleswig-Holstein hat. 

Bewerber, die ihren Wohnsitz in einem anderen deut­
schen Land haben, können zugelassen werden, wenn sie 
mit Genehmigung des Kultusministers des Landes, in 
dem sie ihren Wohnsitz haben, um ihre Zulassung nach­
suchen. 

(2) Schulfremde können die Prüfung nicht früher ab­
legen, als es ihnen bei normalem Besuch eines Gymna­
siums möglich gewesen wäre. • 

(3) Wer als Nichtschüler die Reifeprüfung ablegen 
will, muß ein Gesuch um Zulassung an den Kultus­
minister richten. In diesem Gesuch hat der Bewerber 
einen lückenlosen Lebenslauf zu geben und seinen Bil­
dungsgang eingehend zu schildern, sein Verhältnis zu 
den wichtigsten Bildungsgebieten anzugeben und den 
Umfang seiner Vorbereitung darzulegen mit Angabe 
des in den einzelnen Prüfungsfächern durchgearbeiteten 
Lehrstoffes. Die Stoffe der „Lehrplanrichtlinien für die 
Gymnasien Schleswig-Holsteins", mit denen er sich be­
sonders beschäftigt hat, sind dabei hervorzuheben. 

Weiter muß der Bewerber die Schulart genau be­
zeichnen, deren Lehrplan für die Auswahl der Prü­
fungsgegenstände maßgebend sein soll und sich für 
ein bestimmtes Fach entscheiden, wenn bei der schrift­
lichen Prüfung eine Wahl (vgl. § 12) zugelassen ist. 
Schließlich hat er zu erklären, ob und gegebenenfalls 
wo er schon früher den Versuch gemacht hat das Reife-
zeugnis zu erwerben. ' 

Wünscht der Prüfling, daß bei der Prüfung Fran­
zösisch oder Englisch durch eine andere neuere Sprache 
ersetzt wird, so ist ein entsprechender Antrag an das 
Kultusministerium zu stellen. Wird dem Antrag statt­
gegeben, so sind bei der Prüfung in der Ersatzsprache 
Forderungen zu stellen, wie sie sonst bei der Prüfung 
in der lehrplanmäßig vorgesehenen Sprache gestellt 
werden. 

Gegenstände der schriftlichen Prüfung sind dieselben 
wie in der Vor- und der Hauptprüfung an den Gym­
nasien des Landes (vgl. § 5, 1 und § 12, 1-3). 

Die mündliche Prüfung umfaßt bei allen Prüflingen 
Deutsch, Geschichte einschließlich Gegenwartskunde, 
Erdkunde, zwei Fremdsprachen, Mathematik, Chemie, 
Physik, Biologie. In anderen Fächern (z. B. Religion, 
Philosophie, Kunsterziehung, Musik) darf nur geprüft 
werden, wenn der Prüfling das bei seiner Meldung aus­
drücklich beantragt hat. 

Sowohl bei der schriftlichen wie bei der mündlichen 
Prüfung ist von den in der Meldungl der Prüflinge näher 
bezeichneten Stoffen (vgl. unter 1) auszugehen, so weit 
sie nach den „Richtlinien für die Lehrpläne der Gym­
nasien in Schleswig-Holstein" als eine geeignete Grund­
lage für die Prüfung angesehen werden können. 

Die Anforderungen in den Prüfungsfächern sind 
denen der einzelnen Schulformen nach den Richtlinien 
an~ugleichen (s. § 20). 

Der Maßstab für die Zuerkennung des Reifezeugnisses 
ist derselbe wie bei der Reifeprüfung an den Gymna­
sien. 

(S) Für die Reifezeugnisse der Nichtschüler sind die 
Vorschriften in Anlage C maßgebend. Besondere Lei- ~ 
stungen sollen auch in diesen Zeugnissen besonders ~ 0 
hervorgehoben werden (vgl.§ 24, 2). " 

§ 27 

Gebühren 
Für die Fremdenreifeprüfung ist eine Gebühr von 

50,- DM bei der Meldung zu entrichten. 

1. 1. Februar: 

VII. V e r s c h i e d e n e s 

§ 28 

Terminkalender 
I. V o r p r ü f ung 

Einreichen der Aufgabenvorschläge (s. § 5, 3) 
2. 5. März: 

Einreichen der schriftlichen Arbeiten mit Unterlagen 
(s. § 5, 5) 

II. H a u p t p r ü f u n g 

1. 15. November: 
Dem Gesuch sind beizufügen: 1. ein amtlicher Per­

sonalausweis mit Lichtbild, 2. ein polizeiliches Füh­
rungszeugnis, 3. die letzten Schul- und Privatzeugnisse 2· 
über den empfangenen Unterricht. 

Meldung der Schüler an die Schule (s. § 8) 

Zwischen 1. und 10. Dezember: 
Z u 1 a s s u n g s k o n f e r e n z (s. § 10) 
12. Dezember: (4) Maßgebend für die Zulassung zur Reifeprüfung 3. 

als Nichtschüler ist der Nachweis, daß der Bewerber 
seine Vorbereitung auf die Reifeprüfung tatsächlich so 
weit abgeschlossen hat, daß ein Bestehen der Prüfung 
wahrscheinlich ist. 4. 

(5) Wer die Reifeprüfung nicht bestanden hat, kann 

Einreichen der MeJdungen mit Unterlagen (s. § 11) 

Einreichen der Aufgabenvorschläge (s. § 14, 1-3) 
Erste Januarhälfte: 
Schriftliche Reifeprüfung 
Nach Umlauf der schriftlichen Arbeiten und vor 
Übersendung der Arbeiten: 
Reife prüf u n g s k o n f e r e n z (s. § 18, 1) 

zu einer Wiederholung der Prüfung als Nichtschüler 5. 
nach einem halben Jahre zugelassen werden, wenn der 
Prüfungsausschuß keinen anderen Zeitpunkt bestimmt 
hat. 6. 1. Februar: 

(6) Wenn die von dem Bewerber verlangten Nachweise 
als erbracht angesehen werden, überweist ihn das Kul­
tusministerium einem von ihm eingerichteten und unter 
seiner unmittelbaren Leitung stehenden ständigen Aus­
schuß für die Reifeprüfung von Nichtschülern. 

(i) Für die Prüfung gelten sinngemäß die Para­
graphen 12-24 mit folgenden besonderen Bestim­
mungen: 

Einreichend. Prüfungsarbeiten mit Anlagen (s. § 18, 2) 
7. Im Laufe des Februar oder März: 

Mündliche Reifeprüfung 

III. L e i b e s ü b u n g e n 
1. Sommer: 

Schwimmprüfung (s. § 6, 3) 
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2. September: 
Leichtathletik, Spiel (s. § 6, 3) 

3. 15. Dezember: 
Einreichen der Vorschläge für die Turnprüfung 
(s. § 14, 3 und 6, 5) 

4. Zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung: 
Geräteturnen 

§ 29 

Inkrafttreten 
der Reifeprüfungsordnun g 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. *) 

I. Pflichtfächer 
10. 
11. **) 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

II. Wahlfächer 
oder freie Arbei tsgemeins•chaften 

Diese Ordnung tritt am 10. Dezember 1956 in Kraft. 1. 
2. 

4. 
5. 

(Name der Schule) 
Anlage A 

(staatl. Schulen) 

Zeugnis der R eife 
Herr/Fräulein .......................................................... ............. ............................. . 
geboren ~ ................ .................. ....... 19 ........ in ........................................ . 

wohnhaft in ..................................................... _ ................................................... .. 
(Wohnort der Erziehungsberechtigten) 

hat unsere Schule vom ................................................ .. bis heute 
besucht. 

Herr/Fräulein ............................................................... ................. ............... . ... . 
hat die Reifeprüfung bestanden. 
Der Prüfungsauschuß hat ihm/ihr auf Grund der 
Jahresleistungen und nach dem Ergebnis der Prüfung 
das 

Zeugnis der R eife 
zuerkannt und damit die Befähigung zum Studium c:n 
einer Hochschule des Bundesgebietes zugesprochen. 
Dieses Zeugnis schließt das Zeugnis des Großen (Klei­
nen) Latinums e'in. 

....................... ........................ , den ..... . ............... 19 ....... . 
(Schulort) 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses: 
(Siegel) 

Der Leiter der Schule: 
(Siegel) 

Die übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses: 

Anmerkung: 
Der Prüfung lag die Ordnung vom ........................... ....... 19 ...... . 
(Amtsblatt des ................. .................................. 19 ........ Seite ................ ) 
zugrunde. 

(Name der Schule) 
Anlage B 

(nichtstaatl. Schulen) 

Zeugnis der Rei fe 
Herr (Fräulein) .............................................................................................. . 
geboren am ................................... .... 19 ........ in ............................ .......... . 

wohnhaft in ........................................................................................................... .. 
(Wohnort der Erziehungsberechtigten) 

hat unsere Schule vom ...................................................... bis heute 
besucht. 

Leistungen 
Die Leistungen in den einzelnen Fächern sind wie 
folgt beurteilt worden (Stufen: sehr gut, gut, befrie­
digend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend) : 

3. 6. 

B emerk ungen : 
*) Leistungsnote beim Eintritt in die letzte Klasse. 

0 ) Leistungsnote beim Eintritt in die vorletzte Klasse. 
Herr (Fräulein) .... .............................................................................................. . 
hat die Reifeprüfung bestanden. 
Der Prüfungsausschuß hat ihm (ihr) auf Grund der 
Jahresleistungen und nach dem Ergebnis der Prüfung 
das 

Zeugnis der R eife 
zuerkannt und damit die Befähigung zum Studium an 
einer Hochschule des Bundesgebietes zugesprochen. 
Dieses Zeugnis schließt das Zeugnis des Großen (Klei­
nen) Latinums ein. 
............................................... , den ............................................. 19 ....... . 

(Schulort) 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses: 
(Siegel) 

Der Vertreter des Schulträgers: 
(Siegel) 

Der Leiter der Schule: 
(Siegel) 

Die übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses: 

Anmerkung: 
Der Prüfung lag die Ordnung vom ........................... ........ 19 ....... . 
(Amtsblatt des .................................................... 19 ........ Seite ................ ) 
zugrunde. 

Anlage C 
(für Fremdenreifeprüfung) 

Zeugnis der Reife 
Herr/Frau/Fräulein .......................................................................................... .. 
geb. den ....................................................... zu ....................................................... . 
wurde durch Verfügung des Herrn Kultusministers des 
Landes Schleswig-Holstein zu Kiel vom ...................................... . 
zur Prüfung als Nichtschüler(in) zugelassen und dem 
unterzeichneten Prüfungsausschuß an der ............................... . 
...................................... Schule zu Kiel zur Prüfung nach dem 
Lehrp}an der Gymnasien für Schleswig-Holstein über­
wiesen. 
Pr ä d i k a t e : sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, 

mangelhaft, ungenügend. 
Deutsch: Mathematik: 
Geschichte: Physik: 
Erdkunde: Chemie: 
Englisch: Biologie: 
Französisch: 
Lateinisch: 

• • • 
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Er - Sie - hat die Prüfung bestanden. 1 L e i s t u n g e n 
Der unterzeichnete Prüfungsausschuß hat ihm - ihr - 1 Die Leistungen in den einzelnen Fächern sind w le 
demnach das Z . d R . f folgt beurteilt worden: (Stufen: sehr gut, gut, befrie-

e u g n 1 s e r e 1 e digend ausreichend mangelhaft ung-enügend) 
zuerkannt und damit die Befähigung zum Studium an ' ' . .. ' 
einer Hochschule des Bundesgebietes zugesprochen. I. Pf l 1 c h t fach e r 

Kiel, den ....................................... ....................................... . 
Der Prüfungsausschuß : 

(Siegel 
des staatl. Kommissars) 

(Siegel der Schule) 

Vorsitzender -
Ministerialrat 

Oberstudiendirektor 
als Anstaltsleiter 

Studienrat 

Studienrat 

1. 10. 
2. li. **) 
3. 12. 
4. 13. 
5. 14. 
6. 15. 
7. 16. 
8. 17. 
9. ~ 18. 

II. W a hlfä c her 
oder freie Arb e itsgemeinsch a f te n 

1. 4. 
2. ~ 
3. 6. 

St1.,1dienrat 

Studienrat 

Studienrat 
1 

Bemerkung e n : 
............................................................... *) Leistungsnote beim Eintritit in die letzte Klasse . 

Studienrat **) Leistungsnote beim Eintritt in die vorletzte Klasse. 

5. Der Minister für Arbeit, Sozi~iles und Vertriebene 
Zinszuschüsse aus Bundeshaushaltsmitteln zur Ver­
billigung der nachstelligen Finanzierung gewerb­
licher Räume des Mittelstandes bei Baumaßnahmen 
des sozialen Wohnungsbaues; hier: Richtlinien des 
Bundes für die Gewährung von Zinszuschüssen. 

Erlaß des Ministers für Arbeit, Soziales und Vertriebene 
vom 17. November 1956 - IX/ 37.21-750/ 10/ 56 - . 

Von den im Bundesh'aushaJtsplan 1955 K,apitel 2501 
Titel 603 für <lie Gewährung von Zuschüssen zur 
Verbilligung der n a c h s t e 11 ·i g e n Finanzierung 
gewerblicher Räume des Mittelstandes bereit­
gestellten Mitteln hat der Bundesminister für 
Wohnungsbaiu ziunächst 2 M:iillionen DM auf d!ie 
Länder ,verteilt. Davon ist für Schleswig-Holstein 
etin Anteil von 5,13 °/o = 102 600,- DM vorgesehen . 

wig-Holstein - K örperschaft des öffentl,i,chen 
Rechts - , Kiel, Fl-eethörn 29 bis 31. Ihr ist der vor­
geprüfte Antrag aui Gewährung -eines Zinszuschus­
ses nach den Bundesrichtlinien vom 30. November 
1955 zusammen mit dem entsprechenden Antrag auf 
Gewährung eines Landesdarlehens nach den Förde­
rrungsbes1limmungen oder mit dem Antrag auf 
Üibernahme einer Bürgschaft e n t s c h e i d u n g s -
r e i f vorzulegen. 

Dem Ant ra,g auf Gewährung eines Zinszuschusses 
n,ach den Bundesrich1tlinien vom 30. November 1955 
sind folgende Unterlagen (z iu sät z 1 i eh zu d en 
2lUm Darlehensantrag bzw. zum Antra-g auf Über­
nahme einer Bürgsch~ft •geforderten) beiiwfügen: 

Diese Mittel stehen kassenmäßig bereits für den 
• ~:/ in den anliegenden Richtlinien des Bundesministers 
~ für Wohnungsbau vom 30. November 1955 vor­

gesehenen Zweck zour Verfügung. Es kiann daher ab 
sofort nach diesen Richtlinien verfahren werden. 

(1) SteUungn1ahm·en der zuständigen Berufs­
.organisatfonen (Industrie- <Und Handelskammer, 
Handwerkskammer, Ärztekammer usw.) zu folgen­
den Fragen: 

Da die Zinsziuschüsse nur für die in Verbindung 
mit Baumaßnahmen des sozialen Wohn'tlilgsbaues 
zu schaffenden gewerblichen u . ä. Räume gewährt 
werden, bitte ich, die Anträge in Anlehnung an das 
in den landesrechtlichen Förderungsbestimmungen 
geregelte Verfahren in den Kreiisen von der Kreis­
verwaltung - Bauamt - in den kreisfreien Städ­
ten von der Stadtverwaltung - Bauamt - (in Kiel 
und Neumünster Abt. Baufinanzier-ung) 2lUsammen 
mit dem Antrag auf Gewährung eines Lantdes­
dax,lehens oder mit dem Antrag auf Übernahme 
einer Bürgschaft nach den Richtlinien vom 17. Juli 
1953 (Amtsbl. Schl.-H. S. 382) für den Wohnungsbau 
entgegenzunehmen und vorzuprüfen. Die Einschal­
tung ander er Stellen (Amt für Vertriebene, Wirt­
schaftsamt usw.) ist zweckmäßig. 

a) Ist der Inhaber des künftigen Geschäftsbetriebes 
zu dessen ordnungsgemäßer Führung in der Lage? 
(II 1 b der Rich tl.). 

b) K ann dem Bauherrn nach seinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen zougemutet werden, die gesamten 
Kiapitalkosten für di-e zu errichtenden Gewerbe­
räume zu übernehmen? (II 1 e der Richtl.). 

c) •Entsprechen die 2lU schaffenden Gewerberäume 
nach Größe und Ausstattung denen eines mittel­
ständischen Betriebes? Sollen sie n i c h t als 
F.hliaile oder Zweigbetrieb genutzt werden? 
(II ·2 c der Richtl.) . 

d) Wird der Betrieb geeignet sein, dem Inhaber eine 
dauerhafte Existenz zu sichern? (II 2 d der Richtl.). 
(2) Eine Erklärung des Bauherrn, daß für die 

Fü.nianzierung der Gewerberäume ein Zinszuschuß 
a'US ,anderen öffentlichen Mitteln nicht in Anspruch 
genommen wird. (II 1 c der Richtl.). 

Bewilligungsstelle ist die Landestreuhandstelle (3) Eine Erklärung der Kr,eis- (Stadt-) v,erwalhmg, 
für Wohnun,gs- und Kleinsiedlungswesen in Schles- daß die Belastungen für die Gewerberäume ohne 
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den Zinszuschuß höher sind als die ortsübliche 
Miete. (II 3 d der Richtl.). 

(4) Eine ,getrennte Wirtschaftlichkeitsbereclmung 
nur für den ,auf den Gewerberaum entfallenden 
Teil des Bauvorhabens (Wirtschaft5einheit) gemäß 
§ 3 (5) der BeziechnungsveroronUI1Jg vom 20. Novem­
ber 1950 {Bundesgesetzbl. I S. 753). Aus dieser Wirt­
schafhlichkeitsberechnung sollen die anteiligen 
Werte aus der Wirtschaftseinheit, nämlich 

,a) die •antefügen Herstel1ungskooten, 

b) der Teilfinanzierungsplan, 

c) die anteiligen AufwendUil!gen und Erträge 

f ü r d e n Ge w e r b e r a u m ersichtlich sei,n. 

Anträgen auf Weiterbewilli!gung von Zinszu­
schüssen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes 
ist ein Einkommensnachwei:s beizufügen (III 2 
A:bs. 3 und 4 der Richtl.). 

Der Zinsz-uschuß nach II 5 der Richtlinien ist für 
jeweils drei Jahre .gleichbleibend nach dem bei der 
Bewilligung oder Wiede11bewi1Hgung bestehenden 
Darlehen z,u berechnen. 

Die Bewilligungs.stelle erhebt je Bewilligung 
(Weiterbewilligung) einen einmaligen Bearbeitungs­
und Verwaltungskostenbeitrag in Höhe v·on ¼ 0/o 
des zinsverbilligten Darlehens, mindestens jedoch 
20,- DM im Ein.zeliall, und behält ihn vom ersten 
Halbj ahreszuschuß ein. 

Der Bundesminister für Wohnungsbau hat im 
Einvernehmen mit den Bundesministern für Wirt­
schaft rund für Finanzen den verbilligungsfähigen 
Höchstzinssatz nach II 3 b der Richtlinien bis auf 
weiteres ,auf einen Nomina!lzins.satz von 80/o mit der 
Maßgabe :festgesetzt, daß die sonstigen Kondlitionen 
der nachstelligen Kredite bei .A!bschluß des Kredit­
vertraiges markt übQich sein müssen. Ebenso wie der 
Bundesminister für Wohnungsbau und der Bund~ 
rechmmgshof haiben der Mi.niS'ter für Arbeit, So­
z.iales und Vertn1ebene des Landes Schleswig­
Holstein und der Landesrechnungshof Schleswig­
Holstein das Recht, die Verwendung der Mittel zu 
prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 

Die Zuteilung weiterer Bundesmittel für den in 
den Richtlinien bestimmten Zweck ist im wesent­
Lichen von der Inanspruchnahme der jetzt bereit­
geste11ten Mittel abhä.ngiiJg. Um die Maßnahme als­
bald in Gang zu bringen, erscheint es geboten, 
Interessenten aius den Kreisen des Mittelstandes 
beschlleunigt 7JU unterrichten. 

Amtsbl. Schl.-H. 1956 S. 501 

Anlage 

Richtlinien 
für Zuschüsse aus Bundeshaushaltsmitteln 

zur Verbilligung der nachstelligen Finanzierung 
gewerblicher Räume des Mittelstandes bei Bau­

maßnahmen des sozialen Wohnungsbaues 
{Rechnungsjahr 1955, Einzelplan 25, Kap. 01, Tit. 603) . 

I. Verwendungszweck: 

Bei Baumaßnahmen des sozialen Wohnungsbaues sind 
auch gewerbMchen oder beruflichen Zwecken dienende 
Geschäfts- bzw. Praxisräume für selbständige mittel­
ständische Betriebe des Handwerks, des Handels, des 
sonstigen Gewerbes und für freie Berufe zu errichten, 
um die Bevölkerung - namentlich in neuen Wohnsied-

Jungen - ausreichend zu versorgen und um der volks­
wirtschaftlichen Bedeutung des gewerblichen Mittel­
standes Rechnung zu tragen. 

Inhaber selbständiger mittelständischer Betriebe und 
Angehörige freier Berufe können dabei in der Weise 
gefördert werden, daß die Finanzierung ihrer innerhalb 
eines sozialen Wohnungsbauvorhabens zu errichtenden 
Geschäfts- bzw. Praxisräume durch Zinszuschüsse aus 
Bundeshaushaltsmitteln für marktgerecht angebotene, 
längerfristige nachstellige private Kreditmittel verbilligt 
wird. 

II. V o r a u s s e t z u n g e n , 
Art und Umfang der Förderung 

(1) a) Der Inhaber der künftigen Ge­
s c h ä f t s r ä um e muß Bauherr der Ge­
schäftsräume und der Wohnungen sein und in 
den Geschäftsräumen seinen Betrieb errichten. 
Einem Bauherrn steht gleich, wer 
aa) über ein mit neuerrichteten Wohnungen 

und Geschäftsräumen bebautes Grundstück 
oder 

bb) über Eigentumsrechte nach dem Wohnungs­
eigentumsgesetz vom 15. März 1951 (Bun­
desgesetzbl. I S. 175) an neuerrichteten Ge­
schäftsräumen und einer neuerrichteten 
Wohnung innerhalb von sechs Monaten 
nach Bezugsfertigkeit der Räume einen 
gerichtlich oder notariell beurkundeten 
Kaufvertrag abschließt, auf Grund dessen 
die Übertragung von Eigentum innerhalb 
einer Frist von längstens drei Jahren ver­
langt werden kann. 

b) Der Inhaber des künftigen Geschäftsbetriebes 
muß zu dessen ordnungsmäßiger Führung in 
der Lage sein. 

c) Ein Zinszuschuß darf nicht gewährt werden, 
wenn dem Bauherrn nach seinen wirtschaft­
lichen Verhältnissen zugemutet werden kann, 
die gesamten Kapitalkosten zu übernehmen, 
oder wenn ihm bereits aus anderen öffentlichen 
Mitteln ein Zinszuschuß bewilligt worden ist. 

(2) a) D i e G e s c h ä f t s r ä u m e u n d d i e W o h -
nun gen sollen auf demselben Baugrundstück 
errichtet werden; wenn nach der Planung des 
Bauvorhabens Geschäftsräume und Wohnungen 
getrennt zu errichten sind, genügt örtlicher 
Zusammenhang. 

b) Das Bauvorhaben muß - abgesehen von den 
mitzuschaffenden Geschäftsräumen - ein sol­
ches des sozialen Wohnungsbaues im Sinne von 
§ 1 des Ersten Wohnungsbaugesetzes in der 
Fassung vom 25. August 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1037) sein. 

c) Die mit den Wohnungen zu errichtenden Ge­
schäftsräume müssen nach Größe und Ausstat­
tung denen eines mittelständischen Betriebes 
entsprechen. Filialen oder zweite Geschäfts­
betriebe sind von einer Förderung ausge­
schlossen. 

d) Der Geschäftsbetrieb soll geeignet sein, seinem 
künftigen Inhaber nach Geschäftszweig, Lage 
und voraussichtlicher Entwicklung eine dauer­
hafte wirtschaftliche Existenz zu sichern. 

e) Die Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens muß 
gesichert sein. 

f) Die bautechnischen Bestimmungen der Richt­
linien für den Einsatz der Bundesmittel für 
den sozialen Wohnungsbau müssen in der je­
weils geltenden Fassung auch für die Geschäfts­
räume angewendet werden. 

Zu den Voraussetzungen nach den Ziffern 1 b, 1 c 
1. Halbsatz, 2 c und 2 d sind die zuständigen Berufs­
organisationen {Industrie- und Handelskammer, Hand­
werkskammer, Ärztekammer usw.) zu hören. 

• • • 
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(3) Zins zus c h ü s s e dürfen nur für nachstellige 
Darlehen gewährt werden, die 

a) von Privaten, Kreditinstituten und sonstigen Kapital­
sammelstellen nach dem 1. Dezember 1955 verbind­
lich zugesagt werden; 

b) den Kreditnehmer unter Berücksichtigung aller 
Nebenkosten einschließlich eines etwaigen Aus­
zahlungsdisagios ohne den Zuschuß zinsmäßig nicht 
über die marktübliche Höhe hinaus belasten. Ver­
billigt werden nur nachstellige Kredite, deren 
Nominalzinssatz und sonstige Konditionen bei Ab­
schluß des Kreditvertrages marktüblich sind. Der 
Bundesminister für Wohnungsbau bestimmt im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirt­
schaft und Bundesminister der Finanzen den ver­
billigungsfähigen Höchsttinssatz; 

c) einer erststelligen Hypothek üblicher Höhe folgen, 

d) Zinszuschüsse dürfen ferner nur gewährt werden, 
wenn und soweit die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
ergibt, daß die Belastung der Geschäftsräume die 
ortsüblich.e Miete für vergleichbare Geschäftsräume 
überschreitet. 

(4) D a s n a c h s t e 11 i g e D a r 1 eh e n darf, soweit 
es zinsverbilligt wird, zwei Drittel der Gesamtkosten 
der Geschäftsrä ume sowie 20 000 DM insgesamt nicht 
überschreiten . 

(5) D er Z ins wird jährlich um höchstens 2 v. H. 
des zuschußfähigen Darlehens verbilligt. 

III. V e r f a h r e n 
(1) Der Antrag ist an die vom Lande bestimmte Stelle 

zu richten. Beizufügen ist eine nach § 4 der Berech­
nungsverordnung vom 20. l'{ovember 1950 (Bundes­
gesetzbl. I S. 753) ,gegliederte Wirtschaftlichkeitsberech­
nung über das Gesamtbauvorhaben. Für die Geschäfts­
räume ist eine gesonderte Wirtschaftlichkeitsberech­
nung gemäß § 3 Abs. 5 der Berechnungsverordnung 
aufzustellen, nach der der Zinszuschuß bemessen wird. 

(2) Die Bewilligungsstelle erteilt dem Darlehens­
nehmer auf Antrag für jeweils drei Jahre einen Be­
willigungsbescheid über Höhe, Dauer und Bedingungen 
des Zinszusdlusses. Der Zuschuß wird halbjährlich 
nachträglich an den Darlehensgeber gezahlt. 

Wird der Zuschuß wiederholt bewilligt, darf die 
Gesamtlaufzeit 10 Jahre nicht überschreiten. 

Land: . ... 

Bei wiederholter Bewilligung eines Zinszuschusses 
darf das Jahreseinkommen des Geschäftsinhabers im 
Sinne des Einkommensteuergesetzes 9000,- DM nicht 
übersteigen. Zu dem Jahreseinkommen des Geschäfts­
inhabers ist das einkommensteuerpflichtige Jahresein­
kommen seines nicht dauernd getrennt lebenden Ehe­
gatten und seiner K.inder, für die ihm Steuerermäßi­
gung zusteht, hinzuzurechnen. 

Der Betrag von 9000,- DM erhöht sich für jede die­
ser Personen sowie für sonstige zu seinem Haushalt 
gehörende und von ihm wegen Bedürftigkeit über­
wiegend unterhaltene Angehörige (§ 10 des Steuer­
anpassungsgesetzes) um 840,- DM. 

IV. Ab r u f v er f a h r e n 
und Verwendungsnachweis 

(1) Die Bewirtschaftung der Bundeshaushaltsmittel, 
die Regelung der Geldversox,gung {Betriebsmittel), die 
Zahlung und die Rechnungslegung obliegt - vorbehalt­
lich der sich aus der Art der Verteilung ergebenden 
Besonderheiten - den Ländern gemäß dem Rund­
schreiben des Bundesministers der Finanzen betr. Be­
reitstellung von Bundeshaushaltsmitteln für den so­
zialen Wohnungsbau vom 13. Juni 1955 (II A/ 6 -
Wo 0170-1/55). 

(2) Die Länder teilen dem Bundesminister für Woh­
nungsbau jeweils spätestens einen Monat nach Abschluß 
eines Quartals, erstmalig nach dem vierten Quartal des 
Rechnungsjahres 1955, die Höhe der im abgelaufenen 
Quartal bewilligten und der in diesem Zeitraum aus­
gezahlten Zinszuschüsse nach beiliegendem Formblatt I 
mit. 

Zwei Monate nach Abschluß des Rechnungsjahres 
übersenden die Länder dem Bundesminister für Woh­
nungsbau Nachweisungen über die Verwendung der 
Mittel im abgelaufenen Rechnungsjahr nach dem bei­
liegenden Formblatt II. 

(3) Der Bundesminister für Wohnungsbau ist berech­
tigt, die Verwendung der Mittel selbst zu prüfen oder 
durch einen Beauftragten prüfen zu lassen. Die gleichen 
Rechte stehen dem Bundesrechnungshof zu. Die Länder 
sind verpflichtet, bei der Weitergabe der Mittel diese 
Rechte des Bundesministers für Wohnungsbau und des 
Bundesrechnungshofes auch gegenüber den Darlehens­
nehmern und den Darlehensgebern auszubedingen. 

Bad Godesberg, den 30. November 1955 

Dr. Pr e u s k er 

Formblatt I 

Nachweisung 
über die im.. .Quartal des Rechnungsjahres .. 

bewilligten und ausgezahlten Z in szuschüss e 
a u s E i n z e l p 1 a n 2 5 , K a p. o 1 , T i t. 6 o 3 

Sc h 1 ü s selbe trag : . . . . . . . . . . . . . DM (Bundeshaushalt 1955) 

Restbetrag 1) zu Beginn des Quarta 1 s . DM 

Bis zum Beginn des Quartals erstmalig bewilligte Zusschüsse {Jahresbetrag) insgesamt 
Im Quartal erstmals bewilligte Zuschüsse (Jahresbetrag) 

Bis zum Beginn des Quartals ausgezahlt 
Im Quartal ausgezahlt 

zusammen: 

zusammen: 

1) Anm,: Schlüsselbetrag abzüglich der erteilten erstmaligen Bewilligungen. 

DM 
DM 

DM 

DM 
DM 

DM 
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Land: ............. . Formblatt II 

' 
Nachweisung 

ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e r M i t t e 1 a u s E i n z e 1 p 1 a n 2 5 , K a p. O 1 , T i t. 6 o 3 
f ü r d a s R e c h n u n g s j a h r 195 ..... . 

Schlüsselbetrag: . . . . . . . . DM (Bundeshaushalt 1955) 

R e s t b et r a g 1) z u B e g i n n d es R e c h n u n g s j a h r e s . DM 

insgesamt 
davon an: 

Handel I Handwerk I Gewer,be I freie Berufe 

1. Anzahl der Zuschüsse 
!l) erstmals bewilligte 
b) weiter bewilligte 
c) in den Vorjahren bewilligte (noch abzuwickelnde) 

-
2. Gesamtbetrag der bewilligten Zuschüsse 

(Jahresbetrag) 
a) erstmals bewilligte 
b) weiter bewilligte .. . 

3. Ausgezahlt im lfd. Rechnungsjahr in DM 
Rechnungsjahr 

195 .... 195.... 1 195 .... 195 .... 

4. Voraussichtlich fällig werdende Zuschußbeträge 
in DM 

t) Anm.: Aus den Haushaltsmitteln des vergangenen Rechnungsjahres nicht in Anspruch genommener Betrag. 

5. a) Betrag der erstmals bewilligten Zuschüsse (Jah­
resbetrag) . . . . . . . . . . . . . . . in DM 

5. b) 2) Gesamtkosten der geförderten Gewerberäume 
in DM 

5. c) 2) Betrag der bezuschußten nachstelligen Dar­
lehen (vgl. Ziffer 4 der Richtlinien) . . . in DM 

insgesamt Durchschnitt 
je Betrieb 

Die Zuschüsse sind gemäß den „Richtlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . " (GMBl. . . . . . . . . . . ) 

von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bewilligt und ausgezahlt worden. 

2) Anm.: Nur für erstmalige Bewilligungen (Ziff. Sa). 

Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten; 
hier: Bauartanerkennungen. 

Erlaß des Ministers für Arbeit, Soziales und Vertriebene 
vom 20. November 1956 - IX/ 22/I Az. II 28 sp. -. 

Den n achst eh en d ab gedruckten, vom Ausschuß 
>. für b rennbare Flüssigkeiten, beschlossenen Bauart­

an erkennungen vom 4. September 1956 - MV A 
258/56 - bzw. - MV A 311/56 - u nd vom 5. Sep­
tember 1956 - MVA 266/56 - bzw. - MVA 

312/56 - h at der :ßun desminister für Arbeit mit 
Erlaß vom 26. September 1956 - IIId4868/56 - zu­
gestimmt. Die B au artanerkennungen sind im Bun­
desarbeitsblatt - Fachteil Arbeitsschutz - Nr. 10 
S . 220 veröffentlicht und damit rechtskräftig gewor­
den. Die Aufsichtsbehörden werden gebeten, die 
Verwendung dieser Geräte unter B eachtung der 
angegebenen Bedingungen nicht zu beanstanden. 
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Anlage 1 

Ausschuß für brennbare Flüssigkeiten 
Tgb.Nr. MV A 258/ 56 

Hannover, den 4. September 1956 
Leinstraße 29 
Fernruf: 1 65 71 

An die Herren Arbeitsminister (Senatoren) 
der Länder des Bundesgebietes 
durch die Hand des Herrn Bundesministers 
für Arbeit, Bonn 

Betr.: V_erkehr mit brennbaren Flüssigkeiten; 
hier: Gasdichte Peil- und Probeentnahmevor­
richtung Typ „PROTEGO" VP/ G. 

Die Firma Braunschweiger Flammenfilter Leine­
mann & Co., Braunschweig, Frankfurter Straß~ 182, hat 
beantragt, die gasdichte Peil- und Probeentnahmevor­
richtung Typ „PROTEGO" VP/G als Durchschlagsiche­
rung an Tankanlagen im Sinne des Abschnittes II A 
Ziff. 2 g und des Abschnittes II A Ziff. 3 e der Grund­
sätze für die Durchführung de,r Polizeiverordnung über 
den Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten anzuerken­
nen. 

Diesem Antrag wird auf Grund des Prüfberichts der 
Physikalisch - Technischen Bundesanstalt in Braun­
schweig vom 3. Juli 1956 - III B IS - 123 - unter fol­
genden Bedingungen entsprochen: 
1. Bauart, Werkstoffe, Abmessungen sowie Anzahl der 

Schrauben und ihre Sicherung müssen der zu dem 
Prüfbericht der Physikalisch-Technischen Bundes­
anstalt in Braunschweig gehörenden beglaubigten 
Z:i~ung N~. P-5~~0 vom 28. Juni 1956 entsprechen. 
Samthche Teile mussen aus fehlerfreiem Werkstoff 
hergestellt sein; die Schy.reißungen sind sorgfältig 
und fehlerfrei auszuführen und dürfen nicht nach­
bearbeitet werden. 

2. Die gasdichte Peil- und Probeentnahmevorrichtung 
muß auch im übrigen den Angaben der unter 1. an­
gegebenen Zeichnung entsprechen. 

3. Jede einzelne Peil- und Probeentnahmevorrichtung 

Ausschuß für brennbare Flüssigkeiten 
Tgb.Nr. MVA 266/56 

Anlage 3 

Hannover, den 5. September 1956 
Leinstraße 29 
Fernruf: 1 65 71 
(NdS.SozMin.) 

An die Herren Arbeitsminister (Senatoren) 
der Länder des Bundesgebietes 
durch die Hand des Herrn Bundesministers 
für Arbeit, Bonn 

Betr.: Verkehr mit brennbaren Flüssigkei ten; 
hier Detonationssicherungen. 

Die Firma Deggendorfer Werft und Eisenbau GmbH, 
Deggendorf, hat beantragt, die Flüssigkeitsverschlüsse 

DWE 150 
DWE 100 
DWE 80 
DWE 65 
DWE 50 

als Detonationssicherungen an Tankanlagen im Sinne 
des Abschnitts II A Ziff. 2 g und des Abschnitts II A 
Zill. 3 e der Grundsätze für die Durchführung der Poli­
zeiverordnung über den Verkehr mit brennbaren Flüs­
sigkeiten anzuerkennen. 

Diesem Antrag wird auf Grund der Prüfberichte der 
Physikalisch - Technischen Bundesanstalt in Braun­
schweig - PTB Nr. III B IS 118 bis 122 vom 4. Juli 1956 
unter folgenden Bedingungen entsprochen: 
1. Bauart, Werkstoffe, Abmessungen und Passungen 

sowie Anzahl der Schrauben und ihre Sicherung 
müssen den zu den Prüfberichten der Physikalisch­
Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gehö­
renden beglaubigten folgenden Zeichnungen ent­
sprechen: 

ist vom Herstellerwerk einer Stückprüfung zu un­
terziehen und mit dem Firmenzeichen des Herstel­
lers sowie mit der Typenbezeichnung zu versehen. 
Mit dieser Ke.nnz.eichnung übernimmt der Hersteller 2. 
die Gewähr, daß das Gerät der anerkannten Aus­
führung entspricht. 

Verschluß DWE 150 Zeichnung M - 13 930 
Verschluß DWE 100 Zeichnung M - 13 929 
Verschluß DWE 80 Zeichnung M - 13 926 
Verschluß DWE 65 Zeichnung M - 13 917 
Verschluß DWE 50 Zeichnung M - 13 931. 

Sämtliche Teile müssen aus fehlerfreiem Material 
hergestellt sein. 
Die Diffusionsverschlüsse müssen auch im übrigen 
den Apgaben de.r unter 1 genannten Zeichnungen 
entsprechen. 

4. Die Peil- und Probeentnahmevorrichtung ist auf dem 3. Die Schweißungen sind sorgfältig und fehlerfrei 
durchzuführen und dürfen nicht nachbearbeitet wer-Peilrohrstutzen fest zu montieren. Die wechselweise 

Verwendung desselben Gerätes für mehrere Peil­
stutzen ist nur zulässig, wenn das zugt!hörige Peil­
rohr auf Flammendurchschlagsicherheit geprüft und 4· 
zugelassen ist. 

den. 
Jeder einzelne Verschluß ist vom Herstellerwerk 
einer Stückprüfung zu unterziehen und mit dem 
Firmenzeichen des Herstellers sowie mit de,r Typen­
bezeichnung zu versehen. Mit dieser Kennzeichnung 
übernimmt der Hersteller die Gewähr, daß der Ver­
schluß der anerkannten Ausführung entsprichrt. 

Anlage 2 

Ausschuß für brennbare Flüssigkeiten 
Tgb.Nr. MVA 311 /56 

Hannover, den 4. September 1956 
Leinstraße 29 

An die Herren Arbeitsminister (Senatoren) 
der Länder des Bundesgebietes 
durch die Hand des Herrn Bundesministers 
für Arbeit, Bonn 

Betr.: Kleinzapfstelle Typ „Rolli Y /5" und „Rolli Y / 6". 
Die Firma Armaturenfabrik Ernst Horn, Flensburg, 

Munketoft 42, hat beantragt, für die vom Ausschuß für 
brennbare Flüssigkeiten am 5. Dezember 1955 - MV A 
313/55 - vgl. Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz 
1956 Nr. 3 - anerkannten Kleinzapfstellen Typ „Rolli 
Y /5" und Typ „Rolli Y /6" Behälter nach Zeichnung 
W 6194 a vom 7. Juli 1956 verwenden zu dürfen. 

Diesem Antrag wird hierdurch auf Grund de,r Beur­
teilung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in 
Braunschweig vom 15. August 1956 - PTB Nr. III B/ S 
126 - entsprochen. 

5. Der Verschluß DWE 150 ist vom Herstellerwerk mit 
einem Überdruck von 60 kg/cm2 zu prüfen. Bei den 
übrigen obe.ngenannten Verschlüssen beträgt der 
Prüfdruck 50 kg/ cm~. 

6. An die verschiedenen Typen des Flüssigkeitsver­
schlusses dürfen jeweils nur Rohre der folgenden 
Nennweiten angeschlossen werden: 

Verschluß DWE 150 Nennweite bis 150 mm 
Verschluß DWE 100 Nennweite bis 100 mm 
Verschluß DWE 80 Nennweite bis 80 mm 
Verschluß DWE 65 Nennweite bis ti5 mm 
Verschluß DWE 50 Nennweite bis 50 mm. 

7. Die Flüssigkeitsverschlüsse sind innerhalb des Tan­
kes lotrecht einzubauen. 

8. Das Auslaufrohr ist so weit herabzuführen, daß es 
ca. 20 mm über dem Tankboden endet. 

9. Vor Inbetriebnahme der Anlagen ist der Flüssig­
keitsverschluß mit der zu lagernden Flüssigkeit zu 
füllen. Es ist dafür zu sorgen, daß die Sicherung 
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stets gefüllt bleibt. Hierauf ist besonders bei Neu­
anlagen und bei Anlage.n, die während längerer Zeit 
außer Betrieb stehen, zu achten. Bei in Betrieb be­
findlichen Anlagen ist diese Forderung durch das 
Durchströmen von Kraftstoff erfüllt. 

Ausschuß für brennbare Flüssigkeite.n 
Tgb.Nr. MV A 312/ 56 

Anlage 4 

Hannover, den 5. September 1956 
Leinstraße 29 
Fernruf: 1 65 71 
(Nds.SozMin.) 

An die Länder des Bundesgebietes 
zuständige Minister (Senatoren) 
für die Lagerung und Beförderung 
von brennbaren Flüssigkeiten 
und den Herrn Senator für Arbeit in B er 1 in 
d u r c h die Hand des Herrn Bundesministers 
für Arbeit, Bonn 

Betr.: Verkehr mit brennbaren Flüssigkeite.n; 
hier: Aufsetztanks bis 1500 l Inhalt. 

Die Firma Tank- und Apparatebau Schwietert & Co. 
KG, Vellern über Beckum, hat die Ane.rkennung von 
Aufsetztanks der in den Unterlagen (vgl. Ziff. 2 und 3) 
festgelegten Bauart zur Beförderung von brennbaren 
Flüssigkeiten der Gefahrklasse A I beantragt. 

In sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
Abschnitts II B „Grundsätze für Tankwagen" der 
Grundsätze für die Durchführung der Polizeive.rord­
nung über den Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten 
bestehen gegen die Verwendung der Aufsetztanks zur 
Beförderung von brennbaren Flüssigkeiten der Gefahr­
klasse A I in der durch die Zeichnung Nr. T 1220/ 3 ge­
kennzeichneten Ausführung vom sicherheitste,chnischen 
Standpunkt keine Bedenken, wenn die folgenden Be­
dingungen erfüllt sind, die vom Hersteller und Be­
nutzer zu beachten sind: 
1. Für Bau, Ausrüstung und Betrieb der Tanks, ferner 

für die Abnahmeprüfung und die regelmäßigen Un­
tersuchungen sind die Vorschriften de.r Polizeiver­
ordnung über den Verkehr mit brennbaren Flüssig­
keiten und der zugehörigen Grundsätze für die 
Durchführung dieser Verordnung maßgebend. 
Der § 7 Abs. 9 dieser Polizeiverordnung gilt für die 
Zulassung der Straßentankwagen dieser Art sinn­
gemäß. Danach muß das Kraftfahrzeug mit aufge­
setztem Tank von dem für den Standort des Fahr­
zeuges• zuständigen amtlichen Sachverständigen der 
Abnahmeprüfung unterzogen werden. 

2. Aufbau und Abmessungen der Tanks und ihres Un­
terbaues müssen der von der Firma Tank- und 
Apparatebau Schwietert & Co. eingereichten Zeich­
nung Nr. T 1220/ 3 entsprechen. 

3. Die Tanks dürfen nur auf geeigneten, für diesen 
Zweck zugelassenen Straßenfahrzeugen, die mit Vor­
richtungen zur einwandfreien Befestigung des Tanks 
während des Transportes und mit der im Abschnitt 
B 2 der „Grundsätze für Tankwagen" vorgeschriebe­
nen Feuerschutzwand ausgerüstet sind, befördert 
werden. In keinem Fall dürfen Teile der Tanks, ihre 
Armaturen, Leitungen und sonstigen Einrichtungen 
über den Fahrzeugumriß hinausragen. 

4. Durch eine amtliche Kraftfahrzeugprüfstelle ist 
a) die ausreichende Verkehrssicherheit der verwen­

deten Fahrzeugbauarten in beladenem Zustande 
hinsichtlich der Kippgefahr nachzuweisen, 

b) die Art der Befestigung der Tanks auf dem Fahr­
zeug für die Fahrzeugbauart oder das einzelne 
Fahrzeug nachzuprüfen und als genügend sicher 
zu bescheinigen. 

5. Die Tanks dürfen in der Regel nur auf Lagerhöfen 
auf den für diesen Zweck bestimmten Rampen oder 
Abstelleinrichtungen und nur in enUeertem Zustand 

abgestellt werden. Die betriebsmäßige Beförderung 
der Tanks mitteJs Kran in gefülltem oder entleer­
tem Zustand ist verboten. 

6. Der Hersteller hat jedem Käufer eines Tanks eine 
Abschrift dieses Schreibens auszuhändigen. Dabei ist 
auf die notwendige Zulassung und Abnahmeprüfung 
gemäß Ziff. 1 Abs. 2 besonders h inzuweisen sowie 
darauf, daß die Benutzung des Tanks nur unter Be­
achtung der vorstehenden Bedingunge.n zulässig ist. 

Der jederzeitige Widerruf dieser Unbedenklichkeits­
erklärung oder die Änderung der Bedingungen bleibt 
vorbehalten, falls sich Aufsetztanks der vorliegenden 
Bauart im praktischen Betrieb sicherheitstechnisch als 
bedenklich erweisen. Der Widerruf kann sich in diesem 
Falle auch auf die im Betrieb befindlichen Tanks er­
strecken. 

Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten; 
hier: Bauartanerkennungen. 

Erlaß des Ministers für Arbeit, Soziales und Vertriebene 
vom 20. November 1956 - IX/ 22/ I Az. II 28 sp. -. 

Den nachstehend abgedruckten, vom Ausschuß ~. 
für brennbare Flüssigkeiten, beschlossenen Bauart-~ 
anerkennungen vom 20. September 1956 - Tgb.Nr. • 
MVA 317/56 - und - Tgb.Nr. MVA 326/56 - hat 
der Bundesminister für Arbeit mit Erlaß vom 2. Ok-
tober 1956 - IIIc/5070/ 56 - zugestimmt. Die Bau­
artanerkennungen sind im Bundesarbeitsblatt 
- Fachteil Arbeitsschutz - Nr. 10 S. 221 veröffent-
licht und damit rechtskräftig geworden. Die Auf­
sichtsbehörden werden gebeten, die Verwendung 
dieser Geräte unter Beachtung der angegebenen 
Bedingungen nicht zu beanstanden. 
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Anlage 1 

Ausschuß für brennbare Flüssigkeiten 
Tgb.Nr. MVA 317/56 

Hannover, den 20. September 1956 
Leinstr. 29 

An die Herren Arbeitsminister (Senatoren) 
der Länder des Bundesgebietes 
durch die Hand des Herrn Bundesministers für 
Arbeit, Bonn 

Betr.: Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten; 
hier: Gasdichte Seildurchführung. 

Die Firma Nordwestdeutsche Bau- und Montage 
GmbH in Neumünster/Holstein hat beantragt, die gas­
dichte Seildurchführung Typ „NWBM 180" als Flam­
mendurchschlagsicherung an Tankanlagen im Sinne des 
Abschnittes II A Ziff. 2 g und des Abschnittes II A 
Ziff. 3 e der Grundsätze für die Durchführung der Poli­
zeiverordnung über den Verkehr mit brennbaren Flüs­
sigkeiten anzuerkennen. 

Diesem Antrag wird auf Grund des Prüfberichts der 
Physikalisch - Technischen Bundesanstalt in Braun­
schweig vom 20. August 1956 - III B /S 127 - unter 
folgenden Bedingungen entsprochen: 

1. Bauart, Werkstoffe, Abmessungen sowie Anzahl der 
Schrauben und ihre Sicherung müssen den zu dem 
Prüfbericht der Physikalisch-Technischen Bundes­
anstalt in Braunschweig gehörenden beglaubigten 
Zeichnungen 

Nr. AB-320~/ 1 v. 11.6.1956, 
Nr. AB-3208 v. 28. 12. 1954, 
Nr. AB-3362 v. 28. 5. 1956 sowie 
Stückliste zu Zeichnung Nr. AB 3208 
vom 28. 12. 1954 

• 
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entsprechen. Sämtliche Teile müssen aus fehler­
freiem Werkstoff hergestellt sein; die Schweißungen 
sind sorgfältig und fehlerfrei auszuführen. 

2. Die gasdichte Seildurchführung muß auch im übri­
gen den Angaben der unter 1 angegebenen Zeich­
nungen entsprechen. 

3. Jede einzelne Seildurchführung ist vom Hersteller­
werk einer Stückprüfung zu unterziehen und mit 
dem Firmenzeichen des Herstellers sowie mit der 
Typenbezeichnung zu versehen. Mit dieser Kenn­
zeichnung übernimmt der Hersteller die Gewähr, 
daß das Gerät der anerkannten Ausführung ent­
spricht. 

4. Die Bearbeitung der Oberflächen, zu denen Dich­
tungen gehören, muß mindestens dem Gütegrad w 
gemäß DIN 140 entsprechen. 

5. Die Dichtung für die Stopfbuchse muß stets ein­
wandfrei sein. Die Doppelmutter zum Nachspannen 
der Packung ist in angemessenen Zeitabständen 
nachzuziehen. 

hat beantragt, die Detonationssicherung 
„PROTEGO" DR/E 200 

als Detonationssicherung an Tankanlagen im Sinne des 
Abschnittes II a Ziff. 2 g und des Abschnittes II A 
Ziff. 3 e der Grundsätze für die Durchführung der Poli­
zeiverordnung über den Verkehr mit brennbaren Flüs­
sigkeiten anzuerkennen. 

Dem Antrag wird auf Grund des Prüfberichts der 
Physikalisch - Technischen Bundesanstalt in Braun­
schweig vom 30. August 1956 - III B / S - 128 - unter 
folgenden Bedingungen entsprochen: 

1. Bauart, Werkstoffe, Abmessungen und Passungen 
sowie Anzahl der Schrauben und ihre Sicherung 
müssen der zu den Prüfberichten der Physikalisch­
Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gehö­
renden, beglaubigten Zeichnung Nr. P-5555 entspre­
chen. Sämtliche Teile müssen aus fehlerfreiem Werk­
stoff hergestellt sein. 

Ausschuß für brennbare Flüssigkeiten 
Tgb.Nr. MV A 326/56 

2. Die Sicherung muß auch im übrigen den Angaben 
der unter 1 angegebenen Zeichnung entsprechen. 

Anlage 2 3. Die Schweißungen sind sorgfältig und fehlerfrei aus­
zuführen. 

Hannover, den 20. September 1956 
Leinstr. 29 

An die Herren Arbeitsminister (Senatoren) 
der Länder des Bundesgebietes 
durch die Hand des Herrn Bundesministers für 
Arbeit, Bonn • 

Betr.: Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten; 
hier: Detonationssicherungen. 

Die Firma Braunschweiger Flammenfilter, Schwert­
ner & Leinemann, Braunschweig, Frankfurter Str. 182, 

4. Jede Sicherung „PROTEGO" DR/E 200 ist mit einem 
Prüfdruck. von 60 kg/ cm2 auf Dichtigkeit und Festig­
keit zu prüfen. 

5. An die Sicherung „PROTEGO" DR/E 200 dürfen nur 
Rohre bis zu 200 mm Nennweite angeschlossen wer­
den. 

6. Jede einzelne Sicherung ist vom Herstellerwerk 
einer Stückprüfung zu unterziehen und mit dem 
Firmenzeichen des Herstellers sowie mit der Typen­
bezeichnung zu versehen. Mit dieser Kennzeichnung 
"i-;bemimmt der Hersteller die Gewähr, daß die 
Sicherung der anerkannten Ausführung entspricht. 

Teil C 

Stell ena usschrei bungen 

Bei der Kiataster- und Vermessungsverwaltung 
sind mehrere Stellen für 

Vermessung si nsp ek to r-An wärt er 

mit Fachschulabsolventen (Ing. für Vermessungs­
tech.ruik) zu besetzen. 

Die Ausbhld,unrg dauert 21/e Jahre und schließt mit 
der Prüfung für den gehobenen vermessungstech­
nischen Dienst ab. 

Nach erfolgreicher A'USbhldung ist die Übernahme 
in das außerplanmäßige Beamtenverhältms vor­
gesehen. 

BewerbUillgen mit handgeschriebenem Lebenslauf, 
Zeugnisabschriften und Lichthild sind an den Innen­
minister d€S Landes Schleswig~olstein, Kiel, 
Landeshaus, zu richten. 

K:iel, den 23. November 1956 

Der Innenminister 
des Landes Schleswig-Holstein 

Bewerber müssen !in 'Cl.er inneren Medizin, in der 
kleinen Chirurgie und psychiatrisch erfahren sein 
und die staatsärztliche Prüfung abgelegt haben oder 
2/Ur Arble,gung bereit sein. 

Wegen der weiteren Einzelheiten verweise ich 
a'llf meine AV. vom 20. Nov.ember 1951 - SchlHA. 
S.173 -. 

Kiel, den 27. November 1956 

Der Justizminister 
des Landes Schleswig-Holstein 

Das Amt Jevenstedt, Kreis Rendsburg, sucht für 
den 1. Janruar 1957 einen 

K as s enl ei te r. 

Ver.grütunig erfol:gt nach VergGr. TO. A VII mit Auf­
rückrungsmöglichkeit nach VJ b. Erste Verwaltungs­
prüfung Bedingung. Probezeit drei Monate. 

Bei dem Strafgefängnis und der Jugendstraf- Bewel'\bunrgen mit d ·en üblichen Unterlagen sind 
anstalt in Neumünster ist 1die Stelle eines an dias Amt Jevenstedt :ru l"ichten. 

Regierungs m ed ,i z1n a 1 r a ts 

{BesGr. A 2 c 2) zu besetzen. 

Jevenstedt!R., den 25. November 1956 

Der Amtmann 
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Bei der S t ad t v er w a 1 tun g L au e n b u r g / 
E 1 b e ist sofort die Stelle eines 

Verw a 1 tungs a nges te 11 ten 
zu besetzen. 

Der Bewerber soll möglichst die I. Verw,altungs­
prüfung iabgelegt haben und über gute IUild gründ­
liiche Kenntnisse und Erfahrungen im Kassen- und 
Reclmungswesen verfügen. 131er ha>ben bei ,gileicher 
Eignung den VoI'Zlllg. Besoldung erfolgt nach 
Gruppe VII TO. A. 

Beweribungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, 
Zeugn:isa1bschriften und Lichtbild sind umgehend an 
den Ma 1gistrat der Stadt Lauenburg 
einzureichen. 

Lauenburg/Elbe, den 26. November 1956 

Der Bürgermeister 

--

Beim Amt Osterhever, Kreis Eiderstedt, ist die 
Stehle des 

Amtskassenleiters 

zum 1. April 1957 neu zu besetzen. 

Gefordert werden gründliche Erfahrungen im 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. Die 
I. V·erwaltn.mgsprüfung ist erwünscht. Die Ver­
gütung erfolgt nach TO. A VIII bzw. TO. A VII. 

Bewerbungsgesuche mit den erforderlichen Unter­
lagen sind bis Z1U1D 20. Dezember 1956 an die Amts­
verwaltung Osterhever, (24b) Osterhever/Eiderstedt, 
ein7Jl.lreichen. 

Osterhever, den 30. November 1956 

Amt Osterhever 
Der Amtmann 

HeraUBgegeben und verlegt vom Innenmln1ster des Landes SChleswtg-HolStetn, Kiel, Tel. 4 oa 91. 
Fortlaufender Bezug nur durch die Post. ViertelJlhrllcber Bezugspreis t,to DM zuzügl. o,ri DM Zustellgebühr, Einzelbezug 
nur bei der Kieler Druckerei, Kiel, Bergstraße -13, Postsdleckkonto Hamburg Nr. 147 95, gegen Voreinsendung des Betrages 

Oe Stück 0,40 DM zuzüglich Porto) oder Barzahlung. 
Kieler Druckerei 3091 5000 12. 56 

• • 
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AMTSBLATT 
FOR 

SCHLESWIG HOL 

JAHRGANG 1959 KIEL, S. SEPTEMBER NUMMER 36 

INHALT 
~ A. PersonalnachTichten -
Tell B. Anordnungen, Erlasse, Bekanntmachungen und Rundschreiben 

1. Der Innemninist.er 
a) Generalkonsulat der Vereinigten Staaten von Amerika in Hamburg (S . 443) 
b) Sammlung des Deutschen Roten Kreuzes (S. 443) 
C) VecöftentlicbJITJ.i \lQO mxu:iPdlicben Ahil!benotdOJIOiM "lUMi .s~,en, Satmo&eo (S.~ 
d) Enteignungsverfahren; Anordnung zur Duldung von Vorarbeiten für den Ausbau einerSlra­

ßenverbindung zwischen Newnünster und Heide (S. 444) 

2. Der Mimst.er für Ernährung, Landwirtschaft ud Forsten 
Erlaubnis zur Nut:z.ung eines Muschelkulturbezirkes im Wattenmeer (S. 444) 

3. Der Minister für Arbeit, Soziales und Vertriebene 
Familienheimbau tür junge Familien (S. 445) 

Teil C. Stellen ausschreib u n gen (S. 446) 
Mitteilung der Schriftleitung (S . 446) 
Be i l a g e : Amtlicher Anzeiger Nr. 36 (AAz.) 

Teil B 

Anordnungen, Erlasse, Bekanntmachungen und Rundschreiben 
1. Der Innenminister 

GeaeralkoDAulat der Verei.ni&ten Staaten 
von Amerika in Hambure. 

iBekianntmacmmg des Inneomin:isbers 
vom 31. Aueust 1959 - I 21 c - 7206 - Kons. -. 
Baue: Meine Bekanntmachung vom 9. November 1955 

(AmtsbL Schl.-H. S. 427). 

Die Bundesregierung hat dem zum Generalkon­
sul der Vereinigten Staaten von Amerika in Ham­
burg ernannten Herrn Edwin T. Bai l a y am 
14. Auau,st 1959 die vorläufige Zulassung erteilt. 

Der Amtsbezirk des Generalkonsulats umfaßt die 
Linder Hamburg, Schleswig-Holstein und Nieder­
aadi.sen östlich der Weser mit Ausnahme der Kreise 
Weannünde, Bremervörde, Osterholz, Rotenburg 
und Verden. 

Genehmigung zur Durchführung einer öffentlichen 
Geld- und Sachspendensammlung in Schleswig-Hol­
stein für die Zeit vom 7. bis 30. September 1959 er­
teilt. Die Genehmigung hält sich im Rahmen der 
Richtlinien für das Sammlungswesen vom 18. De­
zember 1956 (Amtsbl. Schl.-H. S. 531). 

Ich bitte, die Sammlung zu beaufsichtigen. 
AmtsbL Schl.-H. 1959 S. 443 

Veröffentlichung von gemeindlichen Abgaben­
ordnungen und sonstigen Satzungen. 

underlaß des Innenministers vom 22. August 1959 
- I 32 a - 502.3 -. 

Amt.sbl. Schl.-H. 1959 S. 443 An alle Gemeinden und Amter 

nachrichtlich 

Sammlun1 des Deutschen Roten Kreuzes . 
llunderlaß des Innenmini:sters vom 31. August 1959 
- I 23a - 8020 - 45/ 59 -. 
An alle Ordnungsbehörden und Polizeidienststellen 

Ich habe dem Deutschen Roten Kreuz - General­
aekretariat -, Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 71, die 

an die Herren Landrät.e 
als Kommunalau!sichtsbehörden 

Mit Runderlaß vom 19. Mai 1958 (Amtsbl. Schl.-H. 
S. 267) habe ich auf die bei der Veröffentlichung 
von gemeindlichen Satzungen pp. zu beachtenden 
gesetzlichen Vorschriften erläuternd hingewiesen. 

443 

)< 
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Das L VG Schleswig hat dazu im Urteil vom 
23. Februar 1959 - 4 K 296/57 - festgestellt, daß 
auch die Veröffentlichung der Offenlegung von 
Beitragsplänen und Kostennachweisen gemäß § 9 
Abs. 3 KAG den o. a. Vorschriften unterliegt. Die 
in § 9 Abs. 3 Satz 1 und 2 KAG vorgesehene Be­
kanntmachung der Offenlegung nur in „o r t s -
üblicher Weise" widerspricht dem § 4 Abs. 2 
Satz 1 GO (i. Verb. mit § 1 der Ersten Durchfüh­
rungsverordnung zur GO) und ist somit gemäß § 135 
Abs. 1 b GO außer Kraft getreten. Dagegen ist die 
Bestimmung des § 9 Abs. 3 Satz 3, wonach bei Ver­
anstaltungen, die nur ein z e 1 n e Grundeigen­
tümer und Gewerbetreibende betreffen, an- Stelle 
der Bekanntmachung eine Mitteilung an die Be­
teiligten genügt, nach wie vor anzuwenden, weil ein 
solches Verfahren in diesem Falle in vollem Um­
fange den Zweck der öffentlichen Bekanntmachung 
erfüllt. 

Das LVG hat in der o. a. Entscheidung weiter zu 
der Frage der nach § 1 Abs. 5 der Ersten Durch­
führungsverordnung zur GO zulässigen v er e in -
fachten Veröffentlichung Stellung genommen. 
Wenn hier für bestimmte Angelegenheiten eine 
vereinfachte Form der öffentlichen Bekannt­
machung zugelassen wird, so müssen die Fälle, für 
die eine vereinfachte Form der Bekanntmachung 
gelten soll, im e i n z e l n e n genau bestimmt sein. 
Für die Auswahl der vereinfacht zu veröffent­
lichenden Satzungen ist ihre Bedeutung für die 
Öffentlichkeit maßgebend. Die vereinfachte Form 
kommt somit nur für solche Satzungen in Betracht, 
die für einen weiteren Kreis der Einwohnerschaft 
kein besonderes Interesse haben; sie stellt eine 
Ausnahmeform der öffentlichen Bekanntmachung 
dar. 

Ebenso widerspricht nach der Feststellung des 
LVG eine Satzungsbestimmung, wonach Veröffent­
lichungen in weiteren Fällen und in weiteren Ta­
geszeitungen dem M a g i s t r a t überlassen werden, 
sowohl der Vorschrift des § 1 Abs. 4 b der Ersten 
Durchführungsverordnung, der ausdrücklich der 
Gemeinde v er t r e tun g die Bestimmung der Ta-

geszeitungen übertragen hat, ala auch dem § 28 f. 
GO, wonach der Erlaß von Satzunaen, zu dem auch 
die FesUegung der Form der Veröffentlichung ge­
hört, von der Gemeindevertretung nicht übertragen 
werden kann. 

Ich bitte, die auf Grund des § 1 Abs. 5 der Enten 
Durchführungsverordnung zur GO erlassenen Sat­
zungen hiernach zu überprüfen und gegebenenfall., 
entsprechend zu ändern. 

Amtsbl. Schl.-H. 19511 S. 44.3 

Enteignungsverfahren; Anordnung Z1ll' Duldung von 
Vorarbeiten für den Ausbau einer Straßenverbin­
dung zwischen Neumünster und Heide (zwi.sdien 

Baukilometer 19.020 - 21.290). 

Bekanntmachung des Innenministers vom 29. Auguat 1958 
- I 71 a - E - 12/59 -. 

Der Landkreis Rendsburg (Kreisbauamt) beab­
sichtigt, in Kürze mit den notwendigen Vorberei­
tungen für die Planung einer neuen Straßenverbin­
dung zwischen Neumünster und Heide im Bau­
abschnitt zwischen Baukilometer 19.020- 21.290 zu 
beginnen. Gemäß § 5 des Gesetzes über die Enteig­
nung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 (Preuß. 
GS. S. 221) wird hiermit angeordnet, daß jeder Be­
sitzer der in diesem Bauabschnitt von dem geplan­
ten Straßenbau betroffenen Grundstücke verpflich­
tet ist, die zur Planung notwendigen Vermessungen, 
Bodenuntersuchungen sowie sonstige für diese 
Zwecke erforderlichen Vorarbeiten auf seinen 
Grundstücken zu dulden. Zum Betreten von Ge­
bäuden und eingefriedeten Hof- und Gartenräumen 
bedarf der Unternehmer, soweit der Besitzer seine 
Einwilligung dazu nicht ausdrück.lieh erteilt, in je­
dem einzelnen Fall einer besonderen Erlaubnis der 
örtlich zuständigen Ordnungsbehörde. Die Zerstö­
rung von Baulichkeiten jeder Art sowie das Fällen 
von Bäumen ist nur mit meiner besonderen Erlaub­
nis zulässig. 

Amtsbl. Schl.-H. 1959 S. «-4 

2. Der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Erlaubnis zur Nutzung eines Muschelkulturbezirkes 1 „Im Pandertief 
im Wattenmeer. nördlich des Hindenburgdammes" 

Bekanntmachung des Ministers für Ernährung, Land- Muschelkulturbänke anzulegen und zu nutzen. 
wirt.scha!t und Forsten vom 22. Juni 1959 
- III 151 a/1.01.02-14 a -. 

Nach § 6 des Gesetzes zum Schutze der Muschel­
fischerei vom 25. August 1953 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 111) erlaube ich dem Fischer Friedrich Rönnebeck 
in Munkmarsch/Sylt, in dem im § 1 der Verordnung 
über Muschelkulturbezirke vom 8. September 1954 
(GVOBI. Schl.-H. S. 148) bezeichneten Kultur­
bezirk II 

Diese Erlaubnis wird an folgende Bedingungen 
geknüpft: 

1. Die Erlaubnis gilt bis zum 31. März 1964. 

2. In dem Muschelkulturbezirk müssen bis zum 

31. Oktober 1959 Muschelkulturbänke angelegt 
werden. 

• • 

• -

Z. d. A. Nr. 51 

282 SPARKASSE Heft 18/1960 / -
Die ersten 1X.nderungen der Mustersatzungen A und B 

für kommunale Sparkassen in Hessen 
Von Verbandssyndikus Dr. jur. Helmut Sc h 1 i erb ach, Frankfurt am Main 

Das vor fünf Jahren in Hessen in Kraft getretene, 
überwiegend anerkennend, wegen der MögUchkeit, zwi­
schen zwei Sparkassenmustersatzungen wählen zu kön­
nen, aber auch kritisch 1) beurteilte Sparkassenrecht hat 
seine ersten nennenswerten satzungsrechtlichen Ande­
rungen erfahren. Während in den Sparkassengesetzen 
anderer Länder nach 1955 zum Teil nur die Organzwei­
teilung zugelassen wurde 1), hat der hessische Gesetz­
geber dem Gewährträger die uneingeschränkte Wahl­
möglichkeit zwischen der Mustersatzung für Sparkassen 
mit zwei Organen (MuSa A) und der für Sparkassen mit 
einem Organ (Musa B) gelassen 3). Am 4. Juni 1960 wur­
den durch Erlaß des Hessischen Ministers für Wirtschaft 
und Verkehr vom 12. Mai 1960 ') 18 Anderungen dieser 
Mustersatzungen A und B bekanntgegeben. Die verhält­
nismäßig kurze Zeitspanne seit 1955 könnte vielleicht 
den Gedanken aufkommen lassen, es handele sich mehr 
oder weniger um Richtigstellungen der bisherigen Mu­
stersatzungen. Dies ist nicht der Fall. Die .Änderungen 
sind primär - jedenfalls sollen sie es sein - eine sach­
liche Weiterentwicklung des Sparkassenrechts, gestützt 
auf Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Sie sind 
das Ergebnis von Einzelvorschlägen'), die Ende 1959 der 
Hessische Sparkassen- und Giroverband auf Anregung 
der obersten Sparkassenaufsichtsbehörde gemacht hatte, 
und anschließender erprobter Zusammenarbeit in einem 
Arbeitskreis der obersten Sparkassenaufsichtsbehörde, 
dem Vertreter des Innenministeriums, des Justizmini­
steriums und der Sparkassenorganisation (Deutscher 
Sparkassen- und Giroverband, Hessischer Sparkassen­
und Giroverband) angehörten. Im einzelnen erstrecken 
sich die sachlichen .Änderungen sowohl auf die Spar­
kassengeschäfte als auch auf die Verfassung und Ver­
waltung, zum Teil dienen sie rechtlicher Klarstellung. 
Im folgenden sollen in der Reihenfolge der Paragraphen 
nicht nur die tatsächlich erfolgten Anderungen, sondern 
auch einige Vorschläge erläutert werden, die - z. T. ent­
gegen der neueren Meinung in anderen Bundesländern 
- letztlich zu keiner Anderung geführt haben. 

1. KOndlgnngssparelnlairen 
Die erste Anderung der Hessischen Mustersatzungen 

steht mit einer sowohl sparkassenrechtlich als auch 
sparkassenpolitisch oft erörterten Frage in Zusammen­
hang: Zu welchem Zeitpunkt sind die Zinsen bei Kün­
digungsspareinlagen herabzusetzen, wenn auf Anord­
nung der Bankenaufsichtsbehörde der Zinssatz gesenkt 
werden muß? 

§ 5 Abs. 5 Satz 1 Hess. MuSa A und B gewährt in Über­
einstimmung mit dem Satzungsrecht in den übrigen 
Bundesländern der Sparkasse das Recht, auch ihrer-

1) Kohlhase, M1nfWuV (13. 11. 1956 vor dem Landtag NRW, Landt.­
Druduachen 1956 Bd. 2 S. 1567), der 1lch gegen ein .schlichtes und 
einfaches Abschreiben' des He11SpkGes. gew1tndt hat, weil In Hes­
aen durch einen ,falsch verstandenen Beharrungswlllen • (auf der 
Gew!hrtr!gerselte) nur der geringere Tell der hess. SparkaHen (rund 
22 1 / , ) In die .neue, zettgem!Jle und fadillch bessere Organisations­
form gekleidet• worden sei. Vgl. htenu a. Wagenbach, Sparka11e 
1958 S. 241 und Schlierbach, HSpG-Komm. 1958 S. 30 Anm. 15. 

') f 8 SpG NRW vom 7.1.1958 (GVBI. NW 1958, 5 - Text : Sparkossen­
Fachkartel Nr. 126 -) r der gesetzlichen Eln1etzung de, Kreditau1-
schu11ea als Organ kommt In diesem Zusammenhang keine beson­
dere Bedeutung zu. t 5 SpG Rhl.Pf. vom 12. 3. 1958 (GVBI. Rhl.PI. 
1958, H - Tu:t: Sparkas1en-Fachkartel Nr. 127 - ). 

') In f 7 SpG Schle1w.H. vom 6. 5. 1958 (GVBI. 1958, 191 - Text : Spar­
kaasen-Fachkartel Nr. 128 -) wird !ußerllch die MuSa B In den 
Vordergrund gestelll. Ein Verwaltungsrat kann vorye1eben werden 
bei Sparkassen mit einem Einlagenbestand von weniger all I Mill. 
DM. aber nur mit Genehmigung der Aulslchtsbebörde. Vgl. a. Pablke 
(Sparkasse 1958 S. 272), der diese Lösung als unbefriedigend be­
zeichnet. 

') Staalsanzelger fßr dlll Land He1&en (StAnz.) 1960 S. 672. 
') Die vorangegangenen Vorschl!ge der Im Arbeitsstab !0r Spartas• 

senfragen zusammengeschlossenen obersten Sporkasaenaufslchtabe• 
hörde.n der Under lnsbe1. zu den H 17, 19 MuSa wurden dabei 
0bemommen. 

seits Spareinlagen zu kündigen. Diese Kündigung muß 
- abgesehen von der Beachtung bestimmter Fristen -
,,schriftlich oder durch zweimaHge Bekanntmachung" 
erfolgen. In der Praxis wird die Sparkasse selten daran 
interessiert sein, eine Spareinlage zu kündigen. Sie ist 
aber unter Umständen zur Kündigung verpflichtet. Dies 
gilt insbesondere (was nicht unbestritten ist und deshalb 
im folgenden kurz behandelt werden soll), wenn es sich 
um Kündigungsspareinlagen handelt, die Zinsen auch 
für diese Spareinlagen auf Grund allgemeiner aufsichts­
behördlicher Anordnung zu senken sind und die sofor­
tige Zinssenkung mangels besonderer, gegenüber dem 
Kunden wirksamer Regelung oder Vereinbarung nicht 
möglich ist. 

Es ist wohl unbestritten, daß die aufsichtsbehördlichen 
Habenzinsanordnungen (als verwallungsrechtliche "All­
gemeinverfügung") nur gegenüber den Kreditinstituten 
verpflichtend wirken, nicht aber gegenüber dem Kun­
den•). Das Kreditinstitut ist lediglich in Auswirkung des 
§ 1 des Mantelvertrages (ehemals abgeschlossen von den 
Spilzenverbänden der Kreditinstitute, heute geltend als 
aufsichtsbehördliche Anordnung) und entsprechend dem 
Sinn des § 7 Habenzinsabkommen verpfl.ichtet, im Rah­
men des ihm rechtlich Möglichen die Anordnung der 
Bankaufsichtsbehörde in den Einzelverträgen mit den 
Kunden möglichst bald wirksam werden zu lassen. 

Es ist bereits 1955 bei den Beratungen für die hessi­
schen Mustersatzungen die Meinung des Arbeitsstabes 
gewesen, daß die übliche Formulierung, wonach eine 
Zinsherabsetzung für bestehende Spareinlagen „ m i t 
ihrer Bekanntmachung durch Aushang 
im Kassenraum in Kraft" tritt 7), für sich 
allein bei Kündigungsspareinlagen nicht ausreicht, um 
eine sofortige Zinsherabsetzung vorzunehmen. Es wurde 
damals (bekräftigt bei den diesjährigen Beratungen im 
Arbeitskreis) betont, daß die erwähnte Satzungsvor­
schrift nicht die Möglichkeit ausschließt, mit dem Spa­
rer auf dessen Wunsch für eine Kündigungsspareinlage 
sondervertraglich einen festen Zinssatz zu vereinbaren. 
In einem solchen Falle kann der Zinssatz nicht mit der 
Bekanntmachung im Kassenraum gesenkt werden. Es 
muß das „Auslauten" der Kündigungsspareinlage abge­
wartet werden, wobei die Sparkasse in Auswirkung der 
aufsichtsbehördlichen Anordnung über die Senkung des 
Spareinlagenzinses durch fristgemäße Kündigung (hier­
auf wird noch zurückzukommen sein) das Auslaufen bal­
digst herbei!ühren muß. Auf Grund dieser Rechtsauf­
fassung 1) hat § 4 Abs. 2 Hess. MuSa in 1955 durch das 
Einfügen des Wortes „frühestens" folgende Fassung er­
halten: 

.,Eine Zinsherabsetzung tritt für bestehende Spar­
einlagen frühestens mit ihrer Bekanntmachung durch 
Aushang im Kassenraum in Kraft." 
Damit wird also nicht ledigUch erklärt, daß vor dem 

Aushang im Kassenraum die Zinsen nicht herabgesetzt 
werden dürften. Hätte die Einfügung nur diesen Sinn, 
dann wäre sie überflüssig; sie wäre ein - zumal in einer 
Rechtsvorschrift unverständlicher - ,,weißer Schimmel". 
,,Frühestens" heißt: Soweit nicht eine vertragliche Son­
dervereinbarung entgegensteht. 

Der Verfasser ist - was im Hinblick auf die Ausfüh­
rungen von Sprengel in der Sparkasse 1958 S. 74 betont 
werden darf - zwar gleichfalls der Meinung, daß bei 

') Perdelwltz-Fabrlclu1-Klelner, Du Preußische Sparknssenrecht 1937 
S. 258, Grad!, Zinsvereinbarungen u . Weltbewerbsbe1ttmmungen 
1937 S. 75, Schlierbach, HSpG-Komm. S. 51 , 52. '! Vgl. f 4 Abs. 2 Hess. MuSa. 

J Eben•o Pordelwltz-Pabrlclus-Klelner a.a.O., S. 259, Pröhl , KWG­
Komm. 1939 S. 552, und wohl auch Erlaß d . Relchsaufslchlsamles für 
das Kreditwesen vom 23. 4. 1940 (DRA 96/40), Schlierbach, HSpG• 
Komm. S. 51, a . M. Burger-Weldlnge r, Da• bayer. Sparkassenrecht, 
1938 S. 158, Relchardt , KWG•Komm. 1942 S. 376. 
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dem Abschluß des Sparvertrages die diesbezüglichen 
Satzungsvorschriften vertraglich „in Bezug genommen", 
also zum Vertragsinhalt gemacht werden'). Diese allge­
meine Inbezugnahme kann aber nicht gelten, wenn ver­
traglich ausdrücklich Entgegenstehendes vereinbart 
worden ist; zum anderen kann sie immer nur den tat­
sächlichen Inhalt der in bezug genommenen Satzungs­
vorschrift zum Gegenstand haben. Was der Inhalt des 
§ 4 Abs. 2 Hess. Musa hinsichtlich der Kündigungsspar­
einlage ist, wurde dargelegt: Respektierung des mit dem 
Kunden vertraglich Vereinbarten, hier des etwa aus­
drücklich vereinbarten festen Zinses. 

Die hessische oberste Sparkassenaufsichtsbehörde -
gleichzeitig Bankaufsichtsbehörde-hat bei den diesjäh­
rigen Beratungen im Arbeitskreis in ihrem verständli­
chen Streben nach möglichst schneller Zinsherabsetzung 
auch bei Kündigungsspareinlagen im Falle allgemeiner 
Zinssenkung die Streichung des Wortes frühestens" 
zur Diskussion gestellt. Das Wort ist in der Satzung ver­
blieben, weil einerseits die Praxis den Wünschen der 
obersten Sparkassenaufsichtsbehörde weitgehend da­
durch entgegenkommt, daß sie regelmäßig nur Spar­
kassenbücher mit der Automatikklausel'°) verwendet 
und damit die Klausel auch bei Begründung einer Kün­
digungsspareinlage Vertragsinhalt wird. Andererseits 
kann und - im Hinblick auf die rechtlichen Möglich­
keiten bei Wettbewerbsinstituten - soll aber auch nicht 
die Möglichkeit ausgeschlossen werden, mit einem Kun­
den einen festen Zinssatz vereinbaren zu können wobei 
diese Vereinbarung dann allerdings auch im Falle von 
Zinsheraufsetzungen gilt. 

Aus der geschilderten Sach- und Rechtslage hat sich 
die Notwendigkeit ergeben, bei den letztgenannten (fest­
verzinslichen) Kündigungsspareinlagen eine rechtlich 
einwandfreie Möglichkeit für eine baldige Zinsherab­
setzung zu schaffen, ohne daß schriftlich oder durch 
zweimalige Bekanntmachung" g~kündigt werden muß. 
Dem dient die erste Änderung der Mustersatzungen A 
und B. § 5 Abs. 5 Satz 1 lautet nunmehr (die Änderung 
ist gesperrt): 

„Die Sparkasse kann Spareinlagen schriftlich oder 
durch zweimalige Bekanntmachung (§ 41) kündigen· 
als ~ündigung von Spareinlagen mit 
vereinbarter Kündigungsfrist zwecks 
Zinsherabsetzung genügt die Bekannt­
m a c h u n g n a c h § 4 A b s. 2. " 

Die Vorschrift hat damit nur für die festverzinslichen 
Kündigungsspareinlagen Bedeutung. Bei Kündigungs­
spareinlagen mit Automatikklausel bedarf es zwecks 
Zinsherabsetzung" keiner Kündigung. " 

Man ist demnach in Hessen davon ausgegangen, daß 
mangels anderer Vorschriften 11) eine Kündigung der 
Spareinlage erforderlich ist, diese besondere Kündigung 
aber möglichst einfach erfolgen soll. Die Musa-Ände­
rung soll die sich aus den vorsichtigen Formulierungen 
ergebenden, rechtlich bedenklichen Auslegungen von 
Perdelwitz-Fabricius-Kleiner und Gradl 11') durch eine 
der Praxis dienende einwandfreie Rechtsvorschrift er­
setzen. 

Die vertragliche Sondervereinbarung über den festen 
Zins kann in der Praxis einfach in der Welse geschehen 
daß die Automatikklausel im Sparkassenbuch gestriche~ 

' ) In den SparlcassenbOchern heißt es ausdrildtllch, daß ,fOr den Spar­
verkehr .. . die Im Kauenraum ausliegenden Satzungsbe1tlmmun­
gen• gelten, vgl. ferner Schlierbach, HSpG-Komm. S. 131, mit Per­
delwltz-Fabrlclus-Klelner a .a.O. S. 258. 

") .Der Zlnuatz betragt z. Zt. . • . •t,. l!lne llnderung des Zinssatze, 
tritt ohne besondere Mlttellung mit dem Tage des Au1hang1 der 
Anderung In den Ka11enrlumen In Kraft. • 

") l!s hltte auch an eine Erglniung des t , Abi. 2 Heu. Musa gedacht 
werden können, nach der clle Sparkasse durdi elnfadie .Zlnuatz­
lnderungserkllrung' (vgl. Sprengel. Sparkasse 1958 S. 7') die Zin­
sen bei KOndlgungssparelnlagen bitte senken können. !!In Weg, der 
auf Grund der dann notwendigen besonderen Formulierung dea 
f ' ausdnld<Udi - was nicht dem Wun1die der obenten Sparkas1en­
au!1lcht (Bankenaufsicht) entsprochen bitte - auf die Möglichkeit 
zum Abschluß , fe1tverzlnsllcher ' KOndlgunguparelnlagen hinge­
wiesen bitte. 

") Perdelwltz-Fabrlclu1-Klelner meinen zwellelnd, eine besondere Kiln­
dlgung .darre• sich erObrlgen, sie könne • vielmehr all am Tage der 
Bekanntmachung der neuen Zinssitze au1ge1prochen gelten• (a.a .O. 
S. 269). Ahnlldi .nimmt an• Gradl (Zln1verelnbarun!l und Wettbe­
werb1bestlmmungen Im Kreditwesen, 1937 S. 76). 

wird. Da bereits die Klausel für sich allein als Bestand­
teil des Sparvertrages keiner besonderen Unterschriften 
bedarf (sie ist in die allgemeine Unterschriftsregelung 
für den Sparverkehr - vgl. § 36 Abs. 5 Hess. Musa -
einbezogen), genügt es auch für ihre Streichung wenn 
sie zur Beweissicherung nur mit Datum und H~ndzei­
chen versehen wird. 

Soweit bei Kündigungsspareinlagen noch Sparkassen­
bücher ohne Automatikklausel in Umlauf sind, dürfte es 
sich empfehlen, bei der nächsten Vorlage des Buch~s die 
Automatikklausel einzukleben. Erforderlich ist dabei 
eine Aufklärung des Kunden über ihre Bedeutung. Et­
waige Bedenken des Sparers dürften begründet damit 
zerstreut werden können, daß ohne die Klausel während 
der Laufzeit der Einlage kein Rechtsanspruch auf Erhö­
hung der Zinsen besteht, wenn allgemein der Sparein­
lagenzins für Kündigungsspareinlagen angehoben wird. 

2. Schiffsbeleihung 
Nach dem bisherigen hessischen Satzungsrecht war 

bei der Beleihung von Schiffen und Schiffsbauwerken 
zwingend vorgeschrieben, daß die Beleihungsobjekte im 
Geschäftsbereich der Sparkasse ihren Heimat- oder 
Bauort haben mußten. Demgegenüber beinhalten inso­
weit die Schi!fsbeleihungsgrundsätze der obersten Spar­
kassenaufsichtsbehörde in der Fassung vom 27. August 
1957 ") ,nur eine So 11- Vorschrift. Nunmehr ist 
die gegenüber der Satzung nachrangige Regelung der 
Beleihungsgrundsätze zur Satzungsnorm erhoben wor­
den. § 15 Abs. 5 Hess. MuSa lautet jetzt: 

.,Darlehen können auch gegen Bestellung von Hypo­
theken auf Schiffe oder Schiffsbauwerke nach Maß­
gabe der von der obersten Aufsichtsbehörde erlasse­
nen Beleihungsgrundsätze gewährt werden. Das Schiff 
soll seinen Heimathafen (Heimatort), das Schiffsbau­
werk seinen Bauort und der Reeder (Schiffseigner) 
seinen Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung 
im Geschäftsbereich der Sparkasse haben." 
Entgegen der bisherigen Satzungsvorschrift ist in ihr 

d:imit außerdem gesagt, daß auch der Reeder (Schiffs­
eigner) seinen Wohnsitz oder eine gewerbliche Nieder­
lassung im Geschäftsbereich der Sparkasse haben soll. 

Im Zusammenhang mit der Änderung des § 15 Abs. 5 
MuSa ist die Frage erörtert worden, ob durch ausdrück­
liche Regelung allgemein in der Grundsatzvorschrift des 
§ 14 Musa die Kr e d lt g e w ä h r u n g auf den 
Geltungsbereich des Grundgesetzes be­
g r e n z t werden sollte, so wie dies ausdrücklich bereits 
beim Pers~nalkredit (Wertpapierbeleihung, Abtretung 
oder Verpfändung von Guthaben bei öffentlichen Spar­
kassen und öffentlichen Bausparkassen und von Forde­
rungen aus Lebensversicherungen) u) geschehen ist. Der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat bereits 1956 
bei den damaligen Beratungen über die Schiffsbelei­
hungsgrundsätze die Meinung vertreten, daß allgemein 
die Kreditgewährung durch kommunale Sparkassen au! 
den Gel~ungsbereich des Grundgesetzes begrenzt ist. 
?er hess1che Arbeitskreis hat sich letztlich entschlossen, 
uber diese Frage in der Satzung nichts zu sagen. Maß­
gebend hierfür waren die Schwierigkeiten im Hinblick 
auf ~.ie im Arbei_tskreis erörterten Einzelbeispiele regeln 
zu konnen, ob eine Kreditgewährung etwa nach außer­
halb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erfolgt und 
entsprechende, der Praxis dienende Formulierungen zu 
finden. Wäre z. B. - was praktisch weder gewollt noch 
durchführbar gewesen wäre - letztlich nicht auch ein 
für eine Reise nach dem Ausland gegebener Kredit un­
zulässig gewesen? 

Formal würde damit die allgemein übliche satzungs­
rechtliche Soll-Vorschrift (vgl.§ 14 Hess. MuSa) wonach 
„in der Regel" Kredite nur im Geschäftsbe;elch der 
Sparkasse gewährt werden sollen, auch ausnahmsweise 
Kredite nach dem Ausland zulassen. Der Verfasser ist 
allerdings der Meinung, daß es weder der geschicht­
lichen Entwicklung noch dem Wesen der kommunalen 
Sparkassen entspricht, Kredite nach dem Ausland zu 

") SIAnz. 1957 S. 904. 
") t 16 Abi. 1 Nr. 1 b, Nr. 3 b, c He11. MuSa. 
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geben und die erwähnte Soll-Vorschrift ihre äußerste 
Grenze dort findet, wo die Bindung an das Grundgesetz 
aufhört. Kredite nach dem Ausland sind nach Meinung 
des Verfassers nur mit aufsichtsbehördlicher Ausnahme­
genehmigung zulässig (§ 20 Abs. 4 e HSpG). Ob insoweit 
die Entwicklung der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft zu gegebener Zeit ein anderes Ergebnis erfordert, 
bleibt abzuwarten. 

3. Investmentanteilscheine 
Die Beleihung von Anteilscheinen nach dem Gesetz 

über Kapitalanlagegesellschaften ist nunmehr ausdrück­
lich zugelassen••). 

Der sachlich berechtigten Zulassung bedurfte es, weil 
die Investmentanteilscheine (Verbriefung nur von An­
sprüchen gegenüber der Kapitalanlagegesellschaft) 
rechtlich nicht unter die bisher zugelassenen Wert­
papiere fallen (Inhaberschuldverschreibungen, Indu­
strieobligationen, Aktien). Der Hundertsatz für ihre Be­
leihung wurde dem für die „sonstigen" Schuldverschrei­
bungen, d. h. den nicht mündelsicheren Wertpapieren 
gleichgesetzt (60 °/o). 

Von einer Regelung entsprechend Nordrhein-Westfa­
len, wo außer den mündelsicheren auch im Lombardver­
kehr der Deutschen Bundesbank beleihbare Inhaber­
schuldverschreibungen mit 80 °/o beliehen werden kön­
nen, wurde abgesehen. Es erschien unter dem Gesichts­
punkt der Sicherheit, der für die Höhe der Beleihung 
maßgebend ist, nicht angebracht, insoweit die lombard­
fähigen Wertpapiere aus dem Kreis der übrigen nicht 
mündelsicheren, nur mit 60 °/o beleihbaren Inhaber­
schuldverschreibungen herauszunehmen. 

4. Sicherungsübereignung 
Durch eine redaktionelle Neufassung ist klargestellt 

worden, daß bestimmte, in wohl allen Mustersatzungen 
im Bundesgebiet zu findende Begrenzungen im Zusam­
menhang mit der Pfandbestellung oder Sicherungsüber­
eignung an Waren und sonstigen beweglichen Sachen 18) 

ausschließlich für Kredite gegen Sicherungsübereignung 
gelten, nicht aber für die Verpfändung von beweglichen 
Sachen. 

5. Blankokredite 
Wie in den übrigen Bundesländern dürfte auch in 

Hessen bisher der Gesamtbetrag der Blankokredite nicht 
über 5 O/o des Gesamteinlagenbestandes hinausgehen. 
Diese Grenze ist entsprechend einem Beratungsergebnis 
des „Arbeitsstabes für Sparkassenfragen" in 1959 nun­
mehr auf 10 0/o ausgedehnt worden 17). Sachlich war 
maßgebend, daß die Sparkassen mehr als in der Ver­
gangenheit den Blankokredit sowohl allgemein im 
Kleinkreditgeschäft als auch speziell durch Hergabe von 
Personalkrediten für den Eigenheimbau junger Fami­
lien pfl_egen. 

6. Personalkredlthöchstgrenze 
und Zentrale Kreditaktionen 

Bis zu den Beratungen über die Mustersatzung in 
Rheinland-Pfalz im Jahre 1957 war formal allgemein 
anerkannt, daß In die Personalkredithöchstgrenze die 
Kredite im Rahmen zentraler Kreditaktionen öffent­
licher Stellen nicht einzubeziehen sind. Begründet wurde 
dies damit, daß diese Kredithingabe nicht aus eigenen 
Mitteln der Sparkasse erfolgt und die Beleihungsvor­
schriften nur für die aus eigenen Mitteln gewährten 
Kredite geschaffen worden seien. Demgegenüber ist 
neuerdings geltend gemacht worden, dies könne jeden­
falls bei den sogenannten „durchgeleiteten" Krediten, 
bei denen die Sparkasse (im Gegensatz zu den lediglich 

") So bereits t 21 Nr. 1 b Musa NRW. 
11) Im l!lnzelfall: 3 1/ M der Ge1amtelnlagen, HOch1tbetrag von 100 000,­

DM und Freigrenze von 10 000,- DM, Gesamtkontingent: 8 ' /• des 
l!lnlagenbestandes. 

17) Praktisch gilt die 10 ¼-Grenze schon seit llngerem bereits bei 
allen Sparkassen In Hessen, nadJdem dle ober■tc Spa.rte.ssenauf­
slchtsbehOrde (rechtsbedenkllch, zumal nicht ala Anderung der MuSa 
Im Staalsanielger bekanntgegeben) durch l!rlall vom 18. 7. 1959 ge­
stattet hatte, daß die Sparkaue nach entsprechendem Budilull Ihres 
obersten Organs die 10 '/,-Grenze zugrunde legen lc!lnne, ohne 
daß es eines Beschlusses des Gew6hrtr&gen zur Satzung1lnderung 
bedOrfo. 

„Treuhand"- oder „Auftrags"krediten 18)) Kredite im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung ausleihe, nicht 
gelten. Dementsprechend ist zwischenzeitlich in Rhein­
land-Pfalz und Schleswig-Holstein u) bestimmt worden, 
daß „der dem jeweiligen Haftungsverhältnis aus Kre­
ditgewährungen im Rahmen zentraler Kreditaktionen 
öffentlicher Stellen entsprechende Kreditbetrag mit ein­
zurechnen" ist, soweit diese Kredite unter anderem nicht 
durch Bürgschaften des Bundes, eines Landes oder son­
stiger öffentlicher Stellen verbürgt sind. 

Der hessische Arbeitskreis hat sich nach eingehenden 
Beratungen entschlossen, es bei der bisherigen Regelung 
zu belassen, d. h. also, daß für Kredite aus zentralen 
Kreditaktionen weiterhin nicht die Beschränkungen für 
Personalkredite gelten. Maßgebend hierfür war letztlich 
die Feststellung, daß es sich bei den zentralen Kredit­
aktionen um zweckgebundene, von der öffentlichen 
Hand gewollte wirtschaftspolitische Förderungsmaß­
nahmen handelt, denen gegenüber die Gesichtspunkte 
der Kreditstreuung und Risikobegrenzung, die der Per­
sonalkredithöchstgrenze zugrunde liegen - zumal die 
Kredite satzungsrechtlich abgesichert sind -, nicht 
durchschlagen. 

7. Körperschatts-(.,Kommunal"-)kredit 

a) Das hessische Sparkassenrecht enthält für die Kör­
perschaftskredite keine gebietliche Begrenzung. Es gel­
ten die Soll-Grundsätze nach § 14 Hess. Musa, wonach 
regelmäßig nur im Geschäftsbereich der Sparkasse, der 
in § 1 Hess. MuSa genau bestimmt ist, ausgeliehen wer­
den darf. Praktisch bedeutet d ies, daß nur ausnahms­
weise eine „Kommunal"kreditgewährung außerhalb des 
Geschäftsbereichs zulässig ist. Demgegenüber war nach 
dem früheren hessen-darmstädtischen Sparkassenrecht 
die Kommunalkreditgewährung auf das Land Hessen 
und in den ehemals preußischen Gebietsteilen regelmä­
ßig auf die Provinz, in der die Sparkasse ihren Sitz hatte, 
beschränkt. Nach den „Bonner Entwürfen" zur Erneue­
rung des Sparkassenrechts aus dem Jahre 1953 sollte die 
Kommunalkreditgewährung im gesamten Bundesgebiet 
zulässig sein. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
und Bayern haben den Kommunalkredit auf das Lan­
desgebiet begrenzt, während in Rheinland-Pfalz die 
gleiche Rechtslage wie in HessPn besteht. 

Nach eingehender Beratung hat der hessische Arbeits­
kreis es für richtig gehalten, es bei der derzeitigen 
Regelung zu belassen und insbesondere auch keine Be­
grenzung auf das Land Hessen auszusprechen. Die hes­
sischen Sparkassen haben danach die Möglichkeit, aus -
nahm s weise (nicht genehmigungspflichtige) K ö r -
p er s c h a f t s k r e d i t e nicht nur an Kommunen und 
bestimmte Körperschaften in Hessen, sondern auch 
nach a u ß e r h a I b d es L a n d e s H es s e n zu ge­
währen; eine Regelung, die sicher den Bedürfnissen in 
,,Grenzgebieten" entspricht, ohne daß sie andererseits -
das hat die Erfahrung erwiesen - bei der einzelnen 
Sparkasse zu einer über den Ausnahmecharakter hin­
ausgehenden Übung führen wird. 

b) Nach dem herrschenden Sparkassenrecht dürfen 
die Sparkassen Kredite an Gemeinden, Gemeindever­
bände und bestimmte andere Körperschaften des öffent­
lichen Rechts bis zu 25 0/o der Gesamteinlagen gewähren. 
Innerhalb dieses Kontingents sind langfristige Auslei­
hungen nur bis zu 121/z 0/o der Gesamteinlagen zulässig. 
In diese Kontingentsgrenzen wurden bis jetzt bestimmte 
Körperschaftsbürgschaften, darunter auch die des Bun­
des oder eines deutschen Landes, mit einbezogen. 

Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung in den ver­
gangenen Jahren hat sich gezeigt, daß das langfristige 
Kommunalkreditkontingent vielfach bei Sparkassen aus­
geschöpft wurde, Entsprechendes aber - zum Teil bei 
weitem - nicht für die übrigen für kurz- und mittel­
fristige Kredite zur Verfügung stehenden 121/r 0/o ge­
sagt werden konnte. Über die langfristige 121/1•/o-Grenze 
hinausgehende Einzelkreditgewährungen sind nur mit 
aufsichtsbehördlicher Ausnahmegenehmigung zulässig. 

11) Vgl. Schlierbach, HSpG-Komm. S. 194 f. 
") l!benso Im l!rgebnl1 In Nordrheln-WeaUalen, wenn auch mit anderer 

Pormullerung (f 23 MuSa NRW). 

/ 
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Um im Rahmen des 25 •t.-Kontigents für die Praxis 
eine fühlbare und vertretbare Erleichterung zu schaffen, 
hatte sich der Hessische Sparkassen- und Giroverband 
schon vor längerer Zeit um eine Anderung der Muster­
satzungen bemüht. Er hatte angestrebt, unter Beibehal­
tung des Gesamtkontingents von 25 0/o die langfristigen 
Ausleihungen in Höhe von 25 0/o der Spareinlagen zuzu­
lassen. Der „Arbeitsstab für Sparkassenfragen" hat ge­
glaubt, diesem Vorschlag aus rechtlichen und sparkas­
senpolitischen Gründen nicht folgen zu können. Um an­
dererseits aber den im Grunde als berechtigt anerkann­
ten Wünschen der Praxis nach einer Lockerung des 
Kommunalkreditkontingents entgegenzukommen, hat 
sich der Arbeitsstab für Sparkassenfragen einverstan­
den erklärt, in den einzelnen Ländern die vom Bund 
oder einem Land verbürgten Kredite nicht mehr in das 
Kommunalkreditkontingent (auch nicht das langfristige) 
einzubeziehen. Dementsprechend ist § 19 Abs. 2 Hess. 
Musa dahingehend geändert worden, daß die erwähnten 
K o n t i n g e n t e außer für zentrale Kreditaktionen 
auch für die d u r c h d e n B u n d o d e r e i n L a n d 
verbürgten Kredite nicht gelten tO). Ob die 
Anderung für die Praxis eine fühlbare Erleichterung 
bringt - die derzeitigen Forderungen nach einem „anti­
zyklischen" Verhalten auch der öffentlichen Hand kön­
nen bei der Grundsatzfrage wohl außer Betracht blei­
ben -, muß allerdings bezweifelt werden. 

8. Anlage bei Geldinstituten 

§ 21 Hess. Musa läßt in übereinstimmung mit dem 
neuen Satzungsrecht in den übrigen Bundesländern 
für die Sparkasse die Anlage verfügbarer Gelder als 
Sicht- und befristete Einlagen unter anderem bei „deut­
schen öffenUich-rechtlichen Kreditinstituten" (Nostro­
guthaben) zu. 

Nach der Rechtsauffassung zu der dem§ 21 Hess. MuSa 
entsprechenden Vorschrift des § 33 Pr. MuSa war die 
Anlage bei öffentlich-rechtlichen Sparkassen (im Gegen-

"J Anm. 11 gilt enlsprediend. 

satz zu § 33 Pr. Musa von 1927) nicht mehr gestattet 11). 

§ 33 Pr. MuSa erlaubte der Sparkasse nur die Anlage 
verfügbarer Gelder bei deutschen öffentlich-rechtlichen 
,.Bankanstalten", die Sparkassen wurden nicht als Bank­
anstalten angesehen. Nach dem „Bonner Entwurf" u) 
sollte durch die neue Formulierung der Vorschrift über 
die Anlage bei Geldinstituten (an die Stelle des Wortes 
.,Bankanstalten" wurde das Wort „Kreditinstitute" ge­
setzt) sachlich gegenüber dem § 33 Pr. M·.1Sa nichts ge­
ändert werden. Da andererseits die Spark ssen aber un­
streitig öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sind, eine 
Anlage von Sparkasse zu Sparkasse daher formal mög­
lich, wenn auch sparkassenpolitisch sicher nicht er­
wünscht ist, wurde in dem diesjährigen hessischen 
Arbeitskreis darüber beraten, ob § 21 Hess. Musa eine 
der zuvor geltenden Rechtslage entsprechende Ein­
schränkung erfahren sollte. Der Arbeitskreis hat sich 
letztlich für die unveränderte Beibehaltung der jetzigen 
Fassung ausgesprochen. 

9. Dfenstleistungsgescbifte 
In neuester Zeit hat in der Praxis vor allem der großen 

Sparkassen die Nachfrage nach G o I d m ü n z e n u n d 
Edel m et a 11 e n (Barren) eine gewisse Bedeu­
tung erlangt. In der Vergangenheit haben sich in solchen 
Fällen die Sparkassen regelmäßig als „Bote" ihrer Giro­
zentrale betätigt. 

Nunmehr ist ihnen ausdrücklich gestattet H) : 

.,2. An- und Verkauf von Devisen, Sorten, Goldmün­
zen und Edelmetallen 
a) für fremde Rechnung; die Bestimmung in Nr. 1 

zweiter Halbsatz gilt entsprechend"); 
b) für eigene Rechnung, soweit dies für Wechsel­

stubengeschäfte und zur Befriedigung des Kun­
denbedarfs erforderlich ist." 

(Schluß folgt.) 

" ) Pe rdelwllz-Pabrlclua-Klelner a .a .O . S .364. 
" J Malerlallen zur Erneuerung de s Sparkassenredils 1953 S. 41. 

Vereinheitlichte Zinsverhilligungsmaßnahmen 
"Besser und schöner wohnen" und »Junge Familie" 

Von Diplom-Volkswirt Albrecht Klein, Bad Godesberg 

Der Bundesminister für Wohnungsbau hat am 15. Juni 
1960 neue Richtlinien für die Aktionen „Besser und 
schöner wohnen" und „Junge Familie" erlassen') und 
gleichzeitig zur Fortführung der teilweise ins Stocken 
geratenen Förderungsmaßnahmen neue Zinszuschuß­
kontingente aus dem Bundeshaushalt 1960 zur Verfü­
gung gestellt. Um eine einheitliche Auslegung der Richt­
linlen zu gewährleisten, hat er außerdem den beteiligten 
Kreditinstituten über ihre Verbände Erläuterungen an 
die Hand gegeben. Dies sei zum Anlaß genommen, kurz 
die beiden nun seit über einem Jahr laufenden Förde­
rungsmaßnahmen zu umreißen und den Inhalt der 
Neuerungen und Klarstellungen darzulegen. 

Zweck der F3rdenmgsmaßnahmen 
Die staatliche Förderung des Wohnungsbaues hat nach 

§ 1 Abs. 2 des Zweiten Wohl)ungsbaugesetzesl) das Ziel, 
die Wohnungsnot, namentlich auch der Wohnungsuchen­
den mit geringem Einkommen, zu beseitigen und zu­
gleich weite Kreise des Volkes durch Bildung von Einzel­
eigentum, besonders in der Form von Familienheimen, 
mit dem Grund und Boden zu verbinden. Dieses dop­
pelte Ziel kann am besten dadurch erreicht werden, daß 
den bisher in billigen Mietwohnungen untergebrachten 
bauwilligen Familien zum Eigenheim und den noch 

1) Bundua.ru:elger Nr. 117 Tom 22. Juni 18e0. 
') Bunde1ge11tzbl. 1958 Tell I S. 523. 

nicht ausreichend untergebrachten Familien zum Nach­
rücken in die freiwerdenden Mietwohnungen verholfen 
wird. Um diese wohnungspolitisch erwünschte Um­
schichtung nicht an verhältnismäßig kleinen Lücken in 
der Rest-Finanzierung der Familienheime scheitern zu 
lassen, hat der Bundesminister für Wohnungsbau erst­
mals 1958 unter dem Motto "Besser und schöner woh­
nen" Bundesmittel zur Restfinanzierung entsprechender 
Bauvorhaben zur Verfügung gestellt 1). 

Am Anfang der späteren Maßnahme der Aktion 
,,Junge Familie" stand die überlegung, daß den bau­
willigen jungen Familien, auch wenn sie auf dem nor­
malen Weg bereits öffentliche Mittel erhalten, in der 
Restfinanzierung das Familienzusatzdarlehen fehlt, das 
die kinderreichen Bauherren erhalten. Dieser „Start­
nachteil" soll durch die Zinsverbilligungsmaßnahme 
„Junge Familie" des Bundes ausgeglichen werden. Da 
von einer weiteren subjektiven Abgrenzung des Be­
griffs „Junge Familie" abgesehen wurde, blieb diese 
Förderungsmaßnahme allerdings nicht auf die jungen 
Familien im engeren Sinn beschränkt'). 

Selbstverständlich war niemals daran gedacht, daß 
die Aktion "Junge Familie" das ganze Problem der 
Wohnungsbeschaffung für junge Familien lösen könne. 

1) Bundubaubl. Halt 8 19$8 S. 3'7. 
') l!lne eingehendere BHpredlung der Al<Uon .Junge Familie' Ist al, 

::::'.' ·NP U ... n.,•<>~ S,., ...... -V,d„ Sott,,rt / 
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migung 
Sparkassengesetzes für das Land 
958 (GVOBI. Schl.-H. S. 191) ge• 
derungssatzung zur Satzung der 

4. Juni 1960 in der Fassung der 
963. 

Der Innenminister 
Landes Schleswig-Holstein 

Im Auftrage: 
Kujath 

II des Kreistagsbeschlusses 
hiermit bekanntgemacht die 

der Satzung 

SE STORMARN 
m 23. Oktober 1964 

ng (8) 

g des Gewährträgers 
orn errichtete Sparkasse mit dem 
men: 

SSE STORMARN 
Stempel mit d ieser Bezeichnung. 
ndelsichere, dem gemeinen Nutzen 
es öffentlichen Rechts. 
als Gewährträger für die Verbind­
chränkt. Die Gläubiger der Sper­
r nur in Anspruch nehmen, soweit 

rkosse nicht befriedigt werden. 
gstellen mit Ein- und Auszahlungs­
eißstellen) oder lediglich mit Ein­
n) errichten. 
des Sparkassen- und G iroverbon-

§ 2 
gaben 
gebe, den Sparsinn in der Bevölke­
. Zu diesem Zweck hat sie alle er­
richtungen zu treffen, um möglichst 

·r den Spargedanken zu gewinnen; 
e des Sparsinns der Jugend durch 
htungen sowie die Förderung des 

enheit, Ersparnisse und andere Gel­
legen. Sie dient der Befriedigung 

eh Maßgabe dieser Satzung, pf\egt 
kehr, insbesondere den Spargiro­
gsverkehr), und betreibt die weite­
enen Geschäfte . 
ter Berücksichtigung der Liquiditäts­
g- oder mittelfristig angelegt wer­
keinen längeren Kündigungsfristen, 

Die Ausleihungen werden entweder 
oder als Darlehen, in der Regel mit 
iger Tilgung gewährt. 

nach wirtschaftlichen G rundsätzen 

• 

Rückzahlung 
(1) Die Sparko,,, zuhll Bcil-r.age bis :ru 1000,­

herige Kündigung ,ofort aus. Zur Rückzahlung höherer Beträge 
innerhalb eines Ze traumes van einem Monat ist die Sparkasse 
jedoch nur verpflichtet, wenn rechtzeitig gekündigt worden ist. 

(2) Die Kündigungsfrist beträgt, sofern nichts anderes ausdrück­
lich vereinbart ist, für Beträge über 1000,- DM drei Monate. 

(3) Die Sparkasse kann andere als die in Abs. 1 und 2 vorgese­
henen Rückzahlungsbedingungen mit dem Sparer vereinbaren 
(Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist) . Solche Verein­
barungen sind im Sparkassenbuch und auf dem Konto zu vermer­
ken. 

(4) Bei Kündigung der Spareinlage durch den Sparer kann die 
Sparkasse dem Sparer erklären, daß sie die Kündigung als nicht 
erfolgt ansehen werde, wenn der Sparer das Geld nicht binnen 
einer Woche nach Fälligkeit abhebt. Die Sparkasse kann diese Er­
klärung auch im voraus durch Abdruck im Sparkassenbuch ab-
geben. \ 

(5) Die Sparkasse kann Spareinlagen schriftlich oder durch zwei­
malige Bekanntmachung (§ 48) kündigen. Die Kündigungsfrist be­
trägt drei Monate, sofern keine längere Kündigungsfrist verein­
bart ist (Abs. 3). Die gekündigten Spareinlagen, die noch Ablauf 
der Kündigungsfrist nicht abgehoben sind, verzinst die Sparkasse 
nach freiem Ermessen. 

{6) Die Rückzahlung van Spareinlagen und die Auszahlung van 
Zinsen dürfen nur gegen Vorlage des Sparkassenbuches erfolgen . 

(7) Wird die gesamte Spareinlage zurückgezahlt, so ist das 
Sparkassenbuch der Sparkasse zurückzugeben. 

§ 6 
Berechtigungsausweis; Mündelgelder 

(1) Die Sporkas~e ist berechtigt, ober nicht verpfl ichtet, an jeden 
Vorleger des Sparkassenbuches Zahlungen zu leisten. 

(2) Um Verfügungen Unbefugter über Spareinlagen zt, verhin­
dern, kann der Sparer bestimmen, daß die Sparkasse nur gegen 
Vorlaglil eines besonderen Ausweises oder unter Beachtung einer 
anderen Sicherungsvereinbarung zahlt. 

(3) Sparkassenbücher, auf die ein Vormund, ein Pfleger oder ein 
Elternteil, dem ein Beistand bestellt ist, nach § 1809 des Bürger­
lichen Gesetzbuches Einzahlungen leistet, sind durch den Vermerk 
#Mündelgeld" kenntlich zu machen. In diesen Fällen darf das Ka­
pitol ganz oder teilweise nur mit Genehmigung des Gegenvor­
mundes, des Vormundschaftsgerichtes oder des Beistandes und 
gegen Ausweis über die Person des Berechtigten ausgezahlt wer­
den. 

§ 7 
Sperrung von Spareinlagen 

(1) Die Sparkasse kann, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf 
Antrag dessen, der das Recht aus der Spareinlage geltend machen 
kann, die Spareinlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis 
zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses durch Eintragung eines 
Vermerks auf dem Konto und im Sparkassenbuch sperren; sie darf 
dann das Guthaben nur noch dem Inhalt die~s Vermerks aus­
zahlen. 

(2) Die Sperre wrrd unwirksam, wenn die Person stirbt, zu deren 
Gunsten der Vermerk eingetrcgen ist, wenn der bestimmte Zeit­
punkt oder das erwartete Ereignis eintritt oder wenn sich heraus• 
stellt, daß es nicht eintreten kann. Vorher darf die Sperre nur mit 
Genehmigung des Vorstandes aufgehoben werden. 

(3) Die Sperre bezieht sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
auf die gesamte Spareinlage und die Zinsen. 

§ 8 
freizügiger Sparverkehr; Ubertragung von Spareinlagen 

(1) Die Sparkasse ermöglicht durch ihre Teilnahme am freiz09i­
gen Sparverkehr, Einzahlungen auf ein bei einer anderen Spor­
itelle geführtes Sparkonto entgegenzunehmen und Auszahlungen 

• 
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• 
Amtliche Bekonntmochunoen des Kreises llormorn 

7. Jahrgane 15. Juli 1%5 l\r. 34 

stimmt wirdr am Tage nach ihr~r Bekanntmachung in Kra ft. 
§ 50 

Bekanntmachung der Satzung 
(1 ) Die Satzung, ihre Anderung und ihre Au fhebung sind durch 

den Lan drat öffen tl ich bekanntzumachen. 
(2) Die Satzung ist im Kassenraum der Hauptstelle der Spa r­

kasse auszulegen. 
§ 51 

Inkrafttreten der Satzung 
(1 ) Diese Sa tzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. 
(2) Mi t dem gle ichen Zeitpunkt tritt d ie bisherige Satzung außer 1 

Kraft. 

Bad Oldesloe, de n 23. Oktober 1964 
Dr. H a a r m a n n 

Landrat 

Straßenbauarbeiten in Bad Oldesloe 
Die Bauarbeiten in der Mühlenstraße von der Hindenburg­

sfraße bis zur Hagenstraße sind beendet. 
Die Einbahnregelung in der Hagenstraße und in der Hinden• 

bu rg s tra ß e vom Markt bis zur Mühlenstraße treten wieder in Kraft. 

Bad Oldesloe, den 15. Juli 1965 
Kreis Stormarn Der Landrat 

- Ordnungsamt -

Amtliche Bekanntmachung 
Die nächs te Sitzung des Kre istages 

findet a m 

statt. 

Freitag, dem 23. Juli 1965, 10.00 Uhr, 
im Festsaal der Kreisberufsschule Stormarn 
in Bad Oldesloe, Grabauer Straße l 8, 

folgende Punkte stehen auf der 

Hiller's Weingummi­
Teddy's Btl. 

250-g-- 58 
Packg. , 

STETS BESONDERS ZU EMPFEHLEN: , 

-V·l·V·O· Bienenhonig 
500-g-Glas 

2,50 
Imker-Schleuderhonig, 
Blütenauslese, 

garantiert naturreia ·1 

I 

• 
! 

••• •• • • 
Tagesordnung: 

1. Ehrenamtliche Verwaltungsrichter für die Fachkammer und 
den Fachsenat beim Verwaltungsgericht bzw. Ober­
verwaltungsger ich t ; 

2. Zuschüsse aus der Schulbaurückloge für Schulbauvorhaben 
bis zu 50 000,- DM ; 

3. Zuschüsse aus der Schulbaurückla ge fü r den Bau von Turn• 
hallen; _ 1 

4. Zuschüsse des Kreises für den Bau von Sportstätten; 
5. Bewilligung von Mitte ln für den Rentnerwohnun gsbou ; 
6. Änderung der Kreishundesteuero rdnung; 
7. Personalangelegenheiten; 
8. Grundstücksangelegenheit. 

R r. H a r d t 
Kreispräsident 

Brucellose 
(seuchenhaftes Verkalben) der Rinder 

In den Rinderbeständen von 
Hans Soltau, Ahrensfelde KA~ 
Herbert Wriggers, Ahrensfelde KA, 
Paul Schacht, Tremsbüttel , 

ist die Brucellose (seuchenhoftes Verkalben) der Rinder erloschen. 
Die Schutzmaßregeln für die genann ten Bestände werden auf-
gehoben. 1 

Bad Oldesloe, den 8. Juli 1965 
Kreis Stormarn, Der Landrat, 

- Ve terinöramt -

Kartoffeln 2,s kg 

Zitronen !ijck · .88 
natur 
Vollteller 
Dänischer Tilsiter 

250 g 

Fröhlicher Zecher 
der überall beliebte ffi@!ll-Marke~wein 

1-1,,ter-FI. 
1 

fa4dt.-tadt.t-tt,t,ku 

Frische Erdbeeren 
.Senga Sengana", H.-KI. ,,A• 115 
herrliche Früchte, prächtiges Aroma 

500g J 

Schtaosahne 
(Mindestfettgehalt 28%) 
bei der DLG-Ouolifäfsprüfung 
mit der Anlon-Fehr-Medoille 

ausgezeichnet 1 /4Ltr. '1,§. 

Joghurt 
,Essen Sie sich schlank und gesund' 
(div. Sorten im Plastikbecher) ob 

soan. raretblrnen 
.Williams" . . . . . . . 500 g 

.sorenuer Schokolade 
div. Sorten 

100-g-Tolel ':;85-

TeilSChinllen 
(Frühstücksspeck) zart und mild, 
lieblicher Rouchgeschmodc 125 g 
(Bronzene Preismünze 
der DLG-Ouolilötsprüfung 1965) 

Original Weinbrand 

,Chantre· . . •1, FI. 7;60. 
das weiche Herz des Weines! 

Belgisches EKPOrl-Bler 
112-Ltr.-FL (o. GI.) 

ein ganzer Kasten (20 FI.) nur 9,-

1,05 
-,35 
1,35 

-,68 
1,50 

6,75 
·,GB 

und auf oUes die 'üblichen 3 °lo Rabatt! 

Bekanntmachung 
,. Handelsregister 

Veränderung 
HRA 234 - 8. 7. 1965: Corl Hoffmann, Bad Oldesloe. Der _Gise!a 

Moog, geb. Hoffmann, in Bad Oldesloe, ist Prokura e!te,lt. S,e 
ist auch zur Belastung und Veräußerung von Grundstucken be­
fugt. 

Das Amtsgericht Bad Olde,loe 

Bekanntmachung 
Neueintragung 

HRA Nr. 118 - 24. Juni 1965. M + W TEST Institut für Markt­
und Werbeforschung Siegfried La n t r e w i t z, Inhaber: Kauf­
mann Siegfried Lantrewitz, Bargteheide, An den Stücken Nr. 5 a. 

Amtsgericht Bargteheide 

00000000000000000000000000000000000000000 

•Anzeigen schaffen Umsätze • 
00000000000000000000000000000000000000000 

öffentliche Ausschreibung 
Die KrlÜssparkasse Bad Oldesloe 

schreibt zur Errichtung einer Zweigstelle in Harksheide aus: 
1. Erdarbeiten 
2. Betan-, Maurer-, lsolier- und Putzarbeit~" 
3. Zimmererarbeiten 
4. Stahlarbeiten 
5. Estrich- und PVC-Arbeiten 
6. Kunststeinarbeiten 
7. Fliesenarbeiten 
8. Leichtmetallfenster 
9. Klempner- und Dackdeckerarbeiten 

10. Schlosserarbeiten 
11. Tischlerorbeilen 
12. Zentralheizungsarbeiten 
13. Mechcinikerarbeiten 
14. Türen und Stahlzargen 
15. Elektroarbeiten 
16. Glaserarbeiten 
17. Malerarbeiten 
18. Gipsdeckenplatten-Arbeiten . . 

Die Ausschreibungsunterlagen werden zugeschickt gegen schnft­
liche Anforderung und Postüberweisung von 2,- DM (Portokosten) 
bis zum 20. Juli 1965 an Architekt: BDA H. Burchard, Hamburg, 
Blankenese, Babendiekstr. 21. 

ARAL-Tankstelle 
mit Wohnung, Loden und Grundstück (1600 qm) 
frei, ab sofort z. verkaufen. Erforderl. 15,000 DM. 

Fr. Wullf, Fußberg b. Neumünster 
Tel.: Neumünster O 43 21 /30 01. 

• •• ••• • 

• • •• • • 
, 

( Amtliche Bekanntmochunqen des Kreises :itormarn ~ \?· Jahrgan~ 15. Juli 1965 Nr. 3:/ 

dem jeweiligen Haftungsverhältni, aus Kreditgewährungen im 
Rahmen zentraler Kreditaktionen öffentlicher Stellen entspre• 
chende Kreditbetrag mit einzurechnen ist. Verpflichtungen nach 
§ 12 Abs. 3 sowie Kredite durch Diskontierung von Wechseln (§ 16 
Abs. 2) werden unbeschadet des Satzes 1 nur zur Hälfte auf die 
Höchstgrenze angerechnet 

8. S p a r k a s s e n g es c h ä f t e 
1. Pa s s i v g e s c h ä I t 

1. Spareinlagen 
§ 3 

Änderung der Satzung 
für die Kreissparkasse Stormarn 

Spareinlagen; Sparkassenbücher „ 

Der Kreistag hat in seine r Sitzung am 23. Oktober 1964 folgende 
Sotzungsänderungen beschlossen: 

(2) Diese Beschränkungen gelten nicht für Kredite an Genossen• 
schalten nach § 17 Abs. 2 sowie für Kredite, die nach § 16 Abs. 1 
Ziffer 3 Buchst. b) gesichert sind und für denienigen Teilbetrag, 
für den eine Bürgschaft der Landesgarantiekasse Schleswig-Hol­
stein GmbH., Kiel, vorliegt. 

(1) Die Sparkasse nimmt von jedermann Spareinlagen in Höhe 
von mindestens 1,- DM an. Spareinlagen sind Einlagen, die durch 
Ausfertigung einer Urkunde, insbesondere eines Sparkassenbuches, 
als solche gekennzeichnet sind . Als Spareinlagen dürfen nur Geld­
beträge angenommen werden, cfie der Ansammlung oder Anlage 
von Vermögen dienen ; Geldbetröge1 die zur Verwendung im Ge­
schäftsbetrieb oder für den Zahlungsverkehr bestimmt sind, erfül• 
len diese Voraussetzungen nicht. Geldbeträge, die von vornherein 
befristet angenommen werden, gelten nicht als Spareinlage. Geld­
betröge von juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaf­
ten dürfen nur donn als Spareinlage angenommen werden, wenn 
die Voraussetzungen der Sätze 3 und 4 dargetan sind. Dies gilt 
nicht für Geldbeträge von Einrichtungen, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. 

1. Die Satzung der Kreissparkasse Stormorn vom 24. 6. 1960 in 
de r Fassung der Satzungsänderung vom 12. Juli 1963 wird folgen­
dermaßen geändert, 8) § 19 der Satzung 

erhält folgende Oberschrift, 
l) § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung 
erholten folgende Fassung: 

(1) Die Sparkasse nimmt von iedermann Spareinlagen in Höhe 
von mindestens 1,- DM an. Spareinlogen sind Einlagen, die durch 
Ausfertigung einer Urkunde, insbesondere eines Sparkassen­
buches, als solche gekennzeichnet sind. Als Spareinlagen dürfen 
nur Geldbeträge angenommen werden, die der Ansammlung oder 
Anlage von Vermögen dienen; Geldbeträge, die zur Verwendung 
im Geschäftsbetr ieb oder für den Zahlungsverkehr bestimmt sind, 
erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Geldbeträge, die von vorn­
herein befristet ongenorrimen werden, gelten nicht als Spareinla­
ge. Geldbeträge von iuristischen Personen und Personenhondels­
gesellschafte:1 dürfen nur dann als Spareinlage angenommen wer­
den, wenn die Voraussetzungen der Sätze 3 und 4 dargetan sind. 
Dies gilt nicht für Geldbeträge von ,Einrichtungen, die gemein­
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. 

(2) Jeder Sparer erhält bei der ersten Einlage ein Sparkassen• 
buch, das Namen und Wohnun!il des Sparers sowie die Nummer 
des Sparkontos enthält. Das Sparkassenbuch muß ferner einen 
Hinweis darauf enthalten, doll die Satzungsbestimmungen über 
den Sparverkehr im Kassenraum eingesehen werden können. Dem 
Sparer wird auf Antrag ein Abdruck dieser Satzungsbestimmungen 
ousgehändiit. 

Kredit an Gemeinden, Gemeindeverbände ,und andere Körper­
schaften des öffentlichen Rechts oder gegen deren Bürgschaft 

§ 19 Abs. 2 Satz l der Satzung 
erhält folgende Fassung: 

(2) Der 'Gesamtbetrag der noch Abs. 1 Satz I sowie der unter 
Bürgschaft einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder eines 
Zweckverbandes gewährten Kredite darf 25 v. H., derienige der 
langfristigen Kredite 15 v. H. der gesamten Einlagen nicht über• 
steigen; dies gilt nicht für Kredite im Rahmen zentraler Kredit­
aktionen öffentlicher Stellen. 
9) § 22 der Satzung 
wird wie folgt ergirnzt: 

Sie kcinnen von der Sporkcsse an andere Kreditinstitute (§ 21) 
weitergegeben werden ' 
10) § 26 Nr. 2 der Satzung 

(2) Jeder Sparer erhält bei der ersten Einlage ein Sparkassen­
buch, das Namen und Wohnung des Sparers sowie die Nummer 
des Sparkontos enthält. Das Sparkassenbuch muß ferner einen Hin• 
weis darauf enthalten, daß die Satzungsbestirnmungen über den 
Sparverkehr im Kassenraum eingesehen werden können. Dem 
Sparer wird auf Antrag ein Abdrud, dieser Satzungsbestimmungen 
ausgehändigt. 

(3) Jede Ein • und Rückzahlung wird mit Angabe des Tages in des 
Sparkassenbuch eingetragen. Einzahlungen durch Dberweisuhg, 
Scheckübersendung und dergleichen werden bei der nächsten Vor­
lage des Sparkassenbuches eingetragen. 

2) § 4 Abs. l bis 3 der Satzung 
erholten folgende Fassung: 

(1) Der Zinssatz für Spareinlagen wird vom Vorstand festgesetzt 
und durch Aushang im Kassenraum bekanntgegeben. 

(2) Eine Änderung des Zinssatzes tritt für bestehende Sparein­
lagen mit ihrer BeKanntmachung durch Aushang im Kassenraum 
in Kraft. 

(3) Der Zinslauf beginnt mit dem auf die Einzahlung folgenden 
und endet mit dem der Rückzahlung vorhergehenden Kalendertag. 
Der Monat wird zu 30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet. 
3) § 14 der Satzung 

Der bisherige einzige Absatz wird Absatz 1. 
Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 
(2) Als ein Kreditnehmer gelten 

1. alle Unternehmen, die demselben Konzern angehören oder durch 
Verträge verbunden sind, die vorsehen, daß die Leitung des 
einen Unternehmens einem anderen unterstellt wird oder doß 
das eine Un'ternehmen verpflichtet ist, seinen ganzen Gewinn 
an ein anderes Unternehmen abzuführen, 

2. Personenhandelsgesellschaften und ihre persönlich haftenden 
Gesellschafter. 

4) § 15 Abs. 7 der Satzung 
erhält folgende Fassung: 

(7) Die Spareinlagen dürfen nur bis zu 50 v. H. in Hypotheken, 
Grund- und Rente nschulden angelegt werden. 
5) § 16 Abs. 1 Nr, 1 a der Satzung 

In der [lbersrh i\t ir(i dns e•sl Semikoloo ,dt cb •; n Kn(nmQ 
er!;efzt. 

§ 16 Abs. l Nr. lb) der Satzung 
erhält folgende Fassung: 
b) Wertpapieren; 
Mündelsichere Schuldverschreibungen auf den Inhaber können 
bis zu 80 v. H., sonstige Schuldverschreibungen auf den Inhaber, 
Industrieobligationen und Aktien, die an einer B?rse im Geltungs~ 
bereich des Grundgesetzes gehandelt werden, b,s zu 60 v. H. des 
Kurswertes und Anteilscheine nach dem Gesetz über Kapital­
anlagegesellschaften bis zu 60 v. H. des Rückkaufpreises beliehen 
werden. 

§ 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 6 der Satzung 
erhält folgend~ Fassung: . . . ... . .. 

Die Sicherheit dieser Kredite ,st mindestens holb1ahrlich zu uber• 
prüfen; der Bericht-ist dem Vorstand vorzulegen. 

§ 16 Abs. l Nr. 4 der Satzung 
Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:. 
Ausfallbürgschaften sind zul_ässig, wenn. Sie von der Landes­

garantiekasse Schleswig-Holstein GmbH., Kiel, erfo1lt werden. 
Der letzte Satz erhält folgende Fos,ung: . ... . 
Die Sicherheit der Schuldner uncl Bürgen ,st 1ohrlich zu über­

prüfen; der Bericht ist dem Vorstand vorzulegen. 
§ 16 Abs. 2 Satz 3 der Satzung 

erhält folgende Fassung: 
Sie können von der Sparkasse an andere Geldinstitute (§ 21) 

zum Zwecke der Rediskontierung weitergegeben werden. 
6) ' § 17 Abs. 1 und 2 der Satzung 
erhalten folgende Fassung, 

(1) Kredite ohne die in §§ 15 und 16 genannten Sicherheiten dür• 
fen nur auf Grund eines einstimmigen Be~chlusse~ der .~ustän.digen 
Stelle c;Jer Sparkasse gewährt werden. Die Kredite mussen leder: 
zeit fristlos kündbar sein Die Kredile dürfen im Einzelfol dre, 
vom Tqusend des gesamlen Einlagenbestandes nicht überschreiten 
und höchstens 100.000,- DM betragen; diese Beschränkung gilt 
nicht für Kredite bis zu 10.000,- DM. Der Gesamtbetrag dieser 
Kredite darf nicht über 10 v. H. des gesamten Einlagenbestandes 
hinausgehen. Die Sicherheit di'7ser .Kredite ist mindestens halb­
iährlich zu überprüfen; der Bericht ,st dem Vorstand vorzulegen. 

(2) An Genossenschaften~ die einem Prpfung~ver.ban~ ange­
schlossen sind, dürfen Kredite auf Grund eines e1nst1mm1_gen B~­
schlusses der zuständigen Stelle der Sparkasse o.hne weitere Si­
cherheit über die Beschränkungen nach Abs. 1 hinaus unter fol­
genden Voraussetzungen gewährt werden: 
1. Der Gesamtbetrag des ungedeckten Kredits an eine Genoss_en­

schaft darf bei Genossenschaften mit unbeschränkter Haftpflicht 
10 v. H. des Gesamtvermögens sämtlicher Genossen, bei Ge­
nossenschaften mit beschränktet Haftpflicht 25-v. H .. der„ Ge­
schöftsguthaben der Genossen und der Reserven nrcht vber-
ste1gen. 1 

• • 

2. Sowe it nicht planmäßrge Tilgungen ve.rembart sind,. muß der 
Kredit mit höchslens sechsmonotiger Frist kündbar sein. 

3. Die Gesamthöhe der ungedeckten Kredite an Genossenschaf­
ten darf höchstens 10 v H. des gesamten Einlagenbestandes 
betragen. , 

Die Vermögenslage der Genossen~chafle.~! d~nen. Kredite ge­
währt worden sind, ist mindestens einmal 1ahrl1ch eingehend zu 
prüfen; der Bericht ist dem Vorstand vorzulegen. 
7) § 18 der Satzung 
erhält folgend,, Fassung. . . 

(1) Einem einzelnen Kreditnehmer darf an_ Personalkredit ein­
schließlich Verpflichtungen nach § 12 Abs. 3 n,cht mehr als 1 v. H. 
der gesamlen Einlagen der Sparkasse g_ewährt werde_n . Diese Be• 
schränkung gilt nicht, wenn die einem ernzelnen Kreditnehmer ge­
währten Personalkredite insgesamt 20.000,- DM nicht übersteigen. 
D I ei .c,11 einze lnen Kreditnehmer zu gewährende Personofkredit 
a art den Betrag von 500.000,- DM nicht übersteigen, wobei der 

erhält folgende Fassung: 
2. An- und Verkauf von ouslöndischen Zahlungsmitteln und For­

derungen in ausländischer Währung (Wechsel, Schecks, Reise­
schecks, Sorten und Ahnliches), von DM-Wechseln und DM­
Schecks, die im Ausland zahlbar sind, von Goldmünzen und 
Edelmetallen \ 

(4) Im freizügigen Sparverkehr(§ 8 Abs. 1) werden die von einer 
anderen Sparkasse entgegengenommenen Einzahlungen sowie ditt 
von einer anderen Sparkasse an den Sparer bewirkfen Auszah­
lungen von der anderen Sparkasse in das Sparkassenbuch einge­
tragen. Diese Eintragungen durch eine andere Sparkasse erbringen 
wie eigene Eintragungen den Beweis, daß die bescheinigten Ein­
und Auszahlungen stattgefunden haben. 

a) für fremde Rechnung; 
die Bestimmung in Nr. 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend; 

b) für eigene Rechnung, soweit dies für Wechselstubengeschäf­
te und zur Befriedigung des Kundenbedarfs erforderlich ist. 

§ 26 Nr. 5 der Satzung 
§ 4 

~ 

erhält folgende Fassung: 
Verzinsung; Veriährung 

5. Einziehung von Forderungen aller Art, insbesondere von Wech­
seln und Schecks einschließlich der in diesem Rahmen erforder• 
liehen Indossierung, soweit es sich um Wechsel und Schecks 
handelt, die an ausländischen Plätzen zahlbar sind oder die 
auf ausländische Währung lauten, dürfen diese nur an die zu• 
ständige Girozentrale oder an die Deutsche Bundesbank zum 
Einzug weitergegeben werden. 

(1) Der Zinssatz für Spareinlagen wird vom Vorstand festgesetzt 
und durch Aushang im Kassenraum bekanntgegeben. 

(2) in ~. Anderun des Zinssatzes tritt für bestehende S arein­
logen m1 , 1 rer e ann moc un 
m K.raft. 

(3) Der Zinslauf beginnt mit dem auf die Einzahlung folgenden 
und endet mit dem der Rückzahlung vorhergehenden Kalender­
tag. Der Monat wird zu 30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet. 

§ 26 Nr. 7 bis 11 der Satzung 
Die Nummern 7 und 9 werden gestrichen. Die bisherigen Num• 
mern 8, 10 und 11 werden in die Nummern 7 bis 9 geändert. 

(4) Die aufgelaufenen Zinsen werden om Jahresschluß dem Ka­
pital zugeschrieben und mit diesem vom Beginn des neuen Ge­
schäftsjahres an verzinst. 

11) § 37 Satz 2 der Satzung 
erhält folgende Fassung: 
Zu den laufenden Geschäften gehören auch 

(5) Nur volle DM-Beträge werden verzinst 

1. die Anlegung der Bestände sowie 
2. die Entscheidung über Kreditanträge, soweit diese Befugnis in 

der Geschöftsanweisung übertragen worden ist. 

(6) Mit Ablauf _von 30 Jahren noch Ende des Kalenderiahres, in 
d~m die letzte Einlage oder Rückzahlung auf ein Sparkonto be­
wirkt wurde, kann die Verzinsung der Spareinlage eingestellt wer• 
?en. Nach Ablauf eines weiteren Zeitraumes von fünf Jahren, 
innerhalb dessen das Sparkassenbuch nicht vorgelegt wurde ver­
jährt der Anspruch ous dem Guthaben. Vor Ablauf der V~rjäh­
rungstnst ist_ durch dreimonatigen Aushang_ im Kassenraum dar­
auf hmzuwe,sen! doß das Gu_thaben nach Eintritt. der _Verjährung 
der Sicherhe1tsrucklei9e zugefuhrt werden kann. Die Fristen begin­
nen bei gesperrten Spareinlagen (§ 7) nicht vor dem Ablauf der 

12) § 42 Ab,. l Satz 2 der Satzung 
Die Worte „neben den in dieser Satzung vorgesehenen beson­

deren Prüfungen" werden gestrichen. 
II. Der Landrat wird ermöchtigt, die Satzung der Sparkasse in 

ihrer neuen Fassung unter neuem Datum bekanntzumachen. 
Bad Oldesloe, den 23. Oklober 1964 

) ., ...... Dr. H a a r m Q n n 
Landrat 

Genehmigung 
Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Sparkassengesetzes für das Land 

Schleswig-Holstein vom 6. Mai 1958 (GVOBI. Schl.-H. S. 191) ge­
nehmige ich die vorstehende iliiderungssatzung zur Satzung der 
Kreissparkasse Stormarn vom 24. Juni 1960 in der Fassung der 
Satzungsänderung vom 12. Juli 1963. 

Kiel, den 15. Dezember 1964 

(L S) 

Der Innenminister 
.do, Land•• Schleswig-Holstein 

Im Auftrage: 

1 33 b - 8002 - 01 
Kujath 

Auf Grund des Abschnittes II des KreistagsbeschluS5es 
vom 23. Oktober 1964 wird hiermit bekanntgemacht die 

Neufassung der Satzung 
lijr die 

KREISSPARKASSE STORMARN 
in der Fassung vorn 23. Oktober 1964 

Satxung (B) 1 
A. Allgemein• Bestimmungen 

Name, Sitz, Haftun~ ~ .. Gewährträgers 
(1) Die von dem Kreis Stormarn errichtete Sparkasse mit dem 

Sitz in Bad Oldesloe hat den Nornen: 
KREISSPARJ<AsSE STORMARN 

und führt ein Siegel oder einen Stempel mit dieser Bezeichnung. 
(2) Die Sparkasse ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen 

dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. 
(3) Der Kreis Stormarn heftet als Gewährträger für die Verbind­

lichkeiten der Sparkasse unbeschränkt. Die Gläubiger der Spar­
kasse können den Gewährtrög.er nur in Anspruch ne~men, soweit 
sie aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden. 

(4) Die Sparkasse kann Zwe stellen mit Ein- und Auszahlungs­
verkehr (Haupt- und Neben,;~i~stellen) oder lediglich mit Ein• 
zahlungsv~rkehr (Annahmestellen) errichten. 

(5) Die Sparkasse i,t Mitglied des Sparkassen- und Giroverban­
des für Schleswig-Holstein. 

§ 2 
Aufgaben 

(1) Die Sparkasse hat die Aufgabe, den Sparsinn in der Bevölke­
rung z~ wecken und _zu fördern. Zu diesem Zweck hat sie ~II• er­
forderlichen und geeigneten E" ,ichtungen zu treffen, um mbglichst 
weite Kreise der Bevölkerung fßr den Spargedanken zu gewinnen; 
hierzu gehören auch die Pfle • des Sparsinns der Jugend durch 
Belehrung und Schulspareinr\tungen sowie die Förderung des 
öffentlichen Bausparwesens. rc 

(2) Die Sparkasse gibt Geie enheit, Ersparnisse und andere Gel­
der sicher und verzinslich an 9 legen. Sie dient der Befriedigung 
des örtlichen Kreditbedarfs z~ Maßgabe dieser Satzung, pflegt 
den bargeldlosen Zahlungs~a kehr, insbesondere den Spargiro­
verkehr (Sparkossenüberweistgsverkehr), und betreibt die weite-
ren in. dieser ~atzung vorgesehenen Gesc~äft~. . 

Sperre. 
J § ,, 
f Rückzahlung 

(l) Die Sparkosc ·2u6tr &livge b;s 2U 1000,- DM o~ne var­
~erige Kündigung sofort aus. Zur. Rückzahlung . höherer Beträge 
!nnerholb eines ?e:traumes von einem Monat 1st die Sporkasse 
1edoch nur verpflichtet, wenn rechtzeitig gekündigt worden ist. 
. (2) Die_ Kündi~ungsfrist beträgt, sofern nichts anderes ausdrück­

lich vereinbart ,st, für Betröge über 1000,- DM drei Monate. 
(3) Die„Sparkasse kann andere als _die in Abs. 1 und 2 vorgese­

henen . Ruckzahlu_ngsbedingungen mit dem Sparer vereinbaren 
(Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist). Solche Verein­
barungen Sind 1m Sparkassenbuch und auf dem Konto zu vermer• 
ken. 

(4) Bei Kündigung der Spareinlage durch den Sparer kann die 
Sparkasse dem Sparer erklären, doß sie die Kündigung als nicht 
•'.folgt ansehen werde, wenn der Sparer das Geld nicht binnen 
einer Woche n?ch Fälligkeit abhebt. Die Sparkasse kann diese Er­
klarung auch 1m voraus durch Abdruck im Sparkassenbuch ab­
geben. 

1 

(5) Die Sparkasse kann Spareinlagen schriftlich oder durch zwel­
m.?l1ge Bekanntmachung (§ 48) kündigen. Die Kündigungsfrist be­
trogt. drei Monate,. sofer~ k~ine länger: Kündigungsfrist verein­
bart 1S_t (Abs. 3). _Die gekund1gten Spareinlagen, die nach Ablauf 
der Kund1gungsfr1st nicht abgehoben s,nd, verzinst die Sparkasse 
noch freiem Ermessen. 

. (6) Die __ Rückzahlung von Spareinlagen und die Auszahlung von 
Zinsen durfen_ nur gegen Vorlage des Sparkassenbuches erfolgen. 

(7) Wird d,e gesamte Spareinlage zurückgezahlt so ist das 
Sparkassenbuch der Sparkasse zurückzugeben. ' 

§ 6 
. Berechtigungsausweis; Mündelgelder 

(1) Die Sparkasie ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an jeden 
Vorleger des Sparkassenbuches Zahlungen zu leisten. 

(2) Um Verfügungen Unbefugter über Spareinlagen z~ verhin­
,dern, kan~ der Sparer bestimmen, daß die Sparkasse nur gegen 
Vorlag" e1.nes besonder_en Ausweises oder unter Beachtung einer 
anderen S,cherungsvereinborung zahlt. 

(3) Sporkossenbücher, auf die ein Vormund, ein Pfleger oder ein 
Elternteil, dem ein Beistand bestellt ist, nach § 1809 des Bür9e,. 
lich_7n Gesetz.buches _Einzahlungen leistet, sind durch den Vermerk 
,,Mundelgeld kenntlich_ zu machen. In diesen Fällen darf das Ka­
pitol ganz oder teilweise nur m1it Genehmigung des Gegenvor. 
mundes, des . V~rmu11dschoftsgerichtes oder des Beistandes und 
gegen Auswe,s uber die Person des Berechtigten ausgezahlt wer-den. 1 

§ 7 
. Sperrung von Spareinlagen 

(1) Dre Sparkasse kann, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf 
Antrag dessen, der das Recht aus der Spareinlage geltend machen 
kann, 9,e .Spa~e,nlage ~is zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis 
zum Eintritt emes bestimmten_ Ereignisses durch Eintragung eines 
Vermerks auf dem Konto und 1m Sparkassenbuch sperren; sie darf 
dann das Guthaben nur noch dem Inhalt die.es Vermerks aus­
zahlen. 

G (2) Die S~erre wird un:wirksam, w~nn die Person stirbt, zu deren 
unsten d ... r Vermerk eingetragen 1st, wenn der bestimmte Zeit­

punkt oder das. erw~rtete Ereignis eintritt oder wenn sich heraus­
stellt, da_ß es n1ch, eintreten kann. Vorher darf die Sperre nur mit 
Genehmigung des Vorstandes aufgehoben werden. 

(3) ~ie Sperre bezieh_! sich, soweit nichts anderes vereinbart ist 
auf die gesamte Spareinlage und die Zinsen. ' 

§ 8 

(3) Die Spareinlagen sollen Unter Berücks!cht1g~n_g der L1quiditäts­
erfordern1sse grundsätzlich 1 _ oder m1ttelfnst1g angelegt wer­
den, .die so~stigen Einlagen l'l"l~~\einen lä_ngeren Kündigungsfristen, 
als ~,e here1ng~nommen sind Oi• Ausleihungen "".erden entwed~r 
als 1ederze1t kundbare Kred·t' der als Darlehen, in der Regel m,t 
Kündigungsfristen und plan~ e·a;ger Tilgung gewährt. 

(4) Die Geschälte werde O ach wirtschaftlichen Grundsätzen 

\ Fr~izügiger Sparverkehr; Ubertragung von Spareinlagen 
(1) Die Sparkasse. ermöglicht durci ihre Teilnahme am freizügi­

gen Sparverkehr, Einzahlungen auf ein bei einer anderen Spar„ 
stelle geführtes Sparkonto entgegenzunehmen und Auszahlungen 

geführt. n " 

' 
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• 
zu losten eines solchen Sparkontos zu leisten (§ 3 Abs. 4). Hierfür 
gelten die von der Sparkassen- und Giroorganisation aufgestell­
ten Grundsätze. 

(2) Auf Verlangen überträgt die Sparkasse Spareinlagen an eine 
andere Sparkasse und übernimmt Spareinlogen von anderen Spor• 
kessen. 

§ 9 
Abhandenkommen, Vernichtung oder Fälschung 

von Sparkassenbüchern 
(1) Das Abhondenkommen oder die Vernichtung, eines Sparkas­

senbuches ist unverzüglich der Sparkasse anzuzeigen. 
(2) Ist ein Sparkassenbuch abhanden gekommen oder vernichtet, 

so kann der Vorstand es auf Antrag dessen, der das Recht aus der 
Spareinlage geltend machen kann, für kraftlos erklären. 
Er kann auch den Antragsteller ouf das gerichtliche Aufgebotsver­
fohren verweisen. Für die Kraftloserklärung durch den Vorstand 
gilt § 24 Abs. 2 bis 7 des Sparkassengesetzes. 

(3) Wird ein abhanden gekommenes Sparkassenbuch vor Ein­
leitung eines Verfahrens nach Abs. 2 durch einen Dritten vorge­
legt, so hat die Sparkasse einen Sperrvermerk einzutragen. Sie 
darf an den Dritten Zahlungen erst leisten, wenn entweder der 
BeTechtigte sich damit einverstanden erklärt hat oder wenn der 
Dritte eine vollstreckbare Entscheidung über seine Verfügungsbe­
rechtigung beibringt. 

(4) Wird die Vernichtung eines Sparkassenbuches dem Vorstand 
überzeugend dargetan, so kann ohne Kraftloserklärung ein neues 
Sparkassenbuch ausgefertigt werden. 

(5) Besteht Verdacht, doß unbefugte Änderungen des Sparkes• 
senbuches erfolgt sind, so ist das Sparkassenbuch gegen Emp­
fangsbescheinigung einzubehalten und die Entscheidung des Vor­
standes einzuholen. Auf solche Sparkassenbücher werden für die 
Dauer der Einbehaltung weder Ein- noch Rückzahlungen zugelas­
sen. 

2. Sonstige Einlagen und Verpflichtungen 
§ 10 

Sonstige Einlagen 
(1) Die Sparkasse nimmt im Kontokorrent- und Depositenverkehr 

Einlagen, über die Sparkassenbücher nicht ausgestellt werden 
(sonstige Einlagen), entgegen. Für ihre Verzinsung gilt § 4 Abs. 1 
bis 3 entsprechend. 

(2) Die Sparkasse hol in ihren Büchern die sonstigen Einlagen 
von den Spareinlagen getrennt auszuweisen. 

§ 11 
Bargeldloser Zahlungsverkehr 

(1) Die Sparkasse pflegt und fördert den bargeldlosen Zah­
lungsverkehr, insbesondere den Spargiroverkehr (Sparkassenüber· 
weisungsverkehr). Dieser wird nach den von der Sparkassen• und 
Giroorganisation aufgestellten Grundsätzen durchgeführt. 

(2) Ober Kontokorrent- und Depositeneinlogen (§ 10 Abs. 1) 
kann der Kontoinhaber insbesondere durch Oberweisung oder 
Scheck verfügen. 

(3) Die Sparkasse übernimmt den Einzug von Schecks und Wech­
seln. Sie ist befugt, Reisekreditbriefe und Reiseschecks auszustel­
len, Akkreditive zu eröffnen und Auszahlungen an die aus diesen 
Urkunden Begünstigten zu leisten. 

§ 12 
Darlehensaufnahme; Bürgschaften 

(1) langfristige Darlehen, insbesondere zur Stärkung der Be­
triebsmittel, sollen nur in Ausnahmefällen aufgenommen werden; 
dies gilt nicht für Darlehen im Rahmen zentroler Kreditaktionen 
öffentlicher Stellen. Die Aufnahme langfristiger, nicht zweckge­
bundener Darlehen bedarf der Genehmigut der Aufsichtsbe­
•hörde; der A~trag i~über den s,parkassen• u Giroverba„d fOr 
Schleswig-Holstein •i~zureichen. 

(2) Kurzfristige Kredite dürfen zur Deckung eines vorübergehen­
den Geldbedarfs bei den im § 21 genannten Kreditinstituten auf­
genommen werden. 

(3) Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und 
ous Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, dür• 
fen durch die Sparkasse nur gegen die für die Gewährung von 
Krediten satzungsmößig vorgeschriebenen Sicherheiten übernom­
men werden. 

11. A k t i v g „ c h ä I t 
1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 13 
Zulässige Geschälte 

Die Mittel der Sparkasse dürfen nur angelegt werden 
1. in Realkredit durch Gewährung von Darlehen gegen Hypothe• 

ken, Grund- oder Rentenschulden sowie gegen Schiffspfand­
rechte (§ 1 S); 

2. in Personalkredit durch Gewährung von 
a) gedeckten Personalkrediten (§ 16); 
b) Blankokrediten (§ 17); 

3, in Kredit on Gemeinden, Gemeindeverbände und andere )<ör• 
perschoften des öffentlichen Rechts. (§ 19); 

4. in Wertpapieren (§ 20); 
5. bei Geldinstituten (§ 21); 
6. in Schatzwechseln und Privatdiskonten (§ 22); 
7. in Grundstücken (§ 23); 
8. in Beteiligungen (§ 24). 

2. Kredile 
§ 14 

Grundsätze 
(1) Kredite sollen grundsätzlich nur an solche Personen gegeben 

werden, die im Bereich des Gewährträgers und in den angrenzen­
den Amtsgerichtsbezirken (Geschäftsgebiet) ihren Wohnsitz oder 
eine gewerbliche Niederlassung haben. Beim Realkredit broucht 
in der Regel nur das beliehene Grundstück im Geschäftsgebiet 
belegen zu sein. Die Personalkredite der Sparkasse sollen in erster 
Linie dem Mittelstand und den wirtschaftlich schwächeren Bevöl­
kerungskreisen im Rahmen der durch diese Zweckbestimmung ge­
zogenen Grenzen zur Verfügung gestellt werden. Kredite zu S~e-
kulationszwecken sind unzulässig. · 

(2) Als ein Kreditnehmer gelten 
1. alle Unternehmen, die demselben Konzern angehören oder 

durch Verträge verbunden sind, die vorsehen, daß die Le:tu'1g 
des einen Unternehmens einem anderen unterstellt wird oder 
daß das eine Unternehmen verpflichtet ist, seinen ganzen Ge­
winn an ein anderes Unternehmen abzuführen, 

• • •• • • 
zerstörbaren Wertes gegen Feuer versichert sind. Sofern nicht 
öffentliche Feuerversicherungsansiolten nach Gesetz, Verordnung 
odei- Satzung Sicherheit gewähren, dud das Darlehen erst ausge­
zahlt werden, nachdem der Versicherer die Anmeldung der Hypo­
thek, Grund- oder Rentenschuld bestätigt hat. 

(4) Unter den Voraussetzungen der §§ 18 ff. der Verordnung 
über das Erbbaurecht vom 15. Januar 1919 (RGBI. S. 72) können 
auch Erbbaurechte beliehen werden. 

(5) Darlehen können auch gegen Bestellung von Hypotheken auf 
Schiffe oder Schiffsbauwerke, die im Geschäftsgebiet ihren He1-
mothofen, He,molort oder Bauort hoben, noch Maßgabe der von 
der obersten Aufsichtsbehörde erlassenen Beleihungsgrundsätze 
gewährt werden. 

(6) Die Darlehen sollen in der Regel planmäßig getilgt werden. 
(7) Die Spareinlagen dürfen nur bis zu 50 v. H. in Hy~otheken, 

Grund- und Rentenschulden angelegt werden. 
§ 16 

Personalkredit: Gedeckter Personalkredit 
(1) Die Sparkasse gewährt Kredite gegen 

1. Pfandbestellung an 
o) Grundstücken, Schiffen und Schiffsbauwerken; 

Bei Bestellung von Grund- oder Rentenschulden und Siche­
rungshypotheken sind die Bestimmungen des § 15 Abs. 1 bis 5 
sowie die Beleihungsgrundsätze zu beachten. 

b) Wertpapieren; 
Mündelsichere Schuldverschreibungen auf den Inhaber kön­
nen bis zu 80 v. H., sonstige Schuldverschreibungen auf den 
Inhaber, Industrieobligationen und Aktien; die an einer Bör­
se im Geltungsbereich des Grundgesetzes gehandelt werden, 
bis zu 60 v. H. des Kurswertes und Anteilscheine nach dem 

Gesetz über Kopitolonlogegesellschoften bis zu 60 v. H. des 
Rückkaufpreises beliehen werden. 

c) Wechseln; 
Wechsel, die den Voraussetzungen des Abs. 2 entsprechen, 
sind bis zu 90 v. H. des Nominalwertes beleihbar. 

2. Sicherungsübereignung oder Pfandbestellung an Waren und 
sonstigen bewegfichen Sachen; 
Waren und sonstige bewegliche Sachen, die sich' im Geltungs­
bereich des Grundgesetzes befinden und nicht dem Verderb 
unterliegen, dürfen .bis zu 50 v. H., marktgängige Handelswaren 
bis zu 66'; , v. H. des festgestellten Handelswertes belieheo wer­
den. Ist der Kredit oder ein Teilbetrag des Kredits höher als 
10000,- DM, so ist der Handelswert in der Regel durch einen 
Sachverständigen festzustellen. Soweit die Sicherstellung durch 
Sicherungsübereignung vorgenomme~ wird, bedarf es eines 
einstimmigen Beschlusses der zuständigen Stelle der Sparkasse. 
Die Kredite dürfen im Einzelfall drei vom Tausend der gesam­
ten Einlagen nicht überschreiten und höchstens 100 000,- DM 
betrogen; diese Beschränkung 9111 nicht für Kredite bis 10 000,­
DM. Der Gesamtbetrag der Kredite darf nicht über 8 v. H. des 
gesamten Einlagenbestandes hinausgehen. 
Die Sicherheit dieser Kredite ist mindestens halbjährlich zu über­
prüfen; der Bericht ist dem Vorstand vorzulegen. 

3. Abtretung oder Verpfändung von Rechten; 
a) Hypothekenforderungen, Grund- oder Rentenschulden, so­

weit sie den Bestimmungen des § 15 und den Beleihungs­
grundsötzen entsprechen; 

b) Guthaben bei öffentlichen Sporkossen und öffentlichen Bau­
sparkassen ,m Geltungsbereich des Grundgesetzes; 

c) Forderungen aus Lebensversicherungen bei einer im Gel­
tungsbereich des Grundgesetzes zugelassenen Gesellschaft 
bis zu 80 v. H. des Rückkaufwertes; 

, d~ Forderungen gegen ~HfentH(h-rechtlichef ;:ichuldner bis zu 
· 90 v. H. und andere s,chere F"~erungen b,s zu 75 v. H. des 

Nennwertes; 
e) Rechte aus einem Dauerwohnrecht oder Dauernutzungstecht 

nach Maßgabe besonderer, von der obersten Aufsichtsbe­
hörde aufgestellter Richtlinien. 

4. Bürgschaft, Mithaftung oder Depotwechsel; 
Eine oder mehrere sichere Personen müssen für Kapital, Zinsen 
und Kosten als Selbstschuldner bürgen, mithoften oder wechsel­
mäßig verpflichtet sein. 

Ausfallbürgschaften sind zulässig, wenn sie von der Landes­
garantiekasse Schleswig-Holstein GlllbH., Kiel, erteilt werden. 

Mitglieder des Vorstandes, der Sparkassenleiter sowie die übri­
gen Dienstkräfte der Sparkasse dürfen nicht als Bürgen, Mit­
schuldner oder Wechselverpflichtele zugelassen werden. 

Die Sicherheit der Schuldner und Bürgen ist jährlich zu überprü• 
fen; der Bericht ist dem Vorstand vorzulegen. 

(2) Kredite durch Diskonlierung Von Wechseln dürfen gewährt 
werden, wenn die Wechsel im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
zahlbar und innerhalb von drei Monaten noch dem T oge des An­
kaufs fällig sind. Die Wechsel müssen gute Handelswechsel sein 
und die Unterschriften von möglichst drei, mindestens aber zwei 
sicheren und als zahlungsfähig bekannten Verpflichteten trogen. 

Sie können von der Sparkasse an andere Geldinstitute (§ 21) 
zurn Zwecke der Rediskontierung weitergegeben werden. 

§ 17 
Personalkredit: Blonkokredit 

(1) Kredite ohne die in§§ 15 und 16 gerannten Sicherheiten diir• 
fen nur auf Grund eines einstimmigen Beschlusses der zuständi­
gen Stelle der Sparkasse gewährt werden. Die Kredite müssen je­
derzeit fristlos kündbar sein. Die Kredite dürfen im Einzelfall drei 
vom Tausend des gesamten Einlogenbestondes nicht überschreiten 
und höchstens 100 000,- DM betragen; diese Beschränkung gilt 
nicht für Kredite bis zu 10 000,- DM. Der Gesamtbetrag dieser 
Kredite darf nicht über 10 v. H. des gesamten Einlagenbestandes 
hinausgehen. Die Sicherheit dieser Kredite ist mindestens halbjähr­
lich zu überprüfen; der Bericht ist dern Vorstand vorzulegen. 

(2) An Genossenschaften, die einem Prüfungsverband ange­
schlossen sind, dürfen Kredite auf Grund eines einstimmigen Be­
schlusses der zuständigen Stelle der Sparkasse ohne weitere Si­
cherheit über die Beschränkungen nach Abs. 1 hinaus unter fol­
genden Voraussetzungen gewährt werden: 
1. Der Gesamtbetrag des ungedeckten Kredits an eine Genossen• 

schaft darf bei Genossenschaften mit unbeschränkter Haft­
pflicht 10 v. H. des Gesamtvermögens sämtlicher Genossen, bei 
Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht 25 v. H. der 
Geschäftsguthoben der Genossen und der Reserven nicht über­
steiger,i. 

2. Soweit nicht planmäßige Tilgun~en vereinbart sind, muß der 
Kredit mit höchstens sechsmonatiger Frist kündbar sein. 

Abs. 2) werden unbeschadet des Satzes 1 nur zur Hölfte oul die 
Höchstgrenze angerechnet. 

{2) Diese Beschränkungen gelten nicht für Kredite an Genossen­
schaften noch § 17 Abs. 2 sowie für Kredite, d,e nach § 16 Abs. 1 
Ziffer 3 Buchst. b) gesichert sind und für. den1enigen Teilbetrag, für 
den eine Bürgschaft der Landesgoront1ekasse Schlesw19-Holste1n 
GmbH., Kiel, vorliegt. 

§ 19 
Kredit an Gemeinden, Gemeindeverbände 

und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts 
oder gegen dere_n Bürgschaft. . 

(l) Die Sparkasse gewährt Kredite o~ Gemeinden, Gem!1nde· 
verbände Zweckverbände Kirchengemeinde" oder andere Korper­
schoften des öffentlichen 'Rechts ,m lande Schleswig-Holstein, de· 
nen gesetzlich das Recht zusteht, ihre_ Umlagen oder Beiträge im 
Verwaltungszwangsverfahren beizutreiben. D,_e etwa erforderliche 
Genehmigung der für den Kreditnehmer zustond,gen Aufs,chtsbe· 
hörde ist nachzuweisen. Bei langfnstrge~ Darlehen 1st eine plan­
mäßige Tilgung festzusetzen. In der gleichen _Weise können Kre­
dite an Drifte unter Bürgschaft de~ Bundes, ein~s d~utschen Lan­
des, einer Körperschaft des öffentlichen R~~hts_ 1m Sinne des Sat­
zes 1 oder eines öffentlich-rechtlichen Kreditinstitutes gewährt wer­
den. 

(2) Der Gesamtbetrag der nach Abs. _1 Satz 1 sowie der unter 
Bürgschaft einer Gemeinäe, eines_Geme1ndeverbondes ?d~r eines 
Zweckverbandes gewährten Kredite darf 25 v: H., deqen1ge • der 
langfristigen Kredite 15 v. H. de_r g~somlen E,nlogen nicht über~ 
steigen; dies gilt nicht für Kredite im Rahmen zentraler Kredit­
oklionen öffentlicher Stellen. In den Gesamtbetrag der noch Satz 1 
gewährten Kredite werden der Bestand an Inhaberanleihen von 
Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden sowie 
Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 3, die di_e Sparkasse •zugunsten 
solcher Körperschaften übernommen hat, eingerechnet. 

3. Andere Anlagen 
§ 20 

Anlage in Wertpapieren 
Die Sporkosse kann Schuldverschreibungen auf den Inhaber, 

Orderschuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen erwer­
ben, wenn sie mündelsicher sind. 

. § 21 
Anlage bei Geldinstituten . . 

Die Sparkasse kann verfügbare Gelder als Sicht: und befristete 
Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Kred1t1nst1tuten ,m Geltungsbe­
reich des Grundgesetzes, insbesondere bei den für dos Geschäfts­
gebiet zuständigen Girozentralen, ferner bei der zuständigen 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank oder beim Post­
scheckamt anlegen. Ausnahmsweise kann die Anlage auch bei 
privaten Kredit;nstituten erfolg~rn, w,enn __ dies die Aufsichtsbehörde 
auf Antrag der Sparkasse zulaßt, aer uber den Sparkassen- und 
Giroverband für Schleswig-Holstein zu stellen ISI. 

§ 22 
Anlage in Schatzwechseln und Privatdiskonten 

Die Sparkasse kann verfügbare Gelder zum Ankauf von redis­
kontfähigen Schatzwechseln sowie von solchen Wechseln verwen­
den, die als Privatdiskonten gehandelt werden. 

Sie können von der Sparkasse on andere Kreditinstitute (§ 21) 
weitergegeben werden. 

§ 23 
Anlage in Grundstücken 

Die Sparkasse kann ihre Mittel in eigenen Verwaltungsgebäu­
den, in Wohngrundstücken, die im Geschäftsgebiet belegen sind, 
sowie in solchen Grundstücken anlegen, die zur Vermeidung von 
Verlusten freihändig oder im \1Yege der Zwangsversteigerung er­
worben werden. Die Anlage in WOhngrundstüc}en darf höchstens 
10 v. tt. der Spareintogen betr en. 

24 
Beteiligungen 

Beteiligungen der Sparkasse an Einrichtungen der Sparkassen• 
orgonisation sind nach Anhörung des Sparkassen- und Girover­
bandes für Schleswig-Holstein zulässig. Sonstige Beteiligungen be­
dürfen außerdem der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

4. Liquidität 
§ 25 

Flüssige Werte 
(1) Die Sparkasse hat 30 v. H. der Spareinlagen und 50 v. H. 

der sonstigen Einlagen in flüssigen Werten anzufegen, Dabei sind 
mindestens 10 v. H. der Spareinlagen und mind_estens 2_0 v. H. der 
sonstigen Einlagen ols Liquiditätsreserve be, den fur d~s Ge­
schäftsgebiet zuständigen Girozentralen z_u unterhalten. Die Vor­
schrift des§ 16 Abs. 5 des Gesetzes über d,e Deutsche Bundesbank 
bleibt unberührt. 

(2) Als flüssige Werte gelten: 
1. Kassenbestand, Guthaben bei der Deutschen Bundesbank und 

auf Postscheckkonto, 
2. Guthaben bei den für das Geschdftsgebiet zustönd,gen Giro• 

zentralen (§ 21 ), 
3. Guthaben bei anderen öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, 

soweit diese eine Laufzeit ode~ Kü~di_gung_~f~ist von nicht meh~ 
als drei Monaten hoben, sowie taglich fall,ge Guthaben be, 
privaten Kreditinstituten (§ 21), 

4. Schatzwechsel und Privotdiskonten (§ 22), 
5. Wechsel (§ 16 Abs. 2), 
6. Schuldverschreibungen auf den Inhaber, Orderschuldverschrei­

bungen und Schuldbuchforderungen (§ 20), die von der Deut­
schen Bundesbank zum Lombordverkehr zugelassen sind, 

7. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand, die von 
der Deutschen Bundesbank zum lombardverkehr zugelassen 
sind. 

(3) Die Anlog~n in den noch Abs. 2 zugelassenen Werten sollen 
zueinander in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

111. San s t i g e Ge s c h ä f I e 
§ 26 

Dienstleistungsgeschäfte und andere Geschäfte 

Die Sparkasse ist befugt, folgende sonstige Geschäfte zu be­
treiben: 
1. An- und Verkauf von Wertpapieren für fremde Rechnung; beim 

Kauf ~uß e1_ne satzungsmäßig ausreichende Deckung vorhan­
den se_m, be,m Verkauf müssen die Wertpapiere vorher gelie­
fert sein; 

2. Personenhandelsgesellschaften und ihre persönlich 
Gesellschafter. 

§ 15 

haftenden 3. Die Gesamthöhe der ungedec~n Kredite an Genossenschaf­
ten darf höchstens 10 v. H. des gesamten Einlagenbestandes be-

2. An- und Verkauf von ausländischen Zahlungsmitteln und For­
derungen in ausländischer Währung (Wechsel, Schecks, Reise­
schecks, Sorten und Ähnliches), von DM-Wechseln und DM­
Schecks, die im Ausland zahlbar sind, von Goldmünzen und 
Edelmetallen 

Realkredit: Darlehen gegen Hypotheken, 
Grund- ader Rentenschulden 

(1) Darlehen können 9egen Bestellung von Hypot:-.ebn oder 
Grundschulden auf Grundstücke noch Maßgabe der von der ober• 
sten Aufsichtsbehörde erlassenen Beleihungsgrundsätze gow\~l,rt 
werden. Hypotheken oder Grundschulden im Sinne vc.n ~~tz 1 
sind auch solche, mit denen das Wohnungseigentum oC:.r Tci!­
eigentum belastet worden 1st. 

(2) Darlehen können auch gegen Bestellung von Rentenschulden 
an den erwähnten Grundstücken gegeben werden. Dabei g''.t der 
jeweilige Ablösungswert der Rentenschuld als Kopitolbetrcg. 

(3) Soweit die Sicherhe,t auf dem Werte von Gebäuden bcrui.\ 
ist die Beleihung nur zulässig, wenn und solange diese Gebäude 
bei einer öffentlichen Feuerversicherungsanstalt oder bei einem 
im Geltungsbereich des G_rundgesetzes zu.gelassenen privaten 
Versicherungsunternehmen bis zur vollen Hohe des durch Feue~ 

• 

tragen. . 
Die Vermögenslage der Genossenschaften, denen. Kredite ge­

währt worden sind, ist mindestens einmal jährlich eingehend zu 
prüfen; der Bericht 1st dem Vorstand vorzulegen. 

§ 18 .. 
Personalkredit: tiochstgrenxe 

(l) Einern einzelnen Kreditnehmer dorl an Personalkredit ein­
schließlich Verpflichtungen noch § 12 Abs. 3 nicht mehr als 1 v. H. 
der gesamten Einlagen der Sporkasie gewährt werden. Diese Be- 3 
schränkung gilt nicht, wenn die einem einzelnen Kreditnehmer ge- · 
währten Personalkredite insgesamt 20 000,- DM nicht übersteigen. 4. 
Der einem einzelnen Kreditnehmer zu gewährende Personalkredit 
darf den Betrog von 500 000,- DM nicht übersteigen, wobei der 5. 
dem jeweiligen Hoftungsverhältn_!s au~ Kreditgewährungen im 
Rahmen zentraler Kreditaktionen o~fenthcher Stellen entsprechen-
de Kreditbetrag mit einzurechnen ,st .. Verpflichtungen noch § 12 
Abs. ~ sowie Kredite durdt Oiskontiervng von Wechseln (§ 16 

• ••• 

o) für fremde Rechnung; 
die Bestimmung in Nr. 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend; 

b) für' eigene Rechnun~, soweit dies für Wechselstubenge• 
schäfte und zur Befriedigung des Kundenbedarfs erforder­
lich ist . 

Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren; 
Vermietung von Schließlöchern und Aufbewohrvng von ver• 
schlossenen Depots; 
Einziehung von Forderungen aller Art, insbesondere von Wech­
seln und Schecks einschließlich der in diesem Rahmen erforder• 
liehen Indossierung, soweit es sich um Wechsel. und Sehe~$ 
handelt die an ausländischen Plötzen zahlbar s,nd oder d,e 
auf ausiändische Währung lauten, dürfen diese nur on die zu. 

• 

.. 

1 

' 
• 

• ••• • •• • 
stdndige Girozentrale ader o" die Deutsche Bundesbank zum 
Einzug weitergegeben werden. ~i• Doue.r der Wohlzeit der V~rtr~tu~gskörperschalt gewählt. Von 

ihnen mussen __ mmdest~ns zY'e1_ Mitglieder der Vertretungskörper­
schaft ongehoren. D,e Mitglieder der Vertrefungskörperschaft 
scheiden aus dem Vorstand aus, wenn sie ihren Sitz in der Ver­
tretungskörperschaft verlieren. 

(7) Die Unterschriften noch Abs. 1 sollen unter der Bezeichnung: 
6. Aufn~hme von Hypothekenurkunden, Frachtbriefen und von 

sonstigen Dokumenten; 
KREISSPARKASSE STORMARN 

Der Vorstand, 
Unterschriften unter der Bezeichnung: 7. Dienstleistungen für öffentliche Bausparkassen; 

8. Verwaltung und Weiterleitung fremder Mittel unter treuhände­
rischer Haftung; 

(2) Als ehrenamtliche Mitglieder dürfen nicht berufen werden: 
o) ehrenamtliche Mitglieder des Kreisous;chusses; 

olle anderen 

erfolgen. 
KREISSPARKASSE STORMARN 

9. Obernahme von Vermögensverwaltungen. 
IV.Ausnahmen 

§ 27 

b) Dienstkräfte des Kreises Stormorn · 
Bei Unterschriften noch Abs. 2 genügt als Name der Sporkosre 

folgende Kurzbezeichnung der Sparkasse, STOSPAR. 

. Ausnahmen 
.. D!e Vornahme von Geschäften, die noch den §§ 3 bis 26 nicht zu• 

la~s,g s,nd, bedarf der Genehmigung der obersten Aufsichtsbe­
horde. 

c) Personen, die Untern~hmer, persönlich haltende Gesellschaf­
ter, Ko~m~nditisten,_ Aufsichtsrats-, Verwaltungsrats- oder Vor­
dondsm1tgl1eder, Leiter, Beamte oder An~estellte von Kredit-
1nstrtute_n und anderen U!'lternehmungen sind, die im Wettbe­
werb m,t de_r Sparkasse Einlagen annehmen oder die gewerbs• 
maß,g Kred,tgeschölte betreiben oder vermitteln; 

(8) Nomen und Unterschriften der Zeichnungsberechtigten sind 
durch Aushang im Kassenraum bekanntzugeben. Der Aushang ist 
vom Vorsitzenden des Vorstandes zu unterschreiben. 

_(9) Die Berechtigung, Urkunden und Unterschriften zu vollziehen, 
wird. erforderlichenfalls für die Mitglieder des Vorstandes vom 
Vors,tzenden des Vorstandes, im übrigen vom Sparkassenleiter 
bescheinigt. 

C. Verfassung und Verwaltung 
§ 28 

Organ 
Orgo" der Sparkasse ist der Vorstand. 

§ 29 

d) Personen, über deren Vermögen während der letzten 1 0 Jahre 
das Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet worden ist 

oder d_ie während dieser Zeit den Offenbarungseid ~•leistet 
oder die Erklärung zur Abwendung des Offenbarungseides ab­
gegeben haben; 

§ 42 
Prüfunge" 

Vorstand 
(1)_ Der_ Vorstand der Sl?arkosse ist eine öffentliche Behörde. Er 

vertritt d,e Sparkasse gerichtlich vnd außergerichtlich. 
(2) Der Vorst~nd best~ht aus dem Landrat als Vorsitzendem und 

acht ehrenamtlichen M,tgliedern, die besondere wirtschaftliche 
Erfahru~gen und Sachkunde besitzen müssen und bereit und ge­
eignet Sind, d,e Spor_kosse zu fördern. Dem Vorstond gehört fer­
ner der Sporkossenle1ter an. Der Vorstand wird vom Vorsitzenden 
vertreten. 

e) Personen, die untereinander, mit dem Vorsitzenden des Vor­
standes oder dem Sparkassenleiter bis zum dritten Grade ver­
wandt, bis zum zweiten Grade verschwägert verheiratet oder 
durch Adoption verbunden sind. ' 

(1) Der Vorst_ond oder.die von ihm beauftragten Mitglieder sind 
berechtigt, Prufungen, 1n!beson~ere Kreditprüfungen vorzuneh­
men. Der Vors!and oder ~,e von. ihm beauftragten Mitjllieder sind 
verpfl,chtet, mindestens emmol ,m Jahr die Kredite einschließlich 
~•s W~chselobligos mit d_~n Kreditu_nterlogen_ stichprobenweise zu 
uberprufen. Zu dies•~. Prufungen kennen_ Prufer des Sparkassen• 
u~d Giroverbandes fur Schlesw,g-Holste,n und der Innenrevisor 
hinzugezogen werden. 

1 

§ 30 
Vorsitzender des Vorstandes 

Der Landrat hat den Vorsitz im Vorstand persönlich zu führen. 
Er __ wird rm Falle seiner Behinderung durch ein vom Vorstand ge­
wohltes ehrenamtliches Mitglied des Vorstandes vertreten. 

Tritt ein To_tbe~tond noch den Buchstaben o) bis d) ein, so endet 
dom,t d,e M,tgl,edschoft. Entsteht einer der Behinderungsgründe 
noch Buchstabe e) 1m laufe der ehrenamtlichen Tätigkeit so hat 
falls einer der Beteiligten der Vorsitzende des Vorstandes ~der de; 
Sparka~senl~it_er ist, ~er andere Beteiligte, in den übrigen Fällen, 
wenn eine. ~rn1gung nicht ~ustonde kommt, der an Lebensalter 'ün­
gen~ Beteiligt_~ auszusc~eiden. Wird streitig1 ob persönliche Äus­
schl1eßungsgrunde vorliegen, so entscheidet der Vorstand. 

(3) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes sind w Ehren­
beamten des Kreises Stormorn zu ernennen. 

(2) _Der_ Sparkassenleiter hat den ßetrieb ständig zu überwachen 
und fur _e,nen geordneten Geschäftsablauf zu sorgen. Der Vorstand 
kann rn1t der Aufgabe der Innenrevision, unbeschadet der Veront• 
wortung des Sparkassenleiters, geeignete Beamte oder Angestellte 
der Sparkasse beouftrogen. 

§ 31 
Aufgaben dos Vorstandes 

(l) Der Vorstand b~stim~t die Ri~htlinien der Geschäftspolitik 
d~r Sparkasse und erlaßt die Geschoftsonweisungen für den Kre­
d1taus~chuß, ~en Sporkassenle,ter, die Innenrevision und die übri­
gen D_,enstkrafte der Sparkasse. Er entscheidet über olle Angele­
genh~1ten der Sparkasse, für die nicht der Gewöhrträger, der 
Kreditausschuß oder der Sparkassenleiter zuständig sind. 

\2) Der _Vorstand entscheidet insbesondere über folgende An­
ge egenhe,ten: 

(4) Noch Ablauf ihr.er W~hlz~it oder noch Auflösung der Ver­
tretu_ngskor.p_erschoH uben die b,sherigen ehrenamtlichen Mitglie­
der ihre Tat1gke1t b,s zum Zusammentritt des neu gewählten Vor­
standes weiter aus. 

(5) Die ehrenamtl_ichen Mitglieder des Vorstandes hoben An­
spruch auf d,e Gewohrung von S,tzungsgeld, den Ersatz ihrer Aus­
lagen und de~ entgangenen Arbeitsverdienstes im Rahmen der 
vom lnnenmm1ster erlassenen Vorschriften. 

1 § 36 

(3)_ Außerd_em. unterliegt die Sparkasse den durch Gesetz und 
oufs,chtsbeh~rdl,che Anordnungen vorgeschriebenen Prüfungen 
Die Kosten dieser Prüfungen hat die SPl'rkosse zv tragen. · 

§ 43 
G„chältsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 44 
Voranschlag_ dor Handlungskosten 

_ Sparkauenleiter 

a) Aufstellun3 der Grundsät,e für den gesamten Geschöftsver• 
ke_hr (Kreditpolitik, Sicher_ung __ der _Liquidi!öt, Anlegung der Be· 
stande, Festlegung der Zinssatze 1m Akt,v- und Passivgeschäft 
usw.); 

11) D,e Berufung und die Zurücknahme der Berufung des Spar• 
k~ssenle,ters richten s,ch nach den Vorschriften des § 14 Abs. 1 
b,s 3 des Sporkossengesetzes. 

_12) Der Vorstand bestimmt einen Beamten, der den Sporkossen­
le,ter 1m Falle seiner Behinderung vertritt. 

Der Vorstan_d hat vor B~g,_nn eines teden Geschöftsjohres einen 
Voronschlcg lur den persönlichen und sächlichen Verwoltungsouf­
".'ond (Handlungskosten) noch den Grundsätzen einer wirtschofl 
liehen Haushaltsführung aufzustellen. 

§ 45 
Jahresabschluß und Entlastung b) Errichtung und Auflösung von Zweigstellen; § 37 

c) Vorschlag für die Anstellung, Entlassung und Zuruhesetzung 
des Sparkassenleiters und der übrigen bei der Sparkasse täti­
gen Beamten; 

d) Anstcll~ng, Höhergruppierung und Entlassung der bei der Spar­
kasse tahgen Angestellten und Arbeiferi 

Avfgaben des Sparkassenleiters 
D_er Sparkassenleiter führt verantwortlich die laufenden Ge­

sch°.fte noch Moßßobe der Gesetze, dieser Satzung und der Ge­
schoftsonweisung 1m Rahmen der Richtlinien der Geschäftspolitik. 

Zu den laufenden Geschaften gehören auch 

(1) Noch Abl~uf des Geschäftsjahres hat der Sporkossenleiter 
dem Vorstand d,e Jahresbilanz und die Gewinn- und Verlustrech 
nung (Jahresabschluß) sowie einen Geschäftsbericht vorzule • 
Der Vorsta~_d legt_ den von ihm festgestellten Johresabschlußg;ii 
dem Geschoftsbericht und dem, Bericht über die Prüfung des Jah­
resabschlusses dem Gewohrtrager und der Aufsichtsbehörde vor· 
der Jahresabschluß und der Ges~höftsbericht sind vorher von de.; 
Spork~ssen- . und Giroverband fur Schleswig-Holstein zu prüfen. 

e) Aufstellung des Stellenplanes und des Voranschlages der Hand-
lungskosten; 

l. die Anlegung der Bestände sowie 
2. die Entsch~idung ü~er Kreditanträge, soweit diese Befugnis in 

der Geschaftsanwe1sung übertragen worden ist. f) Feststellung des Jahresabschlusses, Verteilung des Reingewinns; 
g) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken; § 38 sc~~ßOber d,e Entlastung des Vorstandes beschließt der Kreisaus-

h) Aufnahme von Darlehen und Krediten· 
i) Erteilung von Vollmachten; • 

Gründe _der ~us~chließung von der Mitwirkung bei Entscheidungen 
J ri U1;,vehzüglich n_och der Entlastung des Vorstandes ist der 

k) Kreditanträge in den Fällen d~s § 34 Abs. 5. 
(3) In dri ngenden Fä llen, in enen ~ioe !)es.c;!ilii.ßfo.s.suog des 

Vorstand~s oder. des Kreditoussc usses nicht obgewortot werden 
kann, werl aus einer VerzOgerung erheblicher Sehoden für die 
Sporkas~e zu befü_rchlen isf, sind der Vorsitzende und der Spor­
kasscnle,ter ge_me,_nsam noch gewissenhafter Prüfung der Sach­
lage_ zur selbstond1gen Erledigung der Angelegenheit befugt. Der 
Vorsitzende hat dem Vorstand oder dem Kreditausschuß in der 
nächsten Sitzung über diese Geschäfte zu berichten und nachträg­
lich hierüber einen Beschluß herbeizuführen. 

(1) Kein M1tgl1ed des Sporkossenvorstondes oder des Kreditous­
schus_ses darf b~i Angelegenheiten beratend oder entscheidend 
m,_twirken und wehrend der Beratung und Entscheidung anwesend 
sern, wenn 

oJ die Entsch~iduns i~m selbst, seinem Ehegatten, seinen Ver­
wandten brs :w~ dritten ~der Verschwägerten bis zum zweiten 
Gr~_de_ oder einer von ihm kraft gesetzlicher oder rechtsge­
schof~lrcher Vollmacht vertretenen Person ein~n unmittelbaren 
Vorteil oder Nachteil bringen kann, 

b) d_er Betreffende persönlich haftender Gesellschafter, Kommon­
d1hst, Vorstands-, Verw_oltungsrots-,. Aufsichtsrotsmitglied, Leiter, 
:A,ngestellt~r oder Ar_be1ter eines privatrechtlichen Unternehmens 
1st, dem ~1e Entsche1du~g der Angelegenheit einen unmittelba­
ren Vorteil oder Nachteil bringen kann, 

o reso sc luß gemoß § 48 zu ~eröffentlichen. Die Bekonntmo­
c~un~I ~o~n s,ch auf den Hinweis besch ränken, daß der Jahres-
01. sc u 1m Kassenraum der Hauptstelle zur Einsichtnobmo au, 
1egt. • 

! § 46 

. 1Verwendung von Uberschüssen 
(1) Uberschüsse. der Sporkosse sind wie folgt zu verwenden, 

0 ) Sie sTd der Sicherheitsrückloge zuzuführen, solange sie weni­
ger o s 5 v. H. der gesamten E,nlagen beträgt; 

b) 51 ~ Sind te zur Hälfte der_Si~herheitsrückloge und dem Gewähr. 
~hger kzur Verwendung fur_ offentl,che, mit dem gemeinnützigen 

.. aro !er der _Spo_rkosse . ,m Einklang stehende Zwecke zuzu-
(4) Der Vorstand beaufsichtigt die laufende Geschäftsführung 

des Sparkassenleiters. 
dfuhren, wenn d,e S1cherhe1tsrückloge 5 v. H. ober nicht 10 H 
_er ~esamten Einlagen übersteigt; ' v. · 

§ 32 
Sitzungen des Vorstandes 

(1) Der Vorsit:ende beruft den Vorstand ein und leitet die Sit• 
zungen. Der Vorstand ist bei Bedarf, mindestens jedoch olle 8 Wo­
c~ien unter Mitleilung der Tagesordnvng einzuberufen. Der Vor­
sitzende muß den Vorstand binnen einer Woche einberufen, wenn 
die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes es unter Angabe des 
Geqenstandes der Beratung beantragt. Ausnahmsweise kann im 
Um1oufverfahren beschlossen werden, wenn kein Mitglied diesem 
Verfahren widerspricht. 

(2) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn der Vorsitze/lde und 
die Hälfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. 

_(3) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der o~wesenden 
Mitglieder gefaßt, soweit nichr _durch. Ge.setz oder. dies~ Satzung 
etwos anderes vorgeschrieben ,sl. Be, St1mmengle1chhe1t gilt der 
Antrag als abgelehnt. 

(4) Ober _die Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift zu 
fertige~, die v_om Vor~_itzenden und einem Vorstandsmitglied zu 
unterzeichnen 1st. Auszuge aus der Niederschrift sind zu den Vor• 
gängen zu nehmen. 

§ 33 
Kreditausschuß 

(1) Bei der Sparkasse isf ein Kr~ditousschuß zu bilden Der Kre­
dita~sschuß besteht aus dem Vorsitzenden des Vorst.andes als 
VC?rs1!zendem, dem Sparkassenleiter sowie zwei ehrenamtlichen 
M,tgl,edern. \ 

(2) Die ehrenamtlichen Mitglieder und ihre Stellvertreter werden 
vom Vorstand aus seiner Mitte für die Dauer ihrer Mitgliedschaft 
1m Vorstand gewählt. ' 

§ 34 
Aufgaben des Kreditausschusses 

(1) i;:,er Kreditausschuß beschließt über olle Kreditanträge, so­
weit nicht noch der vom Vorstand zu erlassenden Geschäftsanwei­
sung der Sparkassenleiter zuständig ist, Bei Kreditanträgen von 
besonderer Bedeutung bleibt der Vorstand berechtigt, die Be­
schlußfassung in Ausnahmefällen an sich zu ziehen. 

_(2) _Der Kreditausschuß ist be~chlußföhig, wenn mindestens drei 
M,tgl,eder, darunter der Vors1tzertde des Vorstandes oder sein 
Stellvertreter und der Sparkassenleiter anwesend sind. 

(3) Der Kreditausschuß beschließt mit einfacher Stimmenmehr­
heit, soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung etwas anderes 
vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit gilt der Kreditontrag 
al~ abgelehnt. Erhebt der Vorsitzende oder der Sparkassenleiter 
Widerspruch, so ,st der Kreditantrag ebenfalls abgelehnt. 

(4) Die Mitglieder des Kreditausschusses handeln noch ihrer 
freien, dur~h das öffentliche Wohl_ un9 die Aufgoben der Spar­
kasse beslimmten Überzeugung; s,e sind an Aufträge nicht ge• 
bunden. 

(5) Der Kreditausschuß kann mit einfacherlStimmenmehrheit Kre­
ditanträge mit seiner Stellungnahme dem Vorstand zur Entschei­
dung vorlegen. 

§ 35 
Ehrenamtliche Mitglieder • 

c) d_er Betreffende in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher 
E,gensch?ft e,n Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig ge­
worden 1st. c) ~e "']d dzu einem Viertel der Sicherheitsrückloge und zu drei 

ierte n em, Gewährträger zur Verwendung für die in Buch„ 
st.0~( b) h~st,mmteo Zwecke zuzuführen, wenn die Sicherheits. 
ruc oge 10 v. H. d•r gesamten Einlagen übersteigt. 

(2)_ Ob _die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen entsched t · 
Zwe,felsfallen der Vorstand. ' 1 e •n 

§ 39 
.. ~echtsverhä_ltnisse der Dienstkräfte der Sperrkasse 

Fur die D,enstkrofte der Sporkosse gelten die Vorschriften 
§ 23 des Sporkossengesetzes. 

1 § 40 

des 

. . . Amhverschwiogenheit 
D,e M,tgl,eder des_ Vor_stonde~ und des Kreditausschusses, der 

Sparkossenle,ter sowie d,e übrigen D1enstkröfte der Sparkasse 
sind zur A~tsverschw1egenheit über den Geschäftsverkehr der 
Sparkasse, 1ns_beso_ndere über deren Gläubiger und Schuldner 
verpfü~htet. Sie . durfen die bei ihrer Amtstätigkeit erworbene 
K~nntn1s vertraulicher ~ngelegenheiten nicht unbefugt verwerten. 
Diese Verpflichtung bleibt auch noch dem Ausscheiden bestehen. 

§ 41 
.. Verpftichtungserklärungen 

(1)_ Erklorungen,_ durch Welche die Sparkasse verpflichtet wird, 
bedurfen der Schriftform. Sie müssen entweder von zwei Mitglie­
dern des Vorsta~des oder von einem Vorstandsmitglied und einem 
vom Vorston~ hierzu bestellten weiteren Beamten oder Angestell­
te_~ unterschrieben werden. Dasselbe gilt für Erklärungen in Grund­
stucks- und Grundbu.chongelegenheiten, für Vollmachten, Bürg• 
5choften •~d Verpfondungserklörungen, uno):,hängig davon ob 
e,_~e Verpflichtung begründet wird. Urkunden über die Anstellung 
~ 0t:J'rgruppArf°g oder Entlassung der Angestellten und Arbeite; 
Ver tend,m • 11trage des Kreises Stormarn vom Vorsitzenden des 

ors an es vo zogen. 
(2) D~r Vorstand kann in der Form des Abs. 1 

a) zwei Beamte oder Angestellte zur gerneinsamen Unterzeich­
nung von. Wechseln (mit Ausnahme der Ausstellung oder An­
nahme emes Wechse_ls), Schecks, Akkr!ditivon, Anweisungen, 
Qu,~tut§gir!' ~•sche,n,gungen, Schriftstucken uber Geschäfte 
nb~ch ( 3u)n 26 sowi'e von Eintragungen in den Sparkassen• uc ern § , 

b) d~n Verwalter einer Einrnonnzweigstelle zur alleinigen Unter­
zbe,ch1n1 unflhd~r unter o) aufgeführten Urkunden und Schriftstücke 

evo mac t,gen. 

(3) Im _Spor-, Dep~siten. Giro·, Kontokorrent-, Darlehens- und 
Wertpopi_erv~rkehr Sind die maschinenmäßig her~estellten Quit­
tungen fur die Sparkasse auch mit der Unterschrift einer der in 
A_bs. 2 genannten Personen oder einen, Kontrollstempel rechtsver­
b,ndlid,, wenn. d,e_ Sporkoss durch Aushang im Schalterraum auf 
d,e Rechtsverb,ndl,chkeit sold,er Quittung~n hinweist. 

(4) D,e Bestimmungen der Absiitze 1. bis 3 gelten nicht für Ge• 
schhoffte1. hde( 1hloufenden Verwoltung, die für die Sparkasse v,irt­
sc a t 1c nie t von erheblicher Bedeutung sind. 

(5) Der Vorstand kann zur W9hrnehmung der ln_teressen der 
Sparkasse 1m Einzelfall (z. B. in Prozessen, bei Zwangsversteige­
rungen usw.) anstelle des Vorsitzenden des Vorstandes den Spor-
dkassSenle,kter oder einen anderen Beauftrog~en mit der Vertretung 

er per esse betrauen. 

.. (~j Die Spo,~osse kann Obersch-iisse, die nicht der Sicherheits­
ruc oge zu_ge uhrt werden müssen, mit Genehmigung des Krei$ 
z~1ifir1:n ,m Abs. l Bud,st b) genannten Zwecken unmittelbo; 

(3) Unberührt von den ,n den Absölzen 1 und 2 t ~::·s~d~ ~'t~rd d\e Pflich~en des Kreises_ Stcrmogr~n~:;:~ü::; 
morn und d~r Stad~• Boe aus em Vertro~ zw,schen dem Kreis Stor-

ouf die KREISSPARKAS~?J1o~°,S.,k~~{ ~~: ieJ~ir~~io.n in Bezug 

§ 47 
.. Auflösung der Sparkasse 

de\1\~r:: ::: t~\1ö;.,r,ng tJr S~orkksse beschließt, unbeschadet 
noch Anhörung des Vo~·stcnde:s tn~ assengesetzes, der Kreistag 
vterbon desdfü r I Sch les~i_g-Ho lstei n. De~·e.~fh1~iasb:d~ rf°dde G 'z. ro-
s immung es nnenmmrsfers. r u-

(2) Der Landrat macht unve .. l'ch h I k 
schlusses die Auflösung öffer.tfl~hgbeko~~~- n rofttreten des Be-

(3) Der Vorstand der Sporko · t • .. 11 . 
mochung auf die Auflösun hin ~;d k°-" _ ,n o. entlieh er Bekannt­
drei Monaten Die B k 9 t h und,gt d,e Guthaben binnen 
f · e cnnmac ung 1st zwe'm 1 ·t z • h 
risten von je vier Wochen zu wiederholen. ' a mr wrsc en-

n~f~: ~ e~t~:;·e~~;;~:~~~~~tm~ö:gftre;"neidsc~ut~~gdh~~~i",ä~i~~~n;rfi:t:r~ 
( •. IS zu inter egen. 

Ve;!~;!n"~~h d~rfu~ng _shmtlicher Verbindlichkeiten verbleibendo 
Abs 1 Buchst b) b ewa rtroger zur Verwendung für die in § 46 
das. gemäß Abs. 4e1~7t1ei(wecke zuzufi•~r•n. Dasselbe gilt für 
friedigung der Gläubi er we nterlegte Vermogen, .. sobald ~ie Be-
weigert werden kann. g gen Ablcuf der Veqohrungslrist ver• 

(6) Unberührt von d · Ab 5 die Pflichten do, K er 's salz genannten Regelung bleiben 
desloe ous dem V re,ses tormorn gegenüber der Stadt Bad 01-
Stodt Bad Oldesl ertrag '".''sehen dem Kreis _Stormorn und der 
KREISSPARKASSE S~OuRbMorAR,hNre Beziehungen ,n Bezug cuf die 

vom 5. Jul, 1960. 
§ 48 

Bekanntmachungen der Spe1rkau1 
Bekonntmachungen d S k . 

bestimmlen z . er por .~sse werden in den vom Vorstand 
noch dieser si;~~~~•de;AAmts:latter1 ve'.öffentlicht, soweil nicht 
raum der Sparkasse genüg~.s ong o er d,e Auslegung ,m Kassen-

§ 49 
, 1 •• Satzungsänderungen ll Satzungsonderungen beschließt der Kre,stog noch Anhör (1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes müssen zum 

Kreistag (Vertretungskörperschaft) wählbar sein. Die ehrenamt­
lichen Mitglieder des Vorstandes, zwei davon aus Vorschlägen der 
Stadt Bod Oldesloe, werden von der Vertretungskörperschaft ouf (6) Die vom Vorstand ausgestellten und mit dem Siegel der Spar­

kasse veroehenen Urkunden sind öffentliche Urkunden. 

o er auf Antrag des Vorstan~es. Weicht die Satzung von d:~ 
Mus_~ersalzung ab, so bedarf s,e der Genehrnigung der Aufsichts­
behorde. 

(2) Die Sotzungsönoerung tritt, wenn kein anderer Zeitpunkt be. 

• ••• • •• • 
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§ 16 Abs. 1 Nr. lh) der Satzung 
erhält folgende Fassung: 
b) Wertpapieren; 
Mündelsichere Schuldverschreibungen auf den Inhaber können 
bis zu 80 v. H., sonstige Schuldverschreibungen auf den Inhaber, 
Industrieobligationen und Aktien, die an einer Börse im Geltungs• 
bereich des Grundgesetzes gehandelt werden, bis zu 60 v. H. des 
Kurswertes und Anteilscheine noch dem Gesetz über Kapital• 
anlagegesellschoften bis zu 60 v. H. des Rückkoufpreises beliehen 

• 1 A,1 G,""d do< § 3 Ab"2 do 
Schleswig-Holstein vom 6. Mai 
nehmige ich die vorstehende · 
Kreissi:arkosse Stormorn vom 
Satzungsänderung vom 12. Juli 

Kiel, den 15. Dezember 1964 

werden. 
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 Satx 6 der Satzung 

erhält folgende Fassung: 
Die Sicherheit dieser Kredite ist mindestens halbjährlich zu über• 

prüfen; der Bericht ist dem Vorstand vorzulegen. 
§ 16 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung 

Noch Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
Ausfallbürgschaften sind zulässig, wenn sie von der Landes• 

garantiekosse Schleswig-Holstein GmbH., Kiel, erteilt werden. 
Der letzte Satz erhält folgende tossung: 
Die Sicherheit der Schuldner und Bürgen ist jährlich zu über-

prüfen; der Bericht ist dem Vorstand vorzulegen. 
§ 16 Abs. 2 Satx 3 der Satzung 

erhält folgende Fassung: 
Sie können von der Sparkasse an andere Geldinstitute {§ 21) 

zum Zwecke der Rediskontierung weitergegeben werden. 
6) § 17 Abs. 1 und 2 der Satxung 
erholten folgende Fassung: 

(1) Kredite ohne die in §§ 15 und 16 genannten Sicherheiten dür· 
fen nur ouf Grund eines einstimmigen Beschlusses der zuständigen 
Stelle der Sparkasse gewährt werden. Die Kredite müssen ·1eder­
zeit fristlos kündbar sein Die Kredite dürfen im Einzelfal drei 
vom Tq_usend des gesamten Einlagenbestandes nicht überschreiten 
und höchstens 100.000,- DM betrogen; diese Beschränkung gilt 
nicht für Kredite bis zu 10.000,- DM. Der Gesamtbetrag dieser 
Kredite darf nicht über 10 v. H. des gesamten Einlogenbestondes 
hinausgehen. Die Sicherheit dieser Kredite ist mindestens halb­
jährlich zu überprüfen; der Bericht ist dem Vorstand vorzulegen. 

(2) An Genossenschaften, die einem Prüfungsverband ange­
schlossen sind, dürfen Kredite auf Grund eines einstimmigen Be­
schlusses der zuständigen Stelle der Sparkasse ohne weitere Si­
cherheit über die Beschränkungen noch Abs. 1 hinaus unter fol­
genden Voraussetzungen gewährt werden: 
1. Der Gesomtbetrog des ungedeckten Kredits an eine Genossen­

schaft darf bei Genossenschaften mit unbeschränkter Haftpflicht 
10 v. H. des Gesamtvermögens sämtlicher Genossen, bei Ge­
nossenschaften mit beschränkter Haftpflicht 25 -v. H. der Ge­
schötlsguthoben der Genossen und der Reserven nicht Ober· 
steigen. 

2. Soweit nicht planmäßige Tilgungen vereinbart sind, muß der 

(L S) 

1 33 b - 8002 - 01 -

Auf Grund des Abschnitt 
vam 23. Oktober 1964 wir 

Neufassun 

Name, Sitz:, Haftu 
(1) Die von dem Kreis Stor 

Silz: in Bad Oldesloe hat den N 
KREISSPA1t 

und führt ein Siegel oder eine 
(2) Die Sparkasse ist eine m· 

dienende rechtsfähige Anstalt 
(3) Der Kreis Stormarn hafte 

lichkeiten der Sparkasse unbe 
kesse können den Gewährträg 
sie ous dem Vermögen der Sp 

(4) Die Sparkasse kann Zwe 
vetkehr (Haupt- und Nebenz 
zahlungsverkehr (Annahmesiel 

(5) Die Sparkasse i5I Mitglie 
des für Schleswig-Holstein. 

A 

Kredit mit höchstens sechsmonatiger Frist kündbar sein. 
3. Die Gesamthöhe der ungedeckten Kredite an Genossenschaf­

ten darf höchstens 10 v H. des gesamten cinlogenbestondes 

(1) Die Sparkasse hat die A 
rung ;zu wecken und zu förder 
forderlichen und geeigneten Ei 
weile Kreise der Bevölkerung 
hierzu gehören auch die Pfle 
Belehrung und Schulspareinri 
öffentlichen Bausparwesens. 

(2) Die Sparkasse gibt Gele 
der sicher und verzinslich an 
des örtlichen Kreditbedarfs n 
den bargeldlosen Zohlungsv 
verkehr (Sporkossenüberweisu 
ren in dieser Satzung vorgese 

betrogen. 
Die Vermögenslage der Genossenschaften, denen Kredite ge-

wahrt worden sind, ist mindestens einmol jährlich eingehend zu 
prüfen; der Bericht ist dem Vorstand vorzulegen. 
7) § 18 der Satzung 
erhält folgende Fassung. 

(1) Einern einzelnen Kreditnehmer darf an Personalkredit ein-
schließlich Verpilichtung.:n noch § 12 Abs. 3 nicht mehr als 1 v. H. 
der gesamten Einlagen der Sparkasse gewahrt werden. Diese Be­
schränkung gilt nicht, wenn die einem einzelnen Kreditnehmer ge­
wcihrten Personalkredite insgesamt 20.000,- DM nicht übersteigen. 
D··r emcm einzelnen Kreditnehmer zu gewährende Personalkredit 
aor1 den Betrog von 500.000,- DM nicht übersteigen, wobei der 

• 

(3) Die Spareinlagen sollen u 
erfordernisse grundsätzlich lo 
den, die sonstigen Einlagen mi 
als sie hereingenommen sind. 
als jederzeit kündbare Kredite 
Kündigungsfristen und plonm · 

(4) Die Geschäfte werden 
geführt. 

• 
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STORMARNER TAGEBLATT 

Bekanntmachung · 
Die Jahresabschlüsse der KREISSPAR~ASSE STORMARN 

für die Jahre 1960 und 1961 liegen gemäß § 45 bzw. 48 der Sal­
zu , · di Dauer eines Monats seit der Veröffentlichung bei 
der Hauptstelle in Bad Oldesloe zur Einsichtnahme aus . 

Bad Oldesloe, den 15.-Juli 1964 
KREISSPARKASSE STORMARN 

DER .VORSTAND 
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Kreisarchiv Stormarn E 103 
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) -
Projektnummer 415708552 
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